
I. Bisheriges Verfahren

Im derzeit gültigen FNP 2001 der VVG Waldkirch sind zwei Standorte als „Sonderbauflächen für
Windkraftnutzung“ ausgewiesen („Platte“ und „Schwarzenberg“). Seit dem Jahr 2011 betreibt die
VVG Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald das Verfahren zur Aufstellung eines
Teilflächennutzungsplans Windkraft für die drei Gemeinden. Durch die Ausweisung von
Konzentrationszonen soll die Ansiedlung von Windkraftanlagen gefördert werden. Rechtsfolge
solcher Konzentrationszonen ist, dass Windkraftanlagen ausschließlich in diesen zulässig sind, das
restliche Gebiet der VVG hingegen von Windkraft freizuhalten ist (Sperrwirkung). Eine Prüfung des
rechtlichen Sachverhalts hat ergeben, dass die beiden im FNP ausgewiesenen „Sonderbauflächen
für Windkraftnutzung („Platte“ und „Schwarzenberg“) bereits eine Sperr-wirkung entfalten und
damit der Errichtung von Windkraftanlagen im übrigen Gebiet der VVG entgegenstehen.

Das bisher laufende Verfahren für den Teilflächennutzungsplan Windenergie zur Ausweisung von
Konzentrationen für Windkraftanlagen müsste bis spätestens am 01.02.2024 wirksam
abgeschlossen sein, damit der Teilflächennutzungsplan die Konzentrations- bzw. Sperrwirkung
entfalten könnte. Dies ist aber nicht realistisch einzuhalten. Der gemeinsame Ausschuss der
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch, Gutach i.Br., Simonswald hat daher in seiner
Sitzung am 02.03.2023 beschlossen das Verfahren zur Aufstellung des Teilflächennutzungsplans
Windenergie einzustellen.

Gleichzeitig wurde der Aufstellungsbeschluss für die 8. Punktuelle Änderung des Flächennut-
zungsplans zur Herausnahme der Sonderbaudflächen für die Windkraftnutzung „Schwarzen-berg“
und „Platte“ gefasst und die Verwaltung der erfüllenden Gemeinde mit der Durchführung des
Verfahrens beauftragt.
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II. Ergebnisse der Frühzeitigen Beteiligung

Die Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde im Zeitraum vom 28.04.2023 bis 09.06.2023
durchgeführt. Parallel zur Auslegung wurden auch die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange aufgefordert zur Planung Stellung zu nehmen. Es wurden über 80 Behörden und Träger
öffentlicher Belange beteiligt.

Von Seiten der Behörden wurde die 8. FNP-Änderung und das damit verbundene Ziel den Ausbau
der Windkraft zu fördern und Entwicklungshemmnisse abzubauen generell begrüßt. Der in der
Begründung enthaltenen Vorschlag auf eine Umweltprüfung zu verzichten, da es sich lediglich um
die Herausnahme zweier Flächen für die Errichtung von Windkraftanlagen handelt und lokale
Auswirkungen der Planänderung auf die beiden Standorte Platte und Schwarzenberg nicht
erkennbar sind, wurde vom Regierungspräsidium - Stabsstelle Energiewende, Windenergie und
Klimaschutz nicht mitgetragen. Es wurde die Erarbeitung eines Umweltberichts gefordert, in dem
die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Dabei sollten insbesondere
zu den Flächen, auf denen künftig die Errichtung von Windenergieanlagen grundsätzlich in
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht möglich erscheint, überschlägige Aussagen zu den
Umwelteinwirkungen und den jeweiligen Besonderheiten getroffen werden. Daher wurde von den
Büros Dr. Blasy – Dr. Øverland und dem Büro für Landschaftsplanung Zurmöhle für die
Offenlagefassung der 8. punktuellen FNP-Änderung ein Umweltbericht erarbeitet.

Viele Behörden und Träger öffentlicher Belange brachten Hinweise vor, die aber erst im Rahmen von
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren und konkreten Standortaus-weisungen
greifen. Die Nachbargemeinde St. Märgen weist allgemein auf die Risiken der Windkraft hin
(Beeinträchtigung Wasserhaushalt, Verspargelung der Landschaft, Schattenwurf, Waldbrandgefahr)

In keiner der drei Gemeinden der VVG Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald sind im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung private Stellungnahmen eingegangen.

II. Ergebnisse der Offenlage

Im Zeitraum vom 09.10.2023 bis 10.11.2023 wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit durch
Veröffentlichung der Planunterlagen im Internet und durch Planauslegung in den Rathäusern
durchgeführt. Parallel dazu wurden erneut die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
zur Stellungnahme aufgefordert. Es wurden 67 Behörden und Träger öffentlicher Belange
angeschrieben.

Weiterhin wird das mit der 8. FNP-Änderung verfolgte Ziel den Ausbau der Windkraft zu fördern und
damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten begrüßt. Viele Behörden haben auch auf
ihre Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung verwiesen. Das Regierungspräsidium -
Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz bestätigt, dass mit dem zur Offenlage
erstellten Umweltbericht alle formalen und inhaltlichen Vorausset-zungen erfüllt wurden. Lediglich
die IHK hatte Schwierigkeiten den Umweltbericht inhaltlich nachzuvollziehen.

Auch im Rahmen der Offenlage gingen in keiner der drei Gemeinden der VVG Waldkirch, Gutach i.
Br. und Simonswald private Stellungnahmen ein.

III. Ergebnisse der erneuten Durchführung der Offenlage

Aus verfahrensrechtlichen Gründen bedurfte es einer erneuten Bekanntmachung und einer
wiederholten Durchführung der Offenlage gem. § 3 (2) BauGB. Im Zeitraum vom 29.01.2024 bis



01.03.2024 wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit durch Veröffentlichung der Planunterlagen im
Internet und durch Planauslegung in den Rathäusern durchgeführt. Parallel dazu Seite 4 von 4
wurden erneut die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme
aufgefordert. Es wurden 66 Behörden und Träger öffentlicher Belange angeschrieben.

Das mit der 8. FNP-Änderung verfolgte Ziel den Ausbau der Windkraft zu fördern wird weiterhin
sehr begrüßt. Viele Behörden haben auf ihre Stellungnahme im Rahmen der Offenlage verwiesen.
Das Regierungspräsidium - Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz bestätigt, dass
die Planung sowohl aus formeller als auch materiell-rechtlicher Sicht keinen bauplanungsrechtlichen
Bedenken mehr begegnet. Die IHK konnte Teile der Abwägung ihrer Stellungnahme zum
Umweltbericht nicht inhaltlich nachzuvollziehen. Die autorisierte Stelle Digitalfunk BW weist bei der
Fläche Schwarzenberg auf die Nähe zu vorhandenen Richtfunkstrecken hin und empfiehlt eine
gutachterliche Betrachtung.

IV. Fazit

Vor dem Hintergrund der Ziele des Bundes und des Landes zur Einsparung von
Treibhausgasemissionen und der damit verbundenen notwendigen Anstrengungen im Bereich des
Klimaschutzes wird die im Rahmen der 8. FNP-Änderung angestrebte Aufhebung der bisherigen
Konzentrationszonen von der überwiegenden Mehrheit der Beteiligten Behörden und Träger
öffentlicher Belange ausdrücklich begrüßt, da hierdurch der gesamte Außenbereich im Plan-gebiet
wieder für die Windenergie bauplanungsrechtlich freigegeben wird.

Der erarbeitete Umweltbericht ermittelt die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen,
wobei nicht nur die beiden Aufhebungsflächen zu betrachten waren, sondern alle Flächen, auf
denen künftig die Errichtung von Windenergieanlagen grundsätzlich möglich erscheint.
Es wird daher empfohlen, die im 8. Punktuellen Flächennutzungsplanänderungsverfahren
eingegangenen Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Beteiligung und der Offenlage entsprechend
der Vorlage der Verwaltung zu behandeln, und für die die 8. Änderung des Flächennutzungsplans
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald des
Feststellungsbeschluss zu fassen.

Beschlussvorschlag:

1. Der gemeinsame Ausschuss der VVG Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald wägt die
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ab und behandelt
die im 8. Punktuellen Flächennutzungsplanänderungsverfahren eingegangenen
Stellungnahmen entsprechend der Vorlage der Verwaltung.

2. Der gemeinsame Ausschuss der VVG Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald fasst den
Feststellungsbeschluss für die 8. Punktuellen Flächennutzungsplanänderung.

Finanzielle Auswirkungen:



Die Planungskosten belaufen sich auf ca. 37.500 € brutto (Bauleitplanung: ca. 16.000 € brutto,
Umweltbericht: ca. 21.500 € brutto.

Übereinstimmung mit dem Klimaschutzkonzept:

Die gesetzlich bzw. zeitlich fixierten Ziele zur Erlangung der CO2-Neutralität bis 2045 im
Bund und bis 2040 in Baden-Württemberg sind einzuhaltende Vorgaben.
Die Zeitspanne von verbleibenden 17 Jahren ist eine enorme Herausforderung für die
gesamte Gesellschaft. Wenn wir nicht zeitnah aktiv Veränderungen angehen, wieviel mehr
muss es dann an Aktivitäten geben, um bei einer immer kürzeren Restlaufzeit bis 2040 das
gesetzlich fixierte Ziel der CO2-Neutralität zu erreichen? Die Freiheit der heutigen
Generation, zu wenig zu unternehmen, wird die Unfreiheit der morgigen.

Fakten:
Zwischen 1990 und 2019 gab es eine Abnahme um 35,1 % an CO2 in Deutschland.
Deutschland steht weltweit dennoch auf Platz 7 der meisten CO2-Emissionen.
Der CO2-Ausstoß in Deutschland ist doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt.
Im Jahr 2021 stieß jede Privatperson 11,17 Tonnen CO2 aus.

CO2-Ausstoß pro Person in Sektoren:

Sektor Anteil Absolut
Sonstiger Konsum 42 % 4,69 t
Ernährung 16 % 1,79 t
Heizung 15 % 1,67 t
Fahrten und Reisen 15 % 1,67 t
Flüge 5 % 0,56 t
Strom 7 % 0,79 t
Insgesamt 11,17 t

Bei 4.718 Personen werden im Stromsektor somit ca. 3.727 t (4.718 x 0,79 t) an CO2 pro
Jahr in Gutach im Breisgau produziert.

Diese 3.727 t CO2 pro Jahr müssen bis 2040 klimaneutral produziert werden. Der
kostengünstigste Weg ist, den Energiebedarf grundsätzlich zu senken und CO2 gar nicht
erst entstehen zu lassen. Der zweite Weg ist, die benötigte Energie CO2-neutral zu
produzieren. Der Ausbau der regenerativen Energie, insbesondere der Windkraft, wird
dabei die tragende Säule sein.

Die Gemeinde Gutach im Breisgau nutzt, in Verantwortung für die nachfolgenden
Generationen, die Natur-, Umwelt- und Energieressourcen behutsam, respektvoll und
nachhaltig. Sie nimmt dabei eine sichtbare Vorbildfunktion ein. Der Umweltschutz sowie
eine klimaschonende und kernenergiefreie Energieversorgung sind integrale Bestandteile einer
zukunftsorientierten Gemeindeentwicklung.

Ökologische Auswirkungen:
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1 ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 

Ausgangslage FNP 2001; Konzentrationszonen für Windkraftnutzung Schwarzenberg 
und Platte 

Der Flächennutzungsplan stellt für das gesamte Gebiet der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft (VVG) Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald die vorgesehenen Flächen-
nutzungen in ihren Grundzügen dar. Bebauungspläne, die bauliche und andere Nutzun-
gen im Detail verbindlich regeln, sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 

Für das Gebiet der Gemeinden Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald wurde im Rah-
men der VVG ein gemeinsamer Flächennutzungsplan aufgestellt. Dieser wurde am 
4. Oktober 2001 wirksam. Seitdem wurde der Flächennutzungsplan mehrmals punktuell 
geändert. Der Flächennutzungsplan liegt derzeit in der Fassung der 6. Änderung vom 
27.01.2023 vor. 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan der VVG Waldkirch / Gutach i. Br. / Simons-
wald aus dem Jahr 2001 sind zwei Standorte als „Flächen für Windkraftnutzung“ ausge-
wiesen, die Fläche „Schwarzenberg“ (Gemarkung Gutach i. Br.; Größe: 4 Hektar) und 
die Fläche „Platte“ (Gemarkung Simonswald; Größe: 5,5 Hektar). Hierbei handelt es sich 
um sog. Konzentrationszonen nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB. Diese Ausweisung hat zur 
Folge, dass außerhalb der beiden Konzentrationszonen im gesamten Gebiet der VVG 
die Errichtung von Windenergieanlagen bauplanungsrechtlich unzulässig ist (sog. Kon-
zentrations- bzw. Ausschlusswirkung). Aus diesem Grund lehnte das Landratsamt Em-
mendingen als zuständige Genehmigungsbehörde in den vergangenen Jahren Anträge 
auf Erteilung immissionsschutzrechtlicher Bauvorbescheide für Windenergieanlagen ab.  

Bisheriges Verfahren 

Seit dem Jahr 2011 betreibt die VVG Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald das Verfah-
ren zur Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans Windkraft für die drei Gemarkungen. 
Durch die Ausweisung von Konzentrationszonen sollte die Ansiedlung von Windkraftan-
lagen gefördert werden. 

2019 veröffentlichte das Land Baden-Württemberg einen neuen Windatlas, der zu nach-
haltigen Veränderungen gegenüber den zuvor angestellten Berechnungen führte. Da der 
neue Windatlas nach Auffassung des Regierungspräsidiums bei allen laufenden Verfah-
ren zu berücksichtigen ist und hieraus ein ganz erheblicher weiterer Arbeitsumfang re-
sultierte, stand die VVG vor der Entscheidung, ob das Verfahren dennoch fortgeführt 
werden sollte.  

Anfang des Jahres 2021 beschlossen die Gemeinderäte Waldkirch, Gutach i. Br. und 
Simonswald die Fortführung. Die in diesem Verfahren beauftragten Gutachter haben 
erste Ergebnisse ihrer Arbeit vorgelegt (z. B. Erhebungen zu windkraftsensiblen Vogel-
arten). 

Die neue Rechtslage aufgrund des WaLG 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 die Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien zu verdoppeln. Dabei spielt die Windkraft eine wichtige 
Rolle. Um den Ausbau der Windenergie in Deutschland deutlich schneller voranzubrin-
gen, hat der Bundesgesetzgeber das Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des 
Ausbaus von Windenergieanlagen an Land (sog. Wind-an-Land-Gesetz; WaLG) be-
schlossen. Das Gesetz wurde am 28. Juli 2022 im Bundesgesetzblatt (BGBI. I S. 1353) 
verkündet und trat am 1. Februar 2023 in Kraft. 
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Artikel 2 WaLG enthält die Regelungen zur Änderung des Baugesetzbuchs. Gemäß 
§ 249 Abs. 1 BauGB n. F. ist § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB auf Windenergieanlagen nicht 
(mehr) anzuwenden. Ergänzend hierzu regelt § 245e BauGB n. F., dass ältere Flächen-
nutzungspläne mit Konzentrationszonen für eine Übergangzeit bis zum 01.01.2028 fort-
gelten.  

Hiernach verlieren die beiden „Konzentrationszonen für Windkraftnutzung“ im Flächen-
nutzungsplan 2001 der VVG Waldkirch ihre Konzentrations- bzw. Ausschlusswirkung 
spätestens mit Ablauf des 31.12.2027.  

Planungsanlass und Ziel 

Nach dem Übereinkommen von Paris im Dezember 2015, in Kraft getreten im Novem-
ber 2016, haben sich die beigetretenen Staaten verpflichtet, die Erderwärmung auf deut-
lich unter 2 °C, möglichst jedoch auf 1,5 °C, gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen. Das zur Umsetzung dienende Klimaschutzgesetz des Bundes (KSG) sieht 
in § 3 Abs. 1 vor, die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise 
(bis 2030 um mind. 65 %; bis 2040 um mind. 88 %) zu mindern. Die Netto-Treibhaus-
gasneutralität soll bis 2045 im Bund erreicht werden.  

Nach dem vom baden-württembergischen Landtag am 01.02.2023 beschlossenen Kli-
maschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz (KlimaG BW; LT-Drs. 17/4015) soll die 
Netto-Treibhausgasneutralität in Baden-Württemberg bereits bis zum Jahr 2040 erreicht 
werden. 

Die Erreichung dieser Ziele verlangt von den verantwortlichen Planungsträgern alles zu 
unternehmen, um Treibhausgasemissionen so schnell und effektiv wie möglich zu redu-
zieren. Die Errichtung und der Betrieb neuer Windenergieanlagen leisten hierzu einen 
wesentlichen Beitrag. 

Planungsanlass und Ziel der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der VVG ist, den 
Ausbau der Windenergie auf den Gemarkungen Waldkirch, Gutach i. Br. und Simons-
wald zu beschleunigen. Hierfür wird mit der Herausnahme der beiden Konzentrations-
zonen der rechtliche Zustand geschaffen, der ab dem 01.01.2028 ohnehin gilt. Die ohne 
diese Herausnahme bestehende „Sperre“ und damit das Hindernis für den beschleunig-
ten Ausbau der Windkraft werden mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der 
VVG Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald beseitigt. 

Nach der Änderung sind Windenergieanlagen wieder privilegierte Vorhaben, d. h.: Sie 
sind grundsätzlich im Außenbereich zulässig, zumindest so lange, bis das Land Bade-
Württemberg das Erreichen der im Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) vorge-
gebenen Flächenziele für Baden-Württemberg (1,8 % der Landesfläche) nicht festge-
stellt hat. 

Um einen Beitrag zum Erreichen der Flächenziele zu leisten, hat die VVG Waldkirch / 
Gutach i. Br. / Simonswald dem Regionalverband Südlicher Oberrhein 26 Flächen mit in 
Summe ca. 23 km² gemeldet, deren Konfliktpotenzial im Rahmen avifaunistischer Kar-
tierungen ermittelt wurde (Planungsbüro Dr. Frank Hohlfeld, November 2022). Die Flä-
chen „Schwarzenberg“ und „Platte“ gehören nicht dazu, da diese Bereiche einer arten- 
und naturschutzrechtlichen Überprüfung aktuell nicht standhalten würden. Umso wichti-
ger ist es nun, die seit 2011 untersuchten und arten- und naturschutzrechtlich unbedenk-
lichen Flächen sehr zeitnah dem Ausbau der Windenergienutzung zur Verfügung zu stel-
len. 

Über die Erteilung der Genehmigungen für Windenergieanlagen entscheidet das Land-
ratsamt Emmendingen. Natur- und Artenschutz sind zu beachten. Das gilt auch für das 
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Landschaftsbild. Soweit die Gemeinden Eigentümer geeigneter Waldflächen sind, kön-
nen Sie auf die Standorte Einfluss nehmen. 

Fazit 

Nach dem Inkrafttreten des Wind-an-Land-Gesetzes (sog. WaLG) ist die gemeindliche 
Steuerung von Standorten für Windkraftanlagen durch den Flächennutzungsplan nicht 
mehr möglich. Da der FNP 2001 der Entwicklung der Windkraft entgegensteht, hat die 
VVG Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald beschlossen, das jetzt vorliegende 8. Ände-
rung des Flächennutzungsplans durchzuführen, um Windkraftanlagen auf den Gemar-
kungen der VVG zu ermöglichen.  

2 VERFAHREN 

Verfahrensablauf 

02.03.2023 Der gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald fasst gemäß § 2 (1) 
BauGB den Aufstellungsbeschluss für die 8. Änderung des Flächen-
nutzungsplans. 

26.04.2023 – 
09.06.2023 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB.  

28.04.2023 – 
09.06.2023 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 (1) BauGB. 

28.09.2023 Der gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald behandelt die in der 
frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen, billigt den 
Entwurf und beschließt die Durchführung der Offenlage für die 8. Än-
derung des Flächennutzungsplans. 

09.10. 2023 – 
10.11.2023 

Durchführung der Offenlage gem. § 3 (2) BauGB. 

06.10. 2023 – 
10.11.2023 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (2) BauGB. 

 Aus verfahrensrechtlichen Gründen bedarf es einer erneuten Be-
kanntmachung und Durchführung der Offenlage nach § 3 (2) BauGB 
und einer erneuten Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 (2) BauGB. 

29.01.2024 – 
01.03.2024 

Wiederholung der Offenlage gem. § 3 (2) BauGB. 

24.01.2024 – 
26.02.2024 

Wiederholung der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB. 

(28.03.2024) Der gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald behandelt die im Ver-
fahren eingegangenen Stellungnahmen und fasst den Feststellungs-
beschluss für die 8. Änderung des Flächennutzungsplans. 
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3 INHALT DER PLANÄNDERUNGEN 

Wie eingangs bereits beschrieben, entfalten die beiden im Flächennutzungsplan darge-
stellten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen nach Rechtssauffassung des Land-
ratsamtes Emmendingen und Regierungspräsidiums Freiburg eine Ausschlusswirkung 
für Windkraftanlagen an anderer Stelle im Plangebiet der Verwaltungsgemeinschaft und 
stehen damit einer Errichtung von Windkraftanlagen an anderen Stellen im Außenbe-
reich entgegen. Um die Energiewende zu fördern und um die Klimaschutzziele der Bun-
des- und Landesregierung zu erreichen, soll dieses Entwicklungshemmnis abgebaut und 
die im Flächennutzungsplan dargestellten Konzentrationszonen aufgehoben werden.  

Dies soll Anhand von zwei sog. Deckblättern erfolgen, mit denen die Darstellungen für 
Windkraft im wirksamen Flächennutzungsplan der VVG in den Bereichen „Schwarzen-
berg“ und „Platte“ überlagert und somit in Wegfall gebracht werden. Im Falle der Fläche 
„Schwarzenberg“ in Siegelau wurde eine Randsignatur mit dem Einschrieb „Fläche für 
Windkraftanlangen“ im Plan dargestellt. Im Fall der Fläche „Platte“ in Simonswald wurde 
für die drei zum damaligen Zeitpunkt bereits vorhandenen Windkraftanlagen jeweils ein 
roter Kreis mit einem darin enthaltenen Symbol für einen Windkraftanlage dargestellt, 
die in der Legende als „Windkraftanlagenstandort“ bezeichnet wurde.  

Durch die Deckblätter werden die jeweiligen Darstellungen für Windkraft überlagert und 
nur noch die tatsächlichen Flächennutzungen dargestellt, die in beiden Fällen aus Flä-
chen für die Landwirtschaft und Wald bestehen. In beiden Fällen sind die Änderungsbe-
reiche größer als die ursprünglich dargestellten Konzentrationszonen für Windenergie-
anlagen. Dies hat jedoch rein zeichentechnische Gründe, da die Deckblätter auch die 
textlichen Einschriebe (Bereich „Schwarzenberg“) oder die Symbole (Bereich „Platte“) 
vollständig abdecken müssen.  

4 ÄNDERUNGSBEREICH 1: SIMONSWALD PLATTE 

4.1 Lage und Größe des Änderungsbereichs 

Die Fläche „Platte“ befindet sich im Gebiet der Gemeinde Simonswald auf der Gemar-
kung Obersimonswald im Bereich des Plattenhofs ca. 6 km südöstlich des Hauptorts 
Simonswald und ca. 2 km westlich der Landesstraße 173 (Obertalstraße). Die Fläche 
liegt etwa 300 m nordöstlich des Plattenhofs und ca. 400 m östlich der Gemarkungs-
grenze zwischen St. Peter und Obersimonswald und hat eine Größe von ca. 5,5 ha.  



Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft  Stand: 28.03.2024 
Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald  Fassung: Feststellungsbeschluss 
8. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans  
  
BEGRÜNDUNG Seite 8 von 14 

 
 

24-03-28 Begründung 8. FNPÄ (24-03-04).docx 

Übersichtslageplan mit schematischer Darstellung des Plangebiets (roter Kreis) 

 

Luftbild mit Darstellung des Plangebiets (rote Strichlinie) 
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4.2 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der VVG Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald 
wurde für die drei zum damaligen Zeitpunkt bereits vorhandenen Windkraftanlagen je-
weils ein roter Kreis mit einem darin enthaltenen Symbol für einen Windkraftanlage dar-
gestellt, die in der Legende als „Windkraftanlagenstandort“ bezeichnet wurde. 

Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan i.d.F. der 6. Änderung. 

4.3 Bestandssituation 

Das Plangebiet wird nach wie vor für drei Windkraftanlagen und landwirtschaftlich als 
Grünland genutzt. 

4.4 Neue Darstellung im Flächennutzungsplan 

Die Änderung soll so erfolgen, dass die Symbole für die Windkraftanlagen und damit 
auch die Konzentrationszone für Windkraftanlagen entfallen. Die anderen bisherigen 
Flächennutzungen bleiben erhalten, d.h. die überwiegende Fläche wird als Fläche für 
die Landwirtschaft dargestellt, am nördlichen Rand des Plangebiets werden kleine Flä-
chen als Wald dargestellt.  
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geplante Darstellung der 8. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans, Änderungsbereich „Platte“ 
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5 ÄNDERUNGSBEREICH 2: SIEGELAU SCHWARZENBERG 

5.1 Lage und Größe des Änderungsbereichs 

Die Fläche Schwarzenberg befindet sich im Gebiet der Gemeinde Gutach auf der Ge-
markung Siegelau, ca. 2,5 km nordwestlich des Ortsteils Siegelau. Die Fläche grenzt auf 
der westlichen Seite direkt an die Schwarzenbergstraße und an die Gemarkungsgrenze 
zwischen Freiamt und Siegelau und hat eine Größe von ca. 4 ha.  

 

Übersichtslageplan mit schematischer Darstellung des Plangebiets (roter Kreis) 
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Luftbild mit Darstellung des Plangebiets (rote Strichlinie) 

5.2 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der VVG Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald ist 
das Plangebiet mit einer schwarz-weiß-gestrichelten Randsignatur mit der Zweckbestim-
mung „Für Windkraftanlagen geeignete Fläche“ dargestellt. 

Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan i.d.F. der 6. Änderung 
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5.3 Bestandssituation 

Das Plangebiet wird nach wie vor landwirtschaftlich als Ackerland und Grünland genutzt. 

5.4 Neue Darstellung im Flächennutzungsplan 

Die Darstellung im Änderungsbereich soll so erfolgen, dass die ausgewiesene Konzent-
rationszone für Windkraftanlagen und auch der zugehörige Einschrieb, der sich außer-
halb der eigentlichen Fläche befindet, wegfallen. Die anderen bisherigen Flächennutzun-
gen bleiben erhalten, d.h. die überwiegende Fläche wird als Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt, nur im Osten des Plangebiets wird eine kleine Fläche als Wald dargestellt.  

 

geplante Darstellung der 8. Punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans, Änderungsbereich „Schwar-
zenberg 

6 BELANGE VON NATUR UND LANDSCHAFT / STANDORTALTERNATIVEN 

Da es sich im vorliegenden Fall um die Herausnahme der beiden im Flächennutzungs-
plan dargestellten Flächen für Windkraftanlagen handelt, sind die Standorte vorgegeben 
und ein Standortalternativenprüfung dadurch entbehrlich bzw. nicht möglich. Das Unter-
lassen der Planung würde dazu führen, dass die beiden Flächenausweisungen weiterhin 
ein Entwicklungshemmnis für die weitere Ausweisung von privilegierten 
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Windenergieanlagen im Außenbereich darstellen. Damit wäre das Ziel, die angestrebte 
Energiewende zu fördern und den Anteil an erneuerbaren Energien zu erhöhen, nicht 
erreichbar. 

Planungsanlass und Ziel der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der 
VVG Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald ist, den Ausbau der Windenergie auf den 
Gemarkungen Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald zu beschleunigen. Hierfür wird 
mit der Herausnahme der beiden Konzentrationszonen der rechtliche Zustand geschaf-
fen, der ab dem 01.01.2028 ohnehin gilt, zumindest so lange bis das Land Baden-Würt-
temberg das 1,8 % Flächenziel nicht erreicht hat. Die Änderung dient der Umsetzung 
der im Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz des Landes festgelegten Kli-
maschutzziele und der Reduktion von Treibhausgasemissionen. 

Lokale Auswirkungen der Planänderung auf die beiden Standorte „Platte“ und „Schwar-
zenberg“ sind nicht erkennbar, da die bestehenden Flächennutzungen, bei der Fläche 
Platte bestehende Windkraftanlagen und Landwirtschaft und bei der Fläche Schwarzen-
berg landwirtschaftliche Nutzung unverändert erhalten bleiben. Auch die Errichtung von 
Windkraftanlagen auf diesen Flächen bleibt im Rahmen der Privilegierung weiterhin zu-
lässig. 

Die Herausnahme der beiden im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen für Wind-
kraftanlagen hat zur Folge hat, dass im Außenbereich des Gebiets der VVG Waldkirch / 
Gutach i. Br. / Simonswald an geeigneten Standorten nun Windkraftanlagen, nach vor-
herigem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, errichtet werden kön-
nen. Es wurde daher eine Umweltprüfung durchgeführt und in einem Umweltbericht do-
kumentiert und dabei insbesondere zu den Flächen, auf denen künftig die Errichtung von 
Windenergieanlagen grundsätzlich in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht möglich er-
scheint, überschlägige Aussagen zu den Umwelteinwirkungen und den jeweiligen Be-
sonderheiten getroffen. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärti-
gem Wissenstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und De-
tailierungsrad des Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden kann. Der Umwelt-
bericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung zur vorliegenden 8. Änderung des 
Flächennutzungsplans. 

Bei der Durchführung der Umweltprüfung wurde auch auf die im Rahmen der Aufstellung 
eines sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie für den Bereich der 
VVG Waldkirch / Gutach i. Br. / Simonswald umfangreichen erarbeiteten Planunterlagen 
zurückgegriffen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im vorliegenden Umweltfachbeitrag ausschließlich 
überschlägige Aussagen und nur für die in der Regel entscheidungserheblichen natur-
schutzfachlichen Restriktionen zu den getroffenen Umwelteinwirkungen beschrieben 
und beurteilt werden. Darüber hinaus muss auf die Einzelfallprüfungen in den nachgela-
gerten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren verwiesen werden. 

 

Waldkirch, den 

 

 

 

 Der Planverfasser 

Der Vorsitzende der Vereinbarten  
Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch /  
Gutach i. Br. / Simonswald 



8. punktuelle Flächennutzungs-
planänderung  VVG Waldkirch /
Gutach i.Br. / Simonswald

Bereich 1:  Simonswald "Platte"

Feststellungsbeschluss:

Genehmigung:

rechtswirksam:

Waldkirch, den

8. punktuelle Flächennutzungs-
planänderung  VVG Waldkirch /
Gutach i.Br. / Simonswald

Bereich 1:  Simonswald "Platte"

Feststellungsbeschluss:

Genehmigung:

rechtswirksam:

Waldkirch, den

Planstand: 28.03.2024
Projekt-Nr: S-23-064
Bearbeiter: Sam / Wa
24-03-28 Deckblatt Bereich 1 Simonswald Platte (24-03-01).dwg

8. Punktuelle Änderung des
Flächennutzungsplans der
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Waldkirch / Gutach i.Br. / Simonswald

fsp.stadtplanung

Fon 0761/36875-0, www.fsp-stadtplanung.de

Fahle Stadtplaner Partnerschaft mbB
Schwabentorring 12, 79098 Freiburg

M. 1:5.000

M. 1:10.000

Gemeinde Simonswald
Änderungsbereich 1: Simonswald "Platte"

AutoCAD SHX Text
N



8. punktuelle Flächennutzungsplanänderung
VVG Waldkirch / Gutach i.Br. / Simonswald

Bereich 2:  Gutach i. Br., Ortsteil Siegelau
"Schwarzenberg"

Feststellungsbeschluss:

Genehmigung:

rechtswirksam:

Waldkirch, den

GFLF

WEG

WEG

A

A

A

A

GR

GR

NH

NH

7813 210 00

GFLF

S

S

S

S

WEG

WEG

WEG

WEG

A

GR

GR

GR

LNH

LNH

LNH

Sc
hw

ar
ze

nb
er

gs
tra

ße
Wirtg

Gar

Whs

Gar

Wirtg

Wirtg

WWg

Wirtg

Gar

Gar

Whs

WWg

Kapelle

WEG

GR

GR

7

5

8

6

135
136

129/1

8. punktuelle Flächennutzungsplanänderung
VVG Waldkirch / Gutach i.Br. / Simonswald

Bereich 2: Gutach i. Br., Ortsteil Siegelau
"Schwarzenberg"

Feststellungsbeschluss:

Genehmigung:

rechtswirksam:

Waldkirch, den

GFLF

WEG

WEG

WEG

A

A

A

A

GR

GR

NH

NH

NH

NH

7813 210 00

GFLF

S

S

S

S

WEG

WEG

WEG

WEG

A

A

GR

GR

GR

LNH

LNH

Sc
hw

ar
ze

nb
er

gs
tra

ße

3898

Wirtg

Gar

Whs

Gar

Wirtg

Wirtg

WWg

Wirtg

Gar

Gar

Whs

WWg

Kapelle

WEG

GR

GR

7

5

8

6

135
136

Planstand: 28.03.2024
Projekt-Nr: S-23-064
Bearbeiter: Sam / Wa
24-03-28 Deckblatt Bereich 2 Gutach-Siegelau Schwarzenberg
(24-03-01).dwg

8. Punktuelle Änderung des
Flächennutzungsplans der
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Waldkirch / Gutach i.Br. / Simonswald

fsp.stadtplanung

Fon 0761/36875-0, www.fsp-stadtplanung.de

Fahle Stadtplaner Partnerschaft mbB
Schwabentorring 12, 79098 Freiburg

M. 1:5.000

M. 1:10.000

Gemeinde Gutach i. Br. Ortsteil Siegelau
Änderungsbereich 2: "Schwarzenberg"

AutoCAD SHX Text
N



8.  punktuelle Flächennutzungsplanänderung / Aufhebung der Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen Stadt Waldkirch und Gemeinde Gutach i.Br.  

Dr. Blasy – Dr. Øverland & Büro für Landschaftsplanung H.-J. Zurmöhle  

Umweltbericht 
Stand 28.03.2024 
(Feststellung) 

 

  

 

 

 

 

Umweltbericht 
Stand: 28.03.2024 (Feststellung) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

8. punktuelle Flächennutzungsplanänderung 
Aufhebung der Konzentrationszonen für  

Windenergieanlagen 

 

 

 

 

Auftraggeber:   

 

Stadt Waldkirch und Gemeinden Gutach i.Br. 

und Simonswald 

Stadt Waldkirch 

Marktplatz 1-5 

79183 Waldkirch 

 

Verfasser: 
 

 

 
 
Büro für Landschaftsplanung 
Dipl.-Forstw. H.-J. Zurmöhle 
Freie Straße 11, 79183 Waldkirch 
Tel.: 07681 / 4937055 
planung@zurmoehle.com 
https://www.zurmoehle.com/ 

 



8.  punktuelle Flächennutzungsplanänderung / Aufhebung der Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen Stadt Waldkirch und Gemeinde Gutach i.Br.  

Dr. Blasy – Dr. Øverland & Büro für Landschaftsplanung H.-J. Zurmöhle  

Umweltbericht 
Stand 28.03.2024 
(Feststellung) 

 

  

 
 
 
Inhalt 

Seite 

1. Einleitung ............................................................................................................. 3 

1.1 Bisheriges Verfahren.............................................................................................. 3 

1.2 Anlass und Ziel der Planung .................................................................................. 3 

1.3 Inhalt und Methoden - Teil 1 Umweltbericht für 2 Flächen im Änderungsbereich 
/ Aufhebung ........................................................................................................... 5 

1.4 Inhalt und Methoden / Teil 2 Umweltbericht für die Flächenvorauswahl ................. 6 

2. Teil 1 / Aufhebung von 2 Änderungsbereichen ................................................. 13 

2.1 Änderungsbereich 1 „Simonswald Platte“ ............................................................... 13 

2.2 Änderungsbereich 2 „Siegelau Schwarzenberg“ .................................................... 15 

3. Teil 2 / Umweltprüfung für die Flächenvorauswahl ........................................... 17 

3.1 Ziele der Landesplanung, Regionalplanung, Bauleitplanung und von 
Fachplanungen ...................................................................................................... 17 

3.2 Geschützte Teile von Natur und Landschaft ........................................................... 21 

3.2.1 Naturschutzgebiete .................................................................................. 21 
3.2.2 Landschaftsschutzgebiete ........................................................................ 23 
3.2.3 Gesetzlich geschützte Biotope ................................................................. 25 
3.2.4 Natura 2000-Gebiete FFH ........................................................................ 27 
3.2.5 Natura 2000 Vogelschutzgebiete SPA (einschließlich 700 m-Zone) ......... 28 
3.2.6 Forstwirtschaft - Geschützte Waldgebiete ................................................ 29 
3.2.7 Wasserschutzgebiete ............................................................................... 32 

3.3 Belange des Artenschutzes.................................................................................... 36 
3.3.1 Gesetzlich geschützte windenergiesensible Vogelarten ........................... 36 
3.3.2 Schutz von Lebensraum des Auerhuhnes ................................................ 38 

4. Allgemein verständliche Zusammenfassung ..................................................... 41 

4.1 Teil 1 / Umweltprüfung für die Aufhebung von 2 Änderungsbereichen ................... 41 

4.2 Teil 2 / Umweltprüfung für eine Flächenvorauswahl von 13 
Konzentrationszonen ............................................................................................. 41 

5. Literaturverzeichnis ............................................................................................. 46 

6. Plan Überlagerung K-Zonen 2013-2021 .............................................................. 46 
 



8.  punktuelle Flächennutzungsplanänderung / Aufhebung der Konzentrationszonen für Wind-
energieanlagen Stadt Waldkirch und Gemeinde Gutach i.Br.  
Dr. Blasy – Dr. Øverland & Büro für Landschaftsplanung H.-J. Zurmöhle 

Umweltbericht 
Stand  28.03.2024 
(Feststellung) 

 

 Seite 3 
  

1. Einleitung 

1.1 Bisheriges Verfahren 

Seit dem Jahr 2011 betreibt die VVG Waldkirch/ Gutach i.Br. / Simonswald das Verfahren zur 

Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans Windkraft für die drei Gemeinden. Durch die Auswei-

sung von Konzentrationszonen sollte die Ansiedlung von Windkraftanlagen gefördert werden. 

2019 veröffentlichte das Land Baden-Württemberg einen neuen Windatlas, der zu nachhaltigen 

Veränderungen gegenüber den zuvor angestellten Berechnungen führte. Da der neue Windatlas 

nach Auffassung des Regierungspräsidiums bei allen laufenden Verfahren zu berücksichtigen ist 

und hieraus ein ganz erheblicher weiterer Arbeitsumfang resultierte, stand die VVG vor der Ent-

scheidung, ob das Verfahren dennoch fortgeführt werden sollte. 

Anfang des Jahres 2021 beschlossen die Gemeinderäte Waldkirch, Gutach i.Br. und Simonswald 

die Fortführung. Die in diesem Verfahren beauftragten Gutachter haben erste Ergebnisse ihrer 

Arbeit vorgelegt (z. B. Erhebungen zu windkraftsensiblen Vogelarten). 

Mit Inkrafttreten des Wind-an-Land-Gesetzes und Windenergiebedarfsgesetzes im Frühjahr 2023 

zur Priorisierung der Windkraft wurde die Fortführung jedoch eingestellt. 

1.2 Anlass und Ziel der Planung 

In der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung sind Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

ausführlicher erläutert. Es wird an dieser Stelle darauf verwiesen. Auszüge daraus sind nachfol-

gend zitiert:  

…Nach dem Inkrafttreten des Wind-an-Land-Gesetzes ist die gemeindliche Steuerung 

von Standorten für Windkraftanlagen durch den Flächennutzungsplan nicht mehr möglich. 

Da der FNP 2001 der Entwicklung der Windkraft entgegensteht, hat die Vereinbarte Ver-

waltungsgemeinschaft Waldkirch/ Gutach i.Br. / Simonswald beschlossen, das jetzt vor-

liegende 8. Flächennutzungsplanänderungsverfahren durchzuführen, um Windkraftanla-

gen auf den Gemarkungen der VVG zu ermöglichen…. 

Planungsanlass und Ziel der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der VVG ist, den 

Ausbau der Windenergie der Gemeinden Waldkirch, Gutach i.Br. und Simonswald zu be-

schleunigen. Hierfür wird mit der Herausnahme der beiden Konzentrationszonen der 

rechtliche Zustand geschaffen, der ab dem 01.01.2028 ohnehin gilt. Die ohne diese Her-

ausnahme bestehende „Sperre“ und damit das Hindernis für den beschleunigten Ausbau 

der Windkraft werden mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der VVG Waldkirch/ 

Gutach i.Br. / Simonswald beseitigt… 

Nach der Änderung sind Windenergieanlagen wieder privilegierte Vorhaben, d. h.: Sie 

sind grundsätzlich im Außenbereich zulässig, zumindest so lange, bis das Land Baden-

Württemberg das Erreichen der im Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) vorgege-

benen Flächenziele für Baden-Württemberg (1,8% der Landesfläche) nicht festgestellt 

hat.-- 
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Dies soll anhand von zwei sog. Deckblättern erfolgen, mit denen die Darstellungen für 

Windkraft im wirksamen Flächennutzungsplan der VVG in den Bereichen „Schwarzen-

berg“ und „Platte“ überlagert und somit in Wegfall gebracht werden… 

 
Fazit: 

Nach dem Inkrafttreten des Wind-an-Land-Gesetzes ist die gemeindliche Steuerung von 

Standorten für Windkraftanlagen durch den Flächennutzungsplan nicht mehr möglich. Da 

der FNP 2001 der Entwicklung der Windkraft entgegensteht, hat die Vereinbarte Verwal-

tungsgemeinschaft Waldkirch/ Gutach i.Br. / Simonswald beschlossen, das jetzt vorlie-

gende 8. Flächennutzungsplanänderungsverfahren durchzuführen, um Windkraftanlagen 

auf den Gemarkungen der VVG zu ermöglichen. 

Die Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB ist mit Planungsstand vom 21. 

April 2023 erfolgt. 

In der Stellungnahme der Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz (gemeinsa-

men Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg vom 9. Juni 2023) wurde auf folgendes 

hingewiesen: 

…Um die formalen Voraussetzungen des § 2 Abs. 4 BauGB zu erfüllen, soll nicht gänzlich 

auf die Erstellung des Umweltberichts verzichtet werden, d.h. eine überschlägige Umwelt-

prüfung durchgeführt werden. Hierbei sollte insbesondere zu den Flächen, auf denen 

künftig die Errichtung von Windenergieanlagen grundsätzlich in rechtlicher und tatsächli-

cher Hinsicht möglich erscheint, überschlägige Aussagen zu den Umwelteinwirkungen 

getroffen werden. Dabei kann jedoch mit umfassenden Abschichtungen bzw. mit Verwei-

sen auf die Einzelfallprüfungen im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Geneh-

migungsverfahren gearbeitet werden. 

Die Empfehlung der Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz wird mit vorliegen-

dem Fachbeitrag (Umweltbericht) nach Möglichkeit konkretisiert. Es wird an dieser Stelle darauf 

hingewiesen, dass eine abschließende Beurteilung über die „..in rechtlicher und tatsächlicher 

Hinsicht mögliche… „ Zulässigkeit von Windenergieanlagen innerhalb der unten dargestellten 

Flächenvorauswahl abschließend erst im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Geneh-

migungsverfahren auf der Grundlage der dann aktuellen Daten möglich ist. Die Berücksichtigung 

der nachfolgenden Darstellungen bei der Standortwahl kann jedoch dazu beitragen, die Wahr-

scheinlichkeit einer Zulässigkeit im nachgelagerten Genehmigungsverfahren zu erhöhen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im vorliegenden Umweltfachbeitrag ausschließlich überschlä-

gige Aussagen und nur für die in der Regel entscheidungserheblichen naturschutzfachlichen 

Restriktionen zu den getroffenen Umwelteinwirkungen beschrieben und beurteilt werden. Dar-

über hinaus wird auf die Einzelfallprüfungen im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigungsverfahren verwiesen. 

Gemäß der unterschiedlichen Bearbeitungstiefe und Aufgabenstellen wird eine geteilte Darstel-

lung wie folgt gewählt: 

• Kapitel 2: Umweltprüfung für die beiden Flächen im Änderungsbereich des Flächennut-

zungsplanes „Simonswald Platte“ und „Siegelau Schwarzenberg“; 

• Kapitel 3: Umweltprüfung für die Flächenvorauswahl / 13 Konzentrationszonen. 
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1.3 Inhalt und Methoden - Teil 1 Umweltbericht für 2 Flächen im Ände-
rungsbereich / Aufhebung 

Lage und Größe des Änderungsbereich 1 „Simonswald Platte“ und des Änderungsbereich 2 „Sie-

gelau Schwarzenberg“ sind in der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung ausführlich 

dargestellt.  

Änderungsbereich 2 „Siegelau Schwarzenberg“ 

Auf eine Darstellung und Beurteilung der Umweltwirkungen für den Änderungsbereich 2 „Siege-

lau Schwarzenberg“ wird verzichtet, da die durch die Aufhebung der für die Windkraftnutzung 

ausgewiesene Fläche die potenziell möglichen Umweltwirkungen entfallen. D.h. theoretisch aus-

gehend von einem Bestand hier genehmigter Anlagen (Vorbelastung) können Umweltwirkungen 

ohne Verwirklichung von Windenergieanlagen nur besser beurteilt, d.h. als Entlastung gewertet 

werden. Der aktuelle Zustand des Änderungsbereiches wurde vor Ort in einer Übersichtsbege-

hung erfasst und wird unten stehend (Kapitel 0) kurz dargestellt. Auf eine differenzierende Be-

schreibung der Entlastungswirkungen wird darum verzichtet.  

Da der gesamte Außenbereich durch die Aufhebung der beiden Änderungsbereiche für die Er-

richtung privilegierter Windenergieanlagen planungsrechtlich wieder freigegeben wird, könnten 

nach der Aufhebung somit auch diese Flächen für die Errichtung von privilegierten Windenergie-

anlagen in Frage kommen. Diese wären aber dann - wie oben bereits dargestellt - im Rahmen 

der Einzelfallprüfungen im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-

ren - also auch die Umweltwirkungen im Rahmen eines Umweltberichtes - differenzierter und auf 

Grundlage der aktuellen Erfassungsdaten darzustellen und zu beurteilen. 

Darüber hinaus kann jedoch bereits derzeit darauf hingewiesen werden, dass in der Neuermitt-

lung möglicher K-Zonen in 2021 unter Berücksichtigung des neuen Windatlas 2019 die Ände-

rungsfläche 2 „Siegelau Schwarzenberg“ im Untersuchungsgebiet für die avifaunistischen Erhe-

bungen 2022 nicht mehr enthalten war. D.h. die damals aktuellen Ausschlusskriterien sprachen 

bereits gegen die Eignung für Windkraftnutzung.  

Änderungsbereich 1 „Simonswald Platte“ 

Wie in der Abbildung unter Kap. 4.2 der Begründung zum Flächennutzungsplanänderung darge-

stellt, sind hier bereits 3 Windenergieanlagen in Betrieb. 

D.h. eine Änderung der Umweltwirkungen wäre nur durch den dauerhaften Abbau der Anlagen 

oder – wahrscheinlicher und üblich – durch ein entsprechendes Repowering, d.h. den Ersatz bzw. 

die Erneuerung der bestehenden Windenergieanlagen denkbar. Aber auch im letzteren Falle wä-

ren diese im rechtlich zulässigen Rahmen zu prüfen und zu genehmigen. Eine entscheidungser-

hebliche Änderung der Windkraftnutzung und daraus resultierende erhebliche und negative Än-

derungen der Umweltwirkungen sind aus derzeitiger Sicht nicht zu erwarten. 

Der aktuelle Zustand des Änderungsbereiches wurde vor Ort in einer Übersichtsbegehung erfasst 

und wird unten stehend (Kapitel 0) kurz dargestellt. Auf eine differenzierende Beschreibung der 

Umweltwirkungen wird verzichtet. 
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1.4 Inhalt und Methoden / Teil 2 Umweltbericht für die Flächenvoraus-
wahl  

In den letzten 12 Jahren wurde eine Vielzahl von Untersuchungen durchgeführt und darauf auf-

bauend aus fachlicher und rechtlicher Sicht mögliche K-Zonen abgegrenzt. Die Anzahl und deren 

summarische Gesamtfläche wurden unter Berücksichtigung von Restriktionen sukzessive redu-

ziert.  

Zuletzt wurde 2022 in den neu abgegrenzten Potenzialflächen für Windkraftnutzung der Vogel-

bestand (insbesondere windenergiesensible Arten) nach aktuellen Methodenstandards unter-

sucht und alle Konzentrationszonen beurteilt (Dr. Frank Hohlfeld, Planungsbüro Freiburg 2022). 

Unter Beachtung der Konfliktbeurteilung dieser aktuellen avifaunistischen Untersuchung und ei-

ner Vielzahl fachlicher Grundlagen aus vorausgegangen Erhebungen werden nachfolgend dieje-

nigen Flächen ausgewählt, die nach heutiger fachlicher Voreinschätzung mit großer Wahrschein-

lichkeit für die Verwirklichung von Windkraftanlagen möglich sind. Dabei wurden die Ergebnisse 

aus folgenden Planungs- bzw. Entwicklungsstufen berücksichtigt: 

2013 Ausweisung K-Zonen für alle drei Gemeinden 

2015 Nur für die Gemeinden Waldkirch und Gutach (ohne Simonswald): Überarbeitung K- 

 Zonen mit genaueren Kriterien, dadurch Entfall zahlreicher Flächen  

2021 Neuermittlung möglicher K-Zonen für die faunistischen Erhebungen in 2022   

auf folgender Grundlage: 

- Windatlas 2019, 

- Berücksichtigung mind. 500 m Radius Ausschluss um Einzelbebauung und gesamte 

Bebauung, 

- Berücksichtigung naturschutzfachlicher Ausschlusskriterien, 

- Anwendung der wesentlichen Kriterien aus den früheren Abschichtungsprozessen. 

Folgerungen: 

Die Einstufung und Bewertung der alten K-Zonen aus dem Jahr 2013 können ausschließlich eine 

Orientierung für die neuen K-Zonen sein, da sie auf den alten Datenstand aufbauen und die Flä-

chenabgrenzung teilweise überholt ist (zahlreiche K-Zonen aus 2013 entfallen bei der Berück-

sichtigung von 500 m Ausschluss um Einzelbebauung). 

Vorgehen zur Ermittlung von Konzentrationszonen nach dem neuen Windatlas 2019 

Für die Festlegung eines faunistischen Untersuchungsraumes in 2021 wurden potenzielle Kon-

zentrationszonen gemäß den Vorgaben im neuen Windatlas von 2019 ermittelt. Dabei wurden 

auch weitere neue Erkenntnisse zu Siedlungen und Artenvorkommen berücksichtigt.  

Es wird eine Grundvariante mit potenziellen Konzentrationszonen (K-Zonen) entwickelt, die auf 

der minimalen Abgrenzung wesentlicher Ausschlusskriterien beruht. 

Für die neue Abgrenzung der potenziellen Konzentrationszonen wurden folgende Kriterien her-

angezogen: 
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• Ermittlung der geeigneten Flächen mit einer Windenergiedichte >215 W/m² in 160 m Höhe für 

das gesamte Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft gemäß den Vorgaben des neuen Windat-

las 2019 als potenzielle Konzentrationszonen; 

• Abgrenzung aller Wohn- und Siedlungsgebiete sowie Einzelbebauung im Außenbereich mit 

500m-Umgriff als hartes Ausschlusskriterium und Beschneidung der potenziellen Konzentra-

tionszonen; 

• Beschneidung der potenziellen Konzentrationszonen um alle Gebiete in NSG, FFH- und SPA-

Gebieten; 

• Berücksichtigung von 200 m Abstand zu der Richtfunkachse; 

• Berücksichtigung ausreichender Abstände gemäß neuer Erkenntnisse zu bestehenden WEA 

(mind. 500 m bis 800 m, je nach Lage zur Hauptwindrichtung); 

• Verzicht auf kleine Verschneidungsbereiche, in denen nicht mal 2 WEA verwirklicht werden 

können. 

Begründung: 

Die Windenergiedichte von ≥ 215 W/m² in 160 m über Grund ist ein weiches Kriterium. Aber aus 

unserer Sicht in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg und dem Landratsamt Em-

mendingen ist dies derzeit die einzige sinnvolle Abgrenzung für die Darstellung der Flächen mit 

wirtschaftlicher Eignung zur Windkraftnutzung. 

Weiterhin werden für die flächenhafte planerische Abgrenzung für Siedlungen und Einzelbebau-

ung Vorsorgeabstände in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg und dem Landrat-

samt Emmendingen angesetzt. Hartes Tabukriterium sind die für jede Anlage im Einzelfall zu 

ermittelnden Abstände nach TA-Lärm im immissionsrechtlichen Verfahren, die aber derzeit noch 

nicht bekannt sind, da diese für jede Anlage in Abhängigkeit von Höhe, Größe und Standort un-

terschiedlich sind. 

Vorsorgeabstände: 

• Einzelgehöft:  500 m 

• WR-Gebiet:  750 m 

• WA-Gebiet:  600 – 650 m 

• Klinik:  1.000 m 

Unabhängig von diesen Vorsorgeabständen wurde nach übereinstimmender Ansicht ein Abstand 

von 500 m als hartes Kriterium für alle Siedlungsbereiche als Mindestabstand für Konzentrations-

zonen angenommen. Hier wird auch berücksichtigt, dass als optisch bedrängter Wirkungsbereich 

mindestens der 2-fache Abstand der Anlagenhöhe anzusetzen ist, bei Anlagen mit 246 m Höhe 

ergibt dies rd. 500 m. 

Ein Schutzabstand zu Vogelschutzgebieten von 700 m ist zwar empfehlenswert, jedoch kein har-

tes Ausschlusskriterium und wurde daher bei der Abgrenzung der neuen K-Zonen nicht berück-

sichtigt. 

Als Mindestgröße für die Ausweisung einer Konzentrationszone wurde eine Fläche angesetzt, in 

der mindestens 2 WEA verwirklicht werden können (pro Anlage mind. 0,7 ha; Abstand zwischen 

Anlagen in Hauptwindrichtung mind. 800 m, in Nebenwindrichtung mind. 500 m).  
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Gemäß den vorstehenden Ausführungen ergeben sich die in der nachfolgenden Karte in Abbil-

dung 1 grün dargestellten potenziellen K-Zonen. Die insgesamt berücksichtigten Kriterien sowie 

die in früheren Verfahren ermittelten K-Zonen sind im Lageplan F20 dargestellt (vgl. Anlage 1). 

 

Abbildung 1: Potenzielle Konzentrationszonen nach dem neuen Windatlas 2019 

Vorgehen bei der Flächenvorauswahl: 

Wie oben bereits erläutert, wurden bei der Neuermittlung möglicher K-Zonen für die faunistischen 

Erhebungen in 2022 bereits folgende Auswahlkriterien berücksichtigt: 

• Windhöffigkeit lt. Windatlas 2019; 

• mind. 500 m Radius Ausschluss um Einzelbebauung und gesamte Bebauung; 

• Berücksichtigung naturschutzfachlicher Ausschlusskriterien Avifauna Stand 2022; 

• Anwendung der Kriterien aus den früheren Abschichtungsprozessen (2013) mit differenzierter 

Erfassung und Beurteilung aller Schutzgüter. 

Grundlage für den Umweltbericht sind die neuen Konzentrationszonen von 2021, die auch in der 

avifaunistischen Untersuchung von Dr. Frank Hohlfeld, Planungsbüro Freiburg (2022) untersucht 

wurden. 
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Im ersten Schritt zur Reduzierung der Flächenvorauswahl werden diejenigen Flächen ausge-

schlossen, die gemäß der fachlichen Beurteilung des avifaunistischen Gutachtens (Dr. Frank 

Hohlfeld, Planungsbüro Freiburg 2022) ein hohes oder sehr hohes faunistisches Konfliktpotenzial 

aufweisen. Die verbleibenden Flächen sind in Abbildung 2 dargestellt. Bei der Bewertung aus 

faunistischer Sicht sind im avifaunistischen Gutachten  2 Flächen mit keinem Konfliktpotenzial, 9 

Teilflächen mit geringem Konfliktpotenzial und 6 Teilflächen mit mittlerem Konfliktpotenzial beur-

teilt. Um eine ausreichende Flächenmenge an K-Zonen zu berücksichtigen, wird das mittlere 

Konfliktpotenzial (in nachfolgender Abbildung gelb dargestellt) bei der Flächenvorauswahl mit 

dazu genommen. Alle Flächen mit hohem bis sehr hohem faunistischen Konfliktpotenzial schei-

den aus (s. nachfolgende Abbildung 2 K-Zonen Stand 2021 mit Bewertung nach (Dr. Frank Hohl-

feld, Planungsbüro Freiburg 2022).  

Ergebnis der Flächenvorauswahl / 13 Konzentrationszonen 

Als Ergebnis der stufenweisen Flächenauswahl unter Berücksichtigung der Restriktionen des 

Konfliktpotenziales vorangegangener Untersuchungen verbleiben 13 Konzentrationszonen, die 

nach fachlicher Voreinschätzung im derzeitigen Planungsstand vorbehaltlich der Einzelfallprüfun-

gen im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für die Windkraft-

nutzung wahrscheinlich möglich sind. Die Namen und Abkürzungen sowie die Flächengrößen 

sind in der nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt. Die Abgrenzung und Lage mit zugehörigen Ab-

kürzung sind in Abbildung 4 zu sehen. Diese 13 Vorauswahlflächen haben einen Gesamtflächen-

umfang von rund 1.350 ha. Die kleinste Fläche hat eine Größe von 5,7 ha (Wisserseck WE) und 

die größte Auswahlfläche hat eine Größe von ca. 462 ha (Mooseck ME). 4 Auswahlflächen sind 

größer als 100 ha (Mooseck ME / Hohe Steig HS / Gereut GE und Hohe Tann HT). 4 Auswahl-

flächen haben eine Fläche unter 10 ha (Steinwald SW / Wisserseck WE / Wogmatten WE und 

Almendbruck AB).  

Tabelle 1: Flächenvorauswahl von 13 Konzentrationszonen 

Nr. Name Abkürzung Fläche in ha 

1 Rauchenberg RB RB 77,9 

2 Schmangeneck SE SE 32,2 

3 Mooseck ME ME 462,3 

4 Hohe Steig HS HS 118,3 

5 Holder Loch HD HD 28,3 

6 Gereut GE GE 377,8 

7 Steinwald SW SW 6,3 

8 Luser LU LU 16,6 

9 Wisserseck WE WE 5,7 

10 Wogmatten WO WO 8,7 

11 Almendbruck AB AB 6,4 

12 Hohe Tann HT HT 154,5 

13 Übental UT UT 14,0 

   Ger. 1.350 
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Abbildung 2: Darstellung von Flächen mit keinem, geringem oder mittlerem Konfliktpotenzial gemäß 
avifaunistischer Untersuchung (Dr. Frank Hohlfeld, Planungsbüro Freiburg 2022) 
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Abbildung 3: Gesamtbeurteilung der Konzentrationszonen im Umweltbericht 2013 mit geringem-mittleren 
oder mittlerer Konfliktbewertung überlagert mit den Flächen aus der avifaunistischen Untersu-
chung 2022 mit keiner, geringer oder mittlerer Konfliktbewertung 
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Abbildung 4: Abgrenzung und Lage der 13 „möglichen“ Konzentrationszonen, Abkürzungen der zugehöri-
gen Namen s. Text 
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2. Teil 1 / Umweltprüfung für die 2 Änderungsbereiche 

Einführender Hinweis: Durch die Aufhebung der einzigen beiden Flächen im rechtskräftigen Flä-

chennutzungsplan wird die derzeitige Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 S. 3 Baugesetzbuch 

(BauGB) beseitigt. Dies führt dazu, dass die Außenbereichsprivilegierung von Windenergieanla-

gen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im gesamten Plangebiet des Flächennutzungsplanes wieder-

hergestellt wird. Die bisherige bauplanungsrechtliche „Sperre" für Windenergie-Vorhaben außer-

halb der beiden Konzentrationszonen wird hierdurch beseitigt. 

2.1 Änderungsbereich 1 „Simonswald Platte“ 

Der 1. Änderungsbereich „Simonswald Platte“ umschließt eine Fläche von 5,5 ha (Abbildung 5). 

Es handelt sich dabei um eine intensiv genutzte Fettwiese, im nördlichen Teil des Änderungsbe-

reiches liegt ein Nadelwald. Es stehen derzeit 3 Windkraftanlagen auf der Fläche (Abbildung 6 

und Abbildung 7). 

Nördlich der Fläche schließt sich weiterhin Nadelwald an, südlich eine intensiv genutzte Fettwie-

sen. Im Nordwesten verläuft ein Schotterweg in West-Ost-Richtung. 

 

Abbildung 5: Flächenabgrenzung Änderungsbereich 1, Quelle: Begründung zur Flächennutzungsplanän-
derung 

  



8.  punktuelle Flächennutzungsplanänderung / Aufhebung der Konzentrationszonen für Wind-
energieanlagen Stadt Waldkirch und Gemeinde Gutach i.Br.  
Dr. Blasy – Dr. Øverland & Büro für Landschaftsplanung H.-J. Zurmöhle 

Umweltbericht 
Stand  28.03.2024 
(Feststellung) 

 

 Seite 14 
  

Zusammenfassende Beurteilung 

Die Flächen werden derzeit überwiegend intensiv als Fettwiese genutzt (Abbildung 6 und Abbil-

dung 7). Durch die vorhandenen Windräder sind die umweltspezifischen Auswirkungen von Wind-

energieanlagen bereits als Vorbelastung wirksam. Nach Aufhebung des Änderungsbereiches 1 

„Simonswald Platte“ ist ein „Repowering“ im rechtlich zulässigen Rahmen möglich. Unter Berück-

sichtigung der Vorbelastung durch die vorhandenen Windenergieanlagen werden die durch Zu-

satzbelastungen beeinträchtigenden Umweltwirkungen durch Repowering überschlägig als ge-

ring beurteilt. Für die differenzierte Erfassung und Beurteilung wird auf die Einzelfallprüfungen im 

nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren verwiesen. 

 

 

Abbildung 6: Blick von Osten auf den 1. Änderungsbereich 

 

Abbildung 7: Blick von Westen auf den 1.  Änderungsbereich 
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2.2 Änderungsbereich 2 „Siegelau Schwarzenberg“ 

Der 2. Änderungsbereich umschließt eine 4 ha große Fläche auf Gemarkung der Gemeinde Gut-

ach. Es handelt sich hierbei um mehrere Flurstücke, die unterschiedlich genutzt werden. Im Au-

gust 2023 wurden einige Flächen als Maisacker oder zum Anbau von Weizen genutzt, des Wei-

teren wurden einige Flächen als Mähwiesen genutzt. Es führen ein Grasweg von Südwest nach 

Norden, ein Schotterweg von Ost nach West, sowie eine Asphaltstraße parallel zur westlichen 

Abgrenzung durch das Gebiet. Im Südosten grenzt ein Laubmischwald an die Offenlandflächen 

an (Abbildung 8 bis Abbildung 10) . 

 

Abbildung 8: Flächenabgrenzung Änderungsbereich 1, Quelle: Begründung zur Flächennutzungsplanän-
derung 

 

Abbildung 9: Blick von Süden auf den 2. Änderungsbereich 
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Abbildung 10: Blick von Norden auf den 2. Änderungsbereich: Nutzung als Wiese und Acker 

 

Zusammenfassende Beurteilung 

Die Flächen werden derzeit überwiegend intensiv für den Ackerbau oder als Grünland genutzt. 

Durch die Aufhebung des Änderungsbereiches 2 wird die Außenbereichsprivilegierung von Wind-

energieanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im gesamten Plangebiet des Flächennutzungs-

planes wieder hergestellt. In diesem Zuge wäre dann die Planung von Windenergieanlagen denk-

bar. Bei der geplanten Neuaufstellung des Teilflächennutzungsplanes in 2021 wurde diese Flä-

che jedoch bereits aufgrund mind. 500 m Radius Ausschluss um Einzelbebauung und gesamte 

Bebauung von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen. Unter Berücksichtigung dieses Aus-

schlusskriteriums wird davon ausgegangen, dass Windenergieanlagen im 2. Änderungsbereich 

Siegelau Schwarzenberg nicht mehr zulässig sind. Auf eine Darstellung der Umweltwirkungen 

wird deshalb an dieser Stelle verzichtet. 
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3. Teil 2 / Umweltprüfung für die Flächenvorauswahl 

Wie bereits oben dargestellt wird an dieser Stelle auf folgendes hingewiesen: 

Die Berücksichtigung der nachfolgend dargestellten Flächenvorauswahl (13 Konzentrati-

onszonen in Abbildung 4 und Tabelle 1 dargestellt) und der zugehörigen und überschlä-

gigen Darstellung bedeutsamer und voraussichtlich entscheidungserheblicher Restriktio-

nen kann bei der Standortwahl dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit einer Zulässigkeit 

in den Einzelfallprüfungen im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungsverfahren zu erhöhen. Sie kann die Einzelfallprüfung jedoch nicht ersetzen. Es be-

steht darum auch die Möglichkeit, dass nach vertiefenden Untersuchungen eine Zulas-

sung im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren verwehrt 

wird. 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf diese 13 Flächen bzw. Kon-

zentrationszonen, deren Auswahlkriterien oben stehend erläutert sind. Somit sind bedeutende 

standortbestimmende Restriktionen bei der Flächenauswahl berücksichtigt. Darüber hinaus wird 

der Schwerpunkt bei der nachfolgenden fachlichen Beurteilung der 13 K-Zonen auf diejenigen 

Restriktionen gelegt, die sich aus den verschiedenen Zielen der Schutzgebietskulissen ableiten.  

Es wird davon ausgegangen, das damit bedeutende bzw. entscheidungserhebliche Restriktionen 

bei der Flächenauswahl berücksichtigt sind und für die differenzierte Erfassung und Beurteilung 

auf die Einzelfallprüfungen im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-

fahren verwiesen werden kann. 

Ziele des Umweltschutzes, übergeordnete und sonstige Planungen 

Gesetzliche Grundlagen: Allgemeine gesetzliche Grundlagen der Umweltprüfung in der Bauleit-

planung sind das Baugesetzbuch (BauGB), das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), die Im-

missionsschutz-Gesetzgebung (BImSchG, TA Lärm), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), das 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und das Bundeswaldgesetz (BWaldG) sowie betref-

fende gesetzliche Regelungen des Landes Baden-Württemberg. 

3.1 Ziele der Landesplanung, Regionalplanung, Bauleitplanung und 
von Fachplanungen 

Aus dem Landesentwicklungsprogramm und Regionalplan ergeben sich verschiedene fachliche 

Ziele bzw. Erfordernisse der Raumordnung, insbesondere die Ziele des Regionalplans im Bereich 

der baulichen Entwicklung, Waldentwicklung und Vorgaben für die landschaftliche Entwicklung. 

Ziele der Raumordnung eines für verbindlich erklärten Entwicklungsplanes oder Regionalplanes 

sind von öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beach-

ten (vgl. hierzu auch § 1 Abs. 4 BauGB).  

Landesentwicklungsprogramm 

Gemäß § 1 Abs 5 Satz 2 und § 1a Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne u. a. dazu beitragen, 

den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu fördern. Darüber hinaus sollen nach Grundsatz 

4.2.5 LEP 2002 für die Stromerzeugung verstärkt regenerierbare Energien wie die Windenenergie 

genutzt werden. 
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Regionalplan 

Der Regionalverband Südlicher Oberrhein prüft innerhalb von bereits festgelegten Suchräumen 

das Potenzial für die Windkraftnutzung. Es wird dabei davon ausgegangen, dass der Regional-

verband bei der Abgrenzung der Suchräume die regional- und raumordnerischen Ziele bereits 

berücksichtigt hat. 

 

Abbildung 11: Auszug Suchrumkulisse Wind Raum Elztal/Emmendingen (hier Ausschnitt Waldkirch, Gut-
ach, Simonswald) 

 

Die Darstellungen des Regionalplans im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft sind der folgenden 

Darstellung in Abbildung 12 zu entnehmen. Überlagerungen mit schutzbedürftigen Bereichen für 

Naturschutz und Landschaftspflege „Vorrangbereich für wertvolle Biotope“ (Plansatz 3.2.1 des 

geltenden Regionalplans Südlicher Oberrhein) sind in den folgenden Flächen gegeben: 
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Abbildung 12: Darstellung von Flächen mit regionalplanerischer Zielsetzung 

 

Nach Abschnitt 3.2.1 Windenergieerlass richtet sich in regionalplanerisch festgelegten Grünzü-

gen, Gebieten für besondere Nutzungen im Freiraum und anderen Festlegungen die Zulässigkeit 

von Windenergieanlagen nach der konkreten Festlegung des jeweiligen Regionalplans. Je nach 

Festlegung können Ausnahmen für Windenergieanlagen vorgesehen sein, ansonsten bestehen 

ggf. die Möglichkeiten von Zielabweichungs- oder Regionalplanänderungsverfahren. 

Der Regionalverband Südlicher Oberrhein hat mit Stand vom 7. Juni 2023 eine Karte mit der 

Darstellung einer Suchraumkulisse Wind Raum Elztal/Emmendingen veröffentlicht. Hier sind 

Suchräume für die Verwirklichung von Windenergieanlagen dargestellt, die im weiteren Verlauf 

seitens des Regionalverbandes geprüft werden (Kartenausschnitt für den Planungsraum der VVG 
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s. Abbildung 11). In der nachfolgenden Tabelle 2 sind für die Flächenvorauswahl Konflikte bzw. 

Restriktionen incl. eines Hinweises auf die Überlagerung mit den Suchräumen dargestellt.  

 

Tabelle 2: Regionalplanerische Konflikte bzw. Restriktionen 

Nr. Name %  Konflikt Restriktion 

1 Rauchenberg RB 0 - Keine / großflächig Suchraum 155 

2 Schmangeneck SE 0 - Keine / kleinflächige Suchraum142 

3 Mooseck ME 0 -  Keine / großflächig Suchraum 139 

4 Hohe Steig HS 0 - Keine / großflächig Suchraum 124 

5 Holder Loch HD 85,4 +++ / hoch Vorranggebiet für wertvolle Biotope 

Übereinstimmung mit Suchraum 121 

6 Gereut GE 2,3 + / gering Sehr kleinflächige Grünzäsur im Norden 

großflächig Suchraum 133 

7 Steinwald SW 0 - Keine / Suchraum 133 

8 Luser LU 0 - Keine / kleinflächig Suchraum 122 

9 Wisserseck WE 100 +++ / hoch Flächendecken regionaler Grünzug / kein 

Suchraum bzw. südl. 123 angrenzend 

10 Wogmatten WO 100 +++ / hoch Flächendecken regionaler Grünzug  

 kein Suchraum 

11 Almendbruck AB 100 +++ / hoch Flächendecken regionaler Grünzug  

 kein Suchraum 

12 Hohe Tann HT 12,1 + / gering Kleinflächig regionaler Grünzug im Süden 

großflächig Suchraum 131 

13 Übental UT 0 - Keine / kleinflächig Suchraum 134 

 

Zusammenfassende Beurteilung 

Lt. Darstellung der Karte in Abbildung 12 sowie der daraus abgeleiteten Restriktionen sind für 

sieben von dreizehn Konzentrationszonen keine Konflikte mit regionalplanerischen Zielen er-

kennbar. Für eine Auswahlfläche ergibt sich ein geringer Konflikte durch kleinflächige Überlage-

rung mit einer Grünzäsur (Gereut GE mit 2,3 % Flächenanteil). Für eine Fläche ist ein geringer 

Konflikt durch Überlagerung mit einem regionalen Grünzug (Hohe Tann HT / 12,1 % von 194,5 

ha) erkennbar. Bei 4 Auswahlflächen ist ein hoher Konflikt durch großflächige Überlagerung mit 

einem regionalen Grünzug erkennbar (Holder Loch HD 85,4 % /  Wissereck WE  100 % / Wog-

matten WO 100 % / Almendbruck AB 100%). 
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3.2 Geschützte Teile von Natur und Landschaft  

3.2.1 Naturschutzgebiete 

Wegen der besonderen Schutzwirkung kommt die Darstellung von Flächen für die Windenergie-

nutzung in Naturschutzgebieten (gemäß § 23 BNatSchG) nicht in Betracht. Der Windenergieer-

lass Baden-Württemberg führt Naturschutzgebiete entsprechend als Tabubereiche auf. Dieser 

Umstand wurde bei der Flächenvorauswahl berücksichtigt. 

In Abbildung 13 ist die Lage der ausgewiesenen Naturschutzgebiete und die Lage der 13 Aus-

wahlflächen dargestellt. In der nachfolgenden Tabelle 3 sind die Konflikte oder/und Restriktionen 

für die 13 Auswahlflächen dargestellt. 

 
Tabelle 3: Konflikte mit Zielen von Naturschutzgebieten (NSG) 

Nr. Name %  Konflikt Restriktion 

1 Rauchenberg RB 0 - Keine 

2 Schmangeneck SE 0 - Keine 

3 Mooseck ME 0 + / gering NSG östlich nahe außerhalb 

4 Hohe Steig HS 0 - Keine 

5 Holder Loch HD 0 - Keine 

6 Gereut GE 0 - Keine 

7 Steinwald SW 0 - Keine 

8 Luser LU 0 - Keine 

9 Wisserseck WE 0 - Keine 

10 Wogmatten WO 0 - Keine 

11 Almendbruck AB 0 - Keine 

12 Hohe Tann HT 0 - Keine 

13 Übental UT 0 - Keine 

Zusammenfassende Beurteilung 

Keine der 13 Auswahlflächen überlagert sich mit der Gebietsabgrenzung eines Naturschutzge-

bietes. Ein Naturschutzgebiet NSG Kostgfäll grenzt im nördlichen Bereich der Gemeinde Simons-

wald und östlich an die Konzentrationszone Mooseck (ME) an. Auf der Ebene des FNP sind er-

hebliche Beeinträchtigungen bzw. Konflikte mit den Zielen von Naturschutzgebieten nicht erkenn-

bar. Bei der Standortfestlegung bzw. im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 

ist ggf. eine Einzelfallprüfung hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen der Schutzziele des NSG 

Kostgfäll im Zusammenhang mit einer benachbarten Verwirklichung von Windenergieanlagen in 

der Fläche ME Mooseck und in Abstimmung mit den Behörden erforderlich.  
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Abbildung 13: Lager der Naturschutzgebiete (NSG) und der Konzentrationszonen (Landesanstalt für Um-
welt Baden-Württemberg (LUBW)) Daten abgerufen Stand 8. Augst 2023 
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3.2.2 Landschaftsschutzgebiete 

Ein Großteil des Gebietes der Verwaltungsgemeinschaft ist als Landschaftsschutzgebiet (LSG) 

ausgewiesen.  

Da die Ausweisungen fast alle gut und sehr gut windhöffigen Gebiete umfassen, wird das Ziel 

des Teilflächennutzungsplans, der Windenergienutzung im gesamten Plangebiet in substanziel-

ler Weise Raum zu schaffen und einen wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen, nur erhalten, 

wenn innerhalb der LSG die Möglichkeit zur Errichtung von Windenergieanlagen besteht. 

 

Abbildung 14: Lage der Landschaftsschutzgebiete und der Konzentrationszonen (Landesanstalt für Um-
welt Baden-Württemberg (LUBW)) Daten abgerufen Stand 8. Augst 2023 
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Die Verordnungen dieser Gebiete enthalten meist ein Bauverbot mit Erlaubnisvorbehalt. Im Rah-

men einer Einzelfallentscheidung kann unter Abwägung öffentlicher Belange eine Befreiungen 

des Verbots erwirkt werden. Bei der Festlegung der Konzentrationszonen führt die Lage in oder 

die Überschneidung mit Teilen von Landschaftsschutzgebieten (LSG) daher nicht per se zum 

Ausschluss.  

Für Landschaftsschutzgebiete ist bei Planungen für die Windenergienutzung im Einzelnen zu 

prüfen, welche verfahrensbezogenen Möglichkeiten und Bedingungen der Festsetzung von Kon-

zentrationszonen und der Verwirklichung von Windenergieanlagen bestehen (vgl. Windenergie-

erlass Ziffer 4.2.3.1).  

Tabelle 4: Flächenanteile / Konflikte mit den Zielen von Landschaftsschutzgebieten (LSG) 

Nr. Name %  Verbleib 

ha 

Konflikt Restriktion 

1 Rauchenberg RB 0  - Keine 

2 Schmangeneck 

SE 

0  - Keine 

3 Mooseck ME 96,3 17 +++/ hoch Sehr hoher Anteil LSG  

Verbleibender Flächenanteil gering 

4 Hohe Steig HS 99,3 0,9 +++ / hoch Sehr hoher Anteil LSG  

Verbleibender Flächenanteil sehr ge-

ring 

5 Holder Loch HD 99,5 0,1 +++ / hoch Sehr hoher Anteil LSG  

Verbleibender Flächenanteil sehr ge-

ring 

6 Gereut GE 62,8 141 ++ / mittel Hoher Anteil LSG  

Verbleibender Flächenanteil hoch  

7 Steinwald SW 79,3 1,3 +++/ hoch Hoher Anteil LSG  

Verbleibender Flächenanteil sehr ge-

ring 

8 Luser LU 0  -  Keine 

9 Wisserseck WE 0  - Keine 

10 Wogmatten WO 0  - Keine 

11 Almendbruck AB 0  - Keine 

12 Hohe Tann HT 12,6 170 + / gering Geringer Anteil LSG  

Verbleibender Flächenanteil hoch 

13 Übental UT 98,9 0,2 +++ / hoch Sehr hoher Anteil LSG  

Verbleibender Flächenanteil sehr ge-

ring 
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Zusammenfassende Beurteilung 

Lt. Darstellung in der Karte in Abbildung 14 sowie der daraus abgeleiteten Restriktionen in Tabelle 

4 sind für sechs von dreizehn Konzentrationszonen keine Konflikte mit den Zielen von Land-

schaftsgebieten zu erwarten. Bei sechs Konzentrationszonen ist der Flächenanteil von Land-

schaftsschutzgebieten sehr hoch oder hoch. Dieses sind: Mooseck ME, Hohe Steig HS, Holder 

Loch HD, Gereut GE, Steinwald SW und Übental UT. Davon ergibt sich für zwei Konzentrations-

zonen nur eine mittleres Konfliktpotenzial, da die verbleibende Fläche innerhalb der Konzentrati-

onszone ohne Überlagerung mit den Gebietsgrenzen des Landschaftsschutzgebietes sehr groß 

sind: Gereut GE mit 141 ha und Hohe Tann HT mit 170 ha.  

3.2.3 Gesetzlich geschützte Biotope 

Besonders wertvolle Biotope sind im Offenland nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

und § 33 Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG) geschützt.  

 

Abbildung 15: Lage der gesetzlich geschützten Biotope und der Konzentrationszonen (Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)) Daten abgerufen Stand 8. Augst 2023 
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Gesetzlich geschützte Biotope werden im Offenland durch die Naturschutzbehörde, im Waldbe-

reich durch die Waldbiotopkartierung der Forstverwaltung in Listen und Karten erfasst, registriert 

und regelmäßig aktualisiert. In der Karte in Abbildung 15 sind Wald- und Offenlandbiotope flä-

chendeckend für das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch-Simonswald-Gutach dar-

gestellt. Die daraus abgeleiteten Restriktionen und Konflikte sind in Tabelle 5 dargestellt. 

 

Tabelle 5: Restriktionen/Konflikte durch Überlagerung der Konzentrationszonen mit gesetzlich ge-
schützten Biotopen 

Nr. Name %  

Wald 

% Offen-

land 

Konflikt Restriktion 

1 Rauchenberg 

RB 

1,1 0,1 Sehr ge-

ring 

Sehr geringe Überlagerung mit Waldbiotopen 

und Offenlandbiotopen 

2 Schman-

geneck SE 

0,5 0 kein Sehr geringe Überlagerung mit Wald- o-

der/und Offenlandbiotopen 

3 Mooseck ME 1,9 0,1 sehr ge-

ring 

Sehr geringe Überlagerung mit Waldbiotopen 

und Offenlandbiotopen 

4 Hohe Steig HS 0 0 kein Keine Überlagerung mit Wald- oder/und Of-

fenlandbiotopen 

5 Holder Loch 

HD 

3,4 0 sehr ge-

ring 

Sehr geringe Überlagerung mit Waldbiotopen 

6 Gereut GE 0,8 0 sehr ge-

ring 

Sehr geringe Überlagerung mit Waldbiotopen 

7 Steinwald SW 0 0 kein Keine Überlagerung mit Wald- oder/und Of-

fenlandbiotopen 

8 Luser LU 0 0 kein Keine Überlagerung mit Wald- oder/und Of-

fenlandbiotopen 

9 Wisserseck 

WE 

0 0 Kein Keine Überlagerung mit Wald- oder/und Of-

fenlandbiotopen 

10 Wogmatten 

WO 

0 0,3 Sehr ge-

ring 

Sehr geringe Überlagerung mit Offenlandbio-

topen 

11 Almendbruck 

AB 

0 0 Kein Keine Überlagerung mit Wald- oder/und Of-

fenlandbiotopen 

12 Hohe Tann HT 5,2 0 Sehr ge-

ring 

Sehr Geringe Überlagerung mit Waldbioto-

pen 

13 Übental UT 2,5 0 Sehr ge-

ring 

Geringe Überlagerung mit Waldbiotopen 

Zusammenfassende Beurteilung 

Lt. Darstellung in der Karte in Abbildung 15 sowie der daraus abgeleiteten Restriktionen in Tabelle 

5 sind für fünf von dreizehn Konzentrationszonen keine Konflikte durch rechtlich geschützte 
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Biotope zu erkennen. Dieses sind: Hohe Steig HS, Steinwald SV, Luser LU, Wisserseck WE, 

Almendbruck AB. Bei allen weiteren, d.h. bei acht Konzentrationszonen, sind die Restriktionen 

durch rechtlich geschützte Biotope sehr gering, da die Flächenanteile immer unter 5,2 % liegen. 

Die Erhaltung dieser Biotope kann also voraussichtlich bei der kleinräumigen Standortwahl von 

Windrädern berücksichtigt werden. 

3.2.4 Natura 2000-Gebiete FFH 

In der Karte in Abbildung 16 sind die Schutzgebiete der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie (FFH) 

sowie die 13 Konzentrationszonen dargestellt. Alle dreizehn Konzentrationszonen liegen außer-

halb der relevanten Gebietsgrenzen der FFH-Gebiete. FFH-Gebietsgrenzen liegen in der Nähe 

von relevanten folgenden Konzentrationszonen: Mooseck ME, Hohe Steig HS und Gereut GE. 

Für die Prüfung evtl. Fernwirkungen durch Windräder auf die Schutzziele der gemeinten Flächen 

innerhalb der FFH-Gebietsgrenzen wird auf die Einzelfallprüfungen im nachgelagerten immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren verwiesen. 

 

Abbildung 16:Lage der Schutzgebiete der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie (FFH) und Lage der Konzentrati-
onszonen  (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)) Daten abgerufen Stand 
8. Augst 2023 
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3.2.5 Natura 2000 Vogelschutzgebiete SPA (einschließlich 700 m-Zone) 

In der Karte in Abbildung 17 ist das Vogelschutzgebiete „Mittlerer Schwarzwald“ (SPA 7915441) 

sowie die 13 Konzentrationszonen dargestellt. Ein Puffer im Abstand von 700 m um die Gebiets-

grenzen ist ebenfalls dargestellt. Nur bei zwei Konzentrationszonen ergeben sich Restriktionen 

bzw. Überschneidungen zwischen den Gebietsgrenzen des Vogelschutzgebiete (incl. Puffer) und 

der Abgrenzung der Konzentrationszone. Dieses sind: Gereut GE (Überschneidung 35 %, Fläche 

ohne Überschneidung 245,8 ha) und Mooseck ME (Überschneidung 10,9 %, Fläche ohne Über-

schneidung 412 ha). Bei diesen beiden Konzentrationszonen liegt der überwiegende Teil der Flä-

chenüberschneidung im 700-Puffer um die Gebietsgrenzen. Die entscheidungserheblichen Sach-

verhalte ergeben sich aus den dargestellten Sachverhalten. Auf eine differenzierende Zusam-

menfassende Beurteilung wird deshalb an dieser Stelle verzichtet.   

 

Abbildung 17: Lage der Vogelschutzgebiete und der Konzentrationszonen (Landesanstalt für Umwelt Ba-
den-Württemberg (LUBW)) Daten abgerufen Stand 8. Augst 2023  
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3.2.6 Forstwirtschaft - Geschützte Waldgebiete 

Bodenschutzwälder (§ 30 LWaldG), Schutzwälder gegen schädliche Umwelteinwirkungen (§ 31 

LWaldG) sowie durch Rechtsverordnung zu Erholungswald erklärte Waldgebiete (§ 33 LWaldG) 

unterliegen als geschützte Waldgebiete bei der Darstellung von Flächen für die Windenergienut-

zung in Bauleitplänen besonderen Restriktionen. Diese leiten sich aus den naturräumlichen Ge-

gebenheiten (Bodenschutzwald), den entstehenden Nutzungskonflikten (Erholungswald) sowie 

den besonderen Anforderungen der Gesellschaft an den Wald (Schutzwald gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen) her. Diese Belange sind bei der Planung von Windenergieanlagen zu be-

rücksichtigen und mit den übrigen öffentlichen und privaten Belangen, wie etwa dem öffentlichen 

Interesse an der Windenergienutzung abzuwägen. 

 

Abbildung 18: Lage der Waldschutzgebiete und der Konzentrationszonen (Landesanstalt für Umwelt Ba-
den-Württemberg (LUBW)) Daten abgerufen am 8. August 2023 
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Zusammenfassende Beurteilung / Waldschutzgebiete Bannwald und Schonwald 

Wie in der Karten in der vorangegangenen Abbildung 18 dargestellt, sind für die 13 Konzentrati-

onszonen keine Restriktion durch die Waldschutzgebiete Bannwald und Schonwald zu erkennen. 

Es ergeben sich keine Flächenüberlagerung mit den Waldschutzgebieten nach § 32 LWaldG. 

 

Abbildung 19: Lage der Schutzwaldgebiete mit Zweckbindung und Konzentrationszonen Datengrundlage: 
FVA, www.fva-bw.de -Waldfunktionskartierung (aktueller Stand: 16.03.2021, heruntergeladen 
09.08.2023) 
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Abbildung 20: Lage der Schutzwaldflächen ohne Zweckbindung und Lage der Konzentrationszonen (Da-
tengrundlage: FVA, www.fva-bw.de -Waldfunktionskartierung aktueller Stand: 16.03.2021, 
heruntergeladen 09.08.2023). 
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Tabelle 6: Restriktionen durch Schutzwaldflächen mit- und ohne Zweckbindung 

     Schutzwald festgesetzt  Schutzwald nicht festgesetzt 
 

Kür-
zel 

Fläche total 
(ha) 

Bodenschutz-
wald 

Erholungs-
wald gesetz-

lich 

Erholungs-
wald 

Klimaschutz-
wald 

Sonstiger Was-
serschutzwald 

1 RB 77,9 4,8% 0,0% 64,3% 0,0% 0,0% 
2 SE 32,2 3,8% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0% 
3 ME 462,3 72,8% 0,0% 56,7% 0,0% 0,0% 
4 HS 118,3 85,9% 0,0% 53,7% 0,0% 27,9% 
5 HD 28,3 82,6% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0% 
6 GE 377,8 43,9% 0,0% 84,0% 0,0% 0,0% 
7 SW 6,3 18,7% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0% 
8 LU 16,6 18,1% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0% 
9 WE 5,7 19,3% 0,0% 99,6% 18,0% 0,0% 
10 WO 8,7 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 
11 AB 6,4 2,7% 0,0% 2,7% 100,0% 0,0% 
12 HT 194,5 12,7% 3,9% 88,3% 100,0% 0,0% 
13 UT 14,0 13,5% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0% 

 

Zusammenfassende Beurteilung der Restriktionen durch Überlagerung mit den Wald-
funktionen 

Für die 13 Konzentrationen ergibt sich ausschließlich eine Überlagerung mit der festgesetzten 

Waldfunktionenkategorie Erholungswald (Hohe Tanne HT mit 3,9 % Flächenüberlagerung). Wei-

terhin treten für elf von zwölf Konzentrationszonen Flächenüberlagerungen mit der festgesetzten 

Waldfunktion als Bodenschutzwald auf, jedoch in unterschiedlichem Umfang. Für vier Konzent-

rationszonen ergeben sich sehr hohe Flächenüberlagerungen über 43 %. Diese sind: Moseck 

ME, Hohe Steig HS, Holder Loch HD, und Gereut GE).  

Diese festgesetzten Schutzkategorien sowie die dargestellten nicht festgesetzten Schutzkatego-

rien (Erholungswald, Klimaschutzwald und sonstiger Wasserschutzwald) sind, wie oben bereits 

dargestellt, bei der Planung von Windenergieanlagen in der Einzelfallprüfungen im nachgelager-

ten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen und mit den übri-

gen öffentlichen und privaten Belangen, wie etwa dem öffentlichen Interesse an der Windener-

gienutzung abzuwägen.  

3.2.7 Wasserschutzgebiete 

Gemäß § 68 b des Wassergesetzes (WG) dienen Gewässerrandstreifen (i.d.R. 10 m breit) dem 

Erhalt und der Verbesserung der ökologischen Funktionen. Die Errichtung von Windkraftanlagen 

ist in diesen Bereichen unzulässig. 

Festgesetzte Wasserschutzgebiete dienen dem Schutz vor nachteiligen Einwirkungen auf die öf-

fentliche Wasserversorgung, fördern die Anreicherung des Grundwassers und sollen zur Vermei-

dung von schädlichem Niederschlagsabfluss (Erosion, Stoffeinträge etc.) beitragen.  
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Abbildung 21: Lage der Wasserschutzgebiete (WSG) und der Auswahlflächen 

 

Wasserschutzgebiete werden je nach Schutzstatus in drei Zonen eingeteilt. 

 Schutzzone I (Fassungsbereich; aufgrund der geringen Größe im Kartenausschnitt nicht sicht-

bar, jedoch in Zone II enthalten): Hier sind Windenergieanlagen aufgrund der Verwendung 

von wassergefährdenden Stoffen (Öle etc.) nicht zulässig. Diese Flächen führen daher bei 

einer späteren Standortfestlegung für WEA zum Ausschluss. 

 Schutzzone II (Engeres Schutzgebiet): Windenergieanlagen sind hier grundsätzlich verboten, 

können jedoch zugelassen werden, wenn die Schutzzwecke nicht gefährdet werden und keine 

Verunreinigungen zu befürchten sind.  
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 Schutzzone III (Weiteres Schutzgebiet): Die Errichtung und der Betrieb von Windenergiean-

lagen ist hier zulässig, solange keine Verunreinigungen und sonstigen nachteiligen Verände-

rungen des Grundwassers zu befürchten sind.  

 

Tabelle 7: Restriktionen durch die Lage innerhalb von Wasserschutzgebieten (WSG) 

Nr. Name % 

Kat 

II 

% 

Kat 

III 

Konflikt Restriktion 

1 Rauchenberg RB 0 0 Kein Keine Restriktionen durch WSG 

2 Schmangeneck SE 0 0 Kein Keine Restriktionen durch WSG 

3 Mooseck ME 11,2 0  Kleinflächige Überlagerung mit WSG Zone 

II 

4 Hohe Steig HS 19,2 8,7  Kleinflächige Überlagerung mit WSG Zone 

II und kleinflächige Überlagerung mit WSG 

Zone III 

5 Holder Loch HD 0 0 Kein Keine Restriktionen durch WSG 

6 Gereut GE 0,4 10  Sehr kleinflächige Überlagerung mit WSG 

Zone II und kleinflächige Überlagerung mit 

WSG Zone III 

7 Steinwald SW 6,1 93,9  Kleinflächige Überlagerung mit WSG Zone 

II und großflächige Überlagerung mit WSG 

Zone III 

8 Luser LU 0 0 Kein Keine Restriktionen durch WSG 

9 Wisserseck WE 0 0 Kein Keine Restriktionen durch WSG 

10 Wogmatten WO 0 100  Vollständige Überlagerung mit WSG Zone 

III 

11 Almendbruck AB 0 100  Vollständige Überlagerung mit WSG Zone 

III 

12 Hohe Tann HT 0 9,6  Kleinflächige Überlagerung mit WSG Zone 

III 

13 Übental UT 0 0 kein Keine Restriktionen durch WSG 

 

Zusammenfassende Beurteilung / Wasserschutzgebiete 

Ausgewiesene bzw. fachtechnisch festgelegte Schutzzonen II und III sind in einigen der zur Fest-

setzung vorgesehenen Konzentrationszonen vorhanden. Bei der Standortfestlegung bzw. im Ge-

nehmigungsverfahren von Windenergieanlagen sind diese Bereiche zu berücksichtigen. Großflä-

chige Überlagerungen mit den Gebietsgrenzen von Wasserschutzgebieten Zone I bis III ergeben 

sich ausschließlich für vier von 13 Konzentrationszonen: dieses sind Steinwald SW mit 93,9 % 

Flächenüberlagerung Kat. III sowie Wogmatten WO und Almenbruck AB mit jeweils vollständiger 
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Überlagerung mit Kat. III. In allen weiteren Konzentrationen gibt es entweder keine Flächenüber-

lagerung mit Gebietsgrenzen von Wasserschutzgebieten (7 Konzentrationszonen) oder aber die 

Flächenüberlagerungen liegen bei 27,9 % (Hohe Steig HS) oder wesentlich darunter.  

Voreinschätzung der Betroffenheit von Überschwemmungsgebiete (§ 77 WG)  

Überschwemmungsgebiete dienen der Hochwasserentlastung oder der Wasserrückhaltung. In 

diesen Gebieten kann die Errichtung von Windkraftanlagen unter gewissen Voraussetzungen zu-

lässig sein. Diese Flächen führten daher bei der Ermittlung der Konzentrationszonen nicht zum 

Ausschluss und müssen bei der Standortfestlegung bzw. im Genehmigungsverfahren berück-

sichtigt werden. Eine visuelle Überprüfung und Plausibilisierung der Darstellungen der durch 

Rechtsverordnung festgesetzten Überschwemmungsgebiete sowie der HQ-100 Risikoflächen 

kommt zu folgendem Ergebnis: diese Gebiete sind auf die Fluß- und Bachläufe begrenzt und 

überlagern sich nicht mit den erhöht liegenden 13 Konzentrationszonen für die Windenergienut-

zung. Restriktionen für die Windenergienutzung sind derzeit nicht erkennbar. 
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3.3 Belange des Artenschutzes  

3.3.1 Gesetzlich geschützte windenergiesensible Vogelarten 

Wie oben bereits erläutert, wurden bei der Auswahl der 13 verbleibenden Konzentrationszonen 

bereits diejenigen Flächen ausgeschlossen, die gemäß der fachlichen Beurteilung des avifaunis-

tischen Gutachtens (Dr. Frank Hohlfeld, Planungsbüro Freiburg 2022) ein hohes oder sehr hohes 

faunistisches Konfliktpotenzial aufweisen. Diese Erhebung wurde 2022 nach aktuellen Metho-

denstandards durchgeführt und bietet damit eine belastbare fachliche Grundlage für die Beurtei-

lung windenergiesensibler Vogelarten. Die verbleibenden 13 Konzentrationszonen zeigen darum 

kein bis mittleres Konfliktpotenzial im Hinblick auf die Vogelvorkommen auf. 

 

Abbildung 22: Lage der Schwerpunktvorkommen windenergiesensibler Vogelarten (Geoportal Baden-
Württemberg zuletzt geprüft: 2022) abgerufen am 8. August 2023 
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Darüber hinaus hat die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg weitere Daten von Schwer-

punktvorkommen für gesetzlich geschützte, windenergiesensible Arten zur Verfügung gestellt. 

Diese sind in der Karte in Abbildung 22 zusammen mit den 13 Konzentrationszonen dargestellt. 

 
Tabelle 8: Restriktionen durch Schwerpunktvorkommen windenergiesensibler Vogelarten (Datengrund-

lage LUBW) 

 

Nr. Name Sehr 

hochw. 

hochwer-

tig 

Konflikt Restriktion 

1 Rauchenberg RB 0 99,9 Hoch Flächendeckende Überlagerung mit 

Schwerpunktvorkommen windener-

giesensibler Arten 

2 Schmangeneck 

SE 

0 0 Kein  

3 Mooseck ME 0 6,2 Gering  

4 Hohe Steig HS 0 0 Kein Keine Restriktionen 

5 Holder Loch HD 0 0 Kein Keine Restriktionen 

6 Gereut GE 0 10,8 Gering Kleinflächige Überlagerung mit 

hochwertigen Schwerpunktvorkom-

men windenergiesensibler Arten 

7 Steinwald SW 0 99.9 Hoch Flächendeckende Überlagerung mit 

hochwertigen Schwerpunktvorkom-

men windenergiesensibler Arten 

8 Luser LU 0 99,9 Hoch Flächendeckende Überlagerung mit 

hochwertigen Schwerpunktvorkom-

men windenergiesensibler Arten 

9 Wisserseck WE 0 0 Kein Keine Restriktionen 

10 Wogmatten WO 0 0 Kein Keine Restriktionen 

11 Almendbruck AB 2,7 0 Sehr gering Kleinflächige Überlagerung mit sehr 

hochwertigen Schwerpunktvorkom-

men windenergiesensibler Arten 

12 Hohe Tann HT 0 70,5 Hoch Großflächige Überlagerung mit 

hochwertigen Schwerpunktvorkom-

men windenergiesensibler Arten 

13 Übental UT 0 0 Kein Keine Restriktionen 

Zusammenfassende Beurteilung für Schwerpunktvorkommen windenergiesensibler Vo-
gelarten 

Bei der Auswahl der 13 Konzentrationszonen wurden die Ergebnisse der aktuellen avifaunisti-

schen Untersuchungen von Dr. Frank Hohlfeld, Planungsbüro Freiburg (2022) bereits 
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berücksichtigt. Die Konzentrationszonen mit hohem und sehr hohem Konfliktpotenzial wurden 

bereits ausgeschlossen. 

Auf der Grundlage der zusätzlichen Auswertung der Daten der Landesanstalt für Umwelt für wind-

energiesensible Vogelarten ergibt sich für drei von 13 Konzentrationszonen ein hohes Konflikt-

potenzial durch fast flächendeckende (Steinwald SW und Luser LU mit jeweils 99,9 %) oder hohe 

Flächenüberlagerung (Hohe Tann HT mit 70,5 %) mit hochwertigen Gebieten für windenergie-

sensible Vogelarten. Für zwei Konzentrationszonen (Gereut GE mit 10,8 % hochwertige Bereiche 

und Almendbruck mit 2,7 % sehr hochwertige Bereiche) ist ein geringer und sehr geringer Konflikt 

erkennbar.  

3.3.2 Schutz von Lebensraum des Auerhuhnes 

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (2023) hat aktuelle 

Hinweise zur Erfassung und Bewertung von Auerhuhnvorkommen bei der Genehmigung von 

Windenergieanalgen veröffentlicht. Einführender Hinweis daraus zitiert:  

…Die im August 2022 veröffentlichte Planungsgrundlage löst die bisherige Planungsgrundlage 

Windenergie und Auerhuhn aus dem Jahr 2012 ab. Auf Basis eines Flächenkonzepts für die flä-

chenbezogene Umsetzung von Maßnahmen werden Waldgebiete lokalisiert, die für die Schwarz-

wälder Auerhuhn-Population langfristig überlebensnotwendig sind. 

Aus Sicht der Windenergienutzung und des Auerhuhnschutzes werden drei Flächenkategorien 

gebildet: 

• Ohne Raumwiderstand: Flächen, auf denen kein Konflikt besteht. 

• Erhöhter Raumwiderstand: Flächen mit erhöhter Konfliktintensität. 

• Sehr hoher Raumwiderstand: Flächen mit sehr hoher Konfliktintensität. 

Diese spiegeln auch die unterschiedlichen rechtlichen Hürden bei einem geplanten Vorhaben und 

die hieraus resultierende voraussichtliche Verfahrensdauer wider (Ministerium für Umwelt, Klima 

und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 2023)… 

Auf der Grundlage der Daten des Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg (2023) sind in der Karte in Abbildung 23 die Flächen mit sehr hohem und hohem 

Raumwiderstand sowie die 13 Konzentrationszonen dargestellt. Daraus sind in Tabelle 9 die Kon-

flikte durch Flächenüberlagerung mit den 13 Konzentrationszonen abgeleitet. 
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Abbildung 23: Bewertung des Raumwiderstandes für Auerhuhn-Populationen sowie Darstellung der 13 
 Konzentrationszonen 

 

Zusammenfassende Beurteilung 

Auf der Grundlage des aktuellen Datensatzes des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energie-

wirtschaft Baden-Württemberg (2023) wurden Flächen mit sehr hohem und erhöhten Raumwi-

derstand für die Erhaltung von Auerhuhnlebensraum mit den 13 Konzentrationszonen überlagert. 

Dabei ergibt sich ausschließlich für eine Fläche Gereut GE eine Flächenüberlagerung mit Gebie-

ten sehr hohen Raumwiderstandes im Umfang von 123 ha (Gesamtfläche 378 ha) und mit Ge-

bieten mit erhöhtem Raumwiderstand im Umfang von ca. 6 ha. Bei allen weiteren elf Konzentra-

tionszonen ist ein Konflikt auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nicht erkennbar. Diese 

fachliche Voreinschätzung hat orientierenden Charakter. Im Rahmen der Einzelfallprüfungen im 

nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sind je nach Lage des 
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Standortes ggf. ergänzende Erhebungen bzw. die Berücksichtigung weiterer, verfügbarer Da-

tensätze (forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt) erforderlich. Hierbei sind die aktuellen 

Hinweise zur Erfassung und Bewertung von Auerhuhnvorkommen bei der Genehmigung von 

Windenergieanlagen zu berücksichtigen (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 

Baden-Württemberg 2023)  

Tabelle 9: Voreinschätzung durch Restriktionen für die Erhaltung von Auerhuhnlebensraum (hoher und 
sehr hoher Raumwiderstand) 

Nr. Name Erhöhter 

Raumwi-

derstand 

Sehr hoher 

Raumwi-

derstand 

Konflikt Restriktion 

1 Rauchenberg RB 0,0 % 0,0 % Kein Keine Restriktionen 

2 Schmangeneck SE 0,0 % 0,0 % Kein Keine Restriktionen 

3 Mooseck ME 0,0 % 0,0 % Kein Keine Restriktionen 

4 Hohe Steig HS 0,0 % 0,0 % Kein Keine Restriktionen 

5 Holder Loch HD 0,0 % 0,0 % Kein Keine Restriktionen 

6 Gereut GE 1,6 % 32,5 % hoch Großflächige Überlage-

rung mit Flächen sehr ho-

hen Raumwiderstand,  

sehr kleinflächig mit er-

höhter Raumwiderstand  

7 Steinwald SW 0,0 % 0,0 % Kein Keine Restriktionen 

8 Luser LU 0,0 % 0,0 % Kein Keine Restriktionen 

9 Wisserseck WE 0,0 % 0,0 % Kein Keine Restriktionen 

10 Wogmatten WO 0,0 % 0,0 % Kein Keine Restriktionen 

11 Almendbruck AB 0,0 % 0,0 % Kein Keine Restriktionen 

12 Hohe Tann HT 0,0 % 0,0 % Kein Keine Restriktionen 

13 Übental UT 0,0 % 0,0 % Kein Keine Restriktionen 
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4. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

4.1 Teil 1 / Umweltprüfung für die Aufhebung von 2 Änderungsberei-
chen 

Planungsanlass und Ziel der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der VVG Waldkirch-Si-

monswald-Gutach ist es, den Ausbau der Windenergie der Gemeinden Waldkirch, Gutach i.Br. 

und Simonswald zu beschleunigen. Hierfür wird mit der Herausnahme der beiden Konzentrati-

onszonen „Simonswald Platte/Änderungsbereich 1“ und „Siegelau Schwarzenberg/Änderungs-

bereich 2 “ der rechtliche Zustand geschaffen, der ab dem 01.01.2028 ohnehin gilt. Die ohne 

diese Herausnahme bestehende „Sperre“ und damit das Hindernis für den beschleunigten Aus-

bau der Windkraft werden mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der VVG Waldkirch/ 

Gutach i.Br. / Simonswald beseitigt. 

Simonswald Platte/Änderungsbereich 1 

Die derzeitige Flächennutzung ist oben stehend beschrieben. Durch die vorhandenen Windräder 

sind die umweltspezifischen Auswirkungen von Windenergieanlagen bereits als Vorbelastung 

wirksam. Nach Aufhebung des Änderungsbereiches 1 „Simonswald Platte“ ist ein „Repowering“ 

im rechtlich zulässigen Rahmen möglich. Unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch die vor-

handenen Windenergieanlagen werden die durch Zusatzbelastungen beeinträchtigten Umwelt-

wirkungen überschlägig als gering beurteilt. Für die differenzierte Erfassung und Beurteilung wird 

auf die Einzelfallprüfungen im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-

fahren verwiesen. 

Siegelau Schwarzenberg/Änderungsbereich 2 

Die derzeitige Flächennutzung ist oben stehend beschrieben. Durch die Aufhebung des Ände-

rungsbereiches 2 wird die Außenbereichsprivilegierung von Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 

1 Nr. 5 BauGB im gesamten Plangebiet des Flächennutzungsplanes wieder hergestellt. In diesem 

Zuge wäre dann die Planung von Windenergieanlagen denkbar. Bei der geplanten Neuaufstel-

lung des Teilflächennutzungsplanes in 2021 wurde diese Fläche bereits aufgrund des Mindest-

abstandes von 500 m Radius Ausschluss um Einzelbebauung und gesamte Bebauung von der 

weiteren Untersuchung ausgeschlossen. Unter Berücksichtigung dieses Ausschlusskriteriums 

wird davon ausgegangen, dass Windenergieanlagen im 2. Änderungsbereich Siegelau Schwar-

zenberg voraussichtlich nicht mehr umsetzbar sind. Sollte hier dennoch im Rahmen der Außen-

bereichsprivilegierung eine Planung von Windenergieanlagen angestoßen werden, sind die übli-

chen rechtlichen Anforderungen an die Einzelfallprüfungen im nachgelagerten immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 

4.2 Teil 2 / Umweltprüfung für eine Flächenvorauswahl von 13 Kon-
zentrationszonen 

Für die Festlegung eines Untersuchungsraumes für die avifaunistischen Untersuchungen 2022 

(Dr. Frank Hohlfeld, Planungsbüro Freiburg 2022) wurden potenzielle Konzentrationszonen ge-

mäß den Vorgaben im neuen Windatlas von 2019 ermittelt. Dabei wurden auch weitere neue 

Erkenntnisse zu Siedlungen und Artenvorkommen berücksichtigt. Die Abgrenzungskriterien sind 



8.  punktuelle Flächennutzungsplanänderung / Aufhebung der Konzentrationszonen für Wind-
energieanlagen Stadt Waldkirch und Gemeinde Gutach i.Br.  
Dr. Blasy – Dr. Øverland & Büro für Landschaftsplanung H.-J. Zurmöhle 

Umweltbericht 
Stand  28.03.2024 
(Feststellung) 

 

 Seite 42 
  

in Kapitel 1.4 beschrieben und in Anlage 1 Karte „Überlagerung K-Zonen aus 2013 und 2021“ 

teilweise dargestellt. 

Als Ergebnis einer weiteren Flächenreduzierung verbleiben unter Berücksichtigung der Restrikti-

onen bzw. des Konfliktpotenziales aus vorangegangenen Untersuchungen, hier insbesondere 

durch Ausschluss von Konzentrationszonen die gem. der aktuellen avifaunistischen Untersu-

chung von Dr. Frank Hohlfeld, Planungsbüro Freiburg (2022) mit hohem Konfliktpotenzial bewer-

tet wurden, 13 Konzentrationszonen die in Abbildung 4 auf Seite 12 dargestellt sind. Diese wur-

den den Ausführungen der Umweltprüfung in Teil 2 zu Grunde gelegt. Diese Konzentrationszo-

nen sind: 

Nr. Name Abkürzung Fläche in ha 

1 Rauchenberg RB RB 77,9 

2 Schmangeneck SE SE 32,2 

3 Mooseck ME ME 462,3 

4 Hohe Steig HS HS 118,3 

5 Holder Loch HD HD 28,3 

6 Gereut GE GE 377,8 

7 Steinwald SW SW 6,3 

8 Luser LU LU 16,6 

9 Wisserseck WE WE 5,7 

10 Wogmatten WO WO 8,7 

11 Almendbruck AB AB 6,4 

12 Hohe Tann HT HT 154,5 

13 Übental UT UT 14,0 

   Ger. 1.350 

 

Die Berücksichtigung dieser 13 Konzentrationszonen aus der Flächenvorauswahl und der zuge-

hörigen und überschlägigen Darstellung bedeutsamer und voraussichtlich entscheidungserhebli-

cher Restriktionen kann bei der Standortwahl dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit einer Zuläs-

sigkeit in den Einzelfallprüfungen im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungsverfahren zu erhöhen. Die vorliegenden Betrachtung im Umweltbericht kann die Einzelfall-

prüfung jedoch nicht ersetzen.  

Die nach Einschätzung der Verfasser bedeutsamen und voraussichtlich entscheidungserhebli-

cher Restriktionen werden nachfolgend dargestellt. Für die Erfassung und Beurteilung aller dar-

über hinausgehenden Umweltbelange wird auf die Einzelfallprüfungen im nachgelagerten immis-

sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren verwiesen. 
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Flächen mit regionalplanerischer Zielsetzung 

Lt. Darstellung der Karte in Abbildung 12 sowie der daraus abgeleiteten Restriktionen sind für 

sieben von dreizehn Konzentrationszonen keine Konflikte mit regionalplanerischen Zielen er-

kennbar. Für eine Auswahlfläche ergibt sich ein geringer Konflikt durch kleinflächige Überlage-

rung mit einer Grünzäsur (Gereut GE mit 2,3 % Flächenanteil). Für eine Fläche ist ein geringer 

Konflikt durch Überlagerung mit einem regionalen Grünzug (Hohe Tann HT / 12,1 % von 194,5 

ha) erkennbar. Bei 4 Auswahlflächen zeigt sich ein hoher Konflikt durch großflächige Überlage-

rung mit einem regionalen Grünzug (Holder Loch HD 85,4 % /  Wissereck WE  100 % / Wogmatte 

WO 100 % / Almendbruck AB 100%). 

Naturschutzgebiete (NSG)  

Keine der 13 Konzentrationszonen (Karte in Abbildung 13) überlagert sich mit der Gebietsab-

grenzung eines Naturschutzgebietes. Ein Naturschutzgebiet NSG Kostgefäll grenzt im nördlichen 

Bereich der Gemeinde Simonswald und östlich an die Konzentrationszone Mooseck (ME) an. Auf 

der Ebene des FNP sind erhebliche Beeinträchtigungen bzw. Konflikte mit den Zielen von Natur-

schutzgebieten nicht erkennbar. Bei der Standortfestlegung bzw. im immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahren ist ggf. eine Einzelfallprüfung hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen 

der Schutzziele des NSG Kostgfäll im Zusammenhang mit einer benachbarten Verwirklichung 

von Windenergieanlagen in der Fläche ME Mooseck und in Abstimmung mit den Behörden erfor-

derlich. 

Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

Lt. Darstellung in der Karte in Abbildung 14 sowie der daraus abgeleiteten Restriktionen in Tabelle 

4 sind für sechs von dreizehn Konzentrationszonen keine Konflikte mit den Zielen von Land-

schaftsgebieten zu erwarten. Bei sechs Konzentrationszonen ist der Flächenanteil von Land-

schaftsschutzgebieten sehr hoch oder hoch. Dieses sind: Mooseck ME, Hohe Steig HS, Holder 

Loch HD, Gereut GE, Steinwald SW und Übental UT. Davon ergibt sich für zwei Konzentrations-

zonen nur eine mittleres Konfliktpotenzial, da die verbleibende Fläche innerhalb der Konzentrati-

onszone ohne Überlagerung mit den Gebietsgrenzen des Landschaftsschutzgebietes sehr groß 

ist: Gereut GE mit 141 ha und Hohe Tann HT mit 170 ha. 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Lt. Darstellung in der Karte in Abbildung 15 sowie der daraus abgeleiteten Restriktionen in Tabelle 

5 sind für fünf von dreizehn Konzentrationszonen keine Konflikte durch rechtlich geschützte Bio-

tope zu erkennen. Dieses sind: Hohe Steig HS, Steinwald SV, Luser LU, Wisserseck WE, Al-

mendbruck AB. Bei allen weiteren, d.h. bei acht Konzentrationszonen, sind die Restriktionen 

durch rechtlich geschützte Biotope sehr gering, da die Flächenanteile immer unter 5,2 % liegen. 

Die Erhaltung dieser Biotope kann also voraussichtlich bei der kleinräumigen Standortwahl von 

Windrädern berücksichtigt werden. 

Natura 2000 Vogelschutzgebiet incl. 700 m – Zone 

In der Karte in Abbildung 17 sind das Vogelschutzgebiet „Mittlerer Schwarzwald“ (SPA 7915441) 

sowie die 13 Konzentrationszonen dargestellt. Ein Puffer im Abstand von 700 m um die Gebiets-

grenzen ist ebenfalls dargestellt. Nur bei zwei Konzentrationszonen ergeben sich Restriktionen 

bzw. Überschneidungen zwischen den Gebietsgrenzen des Vogelschutzgebiete (incl. Puffer) und 

der Abgrenzung der Konzentrationszonen. Dieses sind: Gereut GE (Überschneidung 35 %, 
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Fläche ohne Überschneidung 245,8 ha) und Mooseck ME (Überschneidung 10,9 %, Fläche ohne 

Überschneidung 412 ha). Bei diesen beiden Konzentrationszonen liegt der überwiegende Teil 

der Flächenüberschneidung im 700-Puffer um die Gebietsgrenzen.  

Waldschutzgebiete Bannwald und Schonwald 

Für die 13 Konzentrationen ergibt sich ausschließlich eine Überlagerung mit der festgesetzten 

Waldfunktionenkategorie Erholungswald (Hohe Tanne HT mit 3,9 % Flächenüberlagerung). Es 

ergeben sich für elf von zwölf Konzentrationszonen Flächenüberlagerungen mit der festgesetzten 

Waldfunktion als Bodenschutzwald, jedoch in unterschiedlichem Umfang. Für vier Konzentrati-

onszonen ergeben sich sehr hohe Flächenüberlagerungen über 43 %. Dieses sind: Moseck ME, 

Hohe Steig HS, Holder Loch HD, und Gereut GE).  

Diese festgesetzten Schutzkategorien sowie die dargestellten nicht festgesetzten Schutzkatego-

rien (Erholungswald, Klimaschutzwald und sonstiger Wasserschutzwald) sind, wie oben bereits 

dargestellt, bei der Planung von Windenergieanlagen in der Einzelfallprüfungen im nachgelager-

ten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen und mit den übri-

gen öffentlichen und privaten Belangen, wie etwa dem öffentlichen Interesse an der Windener-

gienutzung abzuwägen. 

Zusammenfassende Beurteilung der Restriktionen durch Überlagerung mit den Wald-
funktionen 

Für die 13 Konzentrationen ergibt sich ausschließlich eine Überlagerung mit der festgesetzten 

Waldfunktionenkategorie Erholungswald (Hohe Tanne HT mit 3,9 % Flächenüberlagerung). Wei-

terhin treten für elf von zwölf Konzentrationszonen Flächenüberlagerungen mit der festgesetzten 

Waldfunktion als Bodenschutzwald auf, jedoch in unterschiedlichem Umfang. Für vier Konzent-

rationszonen ergeben sich sehr hohe Flächenüberlagerungen über 43 %. Dieses sind: Moseck 

ME, Hohe Steig HS, Holder Loch HD, und Gereut GE).  

Diese festgesetzten Schutzkategorie sowie die dargestellten nicht festgesetzten Schutzkatego-

rien (Erholungswald, Klimaschutzwald und sonstiger Wasserschutzwald) sind bei der Planung 

von Windenergieanlagen in der Einzelfallprüfungen im nachgelagerten immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen und mit den übrigen öffentlichen und privaten 

Belangen, wie etwa dem öffentlichen Interesse an der Windenergienutzung, abzuwägen. 

Wasserschutzgebiete 

Ausgewiesene bzw. fachtechnisch festgelegte Schutzzonen I bis III sind in einigen der zur Fest-

setzung vorgesehenen Konzentrationszonen vorhanden. Bei der Standortfestlegung bzw. im Ge-

nehmigungsverfahren von Windenergieanlagen sind diese Bereiche zu berücksichtigen. Großflä-

chige Überlagerungen mit den Gebietsgrenzen von Wasserschutzgebieten Zone III ergeben sich 

ausschließlich für vier von 13 Konzentrationszonen: dieses sind Steinwald SW mit 93,9 % Flä-

chenüberlagerung Kat. III sowie Wogmatten WO und Almenbruck AB mit jeweils vollständiger 

Überlagerung mit Kat. III (nur drei Gebiete genannt, aber 4 ??. Mit allen weiteren Konzentrationen 

gibt es entweder keine Flächenüberlagerung mit Gebietsgrenzen von Wasserschutzgebieten (7 

Konzentrationszonen) oder aber die Flächenüberlagerungen liegen bei 27,9 % (Hohe Steig HS) 

oder wesentlich darunter. Eine Standortwahl innerhalb der Abgrenzung der Konzentrationszone 

scheint möglich. 
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Gesetzlich geschützte windenergiesensible Vogelarten 

Bei der Auswahl der 13 Konzentrationszonen wurden die Ergebnisse der aktuellen avifaunisti-

schen Untersuchungen von Dr. Frank Hohlfeld, Planungsbüro Freiburg (2022) bereits berück-

sichtigt. Die Konzentrationszonen mit hohem und sehr hohem Konfliktpotenzial wurden bereits 

ausgeschlossen. Auf der Grundlage der zusätzlichen Auswertung der Daten der Landesanstalt 

für Umwelt für windenergiesensible Vogelarten ergibt sich für drei von 13 Konzentrationszonen 

ein hohes Konfliktpotenzial durch fast flächendeckende (Steinwald SW und Luser LU mit jeweils 

99,9 %) oder hohe Flächenüberlagerungen (Hohe Tann HT mit 70,5 %) mit hochwertigen Gebie-

ten für windenergiesensible Vogelarten. Für zwei Konzentrationszonen (Gereut GE mit 10,8 % 

hochwertige Bereiche und Almendbruck AB mit 2,7 % sehr hochwertige Bereiche) ist ein geringer 

und sehr geringer Konflikt erkennbar. 

Schutz von Lebensräumen des Auerhuhnes 

Auf der Grundlage des aktuellen Datensatzes des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energie-

wirtschaft Baden-Württemberg (2023) wurden Flächen mit sehr hohem und erhöhten Raumwi-

derstand für die Erhaltung von Auerhuhnlebensraum mit den 13 Konzentrationszonen überlagert. 

Dabei ergibt sich ausschließlich für eine Fläche Gereut GE eine Flächenüberlagerung mit Gebie-

ten sehr hohen Raumwiderstandes im Umfang von 123 ha (Gesamtfläche 378 ha) und mit Ge-

bieten mit erhöhtem Raumwiderstand im Umfang von ca. 6 ha. Bei allen weiteren elf Konzentra-

tionszonen ist ein Konflikt auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nicht erkennbar. Diese 

fachliche Voreinschätzung hat orientierenden Charakter. Im Rahmen der Einzelfallprüfungen im 

nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sind je nach Lage des 

Standortes ggf. ergänzende Erhebungen bzw. die Berücksichtigung weiterer, verfügbarer Da-

tensätze (forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt) erforderlich. Hierbei sind die aktuellen 

Hinweise zur Erfassung und Bewertung von Auerhuhnvorkommen bei der Genehmigung von 

Windenergieanlagen zu berücksichtigen (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 

Baden-Württemberg 2023). 
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6. Plan Überlagerung K-Zonen 2013-2021 
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1.0 Das Untersuchungsgebiet 
 
Im Jahr 2022 wurden umfangreiche avifaunistische Untersuchungen im Zuge der Erstellung 
eines Teilflächennutzungsplans Windkraft  für die Stadt Waldkirch und die Gemeinden Gutach 
und Simonswald durchgeführt.  
 
Innerhalb eines Suchraumes von 15609 Hektar wurde das Brutvorkommen windkraftsensibler 
und einiger weiterer planungsrelevanter Vogelarten untersucht. Die Fläche gliedert sich 26 po-
tentielle Konzentrationszonen in denen die Planung von Windkraftanlagen möglich sein soll. 
Sie sind umgeben von einem 1000 m breiten Bereich zur Pufferung. Der Untersuchungsumfang 
basiert auf den „Hinweisen für den Untersuchungsumfang zur Erfassung von Vogelarten bei 
Bauleitplanung und Genehmigung für Windenergieanlagen“ (Gültig ab der Kartiersaison 2020) 
der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). 
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Abb. 1: Das rot umrandete Untersuchungsgebiet im mittleren Schwarzwald. 

 
Das Untersuchungsgebiet der drei Gebietskörperschaften liegt im Landkreis Emmendingen 
nordöstlich von Freiburg. Es erstreckt sich von der Oberrheinebene bis auf den Kandelgipfel 
und damit über einen Höhenunterschied von 230 – 1220 m.ü. M.. Der Bereich umfasst planare, 
kolline und montane Höhenstufen. Die Hügel- und Berglagen sind durch Mischwälder mit ho-
hen Anteilen von Fichte, Buche, Tanne und Bergahorn geprägt. Hierbei dominiert die Fichte 
und bildet häufig auch geschlossene Fichtenhochwälder. Die Wälder bedecken über 80 % des 
Untersuchungsgebietes. Sie befinden sich teilweise im Besitz der drei Kommunen, aber auch 
Kleinprivatwald und Staatswald bilden einen Teil der Fläche.  
Innerhalb der Waldgebiete gibt es an verschiedenen Stellen offene Felsbildungen. Teilweise 
stehen größere, über 20 m hohe Felswände frei, teilweise werden sie von dem umgebenden 
Bergmischwald überschattet und sind stark zerklüftet. Die Silikatfelsen weisen die typische 
Vegetation aus Moosen, Farnen und Gräsern auf. 
 
Im Offenland der kollinen und montanen Bereiche befinden sich häufig als Mähwiesen genutzte 
Flächen und in den weniger steilen Partien auch Streusiedlungen mit einzelnen Bauernhöfen. 
Um die Höfe wachsen Einzelbäume, Baumgruppen und größere Gebüsche. Walnussbäume, 
Kirschen und Eschen und in geringerem Umfang auch Obstbäume wie Äpfel und Mirabellen 
finden sich vorwiegend in den tieferen Lagen der kollinen Stufe. 
 
Am Rand der Oberrheinebene bei Buchholz und im Glottertal sind die nach Südwesten ausge-
richteten Randhänge teilweise mit Reben bestockt. In der Weinbauzone finden sich auch nied-
rigwüchsige Obstbäume und niedrige Gebüsche mit Arten wie Schlehe und Hartriegel.   
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Die Tallagen des Elztales und des Simonswälder Tales sind stärker besiedelt und bilden auch 
die Hauptverkehrsachsen. In den Tallagen werden die landwirtschaftlichen Nutzflächen häufig 
auch als Äcker genutzt. Auch hier finden sich Baumgruppen, Alleen und gewässerbegleitende 
Gehölze die sich überwiegend aus Laubhölzern zusammensetzen.  
 
Das Klima im Untersuchungsgebiet variiert stark mit der Höhenlage. Unten am Rand der Ober-
rheinebene und am Eingang des Elztales herrscht ein relativ mildes Klima. Je weiter man dem 
Verlauf der Berge nach oben folgt desto rauher wird das Klima. In den Hochlagen des Unter-
suchungsgebietes sind die Sommer deutlich weniger heiß und die Winter viel kälter und länger. 
Dort ist auch über mehrere Monate mit höheren Schneelagen zu rechnen. Auch die Nieder-
schläge nehmen mit der Höhenlage zu.  
Die vorherrschenden Westwinde transportieren die Regenwolken über die Oberrheinebene bis 
zu den Westhängen des Schwarzwaldes. Dort, im Untersuchungsgebiet, regnen sie sich meist 
ab. Während des Herbstes und Winters kommt es oft zur Bildung von Inversionswetterlagen 
mit zähen Nebelschichten, die in Höhenlagen von bis zu 900 m.ü. M. hinaufreichen und sich 
tagelang nicht mehr auflösen. Der Nebel bringt zusätzliche Feuchtigkeit in den Wald. Das at-
lantisch beeinflusste, relativ niederschlagsreiche Klima schafft insgesamt günstige Bedingun-
gen für die Wälder. Bei genügend großen Umtriebszeiten entstehen starke Bäume die in höhe-
rem Alter gute Brutmöglichkeiten für die verschiedenen Höhlenbrüter bilden.  
 
  

 
 

Abb. 2: Blick vom Kandelfelsen ins Elztal und nach Waldkirch über die Bergwälder des Un-
tersuchungsgebietes hinweg. (Foto: F. Hohlfeld, 08.07.2022) 

2.0 Methodik 
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Im Rahmen der Erstellung eines gemeinsamen Teilflächennutzungsplans Windkraft der Stadt 
Waldkirch und der Gemeinden Gutach und Simonswald wurden avifaunistische Untersuchun-
gen in dem ausgewählten Untersuchungsgebiet (15609 ha) durchgeführt.   
 
Dabei wurde nach den Hinweisen der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
(LUBW) in Karlsruhe von 2020 für die Erfassung von Vogelarten bei Bauleitplanung und Ge-
nehmigung für Windenergieanlagen vorgegangen. Insgesamt waren 4 Ornithologen und eine 
Ornithologin an der Erhebung der Daten beteiligt. Alle Bearbeiter verfügten über große Erfah-
rung bei der Kartierung windkraftsensibler Vogelarten. Zwei waren Gebietskenner die schon 
an den Erhebungen zu der Erstellung des Flächennutzungsplans in Bezug auf die Windkraft 
2012 beteiligt waren.  
 
Meist arbeiteten die Bearbeiter einzeln an verschiedenen Stellen im Untersuchungsgebiet. Bis-
weilen wurden auch gemeinsame Projekte durchgeführt bei denen sie miteinander per Funk in 
Kontakt standen und simultan eine größere Fläche beobachteten. 
 
Die Ergebnisse der Kartierungen und ihre Bewertung sind im vorliegenden Bericht ausgeführt.  
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2.1 Nicht windkraftempfindliche Vogelarten 
 
Nach den Hinweisen der LUBW 2020 genügen zunächst fachgutachterliche Aussagen zu den 
ausgewählten Konzentrationszonen. Um diese zu erhalten erfolgte zunächst eine umfangreiche 
Recherchierung vorhandener Daten. Dabei konnte auf die Unterlagen zur bisherigen Erstellung 
eines Teilflächennutzungsplanes Windkraft für die drei Gemeinden zurückgegriffen werden. 
2012 und 2013 fanden bereits relativ umfangreiche Kartierungen in den damals ausgewählten 
Konzentrationszonen zur Erfassung der dortigen Brutvögel statt. Hierbei lag der Schwerpunkt 
auf planungsrelevanten und seltenen Vogelarten.  
 
Für die Datenrecherche wurde auch der aktuelle Managementplan für das Vogelschutzgebiet 
Mittlerer Schwarzwald insbesondere für die Waldarten herangezogen. Der Verfasser war Mit-
arbeiter bei der Erstellung dieses Managementplanes und erhielt daher Einblicke in die dortigen 
Daten vor ihrer offiziellen Fertigstellung.  
 
Die aktuell in Ornitho.de veröffentlichten Daten zum Untersuchungsgebiet wurden recher-
chiert. Die Ergebnisse bestätigten teilweise die eigenen Beobachtungen, lieferten aber nur rela-
tiv wenig verwertbare Daten.   
 
Bei der ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg e. V. wurde eine kostenpflichtige 
offizielle Datenbankabfrage durchgeführt. Die Ergebnisse lieferten unter anderem Hinweise für  
nicht windkraftempfindliche Vogelarten wie Raufußkauz und Sperlingskauz.  
 
Die offizielle Datenbank der FVA enthält vorwiegend Informationen zu den Meldungen des 
Auerhuhns aber auch anderer Arten wie z. B. des Dreizehenspechtes innerhalb der letzten zehn 
Jahre. Durch die Meldungen wird klar in welchen Bereichen die Tiere innerhalb der letzten 
zehn Jahre beobachtet wurden. Durch die Absprache mit einem örtlichen Revierleiter rundete 
sich das Bild des örtlichen Auerwildvorkommens in den Bereichen um den Kandelgipfel ab.  
  
Zusätzlich zu den Literaturrecherchen wurde jede Konzentrationszone mindestens zweimal be-
gangen. Die Begänge konzentrierten sich auf die ornithologisch interessantesten Bereiche in-
nerhalb der Konzentrationszonen. In den größeren Konzentrationszonen wurden die Waldwege 
mindestens einmal langsam mit dem PKW abgefahren um sich einen entsprechenden Überblick 
zu verschaffen. Gefundene Höhlenbäume und Horstbäume wurden bei den Begehungen mit-
hilfe von GPS erfasst und in die Karten eingetragen. Auch die ökologische Wertigkeit der un-
tersuchten Waldbestände für die Avifauna wurde innerhalb der Konzentrationszonen bei den 
Begängen bestimmt. 
 
Die Beobachtung seltener und planungsrelevanter Arten wie Schwarzspecht, Grauspecht, Hohl-
taube, Zaunammer, Habicht, Sperber, Mäusebussard und Waldschnepfe wurden mit ihren je-
weiligen Koordinaten in der Karte eingetragen.   
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Abb.3: Der weitverbreitete Schwarzspecht erfüllt im Untersuchungsgebiet eine wichtige 
Funktion als Großhöhlenbauer für andere Tierarten (Foto: F. Hohlfeld, 28.05.2021) 

 

2.2 Windkraftempfindliche Vogelarten 
 
 
Einige Vogelarten sind von der LUBW als windkraftempfindlich eingestuft worden. Dabei han-
delt es sich um Vogelarten mit erhöhtem Kollisionsrisiko, sowie Arten, für die ein ausgeprägtes 
Meideverhalten gegenüber Windenergieanlagen angenommen wird. 
  
Das Vorkommen und die Verbreitung folgender Brutvogelarten wurden im Untersuchungsge-
biet im Rahmen dieser Untersuchung speziell bearbeitet: Rotmilan, Schwarzmilan, Wespen-
bussard, Uhu, Schwarzstorch, Weißstorch, Graureiher, Baumfalke und Wanderfalke (vgl. 
LUBW 2020). Die übrigen von der LUBW in Tab. 1 genannten Arten kommen im Untersu-
chungsgebiet nicht als Brutvögel vor.  
 
Die LUBW führte 2014, 2019 und 2020 eigene Kartierungen zum landesweiten Vorkommen 
von Rotmilan, Schwarzmilan und Wespenbussard durch. Die Ergebnisse dieser Kartierungen 
wurden soweit sie zugänglich waren im Rahmen der Datenrecherche für die windkraftsensiblen 
Vogelarten berücksichtigt.  
 
Für die windkraftempfindlichen Arten wurden im Zuge von Revierkartierungen 2022 die Fort-
pflanzungsstätten innerhalb des Untersuchungsgebietes ermittelt. Bei den Revierkartierungen 
konnten auch wichtige Nahrungshabitate und regelmäßig genutzten Flugkorridore für einige 
Arten innerhalb des Untersuchungsgebietes ermittelt werden. Dabei wurde grundsätzlich den 
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Empfehlungen von SÜDBECK et al (2005) gefolgt. Die von der LUBW vorgeschlagenen Unter-
suchungsradien wurden eingehalten.  
 
Zur Ermittlung der Revierzentren, sowie der häufig genutzten Nahrungshabitate und Flugkor-
ridore der windkraftempfindlichen Arten wurden an vielen Stellen im Untersuchungsgebiet Be-
obachtungspunkte mit guter Sicht eingerichtet. Dort wurde jeweils mehrere Stunden lang mit 
dem Fernglas und dem Spektiv beobachtet. Dabei wurden alle erfassten windkraftsensiblen Vo-
gelarten protokolliert und ihre Flugrouten mit den jeweiligen Koordinaten in einer Karte ver-
merkt. Während der Beobachtungen wurde besonders auf revieranzeigendes Verhalten der Vö-
gel geachtet.  
 
Beim Rot- und Schwarzmilan begannen die diesbezüglichen Beobachtungen im März 2022 und 
wurden zur Balzzeit der beiden Milanarten bis Anfang Mai sehr intensiv durchgeführt. Wenn 
revieranzeigende Verhaltensweisen erfasst wurden, kehrten meist mehrere Beobachter nach 
wenigen Tagen zu den entsprechenden Bereichen zurück und intensivierten die Beobachtungen. 
Dabei erwies es sich oft als nützlich simultan von mehreren Standorten aus zeitgleich zu be-
obachten. Die Kartierer waren hierbei mit Funkgeräten miteinander verbunden und konnten 
sich so direkt abstimmen. Aufrund dieser Beobachtungen ließen sich die Reviere der Milane 
ermitteln und teilweise auch gegeneinander abgrenzen.  
 

 
 

Abb. 4: Ein Rotmilan bei Siensbach ist mit Nistmaterial auf dem Weg zu seinem Horst am 
Waldrand (Foto: F. Hohlfeld, 28.03.2022) 
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In einigen Fällen führten die beobachteten Milane die Kartierer direkt zu ihren Horstbäumen. 
Bei den übrigen Revierpaaren wurden die Beobachtungen bis zum Ende der Brutzeit im Juli 
fortgeführt um die Horststandorte zu ermitteln. Dies gelang unterschiedlich gut. Manche Horst-
bäume waren vom Boden aus nicht sichtbar oder die Vögel wurden nie beim direkten Anflug 
zum Horst beobachtet. In diesen Fällen konnte zumindest ein Brutwald, das heisst ein Brutbe-
reich in dem sich der Horstbaum befinden musste, ermittelt werden. Hierbei wurden die Gren-
zen des Untersuchungsgebietes dann überschritten wenn die Reviere der Vögel in das Gebiet 
hineinragten oder direkt daran angrenzten.  
 
Der Bruterfolg der Milane wurde indirekt über die Anzahl ausgeflogener, flügger Jungvögel im 
Juli und August ermittelt. Im Umfeld verschiedener Horstbäume wurden Familien mit 2 oder 3 
flüggen Jungtieren beobachtet. Diese Familien konnten mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimm-
ten Brutpaaren zugeordnet werden.  
 
Beim Wespenbussard wurde prinzipiell ähnlich vorgegangen, allerdings begannen die Be-
obachtungen hier aufgrund des späten Eintreffens der Art im Brutgebiet erst Mitte Mai. Sie 
wurden im Juni und Juli stark intensiviert und dauerten bis Mitte August an. Danach sind die 
jungen Wespenbussarde flügge und die Tiere verlassen die Brutbereiche. Im Gegensatz zu den 
Milanarten sind Wespenbussard viel schwerer zu erfassen, da sie sich bei der Nahrungssuche 
kaum im freien Luftraum aufhalten. Ihre protokollierten Balzaktivitäten führten zur Vergabe 
von Revieren. Im Gegensatz zu den Milanarten fliegen die Wespenbussarde ihre Horste nicht 
frei an, sondern legen vorher in der Deckung des Waldes oft mehr als 1 Kilometer Strecke 
zurück. Mithilfe simultaner Beobachtungen von verschiedenen Standorten aus wurde auch hier 
versucht die Brutreviere einzugrenzen.  
 
Beim Wanderfalken stützte sich die Revierkartierung sehr stark auf bereits vorhandene Daten. 
Die AG-Wanderfalkenschutz besitzt Informationen über praktisch alle besetzten Horste im Un-
tersuchungsgebiet im Laufe einer längeren Zeitreihe. Ihre Daten wurden zuletzt 2017 im Rah-
men der Erstellung des Teilflächenentwicklungsplanes abgerufen. Einer der im aktuellen Pro-
jekt eingesetzten Kartierer ist ehrenamtlich seit Jahren für die AG-Wanderfalkenschutz tätig 
und besaß bereits gute Kenntnisse über einige Horststandorte.  
Im Frühling 2022 wurden alle relevanten Horststandorte des Wanderfalken durch mehrfache 
Begehungen überprüft. Hierbei wurde darauf geachtet, dass die Beobachter die Tiere nicht in 
ihrem Brutgeschäft stören und es wurden entsprechend große Abstände zu den Brutfelsen ein-
gehalten. Die Beobachtungen erfolgten mit dem Spektiv oder durch das Verhören der typischen 
Rufe der Vögel an den Brutplätzen. Der jeweilige Bruterfolg wurde nur indirekt über die Be-
obachtungen flügger Jungvögel protokolliert.  
 
Im Gegensatz zum Wanderfalken sind beim Baumfalken kaum Reviere im Untersuchungsge-
biet bekannt. Durch gezielt gewählte Beobachtungspunkte wurden die 2012 oder 2013 besetz-
ten Brutreviere 2022 erneut überprüft. Darüber hinaus wurden Zufallsbeobachtungen ausge-
wertet. Hierbei wurde ähnlich vorgegangen wie beim Wespenbussard und den Milanen. 
 
Beim Uhu wurden das 2012 und 2013 ermittelte Brutrevier durch gezieltes Verhören und den 
Einsatz einer Klangattrappe überprüft. Dies umfasste 5 Begänge während der Balz- und Brut-
zeit und 1 weiteren Begang zur Zeit der Herbstbalz.  
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Beim Schwarzstorch wurde Hinweisen auf ein Brutvorkommen im oberen Elztal nachgegan-
gen. Hierzu wurde während der Balzzeit der Tiere simultan mit 5 Kartierern an verschiedenen 
Standorten während einer 6-stündigen Periode beobachtet. Diese Vorgehensweise lehnt sich an 
die während der Erstellung der Managementpläne im Schwarzwald für den Schwarzstorch ent-
wickelte Erfassungsmethode an. Sie war dort relativ erfolgreich. Darüber hinaus wurde im Un-
tersuchungsgebiet gezielt nach für Schwarzstörche geeigneten Nahrungshabitaten gesucht. Ent-
lang dieser Habitate (Flüsse und Bergbäche) fanden Beobachtungsbegänge statt. Dazu kamen 
Beobachtungen von Beobachtungspunkten aus, die ein relativ großes Gebiet überblicken konn-
ten.  
 
Beim Weißstorch waren einige traditionelle Horststandorte bereits aufgrund der Datenrecher-
che bekannt. Dazu kamen allerdings neue Horste die offensichtlich erst in den letzten Jahren 
entstanden waren. Aufgrund der Auffälligkeit der Vögel und ihrer geringen Scheu war es relativ 
leicht die Tiere zu beobachten. Durch die Beobachtungen wurden die Horste, die bis auf eine 
Ausnahme alle im Siedlungsbereich lagen, gefunden. Teilweise brüten die Weißstörche im vor-
deren Elztal einzeln, teils in Gruppen mit bis zu 4 Horststandorten direkt nebeneinander. 
 
Beim Graureiher waren zwei Koloniestandorte bereits aufgrund der Datenrecherche bekannt. 
Beide Kolonien wurden 2022 mehrfach überprüft. Teilweise waren einzelne Horst innerhalb 
der Kolonie von unten nicht sichtbar, konnten jedoch verhört werden. Der Bruterfolg in den 
beiden Kolonien konnte nur schwer abgeschätzt werden.   
 
 

 
 
Abb. 5: Graureiher an seinem Horst in einer Platane am Ortsausgang von Kollnau. (Foto: F. 

Hohlfeld, 18.03.2022) 
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Die avifaunistische Beurteilung der potentiellen Standorte für Windkraftanlagen erfolgt bei 
windkraftsensiblen Vogelarten gemäß den Hinweisen der LUBW. Hierbei wird abgeschätzt ob 
das Tötungsrisiko dieser Arten an den Standorten durch die Anlagen signifikant erhöht wird 
oder nicht. Dabei sind Vergleiche mit der Beurteilung und Bewertung anderer potenzieller 
Standorte für Windkraftanlagen im Schwarzwald wichtig.  
 
Die Erfahrungen des Bearbeiters mit avifaunistischen Gutachten und Revierkartierungen an 
anderen potentiellen WEA Standorten im Schwarzwald wie z. B. bei Eisenbach, im Linachtal, 
im Rohrbachtal und im Bregtal, sowie bei Lenzkirch sind hierbei von großem Vorteil. Dadurch 
lassen sich regionale Dichtezentren und der Erhaltungszustand der lokalen Populationen bei 
den einzelnen windkraftsensiblen Arten besser abschätzen.   
 
Insgesamt wurden die Revierkartierungen windkraftsensibler Vogelarten im Untersuchungsge-
biet von Anfang März bis Mitte August mit Fernglas und Spektiv und teilweise eingesetzten 
Klangattrappen durchgeführt. Die Beobachtungen wurden mit Bridge-Kameras mit Zoombe-
reichen zwischen 24-2000 mm dokumentiert.  
 
Die Ergebnisse mit allen Einträgen windkraftsensibler Vogelarten wurden kartographisch dar-
gestellt und ausgewertet. Diese Ergebnisse wurden durch zusätzliche Beobachtungen bei der 
Horstsuche und der Brutvogelkartierung ergänzt. 
 
 

 
 

Abb. 6: Beobachtungspunkt im hinteren Kohlenbacher Tal zur Ermittlung der Reviere des 
Wespenbussards. (Foto: E. Hohlfeld, 05.07.2022). 
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Alle Untersuchungen im Untersuchungsgebiet wurden von Ornithologen mit Erfahrung bei der 
Erstellung von Fachgutachten für Windkraftprojekte mit entsprechender optischer Ausrüstung  
durchgeführt und in Geländekarten eingetragen. Die weitere Datenauswertung erfolgte am 
Computer mit Hilfe verschiedener Programme zur Datenbearbeitung (GIS) und Texterstellung. 
Darüber hinaus wurden bereits erhobene Daten und Daten anderer Bearbeiter soweit zugänglich 
in den Bericht integriert.  

4.0 Ergebnisse 

4.1 Ergebnisse der Datenrecherche  
 
Die Datenrecherche wurde für das gesamte Untersuchungsgebiet durchgeführt. Bei einigen Vo-
gelarten wie dem Schwarzstorch und dem Wanderfalken wurde auch Daten aus weiter entfernt 
liegenden Bereichen berücksichtigt.  
 
Die recherchierten Daten des Rotmilans von der LUBW zeigten eine dauerhafte Besiedelung 
des Gebietes in den letzten zehn Jahren. Der Rotmilan wurde 2012 mit 4 Brutpaaren im Unter-
suchungsgebiet nachgewiesen, 2019 und 2020 gab es ebenfalls verschiedene Brutnachweise 
mit insgesamt 6 Brutpaaren. Sowohl die Paare bei Sexau als auch im Bereich Hünersedel be-
fanden sich außerhalb des Untersuchungsgebietes.  
Die Rotmilandichte im Untersuchungsgebiet schwankte aufgrund des Witterungsverlaufs und 
der Intensität der einzelnen Untersuchungen. Vermutlich lag die Dichte auch den früheren Un-
tersuchungen höher als mit der beschränkten Untersuchungstiefe ermittelt werden konnte. Es 
ist davon auszugehen, dass sich die Rotmilandichte im Untersuchungsgebiet innerhalb der letz-
ten zehn Jahre erhöht hat.  
Die vorhandenen Brutreviere und Horste veränderten im Laufe der Jahre immer wieder ihre 
Lage. Die meisten Konzentrationszonen befinden sich in größeren geschlossenen Waldgebieten 
und sind für den Rotmilan als Brutbereiche eher ungeeignet. Größere geschlossene Waldgebiete 
bleiben auch in anderen Bereichen des Schwarzwaldes meist unbesiedelt.  
 
Im Gegensatz zum Rotmilan existieren keine älteren Brutnachweise des Schwarzmilans im Un-
tersuchungsgebiet. In der angrenzenden Oberrheinebene und nördlich von Sexau in den Wäl-
dern der kollinen Stufe finden sich ältere Daten zu Brutplätzen, aber sie liegen alle deutlich 
außerhalb des Untersuchungsgebietes. Da die Tiere zur Nahrungssuche weit umherstreifen wur-
den sie auch im Untersuchungsgebiet immer wieder als Nahrungsgäste nachgewiesen.  
 
Der Wespenbussard wurde bisher im Untersuchungsgebiet nur bei den Untersuchungen 2012 
mit einem Brutpaar nachgewiesen. Aufgrund seiner heimlichen Lebensweise wurden viele Vor-
kommen vermutlich nicht entdeckt, da die Untersuchungstiefe der bisherigen Kartierungen dies 
nicht zuließ. Es war bekannt, dass Wespenbussarde an verschiedenen Stellen des Untersu-
chungsgebietes Reviere besetzen könnten und es gab auch einzelne Nachweise. Da keine inten-
siven Beobachtungen seines Balz- und revieranzeigenden Verhaltes erfolgten, war eine Ein-
grenzung der Vorkommen auf potentielle Brutreviere bisher meist nicht möglich.  
 
Beim Uhu war bekannt, dass die Vögel die Ruine der Kastelburg in Waldkirch in der Vergan-
genheit besiedelt hatten. Der Versuch, sie dort dauerhaft mithilfe von einer Nisthilfe anzusie-
deln ist leider gescheitert.  
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Nachdem die Uhus die Burgruine verließen, siedelten sie sich für einige Zeit in den Felsen 
unterhalb der Kastelburg nieder und haben dort auch ein Brutrevier besetzt. Hierzu wurden 
zuletzt 2017 Daten von der AGW geliefert. Seit dieser Zeit existieren keine neueren Daten zum 
Uhu.  
 
Der Weißstorch wurde bereits 2012 als Brutvogel im Elztal bei Waldkirch und Gutach mit 4 
Brutpaaren erfasst. Auch der Horst in Sexau war damals schon besetzt, aber er befand sich 
außerhalb des damaligen Untersuchungsgebietes. Der Bestand der Weißstörche hat sich im Un-
tersuchungsgebiet seither stark vergrößert.  
 
Vom Schwarzstorch sind innerhalb der letzten 7 Jahre immer wieder Beobachtungen während 
der Brutzeit im Untersuchungsgebiet bekannt geworden. Bei der Erstellung des Management-
plans mittlerer Schwarzwald gab es Hinweise auf ein Brutvorkommen im Bereich des oberen 
Elztales. Dieser Verdacht wird von Herrn Heine, der die OGBW-Daten von 2015-2022 bear-
beitete und als Bericht schickte, bestätigt. Aufgrund dieser Aussagen wurde in diesem Bereich 
2022 verstärkt nach Schwarzstörchen gesucht. Herr Heine gab auch noch einen zweiten Bereich 
im Süden des Untersuchungsgebietes zwischen Glottertal und Plattensee als Bereich mit erhöh-
ter Registrierungszahl innnerhalb der letzten 7 Jahre an. 
 
Der Graureiher besaß bereits 2012 zwei kleine Kolonien an der Elz im Untersuchungsgebiet. 
Die Koloniestandorte wurden damals erfasst und die Größe der Kolonie abgeschätzt. Dadurch 
entstanden wertvolle Referenzdaten zum aktuellen Zustand 2022.   
 
Der Wanderfalke wird seit Jahrzehnten im Untersuchungsgebiet von der AGW (AG-Wander-
falke) erfolgreich betreut und durch ein jährliches Monitoring in Bezug auf die Entwicklung 
des Bestandes kontrolliert. Die von der AGW 2017 zur Verfügung gestellten Daten flossen in 
die Datenrecherche ein. 2022 wurden sie im Rahmen der Erstellung des Gutachtens überprüft 
und aktualisiert. Einer der Ornithologen, der die Erhebungen für den Wanderfalken 2022 durch-
führte ist langjähriger Mitarbeiter bei der AGW.  
 
Der Baumfalke wurde bereits 2012 als Brutvogel im Untersuchungsgebiet festgestellt. Im Ge-
gensatz zum Wanderfalken wurde nur ein Brutpaar gefunden. Bei der schwer zu erfassenden 
Art ist es gut möglich, dass Reviere nicht erfasst wurden, da die Untersuchungstiefe nicht hoch 
genug war.  
 
Das Auerhuhn besiedelt aktuell noch Teile des Kandelgebietes im Untersuchungsgebiet. Zur 
Recherche wurde Daten aus der Datenbank der FVA von den letzten zehn Jahren herangezogen. 
Dazu kamen Daten die bei der Erstellung des Flächennutzungsplans 2012 erhoben wurden und 
Daten die der Autor aufgrund anderer Projekte in der Vergangenheit im Kandelbereich selbst 
erhoben hat. Die Datenlage ergab, dass der Bereich um den Kandel herum während der letzten 
15 Jahre durchgehend mit Auerwild besiedelt war. Die Dichte der Tiere ist allerdings relativ 
gering und hat innerhalb des letzten Jahrzehnts abgenommen.  
Auch beim Hohen Steig, einem Berg östlich des Simonswälder Tales wurden 2012 noch ein 
Auerhuhn nachgewiesen. Direkt nördlich von Waldkirch bei den Hohen Tannen und dem Vö-
gelestein wurden vor 2006 noch Auerhühner nachgewiesen, aber sie sind schon über 15 Jahre 
dort verschwunden.  
Aufgrund der aktuellen Datenlage wurden 2022 Ausschlußempfehlungen für Windkraftpro-
jekte in Gebieten mit besetzten Auerhuhnlebensräumen oder Korridorbereichen ausgesprochen. 
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In den Korridorbereichen sollen die Tiere von einem besetzten Lebensraum zum anderen wan-
dern können. Der gesamte Kandelbereich ist von der Ausschlußempfehlung betroffen. Dazu 
kommen noch zwei Korridorbereiche, die sich vom Kandel aus nach Nordosten bzw. nach Süd-
westen bis zum Rand des Untersuchungsgebietes erstrecken.  
 
Bei der Datenrecherche wurden nicht nur die windkraftsensiblen Vogelarten berücksichtigt, 
sondern auch alle anderen seltenen und planungsrelevanten Arten. Hierbei handelt es sich um 
Arten wie Zitronengirlitz, Ringdrossel, Schwarzspecht, Grauspecht, Hohltaube, Habicht, Sper-
ber, Mäusebussard, Waldschnepfe, Sperlingskauz, Raufußkauz, Waldohreule und Kolkrabe. 
Auch zu diesen Arten wurde durch die gezielte Auswertung der Datenrecherche wichtige Aus-
sagen erarbeitet.   
 
Insgesamt flossen alle Daten, die bei der Datenrecherche erhoben wurden, in die Bewertung 
der einzelnen Konzentrationszonen mit ein.  
 
 

 
 

Abb. 7: Rufender Grauspecht bei der Konzentrationszone 4 südöstlich von Sexau. 
(Foto: T. Hohlfeld, 24.03.2022). 
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4.2 Ergebnisse der Untersuchung der windkraftsensiblen Vogelarten  
 
Im Folgenden wird auf die einzelnen windkraftsensiblen Vogelarten eingegangen und die Er-
gebnisse der Untersuchungen für jede Art separat dargestellt.  
 

4.2.1 Wanderfalke 
 
Der Wanderfalke brütete 2022 in vier Brutrevieren im Untersuchungsgebiet. Dabei handelte es 
sich um langjährig besetzte Brutreviere die sich nach den Daten der AGW (Arbeitsgemeinschaft 
Wanderfalkenschutz) an bereits über Jahrzehnte genutzten Felsen befanden. Auf der Westseite 
des Kandelmassivs brüteten die Wanderfalken 2022 am kleinen Kandelfelsen und am Rappfel-
sen erfolgreich. Am kleinen Kandelfelsen flogen 2 Jungvögel aus, am Rappfelsen kann über 
den Bruterfolg keine Aussage getroffen werden. Beide Reviere lagen außerhalb der Konzent-
rationszone 11, sie hatten 210 m bzw. 270 m Abstand vom Beginn der Konzentrationszone.  
 
Auf der Ostseite des Kandelmassivs brüteten die Tiere mit zwei Brutrevieren im Hornwald 
unterhalb der Platte an den Felsen in Richtung Simonswälder Tal. Die Reviere sind der AGW 
(Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz) ebenfalls seit langem bekannt. Auch hier gab es 
einen Bruterfolg und Jungvögel flogen aus, aber über die genaue Zahl kann keine Aussage ge-
troffen werden. Das nördlichere der Brutreviere lag innerhalb der Konzentrationszone 22, das 
südliche  Brutreviere lagen außerhalb der Konzentrationszone 22 mit ca. 160 m Abstand dazu.  
 
Ein weiteres, traditionell besetztes Brutrevier befand sich bei Gütenbach weniger als 100 m 
außerhalb des Untersuchungsgebietes. Aufgrund dieses Reviers war die Außengrenze der 
nächsten Konzentrationszone mit Nummer 24 in über 1 km Entfernung verlegt worden.  
 
Dazu kam noch ein Brutrevier im Kostgefäll mit weniger als 300 m Abstand zur Grenze des 
Untersuchungsgebietes. Die angrenzende Konzentrationszone mit Nummer 17 war aufgrund 
dieses Reviers in über ein km Entfernung verlegt worden.  
 
Ein traditionell besetztes Brutrevier beim Dürren Stein beim Wolfsgrubenkopf war 2022 nicht 
besetzt.  
 
Insgesamt ist die Situation der felsbrütenden Wanderfalkenpaare im Untersuchungsgebiet eher 
schwierig. Nach Aussagen von Dr. Frank Rau von der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalken-
schutz nimmt der Druck auf die felsbrütenden Paare durch anthropogene Störungen im Kan-
delmassiv immer mehr zu. Die Störungen führen zur Aufgabe von Bruten oder zu Brutausfällen. 
Während sich die Wanderfalken in Baden-Württemberg an Gebäuden und in Hochspannungs-
masten immer mehr ansiedeln und ausbreiten nimmt der Anteil an felsbrütenden Wanderfalken 
immer mehr ab.  
 
Die Wanderfalkenpaare des Untersuchungsgebietes sind dem Prädationsdruck des Uhus dessen 
Bestandszahlen sich landesweit innerhalb der letzten 10 Jahre verdreifacht haben, noch nicht 
ausgesetzt. Die höheren Lagen des Untersuchungsgebietes sind vom Uhu noch nicht besiedelt. 
Trotzdem ist der Bruterfolg der Paare oft nicht gut und einzelne Standorte wie 2022 der Dürre 
Stein bleiben in manchen Jahren unbesiedelt. 
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Abb. 8: Der Wanderfalke ist im Kandelmassiv noch verbreitet. Die Störungen durch den 
Menschen sind für die felsbrütenden Tiere oft problematisch. (Foto: F. Hohlfeld, 04.04.2020) 

 
 
Insgesamt ist der Erhaltungszustand der lokalen Population des Wanderfalken im Untersu-
chungsgebiet daher nicht gut. Die Vogelart würde vermutlich sehr sensibel auf zusätzliche Stö-
rungen durch die Anlage von Windkraftanlagen im Umfeld ihrer Brutplätze reagieren.     
 

4.2.2 Baumfalke 
 
Der Baumfalke trat im Untersuchungsgebiet als Brutvogel auf. 2022 wurde ein Brutrevier von 
Bernhard Disch ermittelt, bei dem auch der Horstbaum festgestellt wurde. Das Paar brütete in 
einer Fichte am Rand einer kleinen Freifläche an einem bewaldeten Hang südlich von Siens-
bach. 3 Jungvögel wurden im August 2022 flügge. 2012 wurde ebenfalls bereits ein Brutrevier 
des Baumfalken festgestellt. Es befand sich nördlich von Buchholz in ca. 6 km Entfernung vom 
Brutrevier 2022. 2015 gab es eine Registrierung des Baumfalken im Suggental die der OGBW 
gemeldet wurde.  
 
Bei den Beobachtungen 2022 wurden nur wenige Baumfalken registriert. Nur eine einzige Re-
gistrierung während der Brutzeit bei Siegelau ließ sich nicht eindeutig dem gefundenen Revier 
zuordnen. Trotz weiterer Beobachtungstage in diesem Bereich gelangen dort keine weiteren 
Nachweise des Baumfalken. Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Baumfalke als relativ 
seltener Brutvogel innerhalb des Untersuchungsgebietes lebt.  
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Aufgrund seiner relativ heimlichen Lebensweise ist es gut möglich, dass sowohl in der Vergan-
genheit als auch 2022 ein Revier übersehen wurde. Dies würde bedeuten die Art kommt mit 1-
2 Brutrevieren im Untersuchungsgebiet vor.  
Die erfassten Brutreviere befanden sich an unterschiedlichen Standorten. Dies bedeutet, dass 
sich die Standorte im Lauf der Zeit ändern und die Tiere ihre Reviere offenbar nicht über ein 
Jahrzehnt beibehalten. Dies deckt sich mit anderen Beobachtungen des Verfassers in Bezug auf 
den Baumfalken.  
 
 

 
 
Abb. 9: Verteilung der Anzahl der ermittelten Brutplätze des Wanderfalken und des Baumfal-

ken im Untersuchungsgebiet 2022. 
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Abb.10: Abflug des adulten Baumfalken vom Horst in der Krone einer Fichte. Ein zweites 
Tier sitzt noch darin (Foto: F. Hohlfeld, 04.08.2022). 

 
 

4.2.3 Graureiher 
 
Der Graureiher war im Untersuchungsgebiet ein häufiger Nahrungsgast entlang der vorhande-
nen Bäche und Gewässer im Offenland. Er war auch Brutvogel mit zwei traditionsreichen Ko-
loniestandorten an der Elz.  
 
Dort wurden bereits bei der Erstellung des Flächennutzungsplans 2012 zwei Koloniestandorte 
erfasst. Der erste Standort befindet sich direkt an der B 294 zwischen Suggental und der Aus-
fahrt vor dem Tunnel nach Waldkirch. Die Horste wurden teilweise in die Kronen von Buchen, 
Bergahorn und Fichten hinein gebaut. 2012 wurden dort 5-8 Brutpaare angegeben. Innerhalb 
der letzten zehn Jahre blieb die Kolonie nach Beobachtungen des Autors grundsätzlich erhalten. 
Allerdings haben sich die Horststandorte immer wieder um mehrere 100 m verschoben. 2022 
wurden 6 besetzte Horste in der Kolonie gefunden. Die beobachteten Flugrouten der Tiere führ-
ten meist an der Elz entlang und in die Seitentäler entlang der Bachläufe. Ein Reiher wurde im 
Suggental beobachtet wie der zurück an die Elz und dann in Richtung der Kolonie flog. Auch 
Anflüge von Buchholz aus wurden beobachtet.  
 



                   
Planungsbüro Dr. F. Hohlfeld 

               Auftraggeber: Stadt Waldkirch und Gemeinden Gutach und Simonswald 
 

           Avifaunistischer Abschlussbericht – Konzentrationszonen Windenergie  Seite 22 
 

 
 

Abb. 11: Graureiher in seinem Horst in einer Buche an der B 294.  
(Foto: F. Hohlfeld, 22.04.2022) 

 
 
Die zweite Kolonie befand sich zwischen Kollnau und Gutach auf einem Parkplatz gegenüber 
der Firma Gütermann. Die Horste befanden sich teilweise in den Kronen der Platanen auf dem 
Parkplatz, teilweise auch in den Fichten dahinter die zwischen dem Parkplatz und der Elz wuch-
sen (vgl. Abb. 4). Insgesamt brüteten dort mindestens 9 Brutpaare, möglicherweise auch 1-2 
Paare mehr. Die Horste in den Fichtenkronen konnten teilweise von unten nicht eingesehen 
werden. Die Brutplätze wurden anhand von Kotspuren auf dem Boden bzw. von anfliegenden 
und rufenden Alt- oder Jungvögeln identifiziert. Die Kolonie hat ihren Standort und ihre Größe 
in den letzten zehn Jahren offenbar kaum verändert.  
 
Der Abflug in die weitere Umgebung konnte aufgrund der Bäume schlecht beobachtet werden. 
Aber auch hier folgten die Graureiher bei ihren Nahrungsflügen überwiegend der Elz. Sie wur-
den oft entlang des Elztales auf den Wiesen bei der Nahrungssuche beobachtet. Teilweise waren 
sie dort mit den Weißstörchen vergesellschaftet. Auch in den Seitentälern wie dem Simonswäl-
der Tal oder dem Tal bei Siegelau wurden immer wieder nahrungssuchende Graureiher beo-
bachtet.  

4.2.4 Weißstorch 
 
Der Weißstorch war 2022 Brutvogel im Untersuchungsgebiet mit 12 besetzten Horsten in 
Waldkirch, Kollnau, Gutach und Simonswald. Ein weiteres Brutpaar besetzte einen Horst in 
Sexau der sich ca. 300 m außerhalb des Untersuchungsgebietes befand. In allen besetzten Hors-
ten wurde erfolgreich gebrütet. Die durchschnittliche Zahl an Jungvögeln betrug zwischen 2 
und 4 Tieren. Vermutlich wurden die meisten Jungvögel flügge.  
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Das bedeutet, dass allein 2022 zwischen 25 und 35 Jungstörche aus dem Untersuchungsgebiet 
kamen. Bei derartigen Zuwachsraten ist von einer raschen weiteren Ausbreitung der Weißstör-
che im Untersuchungsgebiet auszugehen.  
2012 brüteten nach den Daten des Flächennutzungsplans nur 5 Paare im Untersuchungsgebiet. 
2015 wurden Weißstörche nach den Daten der OGBW bei Sexau, im Glottertal, im Elztal und 
auch schon im Simonswälder Tal beobachtet.  
 
Seit 2012 hat sich der Bestand der Weißstörche im Untersuchungsgebiet mehr als verdoppelt. 
Diese raschen Bestandeszuwächse sind teilweise auf die Erschließung neuer Brutplätze in 
Hochspannungsmasten zurückzuführen. Durch die Nutzung dieser Masten hat sich das Angebot 
an potentiellen Brutplätzen deutlich erhöht. Dies zeigt sich vor allem in der Umgebung des 
Untersuchungsgebietes in der Breisgauer Bucht. Aber auch im Untersuchungsgebiet brüteten 
2022 3 Paare auf solchen Hochspannungsmasten.  
 
Eine weitere Anpassung der Weißstörche an veränderte Umweltbedingungen fand in Bezug auf 
ihre Nahrungssuche statt. Die Vögel suchen überwiegend im Grünland nach Nahrung. Sie nut-
zen dabei alle Arten von Wiesen, auch trockene Bereiche. Dort wurden sie z. B. bei der erfolg-
reichen Jagd auf Heuschrecken beobachtet. Auch Regenwürmer stellen vermutlich einen grö-
ßeren Anteil ihrer aktuell gesammelten Nahrung dar. Amphibien wie Grünfrösche dagegen 
spielen aufgrund der geringen Verfügbarkeit nur noch eine sehr untergeordnete Rolle.  
 
 

 
 

Abb. 12: Verteilung der Anzahl der ermittelten Brutplätze des Weißstorchs und des Graurei-
hers im Untersuchungsgebiet 2022. 
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Ähnlich wie beim Graureiher erfolgten die meisten Beobachtungen nahrungssuchender Weiß-
störche in den Tälern im Grünland. Teilweise wurden Weißstörche allerdings auch auf den 
Wiesen bei Oberspitzenbach oder auf der Platte beobachtet. Es wurden auch größere Transfer-
flüge von Oberspitzenbach oder dem hinteren Kohlenbacher Tal ins Elztal beobachtet.  
Aufgrund der relativ hohen Dichte der Weißstörche kommen Transferflüge über die Waldge-
biete des Untersuchungsgebietes immer öfter vor.  
 

 
 

Abb. 13: Junge Weißstörche in ihrem Horst auf der Gutacher Kirche. Dort brüteten 2022 vier 
Paare mit jeweils mindestens 2 Jungvögeln (Foto: F. Hohlfeld, 14.06.2022). 

 

4.2.5 Schwarzstorch 
 

Der Schwarzstorch war ein seltener Nahrungsgast und Durchzügler im Untersuchungsgebiet. 
Trotz einer relativ intensiven Beobachtungstätigkeit gab es 2022 nur drei Nachweise des 
Schwarzstorchs. Beim ersten Nachweis auf der Platte Ende Mai handelte es sich vermutlich 
noch um einen späten Durchzügler.  
 
Der zweite und der dritte Nachweis erfolgten erst gegen Ende der Brutzeit. Beim zweiten Nach-
weis handelt es sich um Daten von Herrn Geisel vom Landschaftserhaltungsverband Landkreis 
Emmendingen. Er hat am 22.07.2022 einen nahrungssuchenden adulten Schwarzstorch außer-
halb des eigentlichen Untersuchungsgebietes im Kostgfäll beobachtet.  
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Der dritte Nachweis erfolgte am 03.08.2022 im Nonnenbacher Tal. Dort flog ein adulter 
Schwarzstorch den oberen Talbereich hinauf bis zum Obernonnenbacher Hof und verschwand 
dann im Wald bei der Kilpenstraße außerhalb des Untersuchungsgebietes.  
 
Die Suche nach dem Schwarzstorch im oberen Elztal blieb 2022 erfolglos. Auch bei der Suche 
nach Rotmilan, Wespenbussard und den anderen windkraftsensiblen Vogelarten wurde kein 
Schwarzstorch mehr beobachtet.  
 
Die OGBW stellte die Schwarzstorchdaten der letzten sieben Jahre aus dem Untersuchungsge-
biet zur Verfügung. Sie wurden in einem Bericht von Herrn G. Heine zusammengefasst und 
kommentiert. Der OGBW wurden im Untersuchungsbereich von 2015- 2021 insgesamt 21 Be-
obachtungen mit 29 Individuen gemeldet. Der überwiegende Teil dieser Daten wurde während 
der Zugzeit erfasst. Auch in früheren Jahren wurde der Schwarzstorch regelmäßig als Durch-
zügler festgestellt.  
 
Die Zahl der Beobachtungen des Schwarzstorchs nahm im Umfeld des Untersuchungsgebietes 
seit 2019 sprunghaft zu. Bei den meisten Beobachtungen 2020 und 2021 handelt es sich um 
Brutzeitbeobachtungen. Dies legt den Verdacht nahe, dass der Schwarzstorch im Umfeld des 
Untersuchungsgebietes als Brutvogel auftritt. 
 
Herr Heine vermutet zwei potentielle Bereiche als mögliche Revierzentren. Im ersten dieser 
Gebiete, dem oberen Elztal beim Breitenbach, gab es 2020 bereits Hinweise auf ein Schwarz-
storchrevier in der Umgebung, was im Managementplan des Vogelschutzgebietes für den mitt-
leren Schwarzwald berücksichtigt wurde.   
 
Der zweite von ihm genannte Bereich südöstlich von Waldkirch an der Glotter bis zum Plat-
tensee wurde bisher von anderen Avifaunisten nicht als potentieller Revierbereich betrachtet.  
 
Insgesamt ist eine dauerhafte Ansiedlung des Schwarzstorchs in der Umgebung des Untersu-
chungsgebietes in den nächsten Jahren gut möglich. Eine Ansiedlung innerhalb des Untersu-
chungsgebietes wird als nicht sehr wahrscheinlich erachtet, da die Tallagen mit ihren fischrei-
chen Gewässern größtenteils relativ dicht besiedelt sind.  
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Abb. 14: Der Schwarzstorch befindet sich in Ausbreitung und besiedelt inzwischen verschie-
dene Bereich im Schwarzwald (Foto: F. Hohlfeld, 27.07.2020). 

 

4.2.6 Schwarzmilan 
 
Der Schwarzmilan war kein Brutvogel im Untersuchungsgebiet. Er wurde immer wieder als 
Nahrungsgast im Elztal festgestellt. Außerhalb des Untersuchungsgebietes oberhalb von Elzach 
wurden zwei Brutpaare des Schwarzmilans bei der Suche nach dem Schwarzstorch lokalisiert.  
 
Bei dem ersten Brutpaar im vorderen Prechtal wurde der Horst lokalisiert, er befand sich in 
einer Esche.  Der Brutwald des zweiten Brutpaars befamd sich oberhalb der Halden beim An-
kenbühl. Dort konnte der Horstbaum nicht lokalisiert werden.  
 
Vom Schwarzmilan sind längere Nahrungsflüge in die weitere Umgebung bekannt. Eine Be-
obachtung beim Rauchenberg bei Oberspitzenbach zeigte dies deutlich. Ein Schwarzmilanpaar 
suchte dort auf einer frisch gemähten Wiesen Ende Juli nach Nahrung. Die beiden Altvögel 
flogen ab und kehrten über das Elztal nach Elzach zu ihren Brutrevieren zurück.  
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Abb. 15: Ein Schwarzmilan auf Nahrungssuche bei Oberspitzenbach 
(Foto: F. Hohlfeld 28.06.2022). 

 
Auch auf der Westseite des Untersuchungsgebietes bei Waldkirch, Sexau und Buchholz wurden 
regelmäßig Schwarzmilane beobachtet. Sie verließen das Untersuchungsgebiet meist Richtung 
Westen. In der Freiburger Bucht ist der Schwarzmilan ein verbreiteter Brutvogel, er besitzt dort 
zahlreiche Reviere. Auch in Freiamt ist der Schwarzmilan verbreitet und kommt mit einigen 
Brutpaaren vor.  
 
Insgesamt sind zukünftige Bruten des Schwarzmilans im Untersuchungsgebiet nicht auszu-
schließen. Seine Dichte ist allerdings erheblich geringer als die des Rotmilans und seine Bin-
dung an die tieferen Lagen des Elztales als Brutregion ist stärker als beim Rotmilan. Eine Be-
siedlung der größeren, geschlossenen Waldgebiete ist beim Schwarzmilan nicht zu erwarten.     
 

4.2.7 Rotmilan 
 
Der Rotmilan stellt die verbreiteste windkraftempfindliche Vogelart im Untersuchungsgebiet 
dar. Im Untersuchungszeitraum 2022 konnten 10 Brutreviere im Untersuchungsgebiet und ein 
weiteres randlich nachgewiesen werden. Davon befanden sich drei der Revierzentren direkt am 
Rand der Konzentrationszonen 11, 14 und 22. Die übrigen Revierzentren lagen außerhalb der 
Konzentrationszonen, aber in den meisten Fällen in weniger als 1 Kilometer Entfernung davon.   
 
Das nördlichste und erste Brutrevier im Untersuchungsgebiet lag bei Oberspitzenbach. Der 
Horstbaum befand sich im Bereich Wolfsgrube und damit in umittelbarer Nähe eines bereits 
2012 bei den Kartierungen zum Flächennutzungsplans festgestellten Revierzentrums.  
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Auch die Rotmilankartierung der LUBW bestätigte 2014 ein Brutrevier in der Umgebung. Die 
Entfernungen des Horstbaumes zu den Rändern der Konzentrationszonen 18 und 19 betrugen 
zwischen 850-1000 Meter. Die Brut war vermutlich erfolgreich. Im Juli 2022 wurden zwei Alt-
vögel mit zwei flüggen Jungvögeln in diesem Bereich beobachtet.  
 

 

Abb. 16: Der Horst in einer Fichte im ersten Brutrevier des Rotmilan bei Oberspitzenbach 
(Foto: F. Hohlfeld 25.03.2022). 

 
 
Das zweite Brutrevier befand sich ca. 2 Kilometer nordwestlich von Niederwinden bei Hinter-
schwangen. Es wurde erst relativ spät im Juni bei der Suche nach Revieren des Wespenbussard 
entdeckt. Die beiden adulten Vögel riefen immer wieder aus einem Brutwald und flogen dort 
mehrfach an unterschiedlichen Terminen ein. Das Brutpaar wurde auch von einem örtlichen 
Landwirt bestätigt, der die Tiere seit Mai in der näheren Umgebung rufen hörte. Der Horstbaum 
selbst konnte nicht lokalisiert werden, da der Horst von unten nicht sichtbar war. Über den 
Bruterfolg des Paares konnte keine Aussage getroffen werden, da keine flüggen Jungtiere beo-
bachtet wurden.   
 
Das dritte Brutrevier befand sich ca. 1,1 km nordöstlich von Bleibach im Eulenwald am Rand 
des Elztales. Es grenzte an das südliche Ende der Konzentrationszone 14. Auch in diesem Re-
vier konnte der eigentliche Horstbaum nicht lokalisiert werden. Bereits im März fiel ein einzel-
ner, aus dem Wald rufender Vogel dort auf. Das Revierzentrum konnte durch mehrmalige Be-
gänge stark eingeengt werden. Im Mai wurden dort dann erstmals zwei rufende und landende 
Milane beobachtet. Das Paar wurde bis zum Ende der Brutzeit dort immer wieder beobachtet. 
2012 befand sich ein Rotmilanhorst östlich in ca. 1,2 km Entfernung. Er wurde auch 2014 be-
stätigt. Vermutlich handelt es sich um das gleiche Revier, da die 2022 beobachteten Vögel in 
dem Bereich regelmäßig bei der Nahrungssuche beobachtet wurden.  
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Das vierte Brutrevier befand sich an einem bewaldeten Südhang im Buchenwald nördlich der 
Kammerhöfe bei Obersexau. Es wurde bereits im März aufgrund eines balzenden Paares ent-
deckt. Der Horstbaum befand sich in einer Buche. Die Vögel wurden öfter dabei beobachtet 
wie sie bei der Nahrungssuche dem Talverlauf bis Siegelau folgten. Ihre Flugrouten führten 
auch nach Süden ins hintere Kohlenbacher Tal. Im Juli wurde dort eine Familie mit mehreren 
flüggen Jungvögeln beobachtet. Vermutlich brütete das Paar erfolgreich.  
 
Das fünfte Brutrevier befand sich bei Untersimonswald bei der Niederbrücke auf der Nordseite 
des Simonswälder Tales. Das Nest in einem Obstbaum wurde bereits Ende März gefunden. Ein 
rufendes Tier flog direkt zum Horststandort und es kam dort zu einer Kopula mit dem Partner. 
Das Paar wurde während der Brutzeit öfter bei der Nahrungssuche im Simonswälder Tal und 
bei Bleibach beobachtet.  
 
Das sechste Brutrevier befand sich etwa 800 Meter südlich von Siensbach im Elztal. Die Vögel 
bauten ihren Horst am Waldrand in einer größeren Fichte nur etwa 100 m von den Bauernhöfen 
am Eichbühl entfernt. In Abb. 4 ist ein Altvogel mit Nistmaterial zu sehen, der gerade zu seinem 
Horst fliegt. Beide Altvögel wurden bei der Nahrungssuche im Elztal beobachtet wie sie über 
Kollnau bis zum Rand des Elztales und über Gutach bis Bleibach flogen. Im Juli 2022 wurden 
sie bei Siensbach als Familie mit mindestens 2 flüggen Jungvögeln beobachtet. Das Brutrevier 
wurde bereits 2014 in ca. 1 km Entfernung zum aktuellen Standort kartiert. Es ist davon auszu-
gehen, dass es sich um das gleiche Brutrevier handelte.  
 

 
 

Abb. 17: Kämpfende Rotmilane bei Siensbach. Der Streit unter den Reviernachbarn war so 
heftig, dass die Vögel zu Boden gingen und dort weiter kämpften. (Foto: T. Hohlfeld, 

25.03.2022). 
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Das siebte Brutrevier befand sich ca. 1 km südöstlich des Suggentales im Wald an einem  Nord-
hang in einer Fichte. Der Horst wurde bereits Mitte März aufgrund der balzenden und landen-
den Altvögel entdeckt. Die Vögel wurden nach dem Nestbau noch weiter im Suggental, bei 
Buchholz und im Glottertal bei der Nahrungssuche beobachtet. Während der Fütterungsperiode 
wurden sie bei der Fütterung von mindestens 2 Jungvögeln beobachtet. In diesem Bereich exis-
tierten keine Altdaten zu Bruten des Rotmilans.   
 
Das achte Brutrevier befand sich ca. 500 Meter außerhalb des Untersuchungsgebietes im Glot-
tertal. Der Horstbaum war eine Fichte und stand am Rand eines kleinen Waldstücks beim 
Ahlenbach. Die Altvögel wurden mehrfach bei der Nahrungssuche im Glottertal beobachtet. In 
diesem Bereich existierten keine Altdaten zu Bruten des Rotmilans. Zum Bruterfolg des Paares 
kann keine Aussage getroffen werden.  
 
Das neunte Brutrevier befand sich auf der Platte ca. 3 km östlich von Sägendobel südöstlich 
des Gschwinghofs. Der Horstbaum, eine Altfichte, wurde bereits Mitte März gefunden. Er be-
fand sich in einem kleinen Moorwald hinter einem Teich mit Kleinseggenried.  Die balzenden 
Rotmilane landeten dort und es kam zu einer Kopula beim Horst. Das Milanpaar nutzte die 
offene Umgebung der Platte zur Nahrungssuche und wurde dort während der gesamten Brutzeit 
beobachtet. Es gab immer wieder Beobachtungen mit Anflügen zum Horstbereich. Außerdem 
konnten Auseinandersetzungen mit dem benachbarten Brutpaar beobachtet werden. Über die 
Zahl ausgeflogener Jungvögel kann keine Aussage getroffen werden.   
 
Das zehnte Brutrevier befand sich am Rand der Platte ca. 300 m östlich des Althäuslehofs. Der 
Bereich war nur etwa 1,7 km vom Brutrevier beim Gschwinghof entfernt. Der Brutwald lag in 
einem nach Osten exponierten Steilhang der hinunter ins Simonswälder Tal führt. Der Horst-
baum konnte nicht lokalisiert werden. Das Brutpaar nutzte oft den offenen Bereich der Platte 
zur Nahrungssuche. Es wurde mehrfach gemeinsam mit dem Brutpaar vom Gschwinghof beo-
bachtet. Teilweise wurden die Tiere auch dabei beobachtet wie sie ins Simonswälder Tal hin-
unterflogen.   
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Abb. 18: Rotmilan fliegt durch starken Schneefall auf der Platte 
(Foto: E. Hohlfeld, 03.04.2022). 

 
Das elfte Brutrevier befand sich am Waldrand des Oberhangs nur ca. 300 Meter von Gütenbach 
entfernt. Der Horst in einer Fichte am Waldrand wurde erst Ende April gefunden. Das Brutpaar 
flog häufig über Gütenbach und nutzte die Offenlandbereiche ringsum zur Nahrungssuche. Der 
Horstbaum befand sich ca. 80 m außerhalb der Grenzen des Untersuchungsgebietes. Über den 
Bruterfolg des Paares kann keine Aussage getroffen werden.      
 
Abgesehen von den gefundenen Brutrevieren wurden Rotmilane an verschiedenen Stellen be-
obachtet ohne dass ihnen ein Brutrevier zugewiesen werden konnte. Teilweise flogen die Vögel 
über die Grenzen des Untersuchungsgebietes hinweg und brüteten vermutlich weiter außerhalb. 
Bei Sexau wurde beispielsweise ein Brutwald in über 1,3 km Entfernung zum Untersuchungs-
gebiet vermutet.  
 
Bei den Dürrhöfen nahe dem Hünersedel wurden mehrfach Rotmilane beobachtet, ohne dass 
ein Brutwald lokalisiert werden konnte. Bis zu acht Individuen hielten sich simultan in dem 
Bereich auf. Es ist davon auszugehen, dass sich dort mindestens ein weiteres Brutrevier befin-
det. Bei den Erfassungen 2012 wurde ein Brutrevier dort lokalisiert, 2014 befand es sich nörd-
lich außerhalb des Untersuchungsgebietes.  
 
Auch im Bereich des Kohlenbacher Tales nordwestlich von Kollnau wurde ein weiteres Brut-
paar vermutet. Ein Landwirt vor Ort erklärte er habe einen Rotmilanhorst auf seinem Land am 
Waldrand über Jahre hinweg beobachtet. Erst 2021 sei der Horst nicht mehr besetzt gewesen. 
Aufgrund der Anwesenheit eines Rotmilanpaares in diesem Bereich ist zu vermuten, dass die 
Tiere immer noch in der Umgebung brüten.  
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Östlich der hohen Steig südlich des Nonnenbachtales befindet sich ein Offenlandbereich in dem 
ebenfalls mehrfach nahrungssuchende Rotmilane beobachtet wurden. Es ist wahrscheinlich, 
dass sich auch dort ein Brutpaar angesiedelt hat.  
 
Insgesamt ist im Untersuchungsgebiet von einem Bestand von 12-16 Brutpaaren des Rotmilans 
auszugehen. Dies entspricht insgesamt einer mittleren Dichte da das Untersuchungsgebiet rela-
tiv groß war. Ein Dichtezentrum nach den Kriterien der LUBW mit mehr als 7 Brutpaaren im 
Umkreis von 3,3 km wurde im Untersuchungsgebiet nicht gefunden.  
 
Der Vergleich mit den älteren Daten zeigt, dass die Bestandsdichte des Rotmilans im Untersu-
chungsgebiet innerhalb der letzten zehn Jahre deutlich zugenommen hat. Dies wurde auch von 
den lokalen Landwirten immer wieder bestätigt. Daher ist von einem günstigen Erhaltungszu-
stand der lokalen Population auszugehen.  
 
Die Rotmilane suchten überwiegend im Offenland des Untersuchungsgebietes nach Nahrung. 
Sie wurden zwar regelmäßig auch beim Überfliegen des Waldes beobachtet, hielten sich aber 
insgesamt deutlich häufiger über dem Offenland auf. In den größeren, geschlossenen Waldge-
bieten wurden keine Brutpaare des Rotmilans gefunden und es gab dort auch nur wenige Be-
obachtungen überfliegender Tiere.  
 
 

 
 

Abb. 19: Verteilung der Anzahl der ermittelten Brutreviere des Rot- und Schwarzmilans im 
Untersuchungsgebiet 2022. 
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2022 wurden auch während der Mähperioden im Juli und August keine größeren Milanan-
sammlungen auf den frisch gemähten Wiesen festgestellt. In anderen Bereichen des Schwarz-
waldes konnten in früheren Jahren über 30 Tiere bei solchen Ansammlungen festgestellt wer-
den. Es ist unklar warum sich die Familiengruppen des Rotmilans im Untersuchungsgebiet 
nicht zu solchen Ansammlungen zusammenschloßen. Möglicherweise haben die Rotmilane mit 
ihren flüggen Jungen das Untersuchungsgebiet teilweise bereits relativ früh im Sommer verlas-
sen.  
 
Der Rotmilan wurde während der Untersuchungen intensiv in Bezug auf seine Habitatnutzung 
beobachtet. Die analysierten Flugmuster ergaben, dass er im Untersuchungsgebiet seine Nah-
rung ganz überwiegend im Offenland sucht. Größere zusammenhängende Waldgebiete werden 
von den Tieren weniger häufig überflogen. Besonders in den Konzentrationszonen 11, 13, 15, 
17 und 20 wurden nur relativ weniger Überflüge erfasst. Auch in den anderen Gebieten mit 
kleineren Wäldern war eine Orientierung zum Offenland als Nahrungshabitat erkennbar. Daher 
sind die empfohlenen Mindestabstände zu den Horststandorten im Einzelfall durch Raumnut-
zungsanalysen zu überprüfen. Bei entsprechenden Raumnutzungsmustern können sie auch un-
terschritten werden ohne die Tiere einem erhöhten Tötungsrisiko auszusetzen.  
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4.2.8 Wespenbussard 
 
Der Wespenbussard besiedelte das Untersuchungsgebiet 2022 mit mindestens 6-8 Revieren. 
Sein jährliches Auftreten hängt von klimatischen Faktoren und der damit verbundenen Ent-
wicklung der Wespenpopulationen ab (vgl. GLUTZ VON BLOTZHEIM 1971) und ist starken jähr-
lichen Schwankungen unterworfen. 2022 war für die Entwicklung der Wespenpopulation ein 
klimatisch günstiges Jahr. Es ist davon auszugehen, dass überdurchschnittlich viele Paare des 
Wespenbussards im Schwarzwald 2022 gebrütet haben.  
 
Von Ende Mai bis Mitte August wurden Wespenbussarde im Untersuchungsgebiet registriert. 
Die Beobachtungen wurden in den meisten Fällen von fixen Beobachtungspunkten mit guter 
Sicht gemacht. Die Wespenbussarde nutzten als sehr gute Flieger Windströmungen und Ther-
mik und fliegen oft in größeren Höhen. Ihre eindeutige Identifikation ist auf größere Distanz 
nur bei guter Sicht oder artspezifischem Verhalten möglich. Dies ist vorwiegend das Balzver-
halten der Tiere oder die Interaktion miteinander oder mit möglichen Feinden. Die dabei aus-
geführten Flugmanöver sind typisch für diese Vogelart.  
 

 
 

Abb. 20: Männlicher Wespenbussard im vorderen Kohlenbachtal beim Flug in sein Brutre-
vier (Foto: T. Hohlfeld, 14.07.2022) 

 
Das Balzverhalten der Wespenbussarde mit dem sogenannten „Schmetterlingsflug“ ist ein 
wichtiges Kriterium um besetzte Reviere der Vögel zu erkennen. Normalerweise zeigen sie 
diese Schmetterlingsflüge in ihren Revieren häufig im Juni und Juli.  
 
Einen weiteren wichtigen Hinweis zum Auffinden ihrer Fortpflanzungsstätten liefern bei den 
Wespenbussarden die sogenannten „Wabenflüge“. Hierbei fliegen die Vögel während der Zeit 
der Jungenaufzucht mit einer Wespenwabe in Richtung ihres Horstes. Wenn sie in den Wald 
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einfliegen legen sie oft noch über 1 km unterhalb der Baumkronen bis zu ihrem Horstbaum 
zurück. Dieses Verhalten erschwert die Horstsuche außerordentlich.  2022 wurden nur in einem 
Fall Wabenflüge beobachtet. Diese führten zu einem Horstfund.  
Vom Wespenbussard ist ein relativ großer Radius seiner Nahrungsflüge von über 3 km während 
der Brutzeit bekannt (VAN DIERMEN et al 2009, GAMAUF 1999). Die Analyse der Fotografien 
und der einzelnen Beobachtungen ergab, dass im Untersuchungsgebiet mehr als 12 verschie-
dene Individuen beobachtet wurden. Es ist wahrscheinlich, dass es sich dabei mindestens um 6 
Paare handelte, da die Tiere oft auch paarweise gesehen wurden.   
 
Die Vergabe eines Wespenbussardreviers erfolgte nur dann, wenn in einem Bereich mehrfach 
balzende Vögel gesehen wurden. Die Beobachtungen mussten an unterschiedlichen Tagen er-
folgt sein und mussten mindestens 2 verschiedene Individuen beinhalten. Am klarsten waren 
die revieranzeigenden Verhaltensweisen bei miteinander balzenden Paaren, wenn das Männ-
chen den sogenannten Schmetterlingsflug in Anwesenheit seiner Partnerin zeigte.  
 
Dieses Verhalten der Wespenbussarde kann nur in ihren Brutrevieren beobachtet werden und 
wird nicht häufig von ihnen durchgeführt. Daher waren beim Wespenbussard verhältnismäßig 
viele Beobachtungsstunden notwendig um die Reviere der Tiere festzulegen. Die bereits vor-
handenen Daten waren hierbei keine große Hilfe.  
 
2012 wurde bei der Erstellung des Flächenutzungsplans ein Wespenbussardrevier beim Elmle-
berg südöstlich von Gutach erfasst. Ein Brutnachweis gelang nicht.   
2013 und 2015 wurden Wespenbussarde an verschiedenen Stellen im Untersuchungsgebiet 
stichprobenhaft erfasst, aber es gelang nie ein Brutrevier zuzuweisen. Durch die Erfassungen 
wurde der Wespenbussard innerhalb der beiden Jahre in 6 verschiedenen Bereichen des Unter-
suchungsgebietes nachgewiesen. Daher wurde bisher von einem Brutvorkommen mit nur we-
nigen Brutpaaren ausgegangen. Die bisherigen Untersuchungen des Wespenbussards wurden 
mit einem sehr viel geringeren Zeitaufwand als die aktuelle Untersuchung 2022 durchgeführt.  
 
In der aktuellen Untersuchung wurden erstmals 6 Brutreviere im Untersuchungsgebiet erfasst.  
 
Das erste Revier des Wespenbussards befand sich nördlich von Oberspitzenbach. In diesem 
Bereich waren 2015 bereits Wespenbussarde erfasst worden. 2022 wurde dort zunächst ein ein-
zelnes Tier beobachtet. Bei einem späteren Beobachtungstermin zeigte der Wespenbussard in 
dem Bereich seinen typischen Schmetterlingsflug. Dann konnte ein Paar beobachtet werden. 
Beide Vögel flogen einzeln in den Wald ein und verschwanden. Der Horstbaum und das Kern-
revier konnten nicht lokalisiert werden. Daher ist die Lage des Revieres nicht eindeutig festleg-
bar.  
 
Das zweite Revier befand sich nordwestlich von Hinterschwangen im Binkenwald. Bereits 
Ende Mai wurde dort ein in den Wald fliegender Wespenbussard beobachtet. Zu einem späteren 
Beobachtungszeitpunkt konnte ein Paar identifiziert werden. Die Tiere balzten und das Männ-
chen zeigte ausgeprägt seinen Schmetterlingsflug. Beide Tiere verschwanden unabhängig von-
einander im gleichen Bereich im Wald. Auch hier konnte das Kernrevier und der Horstbaum 
nicht gefunden werden. Daher ist auch bei diesem Revier die genaue Lage nicht eindeutig fest-
legbar.  
 
Das dritte Revier befindet sich im hinteren Kohlenbacher Tal nördlich von Kollnau. Dort wur-
den mehrfach einzelne Wespenbussarde beobachtet die revieranzeigendes Verhalten zeigten. 
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In einem Fall wurde ein Rotmilan angegriffen und vertrieben, bei zwei anderen Gelegenheiten 
zeigten die Tiere ausgeprägte Schmetterlingsflüge in verschiedenen Bereichen. Später wurde 
in der Umgebung nicht nur ein Paar gesehen, sondern vier Vögel die gemeinsam in der Thermik 
kreisten ohne sich anzugreifen. Dabei handelte es sich vermutlich um das ortsansässige Brut-
paar und ein zweites Brutpaar das ein Revier südlich in 3 km Abstand besetzte. Das Revierpaar 
konnte nicht beim Einflug in den Wald beobachtet werden. Die Tiere verschwanden hinter einer 
Hangkanten und Erhebungen und konnten nicht eindeutig beim Anflug in ihr Brutrevier beo-
bachtet werden. Daher ist die Lage des Reviers geschätzt und nicht lagegenau.  
 
Ein Fund ausgegrabener Wespen am Waldrand im nördlichen Kohlenbacher Tal zeigte, dass 
die Wespenbussarde im Untersuchungsjahr gut an ihre Hauptbeute herankamen.  
 

 

 
 

Abb. 21: Wespennest im hinteren Kohlenbacher Tal das vom Wespenbussard ausgegraben 
wurde. (Foto: E. Hohlfeld, 20.07.2022). 

 
Das vierte Revier liegt beim vorderen Kohlenbacher südlich des Übentales im Bereich Trep-
penstein. Das dortige Brutpaar interagierte mehrfach mit dem Brutpaar des dritten Reviers. 
Möglicherweise sind die Tiere teilweise direkt miteinander verwandt, denn die Interaktionen 
liefen immer friedlich ab und es kam nicht zu Kämpfen zwischen den beiden Paaren. Das Paar 
vom Treppenstein wurde sowohl im hinteren Kohlenbacher Tal als auch östlich von Sexau in 
der Vorbergzone bei Nahrungsflügen beobachtet. Schmetterlingsflüge und Balzaktivitäten 
zeigten sie nur im Bereich ihres Kernreviers. Es wurden mehrfach Einflüge der Tiere in den 
Wald beobachtet, aber der Horst konnte trotz Nachsuche nicht lokalisiert werden. Vermutlich 
legten die Vögel im Wald noch eine größere Strecke zurück um zu ihrem Horst zu gelangen. 
Die genaue Lage des Reviers ist daher nicht festlegbar.  
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Das fünfte Revier befindet sich relativ nahe bei der Stadt Waldkirch. Das Revierzentrum liegt 
nur ca. 500 m südöstlich der Besiedlung auf einer bewaldeten Kuppe des Bruckwaldes. Beim 
Horstbaum handelt es sich um eine Fichte inmitten eines Altbestandes aus Fichten, Tannen und 
Buchen. Die Wespenbussarde zogen darin zwei Jungvögel groß. Beide Jungvögel wurden 
flügge. Die Vögel wurden zunächst bei der Balz mit Schmetterlingsflug bei Altersbach beo-
bachtet. Von dort wurden am dritten Beobachtungstag Einflüge in den Wald beobachtet. Bern-
hard Disch, ein sehr erfahrener Ornithologe und Kartierer folgte den Tieren im Wald in mehre-
ren Etappen bis sie ihn zu ihrem Horst führten. Dabei legte er im Wald noch mehrere hundert 
Meter zurück und wartete stundenlang auf die zum Horst zurückkehrenden Vögel. Glücklicher-
weise konnte der Horst aus größerer Entfernung eingesehen werden, so dass die einfliegenden 
Tiere nicht gestört wurden.  
 

 
 

Abb. 22: Helle Morphe eines jungen flüggen Wespenbussards aus dem Nest beim Bruckwald. 
(Foto: F. Hohlfeld, 09.08.2022). 

 
Das sechste Revier befand sich östlich der Hohen Steig am Rand des Nonnenbachtales. Dort 
wurde zunächst ein einzelner Wespenbussard beobachtet der Schmetterlingsflug zeigte und 
später ein Paar. Es wurde ein Einflug in den Wald beobachtet, aber der Horst konnte nicht 
gefunden werden. Die genaue Lage des Reviers ist daher nicht festlegbar.  
 
Es gab einen weiteren Revierverdacht bei Gutach der aber nicht bestätigt werden konnte. Dort 
wurden mehrfach Wespenbussarde gesehen, teilweise auch ein Paar. Einmal wurde im Ansatz 
ein Schmetterlingsflug als Balzverhalten beobachtet. Leider verschwanden die Tiere immer 
hinter Hügelkuppen oder flogen ins Nachbartal, so dass kein Anflug auf den Wald beobachtet 
werden konnte.  
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Es blieb auch ungeklärt ob einige der Beobachtungen auf das Brutpaar im Bruckwald zurück-
gingen. 2012 wurde in diesem Bereich ein Revierzentrum des Wespenbussards vermutet. 2015 
wurden in der Umgebung bei Gutach sowohl im Juni als auch im Juli jeweils ein Wespenbus-
sard beobachtet. Daher ist es gut möglich, dass sich auch 2022 ein Revier dort befand.  

 

 
 

Abb. 23: Verteilung der Reviere des Wespenbussards im Untersuchungsgebiet. 

4.2.9 Auerhuhn 
 
Für das Auerhuhn wurde von der Landesregierung Baden-Württemberg im August 2022 eine 
neue Planungsgrundlage in Bezug auf Windenergie und Auerhuhn herausgegeben. Dabei wer-
den Bereiche mit aktuellem Vorkommen des Auerhuhns und eine Pufferzone darum herum mit 
einer Ausschlußempfehlung für die Planung von WEA-Anlagen versehen. Die Errichtung von 
WEA-Anlagen in diesen Bereichen ist naturschutzrechtlich schwierig und vermutlich nicht ge-
nehmigungsfähig.  
 
Dazu kommen Flächen in denen aktuell zwar keine Auerhühner vorkommen, aber die zur Er-
haltung des Populationsverbundes zwischen den einzelnen Vorkommen notwendig sind. Auch 
für diese Flächen wurde eine Ausschlußempfehlung ausgesprochen, auch wenn die Chance da-
für eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten höher ist als bei den aktuell besiedelten Flächen.  
 
Darüber hinaus wurden einige zusätzliche Flächen ausgewiesen, in denen Restriktionen für das 
Auerhuhn zu beachten sind. Hier existiert keine Ausschlußempfehlung, aber bei Planungen von 
WEA-Anlagen in diesen Bereichen ist mit größeren Auflagen von Seiten der Naturschutzbe-
hörden zu rechnen.  
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Im Untersuchungsgebiet ist vorwiegend der Kandelwald vom Kandelgipfel im Westen bis zum 
Hornkopf im Osten als Zone mit einer Ausschlußempfehlung ausgewiesen. Innerhalb dieses 
Bereiches befindet sich ein Teil des Vogelschutzgebietes Mittlerer Schwarzwald in dem ein 
aktuelles Auerhuhnvorkommen existiert.  
 
Bei der Ausweisung der Konzentrationszonen wurde bereits darauf geachtet, dass sie nicht in 
das Vogelschutzgebiet hineinragen. Die aktuelle Ausschlußempfehlung umfasst jedoch nicht 
nur das Vogelschutzgebiet, sondern auch eine Pufferzone um das Gebiet herum. Daher sind 
fünf der ausgewiesenen Konzentrationszonen von der Empfehlung betroffen.  
 
In zwei dieser Konzentrationszonen gab es 2022 aktuelle Nachweise von Auerhühnern außer-
halb des eigentlichen Vogelschutzgebietes. Dies zeigt deutlich, dass die Tiere auch die angren-
zenden Lebensräume für sich nutzen.  
 
Auch zwei Korridorflächen jeweils nordöstlich und südwestlich des Kandelbereichs sind mit 
einer Ausschlußempfehlung versehen. Hierbei geht es nicht um aktuell besiedelte Gebiete, son-
dern um Korridore die einen Austausch zwischen den einzelnen Populationen des Auerhuhnes 
zulassen sollen. Innerhalb dieser Ausschlußflächen zur Erhaltung des Populationsverbundes 
sind ebenfalls zwei Konzentrationszonen von den Empfehlungen betroffen.  
  

 

Abb. 24: Karte mit aktuellen Ausschlußempfehlungen (2022) aufgrund der neuen Planungs-
grundlage Windenergie und Auerhuhn des Ministeriums im Kandelbereich innerhalb des Un-

tersuchungsgebietes.   
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4.3 Ergebnisse der Untersuchungen zu den Konzentrationszonen  
 

4.3.1 Die Konzentrationszonen 1, 2 und 3 
  
Die Konzentrationszonen 1, 2 und 3 werden in der Betrachtung zusammengefasst, da sie direkt 
nebeneinander liegen und sich in der gleichen naturräumlichen Einheit in der Oberrheinebene 
zwischen Denzlingen, Vordersexau und Buchholz befinden. Insgesamt umfassen sie einen Be-
reich von 8,71 ha Größe in der offenen Feldflur an der Elz. Innerhalb der Konzentrationszonen 
stehen einige Obstbäume und Feldhecken, aber überwiegend sind die Flächen offen und inten-
siv landwirtschaftlich genutzt. Sonderkulturen und Folientunnel werden hier eingesetzt und nur 
entlang der Elz finden sich größere Grasflächen.   
Bei den Begängen wurden dort keine windkraftsensiblen Vogelarten nachgewiesen. Im weite-
ren Umfeld wurden Rotmilane bei Nahrungsflügen beobachtet. Auch Mäusebussarde und 
Turmfalken wurden öfter beobachtet und besetzten im Umfeld auch Reviere. Die Konzentrati-
onszonen liegen in der Nähe eines kleinen Baggersees. Dort wurden verschiedene Entenarten 
wie Reiher-, Tafel-, Schnatter- und Stockenten, Haubentaucher sowie Blässrallen und Nilgänse 
beobachtet, dazu kamen Kormorane und Graureiher als häufige und regelmäßige Nahrungs-
gäste. Die beiden letztgenannten brüteten nicht in diesem Bereich aber wurden bei allen Begän-
gen dort registriert.  
Die von der OGBW gesendeten Daten geben in dem Planquadrat Registrierungen von Graurei-
her und Rotmilan an. Dazu kommen Waldarten wie Grauspecht, Mittelspecht, Schwarzspecht, 
Waldschnepfe und Hohltaube deren Registrierungen vermutlich über 400 m südlich der Kon-
zentrationszonen in dem dortigen Waldstück bei Denzlingen gemacht wurden.  
 
Insgesamt wirken die Konzentrationszonen 2 und 3 sowohl in Bezug auf ihre Habitatausstat-
tung als auch in Bezug auf ihre Artenausstattung für eine Nutzung als WEA-Standorte aus or-
nithologischer Sicht eher unproblematisch. Windkraftsensible Vogelarten wie Rotmilan, Grau-
reiher und Kormoran treten nur als Nahrungsgäste auf. Seltene und bedrohte Vogelarten wie 
Grauspecht, Mittelspecht und Hohltaube kommen im Umfeld zwar vermutlich vor, besiedeln 
die Konzentrationszonen aber nicht direkt. Sie werden die offenen Bereiche auch als Nahrungs-
gäste kaum nutzen. An dem kleinen See treten verschiedene Wasservogelarten auf, einige Arten 
werden dort vermutlich auch brüten. Sie gelten zwar nicht als windkraftsensibel, könnten aber 
durch eine WEA-Anlage im direkten Umfeld gestört werden. Daher wird empfohlen sich bei 
den weiteren Planungen auf die Konzentrationszonen 2 und 3 zu beschränken, die Konzentra-
tionszone 1 befindet sich sehr nahe bei dem See und weist damit ein deutlich höheres Konflikt-
potential auf.  
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Abb. 24: Die Konzentrationszonen 1, 2 und 3 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und 

allen vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 

 

 
 
Abb. 25: Das Ufer der Elz in Konzentationszone 2 ist kaum von Gebüschen und Bäumen ge-

säumt. (Foto: F. Hohlfeld, 09.02.2022). 
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4.3.2 Die Konzentrationszone 4 
 
Die Konzentrationzone 4 umfasst einen 6,4 ha großen Bereich von nach Süden ausgerichteten 
Rebhängen direkt nördlich von Buchholz. Die gesamte Konzentrationszone ist von Reben be-
deckt mit nur wenigen Gebüschen und Böschungen. Bei den Begängen 2022 wurden dort keine 
windkraftsensiblen Vogelarten als Brutvögel festgestellt. Die einzige windkraftsensible Vogel-
art die dort als Nahrungsgast auftrat war der Rotmilan. Er überflog den Bereich mehrfach auf 
seinem Weg in das Elztal hinein oder wieder heraus.  
 
Der Turmfalke und der Mäusebussard traten ebenfalls als regelmäßige Nahrungsgäste auf. Un-
ter den Brutvögeln war der in der Roten Liste Baden-Württembergs als stark gefährdet einge-
stufte Bluthänfling hervorzuheben. Er brütete vermutlich mit einigen Paaren innerhalb der Flä-
che. Auch der ebenfalls stark gefährdete Grauspecht wurde dort vermutlich mit einem Teilre-
vier nachgewiesen. 
 
2012 wurde in nur 450 m Entfernung der Konzentrationszone 4 eine Brut des Baumfalken fest-
gestellt. Die Anwesenheit des Baumfalken konnte 2022 nicht mehr verifiziert werden.  
 
Die Konzentrationszone 4 ist sowohl in Bezug auf ihre Artenausstattung als auch in Bezug auf 
die vorhandenen Habitatstrukturen in Bezug auf eine Errichtung einer WEA-Anlage eher un-
problematisch. Windkraftsensible Vogelarten wie Rotmilan, Graureiher, und Weißstorch über-
fliegen die Zone zwar immer wieder, aber sie halten sich dort nicht über längere Zeiträume auf. 
Insgesamt wird die Konzentrationszone 4 als ein Bereich mit einem relativ geringen Konflikt-
potential eingestuft. Mögliche Revierverluste von seltenen Vogelarten wie Bluthänfling und 
Grauspecht müssen bei einem geplanten Vorhaben entsprechend ausgeglichen werden. 
 

 
 

Abb. 26: Turmfalke im Kirschbaum in den Reben der Konzentrationszone 4 
(Foto: F. Hohlfeld, 13.04.2022). 
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Abb. 27: Die Konzentrationszonen 4 und 5 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und 
allen vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 

 

4.3.3 Die Konzentrationszone 5 
 
Die Konzentrationszone 5 befindet sich nördlich von Waldkirch und Buchholz und erstreckt 
sich insgesamt über einen 195 ha großen Bereich. Die Fläche gliedert sich in verschiedene 
Waldtypen und Rebhänge und erstreckt sich über 257-516 m ü. M. im mittleren Schwarzwald.    
 
Die Fläche umfasst einen ca. 22 ha großen Teil von nach Süden ausgerichteten Rebhängen 
nördlich von Buchholz. Dort finden sich auch Böschungen mit Gebüschen, Obstbäume und 
kleine Streuobstwiesen. Dort trat der Rotmilan als Nahrungsgast auf, und vorüberfliegende 
Weißstörche und Graureiher wurden beobachtet. Turmfalke und Mäusebussard wurden häufig 
als Nahrungsgäste beobachtet.  
 
In den Rebhängen brüten die in der Roten Liste Baden-Württembergs als stark gefährdet ein-
gestuften Bluthänflinge. Außerdem wurde auch die als gefährdet eingestufte Zaunammer dort 
mit 1-2 Brutpaaren nachgewiesen. Durch die OGBW wurde auch das Schwarzkehlchen an den 
Rebhängen nachgewiesen und der Wanderfalke trat als Nahrungsgast auf. Während der Win-
termonate wurden hier schon mehrfach Zippammern als Wintergäste oder Durchzügler nach-
gewiesen.  
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Abb. 28: Die Streuobstwiese im Rebgelände der Konzentrationszone 5 ist ökologisch hoch-

wertig und beinhaltet ein Brutrevier der Zaunammer. (Foto: F. Hohlfeld, 19.04.2022). 

 
Auf 173 ha besteht die Konzentrationszone 5 aus artenreichen Mischwäldern. Es gibt nur wenig 
reine Fichtendickungen, sie ziehen sich besonders entlang des Rückens zum Gipfel „ Hohe 
Tannen“. In den teilweise tief eingeschnittenen Tälern tritt viel Eschenjungwald und 
Schwarzerlenbestände entlang der Bäche auf. In den höher gelegenen Bereichen des Gebietes 
dominieren Tannen-Fichten-Altbestände mit wechselnden Buchenanteilen. Vereinzelt treten 
auch Kiefern, Lärchen und alte Stieleichen auf. Über die Hälfte der Waldbestände besteht aus 
ökologisch hochwertigen Altbeständen mit dem entsprechenden avifaunistischen Arteninven-
tar.  
 
Innerhalb der Konzentrationszone wurde 2022 ein Brutrevier des Wespenbussards gefunden.  
Es befindet sich beim vorderen Kohlenbacher südlich des Übentales im Bereich Treppenstein. 
Darüber hinaus gab es Hinweise auf ein ehemaliges Revier des Rotmilans beim vorderen Koh-
lenbacher Tal. Das Revier war wohl bis 2021 besetzt. Es konnte 2022 nicht mehr bestätigt wer-
den, aber es wurden häufig nahrungssuchende Rotmilane im Bereich der Konzentrationszone 5 
gesichtet. Die Bildung eines neuen Brutreviers ist jederzeit möglich. Auch Graureiher und 
Weißstorch wurden beim Überflug über die Konzentrationszone beobachtet. Die OGBW-Daten 
von 2015 geben auch den Wanderfalken als Nahrungsgast an.  
 
Der Uhu wurde 2012 mit einem Brutrevier in weniger als 500 m Abstand zur Konzentrations-
zone 5 nachgewiesen. Sein Vorkommen konnte 2022 nicht mehr bestätigt werden. Zur Suche 
nach dem Uhu wurden im Frühjahr 2022 4 Begänge durchgeführt und ein weiterer Begang im 
Herbst 2022.  
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Auch in der Datenrecherche gab es keine Hinweise auf ein aktuelles Vorkommen des Uhus bei 
Waldkirch. Auch der 2012 in der Umgebung brütende Baumfalke konnte 2022 nicht mehr be-
stätigt werden. Trotz intensiver Beobachtungstätigkeit gelang in dem Bereich keine Registrie-
rung des Baumfalken.  
 
Als besondere Brutvögel in den Wäldern der Konzentrationszone 5 wurden Mäusebussard, 
Sperber, Grauspecht und Schwarzspecht nachgewiesen.   
 
Die Konzentrationszone 5 besitzt in Bezug auf ihre Artausstattung und das Habitatpotential für 
windkraftsensible Arten ein mittleres Konfliktpotential. Aufgrund des Vorkommens eines Brut-
reviers des Wespenbussard und eines potentiellen Brutreviers des Rotmilans ist im Rahmen der 
artenschutzrechtlichen Prüfung vor der Errichtung einer WEA-Anlage eine Raumnutzungsana-
lyse notwendig. Aufgrund der Größe der Konzentrationszone lassen sich im Wald vermutlich 
Bereiche finden, in denen der Bau einer WEA-Anlage aus artenschutzrechtlicher Sicht möglich 
ist. Auch im Bereich der Rebhänge ist die Errichtung einer WEA-Anlage potentiell möglich. 
Sowohl im Wald als auch bei den Rebhängen sind Ausgleichsmaßnahmen für den Revierverlust 
seltener oder bedrohter Vogelarten durch die Eingriffe zu erwarten und notwendig.  
 

4.3.4 Die Konzentrationszone 6 
 
Die Konzentrationszone 6 umfasst einen 5,7 ha großen bewaldeten Bereich im vorderen Sug-
gental. Er erstreckt sich über 378-462 Höhenmeter. Der Bereich besteht vorwiegend aus Bu-
chen-Altbeständen. Am Wasserkopf-Gipfelbereich überwiegt älterer Nadelwald mit Dougla-
sien und Tannengruppen. Östlich des Gipfels finden sich dichte Jungbestände. Vereinzelt kom-
men auch Esche, Stieleiche und Tanne vor. Der Anteil von stehendem Totholz ist relativ hoch. 
In den alten Buchen gibt es Höhlenbäume mit größeren Höhlen.  
 
In der Konzentrationszone wurden 2022 keine Reviere windkraftsensibler Vogelarten nachge-
wiesen. Der Rotmilan trat als Nahrungsgast auf und überflog die Fläche mehrfach, da er im 
weiteren Umfeld ein Brutrevier besaß. Auch der Schwarzmilan trat als Nahrungsgast auf.  
 
In der Fläche brütete 2022 der Grünspecht. Der Grauspecht wurde zwar 2022 nicht nachgewie-
sen, aber er wurde bei den OGBW-Daten 2015 im Umfeld der Fläche registriert. Der Mäuse-
bussard trat als Nahrungsgast auf. Die Hohltaube besetzte in der weiteren Umgebung ein Re-
vier.  
 
Die Konzentrationszone 6 besitzt in Bezug auf ihre Artenausstattung und aufgrund des Habi-
tatpotentials ein geringes Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-Anlage. 
Die aktuellen Vorkommen windkraftsensibler Arten sind über 1 km von dem Standort entfernt. 
Aufgrund der ökologisch wertvollen Altbuchenbestände ist eine Beeinträchtigung seltener oder 
bedrohter nicht windkraftsensibler Vogelarten wie Hohltaube, Grün- oder Grauspecht möglich. 
Daher sind möglicherweise Ausgleichsmaßnahmen für diese Arten zu leisten, wenn eine WEA-
Anlage dort errichtet wird.  
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Abb. 29: Bruthöhle des Grünspechts in Konzentrationszone 6 in einer Buche am Bestandes-

rand (Foto: F. Hohlfeld, 22.04.2022). 

 
 

 
 
Abb. 30: Die Konzentrationszone 6 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und allen vor-

gefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 
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4.3.4 Die Konzentrationszone 7 
 

Die Konzentrationszone 7 umfasst mit 99 ha ein größeres Waldgebiet südlich von Waldkirch 
zwischen dem Suggental im Westen und dem Wegelbachtal im Osten. Die Wälder gliedern sich 
in verschiedene Waldtypen und erstrecken sich von 292-530 m. ü. M. über die kolline Höhen-
zone.  
 
Die Waldstrukturen sind relativ heterogen und einem relativ hohen Anteil an Altbeständen. 
Diese bestehen teilweise aus dem typischen Tannen-Buchen-Fichten Bergmischwald, aber auch 
Kiefern, Eichen und Lärchen sind in den Beständen beigemischt. Einige Altbestände sind rela-
tiv licht und nicht mehr geschlossen. In den Tallagen finden sich Eschen und jüngere Buchen-
bestände. Einförmige Fichtenwälder kommen zwar vor, sind aber nicht dominant. Reine Fich-
tenbestände finden sich vorwiegend im jüngeren Stangenholz und in Fichtendickungen.  
 
Innerhalb der Konzentrationszone 7 wurden keine Brutreviere der windkraftsensiblen Vogelar-
ten gefunden. Allerdings befindet sich eine traditionsreiche Brutkolonie des Graureihers nur ca. 
100 m außerhalb der Konzentrationszone an ihrem nördlichen Randbereiche bei der B 294 und 
der Elz. Rot- und Schwarzmilan wurden beim Überfliegen der Konzentrationszone beobachtet. 
Aufgrund der überwiegend geschlossenen Waldstrukturen werden sie dort nur in geringem Um-
fang als Nahrungsgäste auftreten.  
 
Innerhalb der Konzentrationszone 7 wurde 2022 der Habicht mit einem Revier nachgewiesen. 
Auch der Mäusebussard besetzte vermutlich mehrere Reviere. 2012 wurden der Sperber, der 
Sperlingskauz, die Waldschnepfe und Klein-, Mittel-, und Grünspecht als Brutvögel dort nach-
gewiesen. In den OGBW-Daten Vermutlich besiedeln diese Vogelarten die Waldflächen nach 
wie vor, da sich die Habitatbedingungen seither nicht wesentlich geändert haben.  
 

 
 

Abb. 31: Rufender flügger junger Mäusebussard am Waldrand  
(Foto: F. Hohlfeld, 11.07.2022). 
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In den älteren Buchenbeständen ist auch ein Vorkommen von Schwarzspecht und Hohltaube 
wahrscheinlich.  
Die Konzentrationszone 7 besitzt aufgrund der Nähe zu der Brutkolonie der Graureiher an der 
B 294 ein relativ hohes Konfliktpotential. Es wird empfohlen die Grenzen der Konzentrations-
zone so zu verändern, dass der Abstand zu der Brutkolonie 1000 m beträgt. Dadurch wäre die 
verbleibende Konzentrationszone nur noch knapp 20 ha groß.  
 
Alternativ hierzu wäre es möglich eine Raumnutzungsanalyse durchzuführen um die bevorzug-
ten Flugkorridore der Graureiher zu ermitteln. Es ist wahrscheinlich, dass die Tiere bevorzugt 
entlang des Elztales fliegen und die meisten Bereiche der Konzentrationszone 7 nur selten über-
fliegen. Wenn sich dies durch eine entsprechende Analyse bestätigen würde könnte der Abstand 
der Konzentrationszone zur Kolonie deutlich verringert werden.  
 

 
 
Abb. 32: Die Konzentrationszone 7 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und allen vor-

gefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 

 

4.3.5 Die Konzentrationszone 8 
 
Die Konzentrationszone 8 mit 17 ha Flächengröße befindet sich zwischen dem Suggental und 
dem Glottertal beim Luser und Fuchsfelsen. Sie ist vollständig bewaldet und erstreckt sich über 
542-634 m ü. M. im submontanen Bereich des Untersuchungsgebietes. Der Wald ist recht he-
terogen mit vielen Dickungen und dichtem Fichten-Stangenwald. In der Fläche finden sich nur 
wenige Tannen-Buchen Altbestände, die teilweise durch Windwurf gefallen sind.  
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Innerhalb der Konzentrationszone wurden keine Brutreviere von windkraftsensiblem Vogelar-
ten festgestellt. Der Schwarzmilan wurde beim Überfliegen der Flächen beobachtet. In ca. 820 
m Entfernung zur Konzentrationszone 8 wurde 2022 ein Horstbaum des Rotmilan gefunden. 
Das Paar zog im Erfassungsjahr mindestens 2 Jungvögel erfolgreich auf.  
 
2012 wurden Hohltaube, Waldschnepfe, Sperber, Habicht, Waldlaubsänger und Grünspecht als 
Brutvögel festgestellt. Der Schwarzspecht wurde in der Umgebung der Konzentrationszone 8 
registriert. Vermutlich sind die oben genannten Arten immer noch Brutvögel, da sich die Habi-
tatbedingungen nicht wesentlich geändert haben.   
 
Insgesamt besitzt die Konzentrationszone 8 in Bezug auf ihre Artenausstattung und aufgrund 
des Habitatpotentials ein mittleres Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-
Anlage. Das aktuelle Vorkommen des Rotmilans in 800 m Entfernung muss bei der Standorts-
wahl besonders berücksichtigt werden. Aufgrund der Windwürfe sind die meisten ökologisch 
wertvollen Altbestände stark reduziert worden. Daher ist wahrscheinlich, dass die 2012 noch 
festgestellten Vogelarten Hohltaube, Grünspecht, Waldlaubsänger und Habicht die Fläche in-
zwischen geräumt haben. Daher sind Ausgleichsmaßnahmen vermutlich nur für Arten wie 
Waldschnepfe und Sperber zu leisten die aktuell in der Fläche vorkommen.  
 
 

 

Abb. 33: Die Konzentrationszone 8 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und allen vor-
gefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 
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4.3.6 Die Konzentrationszone 9 
 
Die Konzentrationszone 9 befindet sich westlich des Kohlenbacher Tales und nördlich des 
Übentals am Osthang eines bewaldeten Bergs mit 12 ha Größe. Die Fläche erstrecckt sich von 
363-483 m ü. M. über die Oberhänge des Bergrückens. Die Fläche wird von jüngeren Fichten-
beständen dominiert, im südlichen Bereich tritt auch eine Buchen-Dickung auf. Teilweise findet 
sich auch typischer älterer Bergmischwald mit Fichten, Tannen und Buchen innerhalb der Flä-
che. 
 
Innerhalb der Konzentrationszone wurden keine Brutreviere von windkraftsensiblem Vogelar-
ten festgestellt. Der Wespenbussard wurde öfter beim Überfliegen der Flächen beobachtet. Da-
bei kreisten 1-4 Individuen über der Fläche. In ca. 1,1 km und in 1,9 km Entfernung zur Kon-
zentrationszone 9 wurde 2022 zwei Brutreviere des Wespenbussards festgestellt. In der Umge-
bung der Konzentrationszone 9 wurden im Kohlenbacher Tal Graureiher, Weißstörche und Rot-
milane bei der Nahrungssuche beobachtet.  
 
Innerhalb der Konzentrationszone wurde 2022 ein Habichtrevier nachgewiesen und immer wie-
der Mäusebussarde beoachtet die dort vermutlich auch Brutreviere besaßen. Außerdem wurde 
der Schwarzspecht nachgewiesen.  
 
Bereits bei den Untersuchungen 2012 wurden Schwarzspecht, Hohltaube und Wespenbussard 
dort als Brutvögel vermutet. Auch bei den OGBW-Daten von 2015 wurde der Schwarzspecht 
dort registriert.  
 
Die Konzentrationszone 9 besitzt in Bezug auf ihre Artenausstattung und aufgrund des Habi-
tatpotentials ein relativ geringes Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-An-
lage. Die aktuellen Vorkommen windkraftsensibler Arten sind über 1 km von dem Standort 
entfernt. Die Nutzung des Kohlenbacher Tales als Nahrungshabitat ist für windkraftsensible 
Arten ohne erhöhtes Tötungsrisiko weiterhin möglich. In den relativ wertvollen Altbeständen 
mit Bergmischwald ist eine Beeinträchtigung seltener oder bedrohter nicht windkraftsensibler 
Vogelarten wie Schwarzspecht, Habicht, Mäusebussard und Hohltaube denkbar. Daher sind 
möglicherweise Ausgleichsmaßnahmen für diese Arten zu leisten, wenn eine WEA-Anlage dort 
errichtet wird. 
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Abb. 34: Die Konzentrationszonen 9 und 10 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und 
allen vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 

4.3.7 Die Konzentrationszone 10 
 
 
Die Konzentrationszone 10 befindet sich im nördlichen Anschluß zur Konzentrationszone 9 
und ist nur 2 ha groß und mit einem Altbestand des Bergmischwaldes aus Tannen und Buchen 
bedeckt. Durch den Bestand führt eine breite Forststraße.   
 
Innerhalb der Konzentrationszone wurden keine Brutreviere von windkraftsensiblem Vogelar-
ten festgestellt. Der Wespenbussard wurde beim Überfliegen der Flächen beobachtet. In ca. 1,6 
km und in 2,0 km Entfernung zur Konzentrationszone 10 wurde 2022 zwei Brutreviere des 
Wespenbussards festgestellt. In der Umgebung der Konzentrationszone 10 wurden im Kohlen-
bacher Tal Graureiher, Weißstörche und Rotmilane bei der Nahrungssuche beobachtet. 
 
Innerhalb der Konzentrationszone wurde 2022 ein balzendes Paar Mäusebussarde beobachtet, 
die dort vermutlich ein Revier besaßen. Außerdem wurde der Schwarzspecht dort registriert.  
 
Bereits bei den Untersuchungen 2012 wurden Waldohreule und Waldkauz als Brutvögel dort 
nachgewiesen. Auch bei den OGBW-Daten von 2015 wurde der Schwarzspecht dort registriert.  
 
Die Konzentrationszone 10 besitzt in Bezug auf ihre Artenausstattung und aufgrund des Habi-
tatpotentials ein relativ geringes Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-An-
lage. Die aktuellen Vorkommen windkraftsensibler Arten sind über 1 km von dem Standort 
entfernt.  
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Die Nutzung des Kohlenbacher Tales als Nahrungshabitat ist für windkraftsensible Arten ohne 
erhöhtes Tötungsrisiko weiterhin möglich. In den relativ wertvollen Altbeständen mit 
Bergmischwald ist eine Beeinträchtigung seltener oder bedrohter nicht windkraftsensibler Vo-
gelarten wie Schwarzspecht, Mäusebussard und Waldohreule denkbar. Daher sind möglicher-
weise Ausgleichsmaßnahmen für diese Arten zu leisten, wenn eine WEA-Anlage dort errichtet 
wird. 
 

 
 

Abb. 35: Blick auf die Konzentrationszone 10 von Norden beim Harnischwald (Foto: F. 
Hohlfeld, 22.04.2022). 

 

4.3.8 Die Konzentrationszone 11 
 
Die Konzentrationszone 11 umfasst ein 544 ha großes Waldgebiet und ist damit die größte  
Konzentrationszone im Gebiet. Der Bereich erstreckt sich von 361– 993 m. ü. M. und beginnt 
südlich von Waldkirch und Siensbach über die Hänge vom Elztal an bis hinauf zum Kandel-
massiv. Auf der Westseite reicht die Konzentrationszone über den Kranzkopf hinaus und auf 
der Ostseite bis fast zum großen Kandelfelsen.  
 
Fast die ganze Fläche ist mit Wäldern bedeckt, nur bei Heimeck ragt ein ca. 23,4 ha großer 
Bereich ins Offenland am Rand des Elztales hinaus. Der Offenlandbereich besteht vorwiegend 
aus Wiesen mit einigen Streuobstbereichen und Gebüschgürteln entlang von Waldrändern, Bä-
chen und Wegen. Die meisten Wiesen werden relativ intensiv als gedüngte Mähwiesen genutzt, 
einige dienen auch als Rinderweiden.  
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Die Wälder der Konzentrationszone werden von Nadelwäldern dominiert, wobei die Fichte den 
größten Anteil einnimmt. Auf fast einem Drittel der Fläche finden sich Jungbestände und Di-
ckungen aus Fichte oder Buche. Typischer Bergmischwald mit Fichte-Tannen-Buche ist in hö-
heren Altersklassen im Gebiet verbreitet, besonders in den tieferen Lagen der Westseite exis-
tieren teilweise auch Buchen-Altbestände. Mischbestände aus Buche und Fichte oder Buche 
und Tanne sind ebenfalls in verschiedenen Altersklassen verbreitet.  
 
 

 
 

Abb.36: Fast flügge junge Baumfalken in ihrem Horst in einer Fichte 
(Foto: F. Hohlfeld, 05.08.2022). 

 
Während der Untersuchungen 2022 wurden keine Brutplätze windkraftsensibler Vogelarten in-
nerhalb der Konzentrationszone 11 nachgewiesen. Es gab allerdings acht Brutreviere deren 
Brutplätze weniger als 1000 m vom Rand der Konzentrationszone 11 entfernt lagen. Am Rand 
der Konzentrationszone beim Elztal brüteten 2022 mehrere windkraftsensible Vogelarten in der 
Nähe. Der Horst eines Wespenbussardpaares ist ca. 240 m vom Rand der Konzentrationszone 
beim Altersbachtal entfernt. Beim Eichbühl südlich Siensbach brütete ein Paar des Rotmilans 
nur 120 m vom Rand der Konzentrationszone entfernt. Auch ein Paar des Baumfalken brütete 
in dem Bereich, ihr Horst war ca. 260 m vom Rand der Konzentrationszone entfernt.  
 
Drei Horste des Weißstorchs bei Waldkirch waren vom Rand der Konzentrationszone im Of-
fenlandbereich beim Eichbühl zwischen 780 und 840 m entfernt. Auf der Ostseite der Konzent-
rationszone brütete ein Wanderfalkenpaar nahe des Kandelrückens ca. 220 m von der Konzent-
rationszone entfernt. Auf der Südseite der Konzentrationszone brütete ein Wanderfalkenpaar 
beim Kleinen Kandelfelsen ca. 260 m von der Außengrenze der Konzentrationszone entfernt. 
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Die Reviere dieser Vögel erstrecken sich jeweils ein Stück weit in die Konzentrationszone 11 
hinein.  
 
Bei Heimeck wurden sowohl die Offenlandanteile der Konzentrationszone als auch die bewal-
deten südlich angrenzenden Hänge regelmäßig von Wespenbussard, Rotmilan und Baumfalke 
überflogen. Die Tiere suchten dort nahe ihrer Revierzentren nach Nahrung und führten häufig 
auch Transferflüge zu ihren jeweiligen Horsten durch. Daher wird vorgeschlagen die Offen-
landzonen und die Randbereiche der bewaldeten Hänge in jeweils 1000 m Radius um die ge-
fundenen Horststandorte aus der Konzentrationszone zu nehmen. Die Weißstörche wurden 
nicht bei der Nahrungssuche in den Offenlandbereichen der Konzentrationszone 11 beobachtet, 
könnten den Bereich aber aufgrund der räumlichen Nähe zu ihren Brutplätzen ebenfalls nutzen.  
 
Beim Wanderfalken ist unklar wie häufig er über die Konzentrationszone 11 fliegt um zu jagen. 
Hier wäre ein Raumnutzungsanalyse notwendig, wenn der Bau einer WEA-Anlage in unter 1 
km Abstand zu den bestehenden Horststandorten geplant wird. Grundsätzlich wird vorgeschla-
gen auch hier den 1 km Abstand um die Horststandorte bei den Planungen einzuhalten.  
 
Von den nicht windkraftsensiblen Vogelarten, die bei der artenschutzrechtlichen Prüfung im 
immissionsschutzrechtlichen Verfahren zu berücksichtigen sind, wurden viele der im Untersu-
chungsgebiet vorkommenden Arten innerhalb der Konzentrationszone 11 nachgewiesen. Allein 
aufgrund der Größe der Konzentrationszone ist mit dem Vorkommen praktisch aller Waldarten 
mit Ausnahme des Auerhuhns zu rechnen.  
 
Beim Auerhuhn ragen ca. 2 ha der Konzentrationszone 11 an ihrem Südostende beim Rappfel-
sen in die Zone mit Ausschlußempfehlung für das Auerhuhn. Hier müssten die Grenzen der 
Konzentrationszone neu angepasst werden.  
 
Während der Untersuchungen 2022 wurden Schwarzspecht, Sperber, Mäusebussard, Turmfalke 
und Graureiher innerhalb der Konzentrationszone registriert. Bereits 2012 wurden Habicht, 
Grauspecht, Waldohreule, Hohltaube und Waldschnepfe dort erfasst. Die OGBW gibt für 2015 
darüber hinaus noch Daten von Mittelspecht, Wendehals und Waldlaubsänger an. Alle diese 
Vogelarten dürften auch aktuell im Gebiet noch vorkommen, da sich die Habitatbedingungen 
seit 2012 nicht wesentlich geändert haben.  
 
Von 2012 stammen auch noch Daten zu Baum- und Wiesenpieper und zu Ringdrossel und Zit-
ronengirlitz in den höheren Lagen der Konzentrationszone 11. Diese Vogelarten sind seither in 
ihren Beständen stark rückläufig und sie sind inzwischen vermutlich aus dem Bereich vollstän-
dig verschwunden. Trotz aktiver Nachsuche in den höheren Lagen gelang 2022 kein Nachweis 
mehr von ihnen.  
 
Die Konzentrationszone 11 besitzt in Bezug auf ihre Artenausstattung und aufgrund des Habi-
tatpotentials ein mittleres Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-Anlage. 
Die aktuellen Vorkommen windkraftsensibler Arten befinden sich an den Rändern der sehr 
großen Konzentrationszone. Hier müssen bestimmte Bereiche ausgenommen werden. Im In-
nern der Konzentrationszone finden sich großflächige Waldgebiete in denen momentan keine 
Konflikte erkennbar sind.  
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Abb. 37: Die Konzentrationszonen 11 und 13 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und 

allen vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 

4.3.9 Die Konzentrationszone 12 
 
Die Konzentrationszone 12  umfasst den weitgehend bewaldeten Höhenrücken nördlich von 
Kollnau und östlich von Gutach. Insgesamt ist sie ca. 100 ha groß, wovon sich 96, 2 ha bewaldet 
sind und 3,8 ha Offenland in Form gedüngter Wiesen. Die Konzentrationszone erstreckt sich 
über 428-607 m. ü. M. über den kollinen Bereich. Sie umfasst den Vögelestein und Walters 
Eckle sowie den Rand des hinteren Kohlenbacher Tales.  
 
Die Wälder bestehen teilweise aus kleinflächigen wertvollen Buchen-Eichen-Altbeständen und 
Buchen-Altbeständen. Auch reine Fichtenbestände kommen in verschiedenen Altersklassen 
vor. Typische Bergmischwälder mit Fichte-Tanne-Buche sind verbreitet. Teilweise sind die äl-
teren Bestände relativ offen und strukturreich auf felsigen Standorten. An wenigen Stellen gibt 
es auch reine Buchen-Altbestände mit einem hohen Höhlenpotential. Insgesamt bietet der Wald 
vielen höhlenbrütenden Vogelarten und verschiedenen Greifvögeln gute Habitatstrukturen. 
 
Während der Untersuchungen 2022 wurde ein Brutrevier des Wespenbussards innerhalb der 
Konzentrationszone 12 nachgewiesen. Die genaue Lage des Horstes konnte nicht ermittelt wer-
den, aber es ist davon auszugehen, dass sich der größte Teil des Brutreviers innerhalb der Kon-
zentrationszone befindet. Etwa 600 m nordwestlich der Konzentrationszone wurde ein Horst 
des Rotmilans nachgewiesen. Auf der Südostseite der Konzentrationszone 12 befindet sich eine 
Graureiher-Kolonie am Rand des Elztales in 720 m Entfernung vom Rand der Konzentrations-
zone. In 870 m Entfernung zum Rand der Konzentrationszone befinden sich 4 Horste des Weiß-
storchs auf der Kirche in Gutach. 
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Abb. 38: Rotmilan und Wespenbussard überfliegen simultan die Konzentrationszone 12. Der 

Wespenbussard versuchte den Rotmilan zu vertreiben (Foto: F. Hohlfeld, 05.07.2022) 

 
Wespenbussard und Rotmilan wurden häufig bei Flügen über der Konzentrationszone beobach-
tet. Der Wespenbussard zeigte dort Balzverhalten, der Rotmilan suchte Nahrung oder nutzte 
die Thermik. In einigen Fällen wurden auch überfliegende Weißstörche beobachtet. Um ge-
nauer zu beurteilen inwieweit die windkraftsensiblen Vogelarten von den Planungen betroffen 
sind wäre eine Raumnutzungsanalyse notwendig. Wenn der Abstand von 1 km zu den Horsten 
des Wespenbussards und des Rotmilans eingehalten würde, wäre der gesamte hintere Teil der 
Konzentrationszone mit ca. 35 ha betroffen.  
 
Während der Untersuchungen 2022 wurde ein Schwarzspechthöhlenzentrum beim Vögelestein 
innerhalb der Konzentrationszone gefunden. Am südlichen Rand der Konzentrationszone 
wurde eine Grauspecht registiert. Auch Mäusebussarde, Habicht und Sperber wurden regis-
triert.  
2012 wurden Waldohreule, Waldkauz und Grünspecht als Brutvögel vermutet, 2015 wurden 
auch Hohltaube und Wendehals (am Nordende) von der OGBW nachgewiesen. Vermutlich le-
ben die 2012 und 2015 registrierten Vogelarten aktuell noch im Gebiet, da sich die Habitatbe-
dingungen inzwischen nicht wesentlich geändert haben.   
 
Die Konzentrationszone 12 besitzt in Bezug auf ihre Artenausstattung und aufgrund des Habi-
tatpotentials ein höheres Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-Anlage. Das 
aktuelle Brutrevier eines Wespenbussards innerhalb der Konzentrationszone macht vermutlich 
größere Anpassungen nötig. Zur genaueren Klärung der Sachlage wird eine Raumnutzungsana-
lyse notwendig, außerdem sollte eine vertiefte Suche nach dem Brutrevier des Wespenbussards 
erfolgen bevor die dortigen Planungen konkretisiert werden.   
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Abb. 39: Die Konzentrationszone 12 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und allen 
vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 

 

4.3.10 Die Konzentrationszone 13 
 
Die Konzentrationszone 13 befindet sich ca. 250 m unterhalb des Kandelfelsen an der L 186 
im Nadelwald. Sie schliesst unmittelbar an die dort endende Konzentrationszone 11 an und ist 
mit 3 ha Größe relativ klein. Sie erstreckt sich über 918-960 m über einen nach Nordwesten 
geneigten Hang und ist mit Fichtenwald bedeckt. Längs der Straße stehen ältere Fichtenbe-
stände die hangabwärts zunehmend jünger werden und in Fichtenjungbestände übergehen. Die 
Konzentrationszone ist zweimal von einer breiten Forststraße durchzogen.  
 
Innerhalb der Konzentrationszone befanden sich keine Brutreviere windkraftsensibler Vogel-
arten. In 1,1 und in 1,3 km Entfernung befindet sich jeweils ein 2022 besetztes Revier des Wan-
derfalken. Die Wanderfalken wurden mehrfach in der Umgebung der Konzentrationszone beo-
bachtet. Um zu klären wie häufig sie den Bereich überfliegen wäre ein Raumnutzungsanalyse 
hilfreich. Die anderen windkraftsensiblen Vogelarten wurden 2022 nicht diesem Bereich beo-
bachtet.  
 
In den Daten der OGBW von 2015 finden sich Beobachtungen vom Schwarzspecht und der 
Waldschnepfe in der Nähe. Auf den über 600 m entfernten und über 200 Höhenmeter höher 
gelegenen Freiflächen des Gipfelbereichs des Kandel wurden von der OGBW zahlreiche sel-
tene Offenlandarten gemeldet. Die Reviere dieser Arten werden durch die Konzentrationszone 
13 nicht tangiert.  
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Etwa 1 Hektar der Konzentrationszone befindet sich innerhalb des Bereichs der von der FVA 
als Ausschlußbereich für Windenergie wegen des Auerhuhnes empfohlen wird. Daher wird das 
Konfliktpotential der Konzentrationszone 13 als hoch eingestuft. Die übrigen 2 ha der Konzent-
rationszone befinden sich außerhalb dieses Bereichs. Im ganzen Bereich sind keine Auerhühner 
zu erwarten. Die nächstgelegenen Gebiete mit regelmäßigem Auerhuhnvorkommen befinden 
sich über 700 m Luftlinie von der Konzentrationszone entfernt hinter der Sattelhöhe auf dem 
Kandel.  
 

4.3.11 Die Konzentrationszone 14 
 
Die Konzentrationszone 14 erstreckt sich über einen Bergrücken vom Elztal bis Siegelau und 
umfasst etwa 32 ha. Die Konzentrationszone ist vollständig bewaldet und erstreckt sich über 
402-550 m in der kollinen Höhenstufe des mittleren Schwarzwaldes.  
 
Bei den Wäldern handelt es sich um für die Region typische Bergmischwälder. Insgesamt do-
miniert die Fichte mit über 50 % des Baumanteils. Buche und Tanne nehmen jeweils unter 25 
% ein. Auf der Fläche befinden sich ca. 20 Prozent Dickungen und jüngere Bestände. Bestände 
mittleren Alters nehmen ca. 50 Prozent ein. Der Anteil der Altbestände liegt bei ca. 30 Prozent. 
Höhlenbäume für den Schwarzspecht oder andere Höhlenbrüter finden sich in relativ geringer 
Zahl in den Altbeständen. Der Anteil stehenden Totholzes ist mit wenigen Bäumen pro Hektar 
relativ gering.  

Innerhalb der Konzentrationszone befanden sich keine Brutreviere windkraftsensibler Vogel-
arten. In 200 m Entfernung am südwestlichen Ende der Konzentrationszone befindet sich ein 
Revierzentrum des Rotmilans. Die Vögel wurden mehrfach beim Überfliegen der Konzentrati-
onszone beobachtet. Die Nahrungssuche des Brutpaares findet allerdings überwiegend im Of-
fenland des Elztales und im  Tal von Siegelau statt. Wenn der Abstand von 1000 m zum Re-
vierzentrum des Rotmilans eingehalten wird verliert die Konzentrationszone im südlichen Be-
reich ca 8, 4 ha an Größe.  
Nordöstlich der Konzentrationszone befindet sich ein Brutrevier des Wespenbussards. Das Re-
vierzentrum befindet sich vermutlich ca. 1000 m entfernt vom Rand der Konzentrationszone.  
 
Während den Untersuchungen 2022 wurden Sperber und Mäusebussard in der Konzentrations-
zone festgestellt. Vermutlich kommen sie dort auch als Brutvögel vor.  
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Abb. 40: Der Rotmilan wurde relativ oft bei Nahrungsflügen im Tal von Siegelau beobachtet. 

(Foto: F. Hohlfeld, 28.06.2022) 

 
 
Insgesamt besitzt die Konzentrationszone 14 in Bezug auf ihre Artenausstattung und aufgrund 
des Habitatpotentials ein mittleres Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-
Anlage. Hierbei muss besonders das Brutrevier des Rotmilans in der Nähe besonders berück-
sichtigt werden. Eine Raumnutzungsanalyse wird vermutlich die bereits getroffene Aussage 
bezüglich der Nahrungssuche der Rotmilane bestätigen. Die Häufigkeit von Überflügen über 
die Konzentrationszone und die Aufenthaltwahrscheinlichkeit dort ist vermutlich relativ gering. 
Beim Wespenbussard ist die Situation eher unklar, aber das gefundene Brutrevier ist weit genug 
von der Konzentrationszone entfernt. Die übrigen seltenen und problematischen Vogelarten 
spielen in dem Bereich wahrscheinlich nur eine untergeordnete Rolle.  
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Abb. 41: Die Konzentrationszone 14 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und allen 
vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 

4.3.12 Die Konzentrationszone 15 
 
Die Konzentrationszone 15 beginnt am Rand des Elztales südlich von Bleibach und zieht sich 
die Hänge hinauf bis zum Kandelwald. Sie umfasst ein 378 ha großes Waldgebiet, dass sich 
über 483-937 m. ü. M. im submontanen und montanen Bereich des mittleren Schwarzwaldes 
erstreckt.  
 
Die typischen Bergmischwälder der Konzentrationszone aus Fichte, Tanne und Buche bede-
cken die teilweise sehr steilen Berghänge in allen Altersklassen. Der Anteil älterer Bestände ist 
relativ hoch. In höheren Lagen finden sich mehr reine Fichtenbestände, aber auch alte Buchen-
bestände kommen vor. Kiefer und Lärche sind in geringen Anteilen dem Bergmischwald bei-
gemischt. 
 
Innerhalb der Konzentrationszone befanden sich keine Brutreviere windkraftsensibler Vogel-
arten. In 850 m Entfernung Luftlinie brütete ein Weißstorch im mittleren Simonswälder Tal.  
Da er seine Nahrungsflüge überwiegend entlang des Simonswälder Tales unternimmt ist es 
trotz der geringen Entfernung relativ unwahrscheinlich das er die Konzentrationszone öfter 
überfliegt. Ähnliches gilt für den Rotmilan im vorderen Simonswälder Tal. Sein Horst befindet 
sich in 950 m Entfernung zur Konzentrationszone. Der Brutbereich des Wanderfalken am Kan-
delrücken liegt mit knapp 1000 m Entfernung zur Konzentrationszone schon außerhalb des 
Problembereichs.  
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In Bezug auf das Auerhuhn gibt es allerdings ein Problem. Die höher gelegenen Teile der Kon-
zentrationszone mit insgesamt 127 ha befinden sich innerhalb der Zone mit Ausschlußempfeh-
lung durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt. Dieser Bereich muss aus den Pla-
nungen ausgeschlossen werden.  
 
Innerhalb der Konzentrationszone 15 wurde 2022 Schwarzspecht und Mäusebussard registriet, 
beide Arten besetzen darin vermutlich mehrere Brutreviere. Bei den Untersuchungen 2012 wur-
den Waldschnepfe, Waldohreule, Waldkauz, Kolkrabe, Habicht, Neuntöter und Hohltaube als 
Brutvögel vermutet. Vermutlich kommen diese Arten aktuell immer noch in der Konzentrati-
onszone vor. Sowohl 2012 als auch 2015 wurde auch die Ringdrossel dort festgestellt. 2022 
gab es trotz Nachsuche keine Nachweise mehr für diese Art. Es ist zu vermuten, dass sie den 
Bereich nicht mehr besiedelt.   
 
Die Konzentrationszone 15 besitzt in Bezug auf ihre Artenausstattung und aufgrund des Habi-
tatpotentials ein mittleres Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-Anlage. 
Diese Einschätzung ergibt sich überwiegend aufgrund der Ausschlußempfehlungen in den Be-
reichen mit potentiellen Auerhuhnvorkommen. In den übrigen Bereichen der Konzentrations-
zone 15 ist das Konfliktpotential eher gering. Die aktuellen Vorkommen windkraftsensibler 
Arten befinden deutlich außerhalb. Im Innern der Konzentrationszone finden sich großflächige 
Waldgebiete in denen zwar seltenere Vogelarten vorkommen, aber die eingriffsbedingten Stö-
rungen und Verluste von Brutrevieren können für diese Arten ausgeglichen werden.  
 

 
 
Abb. 42: In den höchsten Lagen der Konzentrationszone 15 im Kandelwald sind Schneefälle 

bis Ende April nicht ungewöhnlich (Foto F. Hohlfeld: 04.04.2022). 
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Abb. 43: Die Konzentrationszonen 15 und 16 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und 

allen vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 

 

4.3.13 Die Konzentrationszone 16 
 
Die Konzentrationszone 16  befindet sich direkt nördlich der Konzentrationszone 15 am Rand 
des Elztales und ist nur 6 ha groß. Der Bereich südlich von Bleibach auf einem Höhenrücken 
zwischen 374-489 m. ü. M. ist mit Fichtenwald bedeckt. Der größte Teil der Fichtenbestände 
ist schon älter, einzelne Buchen sind eingestreut. Ein breiter Forstweg führt am Rand der Kon-
zentrationszone entlang, dort findet sich auch ein kleiner Bereich mit einer Fichtendickung.  
 
Innerhalb der Konzentrationszone befanden sich keine Brutreviere windkraftsensibler Vogel-
arten. In 900 m Entfernung Luftlinie brütete ein Rotmilan-Paar im vorderen Simonswälder Tal. 
Die Vögel überflogen die Konzentrationszone regelmäßig während ihrer Nahrungssuche.  
 
Innerhalb der Konzentrationszone wurden 2022 Schwarzspecht und Mäusebussard nachgewie-
sen. Beim Mäusebussard ist es wahrscheinlich, dass sich ein Brutrevier in der Konzentrations-
zone oder ihrer Umgebung befindet.  
 
Insgesamt besitzt die Konzentrationszone 16 in Bezug auf ihre Artenausstattung und aufgrund 
des Habitatpotentials ein geringes Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-
Anlage. Hierbei muss besonders das Brutrevier des Rotmilans in der Nähe berücksichtigt wer-
den.  
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Eine Raumnutzungsanalyse wird vermutlich die bereits getroffene Aussage bezüglich der Nah-
rungssuche der Rotmilane bestätigen, sie überfliegen den Bereich wahrscheinlich regelmäßig. 
Daher sind Ausgleichsmaßnahmen in Bezug auf den Rotmilan zu erwarten, diese können aber 
durchgeführt werden ohne ein WEA-Projekt zu gefährden.  
 

4.3.14 Die Konzentrationszone 17 
 
Die Konzentrationszone 17 befindet sich auf der Nordostseite des Simonswälder Tals unterhalb 
vom Hörnleberg. Die Konzentrationszone ist 463 ha groß und erstreckt sich an den bewaldeten 
Berghängen von 443-906 m.ü.M. und damit über den kollinen, submontanen und montanen 
Bereich des mittleren Schwarzwaldes.  
 
Bergmischwälder mit Fichte, Tannen, Kiefern und Buchen sind die dominante Waldform und 
kommen in verschiedenen Altersklassen im Gebiet vor. Es existieren aber auch reine Fichten-
bestände, von Fichtendickungen bis zu Fichtenaltbeständen und reine Buchenwälder von der 
Buchendickung bis zum Buchenhallenwald. Entlang der meist steil eingeschnittenen Bachtäl-
chen kommen auch eschenreiche Bestände mit höheren Anteilen an Bergahorn vor.  
 
Innerhalb der Konzentrationszone befanden sich keine Brutreviere windkraftsensibler Vogel-
arten. In 560 m Entfernung Luftlinie brütete ein Rotmilan-Paar im vorderen Simonswälder Tal. 
Die Vögel überflogen die Konzentrationszone zwar immer wieder während ihrer Nahrungssu-
che, blieben aber vorwiegend in den offenen Tallagen des Simonswälder Tales. Es ist zu erwar-
ten, dass sowohl Flugkorridore als auch wichtige Nahrungshabitate über dem Offenland im 
Simonswälder Tal existieren. Die Wälder der Konzentrationszone 17 spielen hier bei vermut-
lich nur eine untergeordnete Rolle. Die zweite windkraftsensible Vogelart im Gebiet, der Wan-
derfalke, brütete im Kostgfäll in über 1300 m Entfernung von der Konzentrationszone 17. Der 
Wespenbussard wurde einmal beim Überfliegen der Fläche registriert. 
 
Innerhalb der Konzentrationszone 17 wurden  Schwarzspecht, Mäusebussard und Kolkrabe 
nachgewiesen. 2012 wurden dort auch Raufußkauz, Waldohreule, Sperber und Waldkauz als 
Brutvögel registriert. Die OGBW-Daten von 2015 geben auch Registrierungen der Wald-
schnepfe und des Schwarzmilan an. Die in den Altdaten genannten Brutvögel und die Wald-
schnepfe sind vermutlich auch aktuell noch Brutvögel. Der Schwarzmilan kann auch aktuell 
noch als Nahrungsgast auftreten.    
 
Insgesamt besitzt die Konzentrationszone 17 in Bezug auf ihre Artenausstattung und aufgrund 
des Habitatpotentials ein geringes Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-
Anlage. Hierbei muss allerdings das Brutrevier des Rotmilans in der Nähe berücksichtigt wer-
den. Eine Raumnutzungsanalyse wird vermutlich die bereits getroffene Aussage bezüglich der 
Nahrungssuche der Rotmilane bestätigen, sie überfliegen den Bereich wahrscheinlich eher un-
regelmäßig. 
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Abb. 44: Buchenreicher Bergmischwald unterhalb des Hörnleberges in Konzentrationszone 

17. (Foto: F. Hohlfeld, 19.10.2022) 

 

 
 

Abb. 45: Die Konzentrationszone 17 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und allen 
vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 
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4.3.15 Die Konzentrationszone 18 
 

Die Konzentrationszone 18 mit insgesamt 78 ha Größe befindet sich nördlich von Siegelau und 
südlich von Oberspitzenbach auf mehreren kleinen Bergrücken und teilweise steil eingeschnit-
teten Bachtälchen. Die Konzentrationszone erstreckt sich über 489-650 m.ü.M. über den kolli-
nen Bereich.  
 
Der größte Teil der Konzentrationszone ist bewaldet, nur auf der Westseite befindet sich ein 
Bereich von 6,9 ha Größe im Offenland. Es besteht aus stärker gedüngten Wiesen und überwie-
gend sehr schlechten Waldrändern an Fichtenbaumholz ohne Übergänge. Auf der Ostseite gibt 
es Besenginstergebüsche in relativ geringem Umfang und eine Buchendickung im Anschluß.  
 
Fast 50 % der Waldfläche besteht aus älteren Buchenbeständen. Auf der Südwestseite gibt es 
einen Altbestand mit vielen Buntspechthöhlen der relativ wertvoll ist. Die Fichtenbereiche sind 
weniger interessant oft einschichtig und überwiegend aus mittlerem und älterem Baumholz. 
Allerdings kommen auch Fichtenbereiche mit Jungfichten vor. Die Tanne kommt innerhalb der 
Konzentrationszone eher vereinzelt vor.   
 
Innerhalb der Konzentrationszone befanden sich keine Brutreviere windkraftsensibler Vogel-
arten. In 300 m Entfernung Luftlinie vom südlichen Ende der Konzentrationszone befand sich 
ein Brutrevier des Wespenbussards. Die Tiere wurden mehrfach beim Überfliegen der Kon-
zentrationszone registriert. Es ist davon auszugehen, dass sie dort regelmäßig nach Nahrung 
suchen.  

Ein Brutrevier des Rotmilans befand sich in ca. 900 m Entfernung vom südlichen Ende der 
Konzentrationszone. Ein weiteres Brutrevier des Rotmilans mit Horstbaum befand sich 860 m 
vom Nordende der Konzentrationszone entfernt. Über der Konzentrationszone wurden mehr-
fach überfliegende Rotmilane beobachtet. Aufgrund der Bewaldung ist nur der nördliche Teil 
der Konzentrationszone mit seinem Offenlandanteil für die Nahrungssuche der Rotmilane ge-
eignet. Dort wurden auch mehrere Schwarzmilane bei der Nahrungssuche registriert.    

Innerhalb der Konzentrationszone wurden 2022 Mäusebussard, Schwarzspecht und Grauspecht 
als Brutvögel registriert. 2012 wurden auch Kolkrabe, Hohltaube, Waldkauz und Waldohreule 
als Brutvögel angegeben. Vermutlich kommen diese Vogelarten aktuell noch in der Konzent-
rationszone 18 als Brutvögel vor.  
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Abb. 46: Buchenaltbestand in Konzentrationszone 18. Hier sind Mittelspecht und vermutlich 
Hohltaube Brutvögel. (Foto: F. Hohlfeld, 05.03.2022). 

 
Insgesamt besitzt die Konzentrationszone 18 in Bezug auf ihre Artenausstattung und aufgrund 
des Habitatpotentials ein mittleres Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-
Anlage. Hierbei muss das Brutrevier des Wespenbussards in der Nähe besonders berücksichtigt 
werden. Er überfliegt die Fläche regelmäßig zur Nahrungssuche. Dementsprechend wird eine 
Raumnutzungsanalyse notwendig sein um die Intensität der Nutzung festzustellen.  Der Rotmi-
lan überfliegt die Konzentrationnszone vermutlich eher unregelmäßig, seine Brutreviere sind 
weit genug weg und seine Schwerpunkte bei der Nahrungssuche liegen im umliegenden Offen-
land. Es ist damit zu rechnen, dass Ausgleichsmaßnahmen in Bezug auf den Wespenbussard 
notwendig werden. Dies sollte ein entsprechendes Projekt aber nicht verhindern, da wahr-
scheinlich kein nachhaltiger negativer Einfluss von einem entsprechenden WEA-Projekt für die 
Art innerhalb der Konzentrationszone 18 ausgeht.   
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Abb. 47: Die Konzentrationszone 18 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und allen 
vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 

 

4.3.16 Die Konzentrationszone 19 
 
Die Konzentrationszone 19 mit insgesamt 48 ha befindet sich nördlich von Oberspitzenbach 
und westlich von Biederbach. Der bewaldete Bereich befindet sich in der kollinen Zone und 
erstreckt sich über 578-702 m.ü.M. entlang eine Höhenrückens der ein eingeschnittenes Bach-
tälchen umschliesst.  
Die Wälder innerhalb der Konzentrationszone 19 bestehen zu fast der Hälfte aus reinen Fich-
tenbeständen unterschiedlicher Altersklassen. Auch reine Buchenbestände kommen vor, aber 
Buchenaltbestände sind nur auf einem kleinen Teil der Fläche zu finden. Auch älterer 
Bergmischwald mit Buche, Tanne und Fichte ist nur kleinflächig vorhanden. Entlang des Bach-
tälchens finden sich vereinzelt Eschen und Schwarzerlen. Insgesamt beinhaltet die Konzentra-
tionszone 19 überwiegend jüngere Bestände. Der Abstand zum NSG Kreuzmoos das sich west-
lich der Konzentrationszone befindet ist groß genug um negative Effekte durch ein WEA-Pro-
jekt für die dortige Flora auszuschließen.  
 
Direkt am südlichen Rand der Konzentrationszone befanden sich ein Brutrevier des Wespen-
bussards. Die Tiere wurden mehrfach beim Überfliegen südlichen Teile der Konzentrations-
zone 19 registriert. Es ist davon auszugehen, dass sie dort regelmäßig nach Nahrung suchen. 
Westlich von Oberspitzenbach befand sich ein Brutrevier des Rotmilans. Der Horstbaum war 
970 m vom südlichen Rand der Konzentrationszone entfernt. Die Vögel suchten überwiegend 
im Offenland nach Nahrung und wurden nicht beim Überfliegen der Konzentrationszone 19 
beobachtet.  
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Dafür gab es mehrfach Überflüge von anderen einzelnen Rotmilanen über der Konzentrations-
zone, die keinem Revierpaar zugeordnet werden konnten. Vermutlich befindet sich außerhalb 
der Konzentrationszone 19 noch mindestens 1 weiteres Brutrevier des Rotmilans, das aber bei 
den Untersuchungen nicht ermittelt werden konnte. Möglicherweise liegt das Revierzentrum 
bereits außerhalb des Untersuchungsgebietes.  
 
Innerhalb der Konzentrationszone wurden 2022 Kolkraben registriert. 2015 wurden von der 
OGBW Hohltaube, Waldlaubsänger und Waldschnepfe nachgewiesen. In der Umgebung wurde 
auch der Schwarzmilan registiert. Es ist davon auszugehen, dass die erstgenannten nach wie 
vor als Brutvögel in der Fläche vorkommen können. Der Schwarzmilan kann auch aktuell als 
Nahrungsgast auftreten.  
 
Insgesamt besitzt die Konzentrationszone 19 in Bezug auf ihre Artenausstattung und aufgrund 
des Habitatpotentials ein hohes Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-An-
lage. Hierbei muss das Brutrevier des Wespenbussards am südlichen Rand besonders berück-
sichtigt werden. Er überfliegt die Fläche regelmäßig zur Nahrungssuche und bei Anflügen zu 
seinem Horstbereich. Dementsprechend wird eine Raumnutzungsanalyse notwendig um die In-
tensität der Nutzung festzustellen. Es ist wahrscheinlich, dass der südliche Teil der Konzentra-
tionszone relativ intensiv vom Wespenbussard genutzt wird. Bei einem Abstand von 1000 m 
zu seinem Brutrevier würde die Konzentrationszone 19 fast vollständig wegfallen.  Der Rotmi-
lan überfliegt die Konzentrationnszone vermutlich eher unregelmäßig, seine Brutreviere sind 
weit genug weg und seine Schwerpunkte bei der Nahrungssuche liegen im umliegenden Offen-
land. Es ist damit zu rechnen, dass Ausgleichsmaßnahmen in Bezug auf den Wespenbussard 
notwendig werden und der südliche Teil der Konzentrationszone bei den Planungen wegfällt. 
Dies sollte ein entsprechendes Projekt aber nicht vollständig verhindern, da wahrscheinlich kein 
nachhaltiger negativer Einfluss von einem entsprechenden WEA-Projekt im nördlichen Teil der 
Konzentrationszone 19 ausgeht wenn entsprechende Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt wer-
den. 
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Abb. 48: Freistehende Altbuchen in Konzentrationszone 19 bieten potentielle Brutplätze für 
Schwarzspecht, Grauspecht und Hohltaube. (Foto: F. Hohlfeld, 03.05.2022). 

 

Abb. 49: Die Konzentrationszone 19 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und allen 
vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 



                   
Planungsbüro Dr. F. Hohlfeld 

               Auftraggeber: Stadt Waldkirch und Gemeinden Gutach und Simonswald 
 

           Avifaunistischer Abschlussbericht – Konzentrationszonen Windenergie  Seite 70 
 

4.3.17 Die Konzentrationszone 20 
 

Die Konzentrationszone 20 mit 61 ha befindet sich überwiegend in den höheren Lagen des 
Kandel-Massivs und erstreckt sich über den Kleinen Hornkopf und den Hornbühl. Der Bereich 
reicht von 648-1030 m.ü.M. im montanen Bereich und besteht aus sehr steilen bewaldeten Hän-
gen. 

Innerhalb der Konzentrationszone 20 dominieren Bergmischwälder und Fichtenwald. Auch Bu-
chenwälder kommen vor, aber Buchenaltbestände sind nur an relativ wenigen Stellen vorhan-
den. Ein Teil der Wälder innerhalb der Konzentrationszone ist relativ jung und besteht aus Bu-
chen- oder Fichtenverjüngung oder entsprechenden Stangenhölzern. Die Tanne kommt vorwie-
gend in den älteren Bergmischwaldbeständen zusammen mit Fichten und Buchen vor.  

Innerhalb der Konzentrationszone befanden sich keine Brutreviere windkraftsensibler Vogel-
arten. In 1250 m Entfernung Luftlinie vom Rand der Konzentrationszone befindet sich ein Brut-
platz des Wanderfalken beim Dümpflefelsen. 2022 wurden keine Überflüge windkraftsensibler 
Vogelarten über die Konzentrationszone beobachtet. 

In der Konzentrationszone gab es 2022 Nachweise von Schwarzspecht und Kolkrabe. 2012 
wurden Sperlingskauz, Raufußkauz und Waldschnepfe als Brutvögel angegeben. Es liegen 
auch ältere Nachweise des Auerhuhns bei der FVA vor. 

2022 wurde bei der Herzhütte knapp 50 m außerhalb der Konzentrationszone 20 eine Rupfung 
eines männlichen Auerhahns gefunden. Da die Federn abgebissen waren kommt entweder der 
Fuchs oder der Steinmarder als Verursacher in Frage. In der Nähe des kleinen Hornkopfs wurde 
alte Losung von Auerwild entdeckt. Etwa 45 ha der Konzentrationszone befinden sich in einem 
Bereich für den die Ausschlußempfehlung der FVA wegen des aktuellen Vorkommens von 
Auerwild gilt. Die aktuellen Nachweise 2022 befanden sich innerhalb dieses Bereichs.  

Die übrigen 16 ha der Konzentrationszone 20 befinden sich ebenfalls in einem Bereich mit 
einer Ausschlußempfehlung der FVA. Hierbei geht es nicht um ein aktuelles Vorkommen son-
dern den Schutz des Populationsverbundes des Auerhuhns. Dies bedeutet, dass dort zwar kein 
aktuelles Vorkommen von Auerwild nachgewiesen wurde, aber die Tiere den Bereich vermut-
lich mehr oder weniger regelmäßig durchqueren um zu einer anderen besiedelten Fläche zu 
kommen. Inwieweit dieser Korridor eine Ausschlußempfehlung für den Bau von WEA-Anla-
gen rechtfertigt könnte durch ein entsprechendes Fachgutachten überprüft und gegebenenfalls 
angefochten werden.  

 Insgesamt besitzt die Konzentrationszone 20 aufgrund des aktuellen Vorkommens und des Ha-
bitatpotentials für das Auerhuhn ein sehr hohes Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung 
einer WEA-Anlage. 
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Abb. 50: Aktuelle Rupfung eines männlichen Auerhahns am Rand der Konzentrationszone 20 

in der Nähe der Herzhütte (Foto: F. Hohlfeld, 14.04.2022). 

 

 
 

Abb. 51: Die Konzentrationszone 20 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und allen 
vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 
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4.3.18 Die Konzentrationszone 21 
 
Die Konzentrationszone 21 befindet sich hinter den Plattenhöfen auf dem Hochplateau der 
Platte östlich vom Kandel. Die ca. 5 ha große Fläche umfasst einen Höhenbereich zwischen 
1008-1065 m.ü.M. bei der Buchhornhütte nahe des Quellbereichs des Zweribaches.  
Der größte Teil der Fläche ist von fichtenreichem Nadelwald, dem etwa 20 % Buchenbeige-
mengt sind, bedeckt. Auf ca. einem halben Hektar der Fläche befindet sich eine Waldwiese die 
vom Weg bis zum Waldrand reicht. Der verebnete Bereich ist relativ feucht und im Südteil von 
mehreren kleinen Bachläufen und moorigen Vertiefungen durchzogen. Bei den Waldbeständen 
handelt es sich um Altbestände mit einem geringen Totholzanteil aber auch umgeklappten Wur-
zeltellern und stellenweise Fichten- und Tannenverjüngung bis 2 m Höhe. 
 
Innerhalb der Konzentrationszone befanden sich 2022 keine Brutreviere windkraftsensibler Vo-
gelarten. Auf der Ostseite am Rand der Platte auf den Abhängen ins obere Simonswälder Tal 
befanden sich sowohl ein Horst des Wanderfalken als auch ein Brutrevier des Rotmilans. Beide 
waren ca. 770 m Luftlinie vom Rand der Konzentrationszone entfernt und zum Simonswälder 
Tal hin exponiert. Zudem waren sie über 120 Höhenmeter unterhalb der Konzentrationszone 
21. Aus diesen Grund überflogen sowohl die Wanderfalken als auch die Rotmilane die Kon-
zentrationszone 21 nur relativ selten.  
 

 
 

Abb. 52: Am Zweribach in der Konzentrationszone 21 gedeihen strukturreiche montane Fich-
tenwälder (Foto: F. Hohlfeld, 18.03.2022). 
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Bei den Untersuchungen von 2012 wurden Raufußkauz, Sperlingskauz und Waldschnepfe als 
Brutvögel in der Umgebung angegeben. Auch das Auerhuhn wurde im Umfeld der Konzentra-
tionszone 21 nachgewiesen. 2022 gab es dort trotz gezielter Nachsuche keine Nachweise. Die 
gesamte Konzentrationszone befindet sich in einem Bereich für den die Ausschlußempfehlung 
der FVA wegen des aktuellen Vorkommens von Auerwild gilt. 2015 wurden vom Autor sowohl 
ein Hahn als auch mindestens eine Henne aufgrund von Trittsiegeln und Losungsfunden ca. 
750 m nördlich des Randes der Konzentrationszone bei der Herzhütte nachgewiesen. 
 
Insgesamt besitzt die Konzentrationszone 21 aufgrund der Ausschlußempfehlung für das Au-
erhuhn der FVA ein sehr hohes Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-An-
lage. 

  

 
 
Abb. 53: Die Konzentrationszonen 21und 23 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und 

allen vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 

4.3.19 Die Konzentrationszone 22 
 
Die Konzentrationszone 22 befindet sich an den steilen Hängen zum Simonswälder Tal östlich 
des Hornkopfs. Der relativ langgestreckte Bereich befindet sich zwischen 670-1070 m.ü.M. und 
ist insgesamt 88 ha groß. Die Fläche ist, abgesehen von einigen offeneren, felsigen Bereichen, 
komplett bewaldet.  
Die Bergmischwälder in der Fläche werden von Buchen, Fichten und Tannen gebildet. In vielen 
Bereichen sind die Wälder von Buchen dominiert, sie formt sowohl Dickungen und Jungbe-
stände als auch alte Buchenwälder in die einzelne Fichten und Tannen beigemischt sind. In 
feuchten Senken und Bachtälchen findet sich auch der Bergahorn. Reine Fichtenbestände kom-
men im Gebiet zwar vor, sind aber eher die Ausnahme.  
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Innerhalb der Konzentrationszone 22 befand sich 2022 ein Brutplatz des Wanderfalken beim 
Dümpflefelsen. Der Brutplatz hat eine langjährige Tradition und ist seit langem bekannt. Ein 
zweiter, ebenfalls traditioneller Brutplatz, befand sich 155 m vom südlichen Rand der Konzent-
rationszone entfernt. In beiden Fällen ist davon auszugehen, dass die Wanderfalken die Kon-
zentrationszone bei den Rückflügen zu ihren Horsten und bei Nahrungsflügen häufig überflie-
gen. Wenn 1000 m Abstand zu den beiden Wanderfalkenhorsten eingehalten werden sollen 
müssen zwei Drittel der Konzentrationszone aus den Planungen herausgenommen werden.  
 
 

 
 

Abb. 54: Brutrevier von Rotmilan und Wanderfalke unterhalb des Althäuslehofs südlich der 
Konzentrationszone 22 (Foto: F. Hohlfeld, 28.04.2022). 

 
Etwa 300 m südwestlich des südlichen Endes der Konzentrationszone befindet sich ein Brutre-
vier des Rotmilans. Obwohl sich das Milanpaar bei ihren Nahrungsflügen eher nach Süden und 
zu den Offenflächen der Platte orientiert, wird der südliche Bereich der Konzentrationszone 
regelmäßig von ihnen überflogen. Teilweise wurden auch Nahrungsflüge des Revierpaares hin-
unter ins Simonswälder Tal beobachtet.  

 
 
Im nördlichen Drittel der Konzentrationszone 22 beim Hornkopf wurde 2022 Losung von meh-
reren Auerhühnern gefunden. Sie befand sich unmittelbar auf der oberen Grenze der Konzent-
rationszone. Es ist davon auszugehen, dass es sich sowohl um weibliche als auch um mindes-
tens ein männliches Tier handelte. Die Tiere nutzten offensichtlich den Wegrand einer Forst-
straße zur Nahrungssuche. Sie hielten sich dazu in einem laubholzreichen Altbestand auf. Etwa 
80 ha der Konzentrationszone befinden sich in einem Bereich für den die Ausschlußempfehlung 
der FVA wegen des aktuellen Vorkommens von Auerwild gilt. Die aktuellen Nachweise 2022 
befanden sich innerhalb dieses Bereichs.  
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Innerhalb der Konzentrationszone wurden 2022 auch Kolkrabe und Mäusebussard als Brutvo-
gel nachgewiesen. Dazu kamen Nachweise des Schwarzmilans als Nahrungsgast. 2012 wurden 
auch Sperlingskauz, Raufußkauz und Waldschnepfe als Brutvogel nachgewiesen. Sie besiedeln 
die Fläche vermutlich auch aktuell noch. 2015 wurde von der OGBW im Umfeld der Wespen-
bussard registriert.  

Insgesamt besitzt die Konzentrationszone 22 aufgrund der Ausschlußempfehlung für das Au-
erhuhn der FVA ein sehr hohes Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-An-
lage. Wenn die Empfehlung beachtet wird müssen 80 von insgesamt 88 ha aus den Planungen 
genommen werden. Im südlichen Teil verbleiben dann noch ca. 2 ha außerhalb der Ausschluß-
flächen. Sie sind aufgrund der nahegelegenen Brutreviere von Wanderfalken und Rotmilanen 
auszuschließen.  

Ganz im Norden der Konzentrationszone 22 verbleiben ca. 6 ha außerhalb der Ausschlußemp-
fehlungen. Hier befinden sich auch keine Brutreviere windkraftsensibler Vogelarten im Um-
feld. In diesem Bereich wären nach aktuellem Kenntnisstand Planungen zu WEA-Anlagen 
möglich.  

 

 
 

Abb. 55: Auerhuhnlosung an einem Wegrand im Buchenwald beim Hornkopf. (Foto: F. 
Hohlfeld, 14.04.2022). 
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Abb. 56: Die Konzentrationszone 22 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und allen 
vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 

 

4.3.20 Die Konzentrationszone 23 
 
Die Konzentrationszone 23 befindet sich östlich der Plattenhöfe im Oberhangbereich der steilen 
nach Nordosten geneigten Hänge ins Simonswälder Tal. Die 11 ha große Konzentrationszone 
umfasst einen Höhenbereich von 985-1161 m.ü.M. und ist von Bergmischwald bedeckt. Ein 
Randbereich von 0,7 ha Größe ragt ins Offenland bei den dort bereits bestehenden WEA-An-
lagen hinaus.  
Die Wälder sind relativ buchenreich und umfassen ältere Buchenaltbestände mit Tannen und 
Fichten, die in geringen Teilen beigmischt sind. Auch reine Fichtenaltbestände kommen vor, 
sind aber deutlich seltener. Im Wald treten in den Steillagen immer wieder felsige Partien auf.  
 
Innerhalb der Konzentrationszone befanden sich 2022 keine Brutreviere windkraftsensibler Vo-
gelarten. Auf der Nordseite wurde ein Brutrevier des Rotmilans in ca. 450 m Entfernung vom 
nördlichen Rand der Konzentrationszone festgestellt. Die Milane überflogen regelmäßig die 
Konzentrationszone auf ihren Nahrungsflügen. Ein weiteres Brutrevier des Rotmilans befand 
sich ca. 1100 m vom südlichen Rand der Konzentrationszone 23 entfernt. Die dortigen Milane 
überflogen die Konzentrationszone nur selten. Einmal wurden alle 4 Vögel bei Revierstreitig-
keiten beim Überfliegen der Konzentrationszone beobachtet. Auch der Schwarzmilan wurde 
mehrfach beim Überfliegen der Konzentrationszone beobachtet. In 630 m Entfernung vom 
nördlichen Rand der Konzentrationszone befand sich ein Brutfelsen des Wanderfalken, der 
2022 für eine erfolgreiche Brut genutzt wurde. 
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Innerhalb der Konzentrationszone vielen Kolkraben besonders auf. Sie bildeten auch während 
der Brutzeit größere Schwärme von bis zu 30 Tieren und hatten vermutlich Futterplätze am 
Rand der Konzentrationszone. Es ist wahrscheinlich, dass 2022 mehrere Paare Kolkraben in-
nerhalb der Konzentrationszone gebrütet haben. Auch der Mäusebussard besaß 2022 mindes-
tens einen Brutplatz innerhalb der Konzentrationszone. Schwarzspecht und Habicht wurde dort 
ebenfalls registriert. Für 2012 wurde die Waldschnepfe als Brutvogel innerhalb der Konzentra-
tionszone angegeben. 2015 wurde in der Umgebung noch die Ringdrossel von der OGBW re-
gistriert. Sie konnte 2022 nicht mehr bestätigt werden.  
 
Von der FVA wurden 8,2 ha der Konzentrationszone als Teil eines Korridors zum Populations-
verbund des Auerhuhns eingestuft. Für diese Fläche gilt eine Ausschlußempfehlung in Bezug 
auf das Auerhuhn, obwohl die Tiere dort keine Lebensräume mehr dauerhaft besetzt halten.  
 
Insgesamt besitzt die Konzentrationszone 23 aufgrund der Ausschlußempfehlung für das Au-
erhuhn der FVA ein sehr hohes Konfliktpotential in Bezug auf die Errichtung einer WEA-An-
lage. Wenn die Empfehlung beachtet wird müssen 8,2 von insgesamt 11 ha aus den Planungen 
genommen werden. Im westlichen Teil verbleiben dann noch ca. 2,8 ha außerhalb der Aus-
schlußflächen. Diese Bereiche befinden sich relativ nahe an besetzten Brutrevieren von Rotmi-
lan und Wanderfalke. Aufgrund der vorhandenen Futterplätze sind ständig viele Kolkraben in 
diesem Bereich anwesend wodurch sich das Tötungsrisiko auch für diese Art stark erhöht. Ins-
gesamt wird daher empfohlen auch die verbleibenden 2,8 ha der Konzentrationszone aufgrund 
des Tötungsrisikos für die betroffenen Arten aus den Planungen zu nehmen. Alternativ hierzu 
wäre eine Raumnutzungsanalyse notwendig um das Tötungsrisiko für die betroffenen Arten 
besser abzuschätzen.  
 

4.3.21 Die Konzentrationszone 24 
 
Die Konzentrationszone 24 befindet sich an den steilen Westhängen des Simonswälder Tales 
nordwestlich von Gütenbach südlich des Spitzen Steines. Die Konzentrationszone mit 28 ha 
erstreckt sich über 724-1016 m.ü.M. in der montanen Zone des Mittleren Schwarzwaldes.  
Die Bergmischwälder innerhalb der Konzentrationszone haben einen relativ hohen Tannen- 
und Buchenanteil. Es handelt sich größtenteils um Altbestände mit einem relativ hohen Anteil 
liegenden und stehenden Totholzes und vielen Baumhöhlen. Die Fläche ist überwiegend schwer 
zugänglich und die Wälder besitzen in einigen Bereichen bannwaldähnlichen Charakter. 
 
Innerhalb der Konzentrationszone befanden sich 2022 keine Brutreviere windkraftsensibler Vo-
gelarten. In über 1000 Meter Entfernung vom südöstlichen Rand der Konzentrationszone be-
fand sich ein Brutrevier des Rotmilan bei Gutach. Die Vögel hielten sich bei ihren Nahrungs-
flügen eher über Offenland auf und wurden nicht beim Überfliegen der Konzentrationszone 
beobachtet. In mehr als 1,1 km Entfernung vom südlichen Rand der Konzentrationszone befand 
sich ein traditionsreicher Horst des Wanderfalken in den Felsen des Teichschlags. 
 
Innerhalb der Konzentrationszone befanden sich 2022 zahlreiche Schwarzspechthöhlen, mög-
licherweise war er dort auch Brutvogel. 2012 wurde auch der Mäusebussard als Brutvogel in 
der Umgebung der Konzentrationszone angegeben. Obwohl es keine Daten hierzu gibt ist da-
von auszugehen dass Kleineulen wie Sperlingskauz und Raufußkauz aufgrund des guten Höh-
lenangebotes innnerhalb der Konzentrationszone 24 vorkommen.  
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Insgesamt besitzt die Konzentrationszone 24 ein relativ geringes Konfliktpotential in Bezug auf 
die Errichtung einer WEA-Anlage. Vermutlich sind Ausgleichsmaßnahmen für seltene höhlen-
brütende Vogelarten wie Kleineulen, Schwarzspecht oder Hohltaube notwendig, aber grund-
sätzlich stehen der Planung einer WEA an diesem Standort nicht im Wege.  
 
 

 
 

Abb. 57: Eine tote Tanne mit Hackspuren des Schwarzspechtes in Konzentrationszone 24 
( Foto: F. Hohlfeld, 28.04.2022). 

4.3.22 Die Konzentrationszone 25 
 
Die Konzentrationszone 25 befindet sich mit nur 0,5 ha Größe an einem steilen bewaldeten 
Nordhang unmittelbar nördlich der Konzentrationszone 24. Der Hang erstreckt sich nordwest-
lich des Spitzen Steins über 753-880 m.ü.M. in der montanen Zone des mittleren Schwarzwal-
des östlich des Simonswälder Tals.  
Der dortige Bergmischwald wird von Fichten dominiert und ist kein echter Altbestand sondern 
schwaches bis mittleres Baumholz mit einigen älteren Buchen und Tannen. Im Gegensatz zur 
totholzreichen Fläche in der Konzentrationszone 24 gibt es hier wenig Totholz.  

 
Innerhalb der Konzentrationszone befanden sich 2022 keine Brutreviere windkraftsensibler Vo-
gelarten. Die nächsten Brutreviere von Wanderfalke bzw. Rotmilan befanden sich in 1,9 bzw. 
2,1 km Entfernung von der Konzentrationszone. 
 
In der Umgebung der Fläche wurde 2022 ein Schwarzspecht registriert. 2012 werden Kolkrabe 
und Mäusebussard als Brutvögel mit unter 1 km Abstand zur K-Zone angegeben. Dies konnte 
2022 nicht verifiziert werden.  
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Abb. 58: Die Konzentrationszonen 24 und 25 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und 
allen vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 

 
Insgesamt besitzt die Konzentrationszone 25 ein relativ geringes Konfliktpotential in Bezug auf 
die Errichtung einer WEA-Anlage. 
 

4.3.23 Die Konzentrationszone 26 
 
Die Konzentrationszone 26 befindet sich östlich des oberen Simonswälder Tals und umfasst 
mit 118 ha den Berggipfel der Hohen Steig und die umliegenden steilen, überwiegend nach 
Westen oder Norden ausgerichteten bewaldeten Berghänge. Die Fläche erstreckt sich von 608-
bis 1003 m.ü.M. im submontanen und montanen Bereich des mittleren Schwarzwalds.  
In den höchsten Lagen wird der Bergmischwald stärker von Fichten dominiert. Sie formen ein-
schichtige Altbestände, bilden aber auch jüngere Bestände bis hin zu Fichtendickungen. An den 
steilen Bergflanken dominiert vielerorts noch die Buche. Praktisch überall sind ihr Tannen in 
wechselnden Anteilen beigemischt, an manchen Orten existieren auch noch reine Tannenaltbe-
stände. Innerhalb der Konzentrationszone dominieren ältere Bestände und sie ist, abgesehen 
von den Waldwegen, durchgehend bewaldet. 
 
 Innerhalb der Konzentrationszone befanden sich 2022 keine Brutreviere windkraftsensibler 
Vogelarten. Etwa 300 m entfernt vom östlichen Rand der Konzentrationszone befand sich ein 
Revier des Wespenbussards. In der Umgebung könnte sich auch ein Revier des Rotmilans be-
finden, obwohl 2022 nur einzelne Vögel auf Nahrungssuche dort beobachtet wurden.  
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Sowohl der Wespenbussard als auch der Rotmilan wurden beim Überfliegen des östlichen und 
nördlichen Teils der Konzentrationszone beobachtet.  
 
 

 
 
Abb. 59: In den Regionen um den Gipfel gedeihen Fichtenaltbestände mit wenig Unterwuchs 

(Foto: F. Hohlfeld, 15.04.2022). 

 
Innerhalb der Fläche wurden 2022 Schwarzspecht und Mäusebussard beobachtet, sie sind dort 
vermutlich beide Brutvögel. 2012 wurden in der Konzentrationszone 26 Kolkrabe, Raufußkauz 
und Sperlingskauz als Brutvögel nachgewiesen. Zu diesem Zeitpunkt kam auch die Ringdrossel 
dort noch als Brutvogel vor. Sie konnte 2022 trotz Nachsuche nicht mehr in der Konzentrati-
onszone nachgewiesen werden. Bei den Kleineulen und dem Kolkraben ist ein aktuelles Vor-
kommen innerhalb der Konzentrationszone wahrscheinlich.  
 
Insgesamt besitzt die Konzentrationszone 26 ein geringes bis mittleres Konfliktpotential in Be-
zug auf die Errichtung einer WEA-Anlage. Hierbei ist besonders das Vorkommen des Wespen-
bussards im östlichen Anschluß an die Konzentrationszone zu beachten. In den dortigen halb-
offenen und offenen Flächen könnte auch ein Rotmilanrevier vorhanden sein. Möglicherweise 
muß der östliche Teil der Konzentrationszone 26 verkleinert werden um genügend große Ab-
stände zu den Revieren von Wespenbussard und Rotmilan zu erhalten. Bei einem Abstand von 
1000 m zum aktuellen Revier des Wespenbussards wurde die Konzentrationszone um ca. 12,5 
ha verkleinert. Für die Kleineulen und Spechte werden vermutlich Ausgleichsmaßnahmen nötig 
sein, diese werden ein WEA-Projekt aber nicht grundsätzlich in Frage stellen.  
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Abb. 60: Die Konzentrationszone 26 mit der Grenze des Untersuchungsgebietes und allen 
vorgefundenen Revieren der windkraftsensiblen Arten. 

 

4.3.24 Gesamttabelle Konzentrationszonen 
 
Die nachfolgende Tabelle bietet einen Überblick über alle Konzentrationszonen und deren je-
weilige Größe. Für jede einzelne Konzentrationszone sind die relevanten windkraftsensiblen 
Vogelarten sowohl innerhalb als auch im Pufferbereich um die Konzentrationszone dargestellt. 
Auch die Ausschlußbereiche für das Auerhuhn sind in der Tabelle für jede Konzentrationszone 
abgebildet. Die Konfliktintensitäten der einzelnen Konzentrationszonen sind ebenfalls darge-
stellt.  
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Tab.1: Konfliktpotential der einzelnen Konzentrationszonen 
 

 

 

Abb.61: 3 von 4 Storchennestern auf der Kirche von Gütenbach 
(Foto: F. Hohlfeld, 04.03.2022) 
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5.0 Zusammenfassung 
 

2022 wurden umfangreiche avifaunistische Untersuchungen im Zuge der Erstellung eines Teil-
flächennutzungsplans Windkraft für die Stadt Waldkirch und die Gemeinden Gutach und Si-
monswald durchgeführt. Das Untersuchungsgebiet von insgesamt 15609 Hektar gliedert sich 
in 26 potentielle Konzentrationszonen in denen die Planung von Windkraftanlagen möglich 
sein soll. Sie sind umgeben von einem 1000 m breiten Bereich zur Pufferung.  

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich von der Oberrheinebene im Westen bis jenseits des 
Simonswälder Tales im Osten und umfasst Berge und Taler mit Höhenunterschieden von bis 
zu 1000 Metern. Über 80 % der Fläche sind von Bergmischwäldern bedeckt. In den Tallagen 
dominiert Grünland in Form von Mähwiesen im Elztal auch Ackerflächen. Kleinflächig sind 
auch Reben, Streuobstbereiche, Gebüschzonen und galeriewaldartige Baumstreifen entlang der 
Gewässer vorhanden.  

Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden die Brutvorkommen windkraftsensibler Vogelarten 
erfasst. Dabei handelte es sich um die Arten Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Uhu, 
Schwarzstorch, Weißstorch, Graureiher, Baumfalke und Wanderfalke. Für diese Arten wurden 
im Zuge von Revierkartierungen 2022 die Fortpflanzungsstätten und wichtige Nahrungshabi-
tate innerhalb des Untersuchungsgebietes ermittelt.  

Innerhalb der einzelnen Konzentrationszonen wurden auch fachgutachterliche Aussagen zu an-
deren Vogelarten getroffen, sofern sie für Windkraftprojekte planungsrelevant sein können. Zur 
Stützung der 2022 durchgeführten Begänge innerhalb der Konzentrationszonen diente eine um-
fangreiche Datenrecherche.  

Speziell für das Auerhuhn wurden die 2022 neu veröffentlichten Ausschlußempfehlungen für 
Windkraftprojekte in der Beurteilung mit berücksichtigt.   

Ergebnisse der Untersuchung der windkraftsensiblen Vogelarten:  

Der Wanderfalke brütete 2022 in vier traditionsreichen Brutrevieren im Untersuchungsgebiet 
an verschiedenen Felsen. Außerhalb des Untersuchungsgebietes gab es weitere zwei Bruten in 
100 m bzw. 300 m Abstand zu seinen Außengrenzen. Ein traditionsreiches Brutrevier in einem 
Felsen war 2022 nicht besetzt.  

Trotz hoher Dichten der Wanderfalken im Untersuchungsgebiet ist der Erhaltungszustand der 
lokalen Population nicht gut. Es kommt immer wieder zu Brutausfällen und oft nur zu einem 
geringen Bruterfolg. Hierfür sind, nach Aussagen der AG Wanderfalkenschutz, anthropogene 
Störungen verantwortlich. Der Wanderfalke würde vermutlich sehr sensibel auf Störungen 
durch die Anlage von Windkraftanlagen im Umfeld ihrer Brutplätze reagieren.  

Der Baumfalke trat im Untersuchungsgebiet als Brutvogel mit einem besetzten Horst mit drei 
Jungvögeln in einer Fichte nahe Siensbach auf. Darüber hinaus gab es eine Beobachtung eines 
jagenden Vogels bei Siegelau. Es ist gut möglich, dass es noch weitere Brutreviere im Unter-
suchungsgebiet gab, die nicht erfasst wurden. Über den Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion kann keine Aussage getroffen werden.  
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Der Graureiher war im Untersuchungsgebiet ein häufiger Nahrungsgast entlang der vorhan-
denen Bäche und Gewässer im Offenland. Er war auch Brutvogel mit zwei traditionsreichen 
Koloniestandorten an der Elz die bereits 2012 erfasst wurden. Die Kolonien wiesen zwischen 
6 und 10 Brutpaaren auf und haben sich innerhalb der letzten zehn Jahre wenig verändert. Bei 
den Planungen muss ein Mindestabstand zu den Koloniestandorten eingehalten werden.  
 
Der Weißstorch war 2022 Brutvogel im Untersuchungsgebiet mit 12 besetzten Horsten im 
Untersuchungsgebiet. Sein Brutbestand hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre mehr als ver-
doppelt. Bei den Planungen muss ein Mindestabstand zu den Horststandorten eingehalten wer-
den. Sie befinden sich alle in besiedelten Tallagen wo aufgrund der Besiedelung ohnehin keine 
Planungen von Windkraftstandorten möglich sind.  
 
Der Schwarzstorch war 2022 ein seltener Nahrungsgast und Durchzügler im Untersuchungs-
gebiet. Nach aktuellem Stand besteht aufgrund des Schwarzstorchs keine Einschränkung in den 
Planungen im Untersuchungsgebiet.  
 
Der Uhu konnte 2022 nicht als Brutvogel oder Nahrungsgast im Untersuchungsgebiet nachge-
wiesen werden. Nach aktuellem Stand besteht aufgrund des Uhus keine Einschränkung in den 
Planungen im Untersuchungsgebiet. 
 
Der Schwarzmilan war 2022 zwar ein regelmäßiger Nahrungsgast aber kein Brutvogel im Un-
tersuchungsgebiet. Zwei besetzte Brutreviere wurden außerhalb des Untersuchungsgebietes im 
Elztal nachgewiesen. Weitere besetzte Brutreviere finden sich in der an das Untersuchungsge-
biet angrenzenden Freiburger Bucht. Brutpaare innerhalb des Untersuchungsgebietes sind zu-
künftig nicht auszuschließen. Bei den Planungen muss auch auf größerer Ansammlungen wäh-
rend der Mähperiode und in der Zugzeit geachtet werden, obwohl sie 2022 im Untersuchungs-
gebiet nicht nachgewiesen wurden.  
 
Der Rotmilan war 2022 mit 10 nachgewiesenen Brutrevieren die verbreiteste windkraftemp-
findliche Vogelart im Untersuchungsgebiet. Vermutlich besetzte die Vogelart noch 2-3 weitere 
Reviere innerhalb des Untersuchungsgebietes und ebenso viele im randlichen Bereich knapp 
außerhalb. Trotzdem erreicht die lokale Population des Rotmilan nur eine mittlere Dichte und 
kein Dichtezentrum nach den Kriterien der LUBW. Der Vergleich mit den älteren Daten zeigte, 
dass die Population innerhalb der letzten zehn Jahre deutlich zugenommen hat. Daher ist von 
einem günstigen Erhaltungszustand der lokalen Population auszugehen.  
 
Der Rotmilan wurde während der Untersuchungen intensiv in Bezug auf seine Habitatnutzung 
beobachtet. Er sucht im Untersuchungsgebiet seine Nahrung ganz überwiegend im Offenland  
und größere Waldgebiete werden von den Tieren weniger häufig überflogen. Daher sind die 
empfohlenen Mindestabstände zu den Horststandorten im Einzelfall durch Raumnutzungsana-
lysen zu überprüfen. Bei entsprechenden Raumnutzungsmustern können sie auch unterschritten 
werden, ohne die Tiere einem erhöhten Tötungsrisiko auszusetzen.  
 
Der Wespenbussard besiedelte das Untersuchungsgebiet 2022 mit mindestens 6-8 Revieren. 
In einem Fall wurde auch ein besetzter Horst in einer Fichte im Bruckwald nahe Waldkirch 
gefunden in dem zwei Jungvögel flügge wurden. Aufgrund der klimatischen Entwicklung und 
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der Beobachtungen der letzten zehn Jahre ist von einer Zunahme des Wespenbussards im Un-
tersuchungsgebiet auszugehen. Daher wird der Erhaltungszustand der lokalen Population als 
günstig eingeschätzt.  
 
Auch beim Wespenbussard fällt auf, dass die besetzten Reviere im Untersuchungsgebiet in der 
Nähe von Offenlandbereichen liegen. Innerhalb der großen geschlossenen Waldgebiete wurden 
keine Brutreviere gefunden. Da die Vogelart nur schwer nachweisbar ist, muss bei Planungs-
verfahren im Untersuchungsgebiet besonderes Augenmerk auf die Suche nach dem Wespen-
bussard gelegt werden.  
 
Für jede der 26 Konzentrationszonen im Untersuchungsgebiet wurde eine Analyse in Bezug 
auf ihr Konfliktpotential für die Avifauna bei der Planung von WEA-Projekten durchgeführt.  

11 Konzentrationszonen wiesen bei den Untersuchungen 2022 ein geringes Konkfliktpotential 
auf. Dabei handelte es sich um folgende Konzentrationszonen: 2,3, 4,6, 9,10,16,17,24,25,26 
Innerhalb dieser Konzentrationszonen sind WEA-Planungen möglich. In einigen dieser Kon-
zentrationszonen gibt es leichte Einschränkungen und entsprechende Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen sind zu beachten.  

7 Konzentrationszonen wiesen ein mittleres Konfliktpotential auf. Dabei handelte es sich um 
folgende Konzentrationszonen: 1, 5, 8,11,14,15,18 Innerhalb dieser Konzentrationszonen sind 
WEA-Planungen möglich. Dabei müssen größere Einschränkungen und entsprechende Mini-
mierungs- und Ausgleichsmaßnahmen beachtet werden.  

4 Konzentrationszonen hatten ein hohes Konfliktpotential. Dabei handelte es sich um folgende 
Konzentrationszonen: 7, 12,13,19 Innerhalb dieser Konzentrationszonen sind WEA-Planungen 
nur noch mit größeren Einschränkungen möglich. Aufgrund der Horst- oder Koloniestandorte 
windkraftsensibler Vogelarten müssen, wenn die von der LUBW geforderten Abstände einge-
halten werden, große Teile der Konzentrationszonen aus den Planungen genommen werden. In 
den verbleibenden Flächen sind WEA-Planungen möglich, wenn entsprechende Minimierungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen beachtet werden.  

4 Konzentrationszonen hatten ein sehr hohes Konfliktpotentential. Dabei handelte es sich um 
folgende Konzentrationszonen: 20,21,22,23 Innerhalb dieser Konzentrationszonen sind WEA-
Planungen aufgrund der Ausschlußempfehlungen der FVA wegen Vorkommen des Auerhuhns 
bzw. aufgrund des Brutvorkommens anderer windkraftsensibler Arten nicht mehr möglich und 
sinnvoll. Nur in Konzentrationszone 22 verbleiben 6 von 88 ha Fläche innerhalb derer die Pla-
nung von WEA-Anlagen weiterhin möglich sind, sofern entsprechende Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen beachtet werden.  
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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Emmendingen – Untere Naturschutzbehörde 
(Schreiben vom 23.05.2023) 

A.1.1 Die VVG Waldkirch-Gutach-Simonswald 
plant mit der 8. Änderung des FNP die Auf-
hebung der bisher bestehenden Konzent-
rationszonen für die Windenergie. Damit 
entfällt die Steuerungswirkung der VVG. 

Aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher 
Sicht bestehen keine grundsätzlichen Be-
denken gegen die Aufhebung der beiden 
Konzentrationszonen. Die UNB bittet zur 
Vereinfachung des weiteren Verfahrens 
um die Übermittlung der 26 Flächen, die 
dem Regionalverband gemeldet wurden 
(Planungsbüro Dr. Frank Hohlfeld) (siehe 
Seite 5 der Begründung). 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Übersendung der an den Regionalverband ge-
meldeten Flächen wird zugesagt.  

A.2 Landratsamt Emmendingen – Bauleitplanung 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

A.2.1 Eine Stellungnahme des Landratsamtes 
zum Bau- und Planungsrecht entfällt, da 
wir für den Bereich der großen Kreisstadt 
Waldkirch nicht zuständig sind. Da die 
rechtskräftigen Bauleitpläne vom Regie-
rungspräsidium Freiburg in ein geografi-
sches Informationssystem übertragen 
werden, bitten wir darum, Herrn Peter 
Schneider beim Referat 21 des Regie-
rungspräsidiums ebenfalls eine Mehrferti-
gung des Planes zukommen zu lassen. 
Dies ist auch per E-Mail möglich unter der 
Adresse: peter.schneider@rpf.bwl.de 

Wird zur Kenntnis genommen.  

Die Übermittlung der FNPÄ-Unterlagen an das Re-
gierungspräsidium nach Abschluss des Verfahrens 
wird zugesagt.  

A.3 Regierungspräsidium Freiburg – Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klima-
schutz 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

A.3.1 Belange der Raumordnung 

Die VVG Waldkirch beabsichtigt, im Rah-
men der 8. Punktuellen Änderung des Flä-
chennutzungsplans die beiden Konzentra-
tionszonen für Windenergieanlagen aufzu-
heben. Mit der Aufhebung wird die derzei-
tige Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 S. 
3 Baugesetzbuch (BauGB) beseitigt. Dies 
führt dazu, dass die Außenbereichsprivile-
gierung von Windenergieanlagen nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im gesamten 
Plangebiet wiederhergestellt wird. Die bis-
herige bauplanungsrechtliche „Sperre" für 
Windenergie-Vorhaben außerhalb der 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 
beiden Konzentrationszonen wird hier-
durch beseitigt. Vor diesem Hintergrund 
wird die Änderung des Flächennutzungs-
plans ausdrücklich begrüßt. 
Gemäß § 1 Abs. 8 BauGB gelten die Vor-
schriften über die Aufstellung von Bauleit-
plänen auch für ihre Änderung, Ergänzung 
und Aufhebung. Erforderlich ist vorliegend 
daher auch gemäß § 2 Abs. 4 BauGB die 
Erarbeitung eines Umweltberichts, in dem 
die voraussichtlich erheblichen Umwelt-
auswirkungen ermittelt werden. Einen 
(ausnahmsweisen) vollständigen Verzicht 
auf die Umweltprüfung sieht das BauGB 
nicht vor. 

Besonders berücksichtigt werden kann 
dabei allerdings, dass mit der Aufhebung 
keine Windenergieanlagen-Standorte aus-
gewiesen werden, sondern der gesamte 
Außenbereich für die Errichtung privile-
gierter Windenergieanlagen planungs-
rechtlich wieder freigegeben wird. Nach 
der Aufhebung können somit auch Flä-
chen für die Errichtung von privilegierten 
Windenergieanlagen in Frage kommen, 
die bislang von der Ausschlusswirkung er-
fasst waren. Entgegenstehende rechtliche 
Hindernisse und öffentliche Belange wer-
den im Einzelfall im Genehmigungsverfah-
ren geprüft. Anders als bei einer Planung 
mit Ausschlusswirkung muss insofern 
nicht festgestellt werden, dass sich die 
Windenergienutzung an bestimmten 
Standorten tatsächlich oder rechtlich reali-
sieren lässt. 

Um die formalen Voraussetzungen des § 2 
Abs. 4 BauGB zu erfüllen, sollte entgegen 
den Ausführungen im Entwurf der Begrün-
dung daher nicht gänzlich auf die Erstel-
lung des Umweltberichts verzichtet und 
eine überschlägige Umweltprüfung durch-
geführt werden. Hierbei sollten insbeson-
dere zu den Flächen, auf denen künftig die 
Errichtung von Windenergieanlagen 
grundsätzlich in rechtlicher und tatsächli-
cher Hinsicht möglich erscheint, über-
schlägige Aussagen zu den Umwelteinwir-
kungen und den jeweiligen Besonderhei-
ten (auch unter Berücksichtigung der Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung und 
des LEP) getroffen werden. Dabei kann je-
doch unseres Erachtens mit umfassenden 
Abschichtungen bzw. Verweisen auf die 

 

 

 

Die Anregung wird berücksichtigt. Ein Umweltbe-
richt wurde für die Offenlage-Fassung der FNP-Än-
derung erstellt. 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Ein Umweltbericht 
wurde für die Offenlage-Fassung der FNP-Ände-
rung erstellt. Bei der Erstellung des Umweltberichts 
wurden die umfangreichen, bisher erarbeiteten Un-
terlagen im Rahmen des sachlichen „Teilflächennut-
zungsplans Windkraft“ für die Verwaltungsgemein-
schaft Waldkirch / Gutach i.Br. / Simonswald heran-
gezogen. Im Umweltbericht werden insbesondere 
zu den Flächen, auf denen künftig die Errichtung von 
Windenergieanlagen grundsätzlich in rechtlicher 
und tatsächlicher Hinsicht möglich erscheinen, über-
schlägige Aussagen zu den Umwelteinwirkungen 
und den jeweiligen Besonderheiten getroffen. 
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 
Einzelfallprüfungen im nachgelagerten im-
missionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren gearbeitet werden. 

A.3.2 Belange des Klimaschutzes 

Unter Berücksichtigung der internationa-
len, europäischen und nationalen Klima-
schutzziele und -maßnahmen sollen die 
Treibhausgasemissionen in Baden-Würt-
temberg gemäß § 10 Abs. 1 Klimaschutz- 
und Klimawandelanpassungsgesetz Ba-
den-Württemberg (KlimaG BW) bis zum 
Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent ge-
genüber dem Stand von 1990 reduziert 
werden. Bis zum Jahr 2040 wird die Netto-
Treibhausgasneutralität angestrebt. Die 
Klimaschutzziele können nur erreicht wer-
den, wenn der Klimaschutz auf allen Ebe-
nen engagiert vorangetrieben und kon-
krete Maßnahmen umgesetzt werden. 
Das KlimaG BW richtet sich daher mit ei-
ner allgemeinen Verpflichtung zum Klima-
schutz an alle Bürgerinnen und Bürger so-
wie mit besonderen Regelungen an das 
Land, die öffentliche Hand und die Wirt-
schaft. 

Bei Abwägungsentscheidungen ist zu be-
achten, dass der Ausbau der erneuerba-
ren Energien - und damit auch der Ausbau 
der Windenergie - nach § 2 Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) im überragenden 
öffentlichen Interesse liegt und bis zum Er-
reichen der Treibhausgasneutralität als 
vorrangiger Belang in die Schutzgüterab-
wägung einzustellen ist. Vergleichbare 
Regelungen wurden sowohl auf europäi-
scher Ebene (Art. 3 der EU-Notfallverord-
nung (EU-VO 2022/2577) vom 
22.12.2022) als auch auf Landesebene 
(§ 22 KlimaG BW) getroffen. 

Um die Klimaschutzziele nach § 10 Kli-
maG BW zu erreichen, kommt es wesent-
lich darauf an, dass zum einen bis 2040 
noch ein erheblicher Anteil des Endener-
gieverbrauchs eingespart wird. Zum ande-
ren ist entscheidend, den Anteil der erneu-
erbaren Energien am Endenergiever-
brauch maßgeblich zu erhöhen. Bei der 
Stromerzeugung durch erneuerbare Ener-
gien bedarf es einer deutlichen Steige-
rung. Im Fokus steht dabei insbesondere 
der Ausbau der Windenergie, deren Anteil 
an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2040 
deutlich erhöht werden soll. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem die VG Waldkirch/Gutach i.Br./Simons-
wald viele Jahre lang und mit großem finanziellen 
und personellen Aufwand einen sachlichen teilflä-
chennutzungsplan Windkraft aufgestellt hat, der 
aber aus verschiedenen Gründen nicht abgeschlos-
sen werden konnte, sieht die Verwaltungsgemein-
schaft nun mit der im Rahmen der 8.FNP-Änderung 
vorliegenden Aufhebung der ausgewiesenen Son-
derbauflächen für Windenergieanlagen die einzige 
Möglichkeit einen schnellen Beitrag zur Errichtung 
von Windenergieanlagen im Bereich der Verwal-
tungsgemeinschaft und damit zum Klimaschutz zu 
leisten.  

 
Wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

Vor diesem Hintergrund wird die Aufhe-
bung der bisherigen Konzentrationszonen 
ausdrücklich aus Sicht des Klimaschutzes 
begrüßt, da hierdurch der gesamte Außen-
bereich im Plangebiet wieder für die Wind-
energie bauplanungsrechtlich freigegeben 
wird. 

Zwar wird sich diese Situation vor dem 
Hintergrund des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes (WindBG) sowie der Ände-
rungen des BauGB ab Erreichen des regi-
onalen Teilflächenziels durch die Regio-
nalplanfortschreibung Wind des Regional-
verbands Südlicher Oberrhein (voraus-
sichtlich 2026) wieder ändern. Ab diesem 
Zeitpunkt werden Windenergie-Vorhaben 
nur noch innerhalb ausgewiesener Wind-
energiegebiete bauplanungsrechtlich pri-
vilegiert sein. Bis zu diesem Zeitpunkt 
kann die Aufhebung der derzeitigen Aus-
schlusswirkung aber einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, dass aktuell in Pla-
nung befindliche Windenergie-Projekte im 
Plangebiet (mindestens drei Projekte sind 
uns bekannt) zügig vorangetrieben und 
noch vor Erreichen des Teilflächenziels 
auf Grundlage der gesamthaften Außen-
bereichsprivilegierung genehmigt werden 
können. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Die genannte Be-
schleunigung und Realisierung von Windenergie-
Projekte im Bereich der VG Waldkirch / Gutach i.Br. 
/ Simonswald liegt ganz im Sinne der drei Gemein-
den der Verwaltungsgemeinschaft und ist der trei-
bende Grund für die vorliegende 8. FNP-Änderung 

 

A.4 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 8 Forstdirektion 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

A.4.1 Vorhaben 

Planungsanlass und Ziel der 8. Änderung 
des Flächennutzungsplans der VVG ist, 
den Ausbau der Windenergie auf den Ge-
markungen Waldkirch, Gutach i.Br. und Si-
monswald zu beschleunigen. 

Hierfür wird mit der Herausnahme der bei-
den Konzentrationszonen der rechtliche 
Zustand geschaffen, der ab dem 
01.01.2028 ohnehin gilt. Die ohne diese 
Herausnahme bestehende „Sperre" und 
damit das Hindernis für den beschleunig-
ten Ausbau der Windkraft sollen mit der 8. 
Änderung des Flächennutzungsplans der 
VVG Waldkirch / Gutach i.Br. / Simons-
wald beseitigt werden. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

A.4.2 Stellungnahme 

Dem dargestellten Vorgehen bei der Än-
derung des Flächennutzungsplans stim-
men wir zu. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 
Die Nutzung „Waldfläche" bleibt in diesen 
Fällen erhalten, so dass es sich nicht um 
eine Darstellung einer „anderweitigen Nut-
zung" im Sinne des § 10 Abs. 1 Lan-
deswaldgesetz (LWaldG) handelt. Damit 
ist eine formale Umwandlungserklärung 
nicht erforderlich. 

A.4.3 Hinweis 

Grundsätzlich möchten wir darauf hinwei-
sen, dass bei geplanten Waldinanspruch-
nahmen im Sinne von §§ 9-11 LWaldG 
eine Genehmigung der höheren Forstbe-
hörde erforderlich ist. Zu beachten ist in 
diesem Zusammenhang, dass die anla-
genbezogenen Waldinanspruchnahmen 
gemäß § 13 BlmSchG in der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung zu kon-
zentrieren sind. Für Waldinanspruchnah-
men außerhalb der Anlagenstandorte 
(z.B. Zuwegungen) ist eine separate Wald-
umwandlungsgenehmigung bei der höhe-
ren Forstbehörde zu beantragen. 

Bereits jetzt wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass im Verfahrensfortgang 
eine forstrechtliche Genehmigung nach 
§§ 9-11 LWaldG nur erteilt werden kann, 
wenn andere öffentliche Interessen im 
Sinne von § 9 Abs. 2 LWaldG (z.B. Natur-
/Artenschutz; Raumordnung und Landes-
planung; Wasserwirtschaft, Denkmal-
schutz; Richtfunk) geplanten Waldinan-
spruchnahmen nicht entgegenstehen bzw. 
diese bei der Abwägung als nachrangig 
einzustufen sind. Diese Belange werden 
insbesondere auch im Rahmen des immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens berücksichtigt bzw. geprüft. 

Von besonderer Bedeutung sind in diesem 
Zusammenhang regelmäßig die natur- 
und artenschutzrechtlichen Belange. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Da es im vorliegen-
den Fall um die Aufhebung zweier bisher ausgewie-
sener Standorte für Windenergieanlagen handelt, 
findet durch die vorliegende Planung keine Waldin-
anspruchnahme statt.  

Der Hinweis gilt daher nicht für das FNP-Änderungs-
verfahren, sondern für die bei der Beantragung von 
Windkraftanlagen durchzuführenden Immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

A.5 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 55 und 56 Naturschutz, Recht und Naturschutz 
und Landschaftspflege 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

A.5.1 Die Stellungnahme der Unteren Natur-
schutzbehörde im Landratsamt Em-
mendingen zu diesem Verfahren liegt uns 
vor, dieser schließen wir uns an: Aus na-
turschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht 
bestehen keine grundsätzlichen Beden-
ken gegen die Aufhebung der beiden Kon-
zentrationszonen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Auf die Ausführun-
gen zur Stellungnahme des Landratsamtes Fachbe-
reich Naturschutz unter Ziffer A.1 wird verwiesen. 
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

Vorsorglich möchten wir jedoch darauf hin-
weisen, dass damit sowohl bei weiteren 
Verfahren zu Flächenausweisungen als 
auch in den immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren für konkrete 
Windkraft-Projekte nicht ausgeschlossen 
ist, dass sich auf den jeweiligen Flächen 
natur- bzw. artenschutzrechtliche Frage-
stellungen ergeben können, die dann im 
jeweiligen Verfahren zu behandeln sind. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

A.6 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

A.6.1 Geotechnik 

Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können unter http://maps.lgrb-
bw.de/ abgerufen werden. 

Ingenieurgeologische Belange werden im 
Rahmen der Anhörung zu konkreten Pla-
nungen (z. B. Bebauungspläne) beurteilt, 
wenn Art und Umfang der Eingriffe in den 
Untergrund näher bekannt sind. Eine Ge-
fahrenhinweiskarte (insbesondere bezüg-
lich eventueller Massenbewegungen und 
Verkarstungsstrukturen) kann, nach vor-
heriger - für Kommunen und alle übrigen 
Träger Öffentlicher Belange gebühren-
freier - Registrierung, unter http://geoge-
fahren.lgrb-bw.de/ abgerufen werden. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

Wird zur Kenntnis genommen, spielt aber bei der 
hier vorliegenden Aufhebung von Bauflächen keine 
Rolle. 

 

 

 

 

 

 

A.6.2 Boden 

Die lokalen bodenkundlichen Verhältnisse 
sowie Bewertungen der Bodenfunktionen 
nach § 2 Abs. 2 Bundes-Bodenschutzge-
setz (BBodSchG) können unter 
https://maps.lgrb-bw.de/ in Form der BK50 
abgerufen werden. 

Generell ist bei Planungsvorhaben ent-
sprechend § 2 Abs. 1 Landes-Boden-
schutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) 
auf den sparsamen und schonenden Um-
gang mit Boden zu achten. Dies beinhaltet 
u. a. die bevorzugte Inanspruchnahme von 
weniger wertvollen Böden. Ergänzend 
dazu sollten Moore und Anmoore (u. a. als 
klimarelevante Kohlenstoffspeicher) sowie 
andere Böden mit besonderer Funktion als 
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
(vgl. LGRBwissen, Bodenbewertung - Ar-
chivfunktion, https://lgrbwissen.lgrb-
bw.de) bei Planvorhaben aufgrund ihrer 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.lgrb-bw.de/
http://maps.lgrb-bw.de/
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 
besonderen Schutzwürdigkeit möglichst 
nicht in Anspruch genommen werden. 

Bodenkundliche Belange werden im Rah-
men der Anhörung zu konkreten Planun-
gen, wie z. B. Bebauungspläne, beurteilt, 
wenn Informationen zu Art und Umfang 
der Eingriffe vorliegen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

A.6.3 Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoff-
geologischer Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzubringen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

A.6.4 Grundwasser 
Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren des LGRB als Träger öf-
fentlicher Belange von Seiten der Landes-
hydrogeologie und -geothermie (Referat 
94) keine fachtechnische Prüfung vorge-
legter Gutachten oder von Auszügen dar-
aus erfolgt. 

Sofern für das Plangebiet ein hydrogeolo-
gisches Übersichtsgutachten, Detailgut-
achten oder hydrogeologischer Bericht 
vorliegt, liegen die darin getroffenen Aus-
sagen im Verantwortungsbereich des gut-
achtenden Ingenieurbüros. 

Aktuell findet im Plangebiet keine hydroge-
ologische Bearbeitung durch das LGRB 
statt. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

A.6.5 Bergbau 

Gegen die Änderung des Flächennut-
zungsplanes bestehen von bergbehördli-
cher Seite keine Einwendungen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

A.6.6 Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange 
des geowissenschaftlichen Naturschutzes 
nicht tangiert. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

A.6.7 Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können dem bestehenden Geo-
logischen Kartenwerk, eine Übersicht über 
die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (http://www.lgrb-
bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Ge-
otop-Kataster, welches im Internet unter 
der Adresse http://lgrb-bw.de/geotouris-
mus/geotope (Anwendung LGRB-

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 
Mapserver Geotop- Kataster) abgerufen 
werden kann. 

A.7 Regionalverband Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 10.05.2023) 

A.7.1 Die 8. Änderung des Flächennutzungs-
plans umfasst die Aufhebung der Konzent-
rationszonen für Windenergieanlagen 
„Platte" in Simonswald und „Schwarzen-
berg" in Gutach. 

Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 
keine Einwendungen. 

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die 
Verbandsversammlung des Regionalver-
bands Südlicher Oberrhein am 30.11.2022 
den Aufstellungsbeschluss zur Teilfort-
schreibung „Windenergie" beschlossen 
hat. 
Aufgrund neuer/geänderter Planungs-
grundlagen werden sich Veränderungen 
für die regionale Vorranggebietskulisse 
Windenergie ergeben. 
Ziel ist es, mindestens 1,8 % der Regions-
fläche mit Vorranggebieten für die Wind-
energienutzung festzulegen. 
Mit einem Offenlagebeschluss der Teilfort-
schreibung „Windenergie" ist aus heutiger 
Sicht im Dezember 2023 zu rechnen. 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

Wird zur Kenntnis genommen.  

A.8 Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 31.05.2023) 

A.8.1 Planungsanlass und Ziel der 8. Änderung 
des Flächennutzungsplans der VG Wald-
kirch/ Gutach i.Br. / Simonswald ist laut 
Planbegründung, den Ausbau der Wind-
energie auf den Gemarkungen Waldkirch, 
Gutach i.Br. und Simonswald zu beschleu-
nigen. Hierfür solle mit der Herausnahme 
der beiden Konzentrationszonen der 
rechtliche Zustand geschaffen werden, 
der ab dem 01.01.2028 ohnehin gelten 
wird, zumindest so lange bis das Land Ba-
den-Württemberg das 1,8% Flächenziel 
nicht erreicht hat. Die Änderung diene der 
Umsetzung der im Klimaschutz- und Kli-
mawandelanpassungsgesetz des Landes 
festgelegten Klimaschutzziele und der Re-
duktion von Treibhausgasemissionen. 

Nach der FNP-Änderung werden Wind-
energieanlagen wieder privilegierte Vorha-
ben sein, welche im Außenbereich grund-
sätzlich zulässig sind. Um möglichst zeit-
nah einen Beitrag zum Erreichen der 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 
gesetzlich festgelegten Flächenziele des 
Landes zu erreichen, hat die Verwaltungs-
gemeinschaft laut Begründung dem Regi-
onalverband bereits 26 vorgeprüfte Flä-
chen mit insgesamt ca. 23 km² gemeldet. 
Die bisherigen Konzentrationszonen ge-
hören aus arten- und naturschutzrechtli-
chen Gründen nicht dazu. 

Aus Sicht der IHK Südlicher Oberrhein ist 
die verstärkte Nutzung sowie ein gleichzei-
tig deutlich schnellerer Ausbau der Wind-
kraft angesichts des regionalen Energie-
bedarfes zwingend geboten. Zur FNP-Än-
derung werden daher keine Bedenken er-
hoben. 

Angeregt wird, die (wenigen) bestehenden 
Windkraftanlagen im FNP der VG als An-
lagenbestand weiterhin darzustellen. Sie 
werden sicherlich auch weiterhin zur ge-
wünschten Stromversorgung mit Erneuer-
baren Energien beitragen? 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Im Rahmen 
der 8. FNP-Änderung werden zwei Deckblätter er-
stellt, die die bisherigen Flächen für Windkraftanla-
gen herausnehmen und stattdessen die tatsächli-
chen Nutzungen, nämlich landwirtschaftliche Fläche 
und Fläche für Wald darstellen sollen. Lediglich auf 
einer der beiden Flächen sind Windkraftanlagen vor-
handen. Dies ist aber nur eine Momentaufnahme, da 
es ja gerade Ziel der vorliegenden FNP-Änderung 
ist, schnell den Bau weiterer Windkraftanlagen an 
geeigneten Standorten im Gebiet der Verwaltungs-
gemeinschaft zu ermöglichen. Eine Darstellung von 
Windkraftanlagen im Außenreich innerhalb des Flä-
chennutzungsplans erscheint daher nicht sinnvoll. 

A.9 Deutsche Telekom Technik GmbH 
(Schreiben vom 16.05.2023) 

A.9.1 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Te-
lekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegen die geplanten Änderungen der 8. 
Änderung des Flächennutzungsplanes lie-
gen keine Einwände vor. 

Wir bitten Sie, uns den festgesetzten Plan 
mit Erläuterungsbericht zu übersenden. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Anregung wird berücksichtigt. Die Planunterla-
gen werden nach Abschluss des Verfahrens zuge-
sendet. 
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.10 Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 12.05.2023) 

A.10.1 Die uns zugegangenen Unterlagen haben 
wir auf unsere Belange hin geprüft und 
nehmen wie folgt Stellung: 

Im Geltungsbereich der Flächennutzungs-
planänderung bestehen Versorgungsanla-
gen der Netze BW GmbH. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

A.10.2 Stellungnahme der Netzentwicklung Pro-
jekte Genehmigungsmanagement Sparte 
110-kV-Netz (NETZTEPM) 

Seitens des Genehmigungsmanagements 
Netzentwicklung Projekte bestehen keine 
Bedenken gegen die Änderung des Flä-
chennutzungsplans. 

Für die überörtliche Stromversorgung be-
stehen keine Trassen für 110-kV-Leitun-
gen der Netze BW. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

A.10.3 Stellungnahme der Netzentwicklung West 
Netzplanung Sparten Strom [Mittel- und 
Niederspannung) (NETZ TENN) 

Zum FNP „VVG Waldkirch / Gutach i.Br. / 
Simonswald, 8. Punktuelle Änderung" ha-
ben wir grundsätzlich keine Bedenken vor-
zubringen. 

Sollten Sie zu Planungszwecken und Ak-
tualisierung Ihrer Planunterlagen eine 
Übersicht unserer Niederspannungs- und 
Mittelspannungsnetze benötigen, so er-
halten Sie diese bei unserer Leitungsaus-
kunft online über http://www.netze-
bw.de/leitungsauskunft oder über das E-
Mailpostfach Leitungsauskunft-
Nord@netze-bw.de verschiedenen Da-
teiformaten. 

Der weitere Ausbau der Leitungsnetze 
richtet sich nach den zukünftigen energie-
technischen Anforderungen. Bei der Bau-
flächenentwicklung wird je nach Bedarf 
das vorhandene Netz erweitert. Bitte betei-
ligen Sie uns dazu auf Ebene der Bebau-
ungsplanung erneut. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 
Wird zur Kenntnis genommen. Da es sich im vorlie-
genden Fall um die Herausnahme von Bauflächen 
handelt, ist nachfolgend nicht mit der Aufstellung 
von Bebauungsplänen zu rechnen. Eine weitere Be-
teiligung kann erst im Rahmen der jeweiligen für 
Windkraftanlagen durchzuführenden immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfol-
gen. 

 

A.10.4 Wir bitten darum, unsere Stellungnahme 
im weiteren Verfahren zu berücksichtigen, 
nach Abschluss des Verfahrens das In-
krafttreten des Flächennutzungsplans mit-
zuteilen und uns eine endgültige Fassung 

Wird zur Kenntnis genommen.  

Die Zusendung der Planunterlagen nach Abschluss 
des Verfahrens wird zugesichert. 
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 
des Flächennutzungsplans in digitaler 
Form an unsere E-Mail-Sammelpostfach-
adresse bauleitplanung@netze-bw.de zu-
zusenden. Hierzu geben Sie bitte jeweils 
die o.g. Vorgangs-Nr. an. 

A.10.5 Des Weiteren bitten wir darum, sofern 
noch nicht geschehen, die bisher verwen-
dete Verteileradresse gegen unsere aktu-
elle Anschrift abzuändern: 

Netze BW GmbH 
Netzentwicklung Projekte - Genehmi-
gungsmanagement 
Externe Planungsverfahren NETZTEPM 
Schelmenwasenstraße 15 
70567 Stuttgart 

Gerne, und der Umwelt zuliebe, lassen Sie 
uns künftig Verfahrensunterlagen bei Be-
teiligungen in digitaler Form an unser 
Sammelpostfach-E-Mail-Adresse bauleit-
planung@netze-bw.de  zukommen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Adresse wird ge-
prüft und sofern noch nicht geschehen im TÖB-Ver-
teiler aktualisiert.  

A.10.6 Abschließend bitten wir, uns an nachgela-
gerten Bebauungsplanverfahren zu betei-
ligen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Da es sich im vorlie-
genden Fall um die Herausnahme von Bauflächen 
handelt, ist nachfolgend nicht mit der Aufstellung 
von Bebauungsplänen zu rechnen. Sollten in den 
beiden vorliegenden Änderungsbereichen Wind-
kraftanlagen neu errichtet bzw. repowert werden, so 
sind dafür jeweils immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren durchzuführen, bei denen die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
zu beteiligen sind.  

A.11 PLEdoc GmbH 
(Schreiben vom 10.05.2023) 

A.11.1 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der nach-
stehend aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber von der geplanten Maßnahme 
nicht betroffen werden: 

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Es-
sen 

• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), 

Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

• Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

• Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Essen 

• Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH 

(TENP), Essen 

A.11.2 Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. Dort 
dargestellte Leitungsverläufe dienen nur 
zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweite-
rung des Projektbereichs bedarf immer ei-
ner erneuten Abstimmung mit uns. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

A.12 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei Baden-Württemberg 
(Schreiben vom 28.04.2023) 

A.12.1 Vielen Dank für die Information bez. der 
Aufhebung der Windkraftkonzentrations-
zonen (siehe Betreff), die wir zur Kenntnis 
nehmen. 

Sobald die Planungen im dortigen Bereich 
weitergehen, bitten wir um eine erneute 
Beteiligung. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Da es sich im vorlie-
genden Fall um die Herausnahme von Bauflächen 
handelt, ist nachfolgend nicht mit weitergehenden 
Planungen zu rechnen. Sollten in den beiden vorlie-
genden Änderungsbereichen Windkraftanlagen neu 
errichtet bzw. repowert werden, so sind dafür jeweils 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren durchzuführen, bei denen die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange zu beteiligen 
sind. 

A.13 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(Schreiben vom 27.04.2023) 

A.13.1 Vorbehaltlich einer gleichbleibenden 
Sach- und Rechtslage werden Verteidi-
gungsbelange nicht beeinträchtigt. Es be-
stehen daher zum angegebenen Vorha-
ben seitens der Bundeswehr als Träger öf-
fentlicher Belange keine Einwände. 

Sollten in den Flächen der 8. punktuellen 
Änderung des Flächennutzungsplanes er-
neut Planungen zu Windenergieanla-
gen/zum Repowering der bestehenden 
Windenergieanlagen (Änderungsbereich 
1) erfolgen ist das Bundesamt für Infra-
struktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr erneut zu beteiligen. 
Genauso wie im Änderungsbereich 2, der 
im Bereich einer militärischen Jettiefflug-
zone liegt. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Sollten in den beiden 
vorliegenden Änderungsbereichen Windkraftanla-
gen neu errichtet bzw. repowert werden, so sind da-
für jeweils immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren durchzuführen, bei denen die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
zu beteiligen sind.  

 

 

A.14 Gemeinde St. Märgen 
(Schreiben vom 23.05.2023) 

A.14.1 In der öffentlichen Gemeinderatssitzung 
vom 09.05.2023 wurde über die 8. Punk-
tuelle Änderung des Flächennutzungs-

Wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 
plans zur Aufhebung der Konzentrations-
zonen für Windenergieanlagen „Platte" 
und „Schwarzenberg" der VVG Wald-
kirch/Gutach i. Br./Simonswald bzw. die 
Stellungnahme der Gemeinde St. Märgen 
im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung 
beraten. 

Daraus resultierend wurde die Verwaltung 
beauftragt folgende Stellungnahme abzu-
geben: 

A.14.2 Durch erforderliche Grabarbeiten könnten 
Wasserquellen geschädigt bzw. der Was-
serhaushalt negativ beeinflusst werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. Alle öffentlichen und 
privaten Belange, so auch die des Schutzes des 
Wasserhaushalts werden im Rahmen des für die Er-
richtung von Windkraftanlagen notwendigen immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
geprüft, so dass Verunreinigungen und sonstige 
nachteilige Veränderungen des Wasserhaushals 
grundsätzlich nicht zu besorgen sein werden. 

A.14.3 Die Aufhebung von Konzentrationszonen 
für Windkraftanlagen führt zur „Versparge-
lung" des Landschaftsbildes - Industriali-
sierung der Landschaft 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Aufhebung er-
folgt, da die bisherigen zwei Standorte für Windkraft-
anlagen der vom Bundesgesetzgeber beschlosse-
nen Privilegierung entgegenstehen. Es ist unbestrit-
ten, dass bei WEA in der Regel von einer erhebli-
chen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes aus-
zugehen ist. Daher sind im Rahmen des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens alle öf-
fentlichen und privaten Belange in die Abwägung 
einzustellen. Die Belange des Landschaftsbilds sind 
vom Vorhabenträger bei der Aufstellung von Wind-
kraftanlagen mit den übrigen Belangen, insbeson-
dere auch der Windhöffigkeit des potenziellen 
Standorts und dem Anliegen, der Windenergienut-
zung an geeigneten Standorten eine ihrer Privilegie-
rung entsprechende Chance zu geben, abzuwägen.  

Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass gemäß 
§ 2 EEG die Errichtung und der Betrieb von Anlagen  
der erneuerbaren Energien sowie den dazugehöri-
gen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen In-
teresse liegen und der öffentlichen Sicherheit die-
nen. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet na-
hezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerba-
ren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils 
durchzuführenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden. 

 

A.14.4 Beeinträchtigungen von Anwohnern durch 
Schattenwurf etc. 

Wird zur Kenntnis genommen. Alle öffentlichen und 
privaten Belange, so auch die der Beeinträchtigung 
von Anwohnern durch Schattenwurf werden im Rah-
men des immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens geprüft, so dass erhebliche Beein-
trächtigungen durch Schattenwurf vermeiden wer-
den können. Schattenwurf von geringer Dauer ist 
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 
hinzunehmen. Auf die Hinweise der Länder-Arbeits-
gemeinschaft Immissionsschutz zur Ermittlung und 
Beurteilung der optischen Immissionen von Wind-
kraftanlagen wird verwiesen. 

A.14.5 Die Ertüchtigung/Repowering bestehen-
der Anlagen sollte dem Neubau vorgezo-
gen werden 

Wird zur Kenntnis genommen.  

A.14.6 Waldbrandgefahr durch Windkraftanlagen 
in oder Nahe Wäldern in den, auch im 
Schwarzwald, immer häufiger trockenen 
und niederschlagsarmen Sommern. 

Wird zur Kenntnis genommen. Alle öffentlichen und 
privaten Belange, so auch die der Waldbrandgefahr 
werden im Rahmen des immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahrens geprüft. Es kann 
von sehr geringen Brandgefahren ausgegangen 
werden. Die führenden Hersteller von Windenergie-
anlagen sind verpflichtet, zu jedem Anlagentyp ein 
Brandschutzkonzept vorzulegen. Bereits beim Anla-
gendesign wird Wert darauf gelegt, brandgefährli-
che Stoffe zu vermeiden und zu reduzieren. So ha-
ben zahlreiche moderne Anlagenmodelle beispiels-
weise kein Getriebe mehr und auch die sogenannte 
„Brandlast“ (zum Beispiel Öle und Schmierstoffe, 
Kabel) wird so weit als möglich reduziert. 

 

 

 

B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖF-
FENTLICHER BELANGE 
 

B.1 Landratsamt Emmendingen – Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

B.2 Landratsamt Emmendingen – Gewerbeaufsicht und Immissionsschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

B.3 Landratsamt Emmendingen – Abfallrecht 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

B.4 Landratsamt Emmendingen – Straßenbau 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

B.5 Landratsamt Emmendingen – Straßenverkehr 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

B.6 Landratsamt Emmendingen – Gesundheitsamt 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

B.7 Landratsamt Emmendingen – Vermessung 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

B.8 Landratsamt Emmendingen – Flurneuordnung 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

B.9 Landratsamt Emmendingen – Landwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 
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B.10 Landratsamt Emmendingen – Forstliche Belange 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

B.11 Landratsamt Emmendingen – Öffentliche Ordnung - Friedhofswesen 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

B.12 Landratsamt Emmendingen – Kommunale Abfallwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

B.13 badenovaNETZE GmbH 
(Schreiben vom 15.05.2023) 

B.14 TransnetBW GmbH 
(Schreiben vom 27.04.2023) – keine weitere Beteiligung 

B.15 Amprion GmbH 
(Schreiben vom 02.05.2023) 

B.16 REGIO-VERBUND GmbH (RVG) 
(Schreiben vom 05.06.2023) 

B.17 Stadtwerke Waldkirch 
(Schreiben vom 11.05.2023) – keine weitere Beteiligung 

B.18 Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht 
(Schreiben vom 02.05.2023) 

B.19 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
(Schreiben vom 02.05.2023) 

B.20 Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. 
(Schreiben vom 16.05.2023) 

B.21 Stadt Elzach 
(Schreiben vom 28.04.2023) 

B.22 Stadt Furtwangen 
(gemeinsames Schreiben vom 03.05.2023) 

B.23 VVG Furtwangen-Gütenbach 
(gemeinsames Schreiben vom 03.05.2023) 

B.24 Gemeindeverwaltungsverband Elzach 
(Schreiben vom 28.04.2023) 

B.25 Gemeinde Biederbach 
(Schreiben vom 28.04.2023) 

B.26 Gemeinde St. Peter 
(gemeinsames Schreiben vom 11.05.2023) 

B.27 GVV St. Peter 
(gemeinsames Schreiben vom 11.05.2023) 

B.28 Gemeinde Sexau 
(Schreiben vom 30.05.2023) 

B.29 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 21 Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 

B.30 Regierungspräsidium Freiburg – Abt, 3 Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- und 
Lebensmittelwesen 

B.31 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 

B.32 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 5 Umwelt 
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B.33 Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege 

B.34 Deutsche Funkturm GmbH 

B.35 Vodafone GmbH 

B.36 terranets bw GmbH 

B.37 ED Netze GmbH 

B.38 Deutsche Bahn AG – DB Immobilien 

B.39 DB Netz AG 

B.40 SWEG Schienenwege GmbH 

B.41 Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Südschwarzwald e.V. 

B.42 Deutscher Gleitschirm- und Drachenflugverband e.V. 

B.43 Wasserversorgungsverband Mauracherberg 

B.44 LNV-Arbeitskreis Emmendingen 

B.45 NABU Kreisgruppe Emmendingen 

B.46 BUND Ortsgruppe Waldkirch 

B.47 Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel e.V. 

B.48 Schwarzwaldverein Kollnau-Gutach e.V. 

B.49 Polizeipräsidium Freiburg 

B.50 DRF Luftrettung 

B.51 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

B.52 Gemeinde Denzlingen 

B.53 Gemeinde Freiamt 

B.54 Gemeinde Glottertal 

B.55 Gemeinde Gutach im Breisgau 

B.56 Gemeinde Simonswald 

B.57 Gemeinde Gütenbach 

B.58 Gemeinde Schonach 

B.59 Gemeinde Schönwald im Schwarzwald 

B.60 GVV Raumschaft Triberg, Schonach, Schönwald 

B.61 GVV Denzlingen, Vörstetten und Reute 

B.62 VVG Emmendingen, Freiamt, Malterdingen, Sexau, Teningen 

B.63 Stadt Waldkirch – Dezernat I 

B.64 Stadt Waldkirch – Baurechtsbehörde 

B.65 Stadt Waldkirch – Untere Verkehrsbehörde 

B.66 Stadt Waldkirch – Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 

B.67 Stadt Waldkirch – Tiefbau 
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C PRIVATE STELLUNGNAHMEN AUS DER ÖFFENTLICHKEIT 
 

Private Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen. 
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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Emmendingen Bauleitplanung 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

A.1.1 Planunterlagen, Allgemeines 

Eine Stellungnahme des Landratsamtes 
Emmendingen zum Bau- und Planungs-
recht entfällt, da wir für den Bereich der 
Großen Kreisstadt Waldkirch nicht zustän-
dig sind. Bitte übersenden Sie uns eine 
Fertigung des geänderten Flächennut-
zungsplanes zur Kenntnis. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Die Übermittlung der FNPÄ-Unterlagen an das 
Landratsamt nach Abschluss des Verfahrens wird 
zugesagt. 

A.2 Landratsamt Emmendingen Untere Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

A.2.1 Oberflächengewässer: 

Derzeit keine Anmerkungen. Die detail-
lierte Prüfung eines neuen Windkrafts-
tandorts erfolgt ggf. im entsprechenden 
Verfahren. Auf die Einhaltung des Gewäs-
serrandstreifens von 10 m ab Böschungs-
oberkante im Außenbereich (§ 38 Was-
serhaushaltsgesetz i.V.m. § 29 Wasser-
gesetz BW) ist in jedem Fall zu achten. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Alle öffentlichen 
und privaten Belange, so auch die des Gewässer-
schutzes werden im Rahmen des für die Errichtung 
von Windkraftanlagen notwendigen immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ge-
prüft. 

A.2.2 Grundwasser: 

Keine Anregungen oder Bedenken. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.2.3 Abwasser: 

Keine Bedenken oder Anregungen zum 
FNP. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.2.4 Wasserversorgung: 

Die öffentliche Wasserversorgung wird 
von der Maßnahme nicht betroffen. Inwie-
fern Eigenwasserversorgungsanlagen mit 
Ihren Quellen und Leitungen betroffen 
sind, kann von hier aus nicht beurteilt wer-
den. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. In der Regel ist 
für Windenergieanlagen keine Wasserversorgung 
notwendig. Details werden im Rahmen des für die 
Errichtung von Windkraftanlagen notwendigen im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
rens geprüft. 

A.2.5 Altlasten und Bodenschutz: 

Keine Bedenken oder Anregungen zum 
FNP. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.3 Regierungspräsidium Freiburg - Ref.91 Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

A.3.1 Unter Hinweis auf die weiterhin gültige 
Stellungnahme des Landesamts für Geo-
logie, Rohstoffe und Bergbau (Ziffer IV. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

der Stellungnahme vom 09.06.2023) so-
wie die Nr. 

A6 der tabellarischen Abwägung der Stel-
lungnahmen aus der frühzeitigen Beteili-
gung (Stand 28.09.2023) sind von unserer 
Seite zum offengelegten Planvorhaben 
keine weiteren Anmerkungen vorzubrin-
gen. 

A.3.2 Hinweis des Landeserdbebendienstes 
(LED): Belange der Erdbebenüberwa-
chung Baden-Württembergs sind durch 
die punktuelle Änderung des Flächennut-
zungsplans nicht berührt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.4 Regierungspräsidium Freiburg – Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klima-
schutz 
(Schreiben vom 07.11.2023) 

A.4.1 Belange der Raumordnung 

Hierzu verweisen wir zunächst auf Ziffer I. 
unserer im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange 
und der Behörden nach § 4 Abs.1 BauGB 
übermittelte Stellungnahme vom 
09.06.2023. 

Die Offenlage-Fassung der FNP-Ände-
rung beinhaltet entsprechend unserem 
Hinweis in der Stellungnahme vom 
09.06.2023 nunmehr auch einen Umwelt-
bericht, sodass die Voraussetzung der Er-
arbeitung eines Umweltberichts gemäß § 
1 Abs. 8 BauGB in Verbindung mit § 2 
Abs. 4 BauGB erfüllt ist. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Auf die Be-
schlussvorschläge zur frühzeitigen Beteiligung Ziffer 
A.3.1 wird verwiesen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.4.1.1 Auch inhaltlich setzt sich der Umweltbe-
richt ausreichend mit den voraussichtli-
chen Umweltauswirkungen der Planung 
auseinander. Dies insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass mit der Aufhebung 
keine Windenergieanlagen-Standorte 
ausgewiesen werden, sondern der ge-
samte Außenbereich für die Errichtung 
privilegierter Windenergieanlagen pla-
nungsrechtlich wieder freigegeben und 
somit die ursprüngliche planungsrechtli-
che Situation wiederhergestellt wird. An-
ders als bei einer Planung mit Aus-
schlusswirkung muss daher nicht ab-
schließend festgestellt werden, dass sich 
die Windenergienutzung an bestimmten 
Standorten grundsätzlich tatsächlich oder 
rechtlich realisieren lässt. Überschlägige 
Aussagen zu den Umwelteinwirkungen in 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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Verbindung mit einem Verweis auf die er-
forderlichen Einzelfallprüfungen im nach-
gelagerten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren sind insofern 
ausreichend. 

Sowohl aus formeller als auch materiell-
rechtlicher Sicht begegnet die Planung 
nunmehr unseres Erachtens keinen bau-
planungsrechtlichen Bedenken mehr. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.4.2 Die Änderung des Flächennutzungsplans 
zur Aufhebung der beiden Konzentrati-
onszonen wird aus raumordnerischen Ge-
sichtspunkten ausdrücklich begrüßt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Belange des Klimaschutzes  

A.4.3 Bezüglich des Belangs des Klimaschut-
zes verweisen wir vollumfänglich auf die 
weiterhin gültige Stellungnahme vom 
09.06.2023 (Ziffer V.). Zum offengelegten 
Planvorhaben sind insofern keine weite-
ren Anmerkungen vorzubringen 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Auf die Be-
schlussvorschläge zur frühzeitigen Beteiligung Ziffer 
A.3.2 wird verwiesen. 

 

A.4.4 Abschließende Hinweise  

A.4.4.1 Wir bitten um weitere Beteiligung im Ver-
fahren sowie um entsprechende Informa-
tionen über den Fortgang des Verfahrens. 

Informationen über den weiteren Fortgang des Ver-
fahrens werden dem RP - Stabsstelle Energie-
wende, Windenergie und Klimaschutz 

A.5 Regierungspräsidium Freiburg - Ref. Abt. 8 Forst 
(Schreiben vom 07.11.2023) 

A.5.1 Hierzu wird vollumfänglich auf Ziffer II.1. 
und Ziffer II.2. der Stellungnahme vom 
09.06.2023 verwiesen. 

Ergänzend zu Ziffer II.3. (Hinweis) trägt 
die höhere Forstbehörde zu den vorgeleg-
ten Planunterlagen wie folgt vor: 

Durch die Aufhebung der Änderungsbe-
reiche wird die Außenbereichsprivilegie-
rung von Windenergieanlagen nach § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB im gesamten Plange-
biet des Flächennutzungsplanes wieder-
hergestellt. In diesem Zuge wäre dann die 
Planung von Windenergieanlagen mög-
lich. Die im Teil 2 des Umweltberichts dar-
gestellte Vorflächenauswahl und die an 
dieser Stelle vorgenommene Prüfung ent-
scheidungserheblicher Restriktionen bei 
der Standortwahl im Rahmen der Vorflä-
chenauswahl nehmen wir zur Kenntnis. 
Die Zulässigkeit ist in den Einzelfallprüfun-
gen im nachgelagerten immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren zu 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Auf die Be-
schlussvorschläge zur frühzeitigen Beteiligung Ziffer 
A.4.1 und A.4.2 wird verwiesen. 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Alle öffentlichen und privaten Belange, so auch die 
des Forstes werden im Rahmen des für die Errich-
tung von Windkraftanlagen notwendigen immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ge-
prüft. 
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prüfen. Im Übrigen verweisen wir auf die 
derzeit laufenden Regionalplanverfahren. 

 

Unsere Stellungnahme bezieht sich daher 
nur auf das im Betreff genannte Vorha-
ben. 

Von der derzeit laufenden Teilfortschreibung Wind-
energie des Regionalplans hat die Vereinbarte Ver-
waltungsgemeinschaft Waldkirch / Gutach i.Br. / Si-
monswald Kenntnis. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6 Regierungspräsidium Freiburg – Referat 55 und 56 – Naturschutz, Recht 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

A.6.1 Von einer weiteren Äußerung im Verfah-
ren sehen wir mit Blick auf die weiterhin 
gültige Stellungnahme vom 09.06.2023 
(Ziffer III.) ab und verweisen im Übrigen 
hinsichtlich der naturschutzrechtlichen 
Belange auf die Untere Naturschutzbe-
hörde beim Landratsamt Emmendingen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Auf die Be-
schlussvorschläge zur frühzeitigen Beteiligung Ziffer 
A.5 wird verwiesen. 

 

A.7 Regionalverband Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

A.7.1 Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 
keine Einwendungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.7.2 Ergänzend weisen wir darauf hin, dass 
entsprechend der vom Landtag am 
09.11.2022 beschlossenen Änderung des 
Landesplanungsgesetzes die Regional-
plan-Fortschreibungen „Windenergie" bis 
spätestens 30.09.2025 als Satzungen 
festgestellt werden sollen. 

Von der derzeit laufenden Teilfortschreibung Wind-
energie des Regionalplans hat die Vereinbarte Ver-
waltungsgemeinschaft Waldkirch / Gutach i.Br. / Si-
monswald Kenntnis. 

 

A.8 IHK Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 10.11.2023) 

A.8.1 Planungsanlass und Ziel der 8. Änderung 
des Flächennutzungsplans der WG Wald-
kirch/ Gutach i.Br. / Simonswald ist wohl, 
einen Ausbau der Windenergie auf den 
Gemarkungen Waldkirch, Gutach i.Br. 
und Simonswald wieder zu ermöglichen 
und dies möglichst zeitnah. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.8.1.1 Hierzu soll mit der Herausnahme der bei-
den „Flächen für Windkraftnutzung“ (so 
genannte Konzentrationszonen) der 
rechtliche Zustand geschaffen werden, 
der - nach Ablauf einer geltenden Über-
gangsfrist für ältere FNP mit Konzentrati-
onszonen - ab dem 01.01.2028 ohnehin 
gelten würde, zumindest so lange bis das 
Land Baden-Württemberg das vorgege-
bene 1,8% Flächenziel nicht erreicht hat. 
Die Änderung diene der Umsetzung der 
im Klimaschutz- und Klimawandelanpas-
sungsgesetz des Landes festgelegten 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Der Sachverhalt 
wurde korrekt dargestellt.  
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Klimaschutzziele und der Reduktion von 
Treibhausgasemissionen. 

A.8.1.2 Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan 
der WG Waldkirch/ Gutach i.Br. / Simons-
wald aus dem Jahr 2001 sind als Konzent-
rationszonen für Windkraft die Fläche 
„Schwarzenberg“ (Gemarkung Gutach i. 
Br.; Größe: 4 Hektar) und die Fläche 
„Platte“ (Gemarkung Simonswald; Größe: 
5,5 Hektar) ausgewiesen Diese Auswei-
sung hat bislang zur Folge, dass außer-
halb der beiden Konzentrationszonen im 
gesamten Gebiet der WG die Errichtung 
von Windenergieanlagen bauplanungs-
rechtlich unzulässig ist (sog. Konzentrati-
ons- bzw. Ausschlusswirkung). Wie in der 
Begründung dargelegt, hat das Landrats-
amt Emmendingen als zuständige Geneh-
migungsbehörde in den vergangenen 
Jahren deshalb Anträge auf Erteilung im-
missionsschutzrechtlicher Bauvorbe-
scheide für Windenergieanlagen abge-
lehnt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Der Sachverhalt 
wurde korrekt dargestellt.  

A.8.1.3 Bislang sind auf dem Gebiet der WG aus-
schließlich 3 alte Windkraftanlagen mit 
recht geringer Leistungsfähigkeit vorhan-
den. 

Die Herausnahme der beiden im Flächen-
nutzungsplan dargestellten Flächen für 
Windkraftanlagen hat zur Folge, dass im 
Außenbereich des Gebiets der WG Wald-
kirch/ Gutach i.Br. / Simonswald an geeig-
neten Standorten nun Windkraftanlagen, 
nach vorherigem immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren, „ab sofort“ 
errichtet werden können. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Der Sachverhalt 
wurde korrekt dargestellt. 

A.8.1.4 Aus Sicht der IHK Südlicher Oberrhein ist 
die verstärkte Nutzung sowie ein gleich-
zeitig deutlich schnellerer Ausbau der 
Windkraft angesichts des regionalen 
Energiebedarfes zwingend geboten. Zur 
vorliegenden FNP-Änderung werden da-
her wie bisher keine Bedenken erhoben, 
die Zielrichtung wird begrüßt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.8.2 Zur Offenlage wurde eine Umweltprüfung 
durchgeführt, die im beigefügten Umwelt-
bericht von August 2023 dokumentiert ist. 
Hier sind für das Gebiet der VVG über-
schlägige Vorprüfungen zu den Umwelt-
einwirkungen der Flächen, „auf denen 
künftig die Errichtung von 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Hier wird auf 
eine Forderung aus der Stellungnahme des RP Frei-
burg vom 9. Juni 2023 Bezug genommen, ohne je-
doch die danach konkretisierende ergänzende Dar-
stellung zu berücksichtigen, die für ein vollumfas-
sendes Verständnis des Umweltberichts von Bedeu-
tung ist. Die Empfehlung der Stabsstelle 
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Windenergieanlagen grundsätzlich in 
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht 
möglich erscheint“ durchgeführt worden. 
Auch dies wird grundsätzlich begrüßt, 
könnten hiermit potenzielle Investoren auf 
geeignetere Standorte hingelenkt werden 
und optimalerweise ggf. sogar die Geneh-
migungsverfahren beschleunigt werden. 

Energiewende, Windenergie und Klimaschutz wird 
mit vorliegendem Fachbeitrag (Umweltbericht) nach 
Möglichkeit konkretisiert. Die Berücksichtigung der 
Darstellungen bei der Standortwahl kann jedoch 
dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit einer Zuläs-
sigkeit im nachgelagerten Genehmigungsverfahren 
zu erhöhen. Es wird darauf hingewiesen, dass im 
vorliegenden Umweltfachbeitrag ausschließlich 
überschlägige Aussagen und nur für die in der Regel 
entscheidungserheblichen naturschutzfachlichen 
Restriktionen zu den getroffenen Umwelteinwirkun-
gen beschrieben und beurteilt werden. Darüber hin-
aus wird auf die Einzelfallprüfungen im nachgelager-
ten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren verwiesen. 

A.8.3 Allerdings sind die Ausführungen des 
(wichtigen!) Umweltberichtes wohl auch 
angesichts der komplexen Historie des 
Gesamt-Prozesses nicht durchgängig 
nachvollziehbar wie bspw. die Abschich-
tungen. Beispiele:  

Dies wird zur Kenntnis genommen. Die Kritik wird 
aber nicht geteilt. Das methodische Vorgehen bei 
der Auswahl und Darstellung bei der Flächenvoraus-
wahl ist in den Kap. 1.2 letzter Absatz und in den 
Kap. 1.3 und 1.4 ausführlich beschrieben. Erst nach 
aufmerksamem Studium und Verständnis dieser Ka-
pitel erschließt sich das Ergebnis der Flächenvor-
auswahl der 13 verbliebenen Konzentrationszonen 
und der dargestellten Restriktionen zur Berücksich-
tigung bei der Standortwahl und der nachfolgenden 
Einzelfallprüfung im Genehmigungsverfahren. Wei-
tere Stellungnahmen zu diesem Punkt gingen nicht 
ein, weshalb davon ausgegangen werden kann, 
dass das methodische Vorgehen für andere interes-
sierte z.B. die Naturschutzbehörden oder die Stabs-
stelle Energiewende nachvollziehbar war. 

A.8.3.1 In Ziffer 3.2.1 wird erneut (?) auf (den Aus-
schluss von) Naturschutzgebiete(n) ein-
gegangen. Sind diese nicht bereits vorher 
schon ausgeschlossen worden (s. bspw. 
S. 7)? 

Auf Seite 7 sind keine Hinweise auf Naturschutzge-
biete oder Ausschlüsse in diesem Zusammenhang 
dargestellt. Wie oben bereits erläutert und in der Me-
thodik des UB dargestellt, sind die naturschutzfach-
lichen Restriktionen als Merkmale für eine nachfol-
gende Standortfindung dargestellt. D.h. nur eine der 
13 K-Zonen (3 Mooseck) ist zu einem sehr kleinen 
Flächenanteil mit einem Naturschutzgebiet überla-
gert. Ob die Anlage einer WEAnlage dem Schutz-
zweck des NSG entgegensteht, ist im Zuge des Ge-
nehmigungsverfahrens zu klären und falls dies der 
Fall ist, entsprechend zu berücksichtigen. D.h. NSG 
sind im UB erläutert als Restriktion zu betrachten. 

A.8.3.2 Hinsichtlich Ziffer 3.2.2 LSG bleibt die 
Frage, warum die neue Rechtslage (neuer 
§ 26 Abs. 3 BNatSchG) nicht berücksich-
tigt wird? 

Die naturschutzfachlichen Restriktionen werden dar-
gestellt und es wird auch erläutert, dass diese zu die-
sem Zeitpunkt nicht bereits als Ausschluss gewertet 
werden. Dies dargestellten Restriktionen, also auch 
die aktuelle Handhabung der LSG lt. Gesetzeslage 
ist dem nachgelagerten Genehmigungsverfahren zu 
prüfen und zu berücksichtigen. So ist dies im UB 
auch dargestellt. 
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A.8.3.3 Für Anlage 1 bleibt die Frage nach einer 
vollständigen und nachvollziehbaren Le-
gende. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Der Einwand ist 
unspezifisch und kann nicht nachvollzogen werden.  
Bei aufmerksamem Studium der Karte und Überprü-
fung der Legende ist festzustellen: Alle Symbole in 
der Karte sind in der Legende benannt. Die Darstel-
lung ist nachvollziehbar und auch für einen fachkun-
digen Laien verständlich. Es kamen keine diesbe-
züglichen Nachfragen aus anderen Stellungnah-
men. 

A.8.3.4 Warum besitzt der „Status aus 2013“ noch 
eine Relevanz (s. Ziffer 1.4)? Bereits mit 
dem neuen Windatlas 2019 dürfte er sich 
doch erübrigt haben? 

Beim Studium des UB sollte klar werden (siehe 
hierzu Abbildung 1 auf Seite 8), dass sich alle 13 vo-
rausgewählten K-Zonen mit den Bereichen des 
neuen Windatlas 2019 überlagern und nur noch 
diese weiter verfolgt werden. D.h. Flächen, die au-
ßerhalb der Potenzialflächen des Windatlas 2019 
liegen, werden nicht weiterverfolgt und wurden in der 
avifaunistischen Untersuchung 2021 (Hohlfeld) da-
rum auch nicht untersucht. Darüber hinaus wird da-
von ausgegangen, dass die Ergebnisse umfassen-
der Untersuchungen aus den vorausgegangenen 
Jahren mit K-Zonen geminderter Konfliktintensität 
die Wahrscheinlichkeit einer Zulässigkeit im nachge-
lagerten Genehmigungsverfahren dann erhöhen, 
wenn die summarisch entwickelte Konfliktintensität 
in den vertieften Darstellungen vorausgegangener 
Umweltberichtdarstellung bereit als gering, mittel 
oder mittel-hoch beurteilt wurde. Dies wurde im ak-
tuellen UB und auch in der Karte Anlage 1 nachvoll-
ziehbar dargestellt. 

A.8.4 Zuletzt wird angeregt, in der Begründung 
auf S. 5, „Planungsanlass und Ziel“ die 
letzten beiden Absätze durch den vorlie-
genden Umweltbericht und dessen Ergeb-
nisse zu aktualisieren. Gleiches gilt für 
den 2. Absatz auf S. 13, 2. Satz der Be-
gründung. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Die entspre-
chenden Absätze der Begründung wurden überprüft. 
Dabei wurde kein Aktualisierungsbedarf festgestellt.  

A.9 Deutsche Telekom Technik GmbH 
(Schreiben vom 03.11.2023) 

A.9.1 Durch die o. a. Planung werden die Be-
lange der Telekom zurzeit nicht berührt. 

Bei Planungsänderungen bitten wir uns 
erneut frühzeitig zu beteiligen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

 

Eine weitere Beteiligung im Rahmen des FNP-Ände-
rungsverfahrens findet nicht stand, da sich kein Än-
derungsbedarf ergeben hat und das Verfahren nun 
abgeschlossen werden soll. Eine weitere Beteiligung 
kann erst im Rahmen der jeweiligen für Windkraftan-
lagen durchzuführenden immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren erfolgen. 
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A.10 Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 09.10.2023) 

A.10.1 Zum o.g. FNP haben wir grundsätzlich 
keine Bedenken vorzubringen. 

Sollten Sie zu Planungszwecken und Ak-
tualisierung Ihrer Planunterlagen eine 
Übersicht unserer Netze benötigen, so er-
halten Sie diese bei unserer Leitungsaus-
kunft online über http://www.netze-
bw.de/leitunqsauskunft oder über das E-
Mailpostfach Leitunqsauskunft-
Nord@netze-bw.de in verschiedenen Da-
teiformaten. 

Der weitere Ausbau der Leitungsnetze 
richtet sich nach den zukünftigen energie-
technischen Anforderungen. Bei der Bau-
flächenentwicklung wird je nach Bedarf 
das vorhandene Netz erweitert. 

Bitte beteiligen Sie uns dazu auf Ebene 
der Bebauungsplanung erneut. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

 
Dies wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Eine weitere Beteiligung kann erst im Rahmen der 
jeweiligen für Windkraftanlagen durchzuführenden 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren erfolgen. 

A.11 PLEdoc GmbH 
(Schreiben vom 12.10.2023) 

A.11.1 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der nach-
stehend aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber von der geplanten Maßnahme 
nicht betroffen werden: 

• OGE (Open Grid Europe GmbH), 
Essen 

• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

• Ferngas Netzgesellschaft mbH 
(FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig 
bei Nürnberg 

• Mittel-Europäische Gasleitungsge-
sellschaft mbH (MEGAL), Essen 

• Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Essen 

• Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

• Trans Europa Naturgas Pipeline 
GmbH (TENP), Essen 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

http://www.netze-bw.de/leitunqsauskunft
http://www.netze-bw.de/leitunqsauskunft
mailto:Leitunqsauskunft-Nord@netze-bw.de
mailto:Leitunqsauskunft-Nord@netze-bw.de
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Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. Dort 
dargestellte Leitungsverläufe dienen nur 
zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erwei-
terung des Projektbereichs bedarf immer 
einer erneuten Abstimmung mit uns 

 

 

 

 

A.12 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(Schreiben vom 10.10.2023) 

A.12.1 Zu o.g. FNP erhalte ich die Stellungnahme 
der Bundeswehr vom 27.04.2023 (Unser 
Zeichen V-0400-23-FNP) weiterhin auf-
recht. 
Ein Versand in Papierform erfolgt nicht. 
Sollten Sie dennoch eine Ausfertigung in 
Papierform benötigen, bitte ich um kurze 
Information. 
Gerne können Sie Ihre Unterlagen auch 
per Mail oder in anderer digitaler Form 
(CD / Internetlink) senden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Auf die Be-
schlussvorschläge zur frühzeitigen Beteiligung Ziffer 
A.13.1 wird verwiesen. 

Eine weitere Beteiligung im Rahmen des FNP-Ände-
rungsverfahrens findet nicht stand, da sich kein Än-
derungsbedarf ergeben hat und das Verfahren nun 
abgeschlossen werden soll. Eine weitere Beteiligung 
kann erst im Rahmen der jeweiligen für Windkraftan-
lagen durchzuführenden immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren erfolgen. 
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.13 Vodafone GmbH 
(Schreiben vom 26.10.2023) 

A.13.1 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-
Gesellschaft(en) gegen die von Ihnen ge-
plante Baumaßnahme keine Einwände 
geltend macht. Im Planbereich befinden 
sich keine Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Eine Neuverle-
gung von Telekommunikationsanlagen ist 
unsererseits derzeit nicht geplant. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei im-
mer unsere obenstehende Vorgangsnum-
mer an. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.14 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei BW (ASDBW) 
(Schreiben vom 09.10.2023) 

A.14.1 Den im Internet zur Verfügung gestellten 
Daten kann die bereits ergangene Stel-
lungnahme entnommen werden. Es wird 
daher davon ausgegangen, dass diese In-
formation für uns zur Kenntnis ist. Sollten 
sich weitere Änderungen in den Planungs-
gebieten ergeben haben, oder sollten kon-
krete Koordinaten von WEA vorliegen, bit-
ten wir um eine erneute Beteiligung unter 
Übersendung der Koordinaten im Format 
WGS 84 Dezimalgrad oder Shape-Da-
teien. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Auf die Be-
schlussvorschläge zur frühzeitigen Beteiligung Ziffer 
A.12.1 wird verwiesen. 

 

A.15 Gemeinde Gutach i. Br. 
(Schreiben vom 07.11.2023) 

A.15.1 Vielen Dank für Ihre E-Mail und die Betei-
ligung am Verfahren. Wir selbst, die Ge-
meinde Gutach im Breisgau, sind von den 
Planungen betroffen. Jedoch sind diese 
vollumfänglich mit uns abgestimmt und 
auch per öffentlichen Gemeinderatsbe-
schluss in unserem Sinne. Die Fläche 
„Schwarzenberg“ befindet sich auf unse-
rer Gemarkung. Als ohnehin Beteiligte in 
diesem Verfahren werden wir dieses auch 
weiterhin aktiv begleiten und die weiteren 
notwendigen Beschlüsse in öffentlicher 
Gemeinderatssitzung sowie innerhalb der 
Sitzung des Gemeinsames Ausschusses 
der Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft fassen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖF-
FENTLICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Emmendingen Naturschutz 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

B.2 Landratsamt Emmendingen Gewerbeaufsicht und Immissionsschutz 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

B.3 Landratsamt Emmendingen Abfallrecht 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

B.4 Landratsamt Emmendingen Straßenbau 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

B.5 Landratsamt Emmendingen Flurneuordnung 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

B.6 Landratsamt Emmendingen Landwirtschaft 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

B.7 Landratsamt Emmendingen Forstliche Belange 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

B.8 Landratsamt Emmendingen Kommunale Abfallwirtschaft 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

B.9 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 410 Baurecht und Denkmalschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 31.10.12023) 

B.10 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 420 Naturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 31.10.12023) 

B.11 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 430/440 Umweltrecht / Wasser und Boden 
(gemeinsames Schreiben vom 31.10.12023) 

B.12 Regierungspräsidium Freiburg - Ref. 47.1 Baureferat 
(Schreiben vom 07.11.023) – nicht betroffen 

B.13 badenovaNETZE GmbH 
 (Schreiben vom 16.10.2023) 

B.14 Amprion GmbH 
(Schreiben vom 19.10.2023) 

B.15 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
(Schreiben vom 10.11.2023) 

B.16 Gemeinde Sexau 
(Schreiben vom 14.11.2023) Keine weitere Beteiligung 

B.17 Gemeinde Denzlingen 
(Schreiben vom 30.10.2023) 

B.18 GVV Denzlingen, Vörstetten und Reute 
(Schreiben vom 30.10.2023) 

B.19 Gemeinde Schonach 
(Schreiben vom 11.10.2023) 
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B.20 Stadt Furtwangen 
(Schreiben vom 11.10.2023) 

B.21 Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht 
(Schreiben vom 03.1.2023) 

B.22 VVG Furtwangen-Gütenbach 
(Schreiben vom 11.10.2023) 

B.23 Stadt Elzach 
(Schreiben vom 09.10.2023) 

B.24 Gemeinde Biederbach 
(Schreiben vom 09.10.2023) 

B.25 Gemeinde St. Peter 
(Schreiben vom 09.10.2023 

B.26 Wasserversorgungsverband Mauracherberg 
(Schreiben vom 10.10.2023) 

B.27 GVV St. Peter 
(Schreiben vom 09.10.2023) 

B.28 Abwasserzweckverband Breisgauer  Bucht 
(Schreiben vom 03.11.2023) 

B.29 GVV Raumschaft Triberg 
(Schreiben vom 18.10.2023) 

B.30 Regierungspräsidium Freiburg Landwirtschaft 

B.31 Terranets GmbH 

B.32 ED Netze 

B.33 Regio Verbund GmbH 

B.34 Deutsche Bahn AG 

B.35 DB Netz AG 

B.36 SWEG Schienenwege GmbH 

B.37 Drachen und Gleitschirmfliegerclub Südschwarzwald e.V. 

B.38 Deutscher Gleitschirm- und Drachenflugverbund e.V. 

B.39 BLHV 

B.40 LNV Arbeitskreis Emmendingen 

B.41 NaBu Kreisgruppe Emmendingen 

B.42 BUND Ortsgruppe Waldkirch 

B.43 Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel e.V. 

B.44 Schwarzwaldverein Kollnau-Waldkirch e.V. 

B.45 Polizeipräsidium Freiburg 

B.46 DRF Luftrettung 

B.47 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

B.48 Gemeinde Freiamt 
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B.49 Gemeinde Glottertal 

B.50 Gemeinde Simonswald 

B.51 Gemeinde Gütenbach 

B.52 Gemeinde St. Märgen 

B.53 Gemeinde Schönwald im Schwarzwald 

B.54 GVV St. Peter, Glottertal und St. Märgen 

B.55 VVG Emmendingen, Freiamt, Malterdingen, Sexau, Teningen 

B.56 VVG Furtwangen-Gütenbach 

B.57 Stadt Waldkirch Dezernat I 

B.58 Stadt Waldkirch Dezernat III / Abt. 3.1. Baurechtsbehörde 

B.59 Stadt Waldkirch Dezernat IV Abt. 4.2 Untere Verkehrsbehörde 

B.60 Stadt Waldkirch Dezernat IV Abt. 4.2 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 

B.61 Stadt Waldkirch Dezernat IV Abt. 4.4 Tiefbau 

 

 

C STELLUNGNAHMEN AUS DER ÖFFENTLICHKEIT  

 

Private Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen. 
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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Emmendingen – Bauleitplanung 
(gemeinsames Schreiben vom 26.02.2024) 

A.1.1 Planunterlagen, Allgemeines 

Eine Stellungnahme des LRA Emmendin-
gen zum Bau- und Planungsrecht sowie zu 
denkmalschutzrechtlichen Belangen ent-
fällt, da wir für den Bereich der Großen 
Kreisstadt Waldkirch nicht zuständig sind. 
Bitte übersenden Sie uns eine Fertigung 
des geänderten Flächennutzungsplanes 
zur Kenntnis. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Die Übermittlung der FNPÄ-Unterlagen an das 
Landratsamt nach Abschluss des Verfahrens wird 
zugesagt. 

A.2 Landratsamt Emmendingen – Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten 
(gemeinsames Schreiben vom 26.02.2024) 

A.2.1 Oberflächengewässer: 

Derzeit keine weiteren Anmerkungen. 
Siehe Stellungnahme zur vorherigen Of-
fenlage. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. (Zur früheren 
Stellungnahme siehe Ziffer A.3) 

 

A.2.2 Grundwasser: 

Keine grundsätzlichen Bedenken. 

Das Plangebiet der 8. Änderung befindet 
sich außerhalb eines festgesetzten Was-
serschutzgebiets. Vorgaben und Hinweise 
erfolgen über die Stellungnahme zum Be-
bauungsplanverfahren. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.2.3 Abwasser: 

Keine Bedenken oder Anregungen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.2.4 Wasserversorgung 

Keine Bedenken. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.2.5 Altlasten und Bodenschutz: 

Keine Bedenken. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3 Landratsamt Emmendingen – Untere Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

A.3.1 Oberflächengewässer: 

Derzeit keine Anmerkungen. Die detail-
lierte Prüfung eines neuen Windkrafts-
tandorts erfolgt ggf. im entsprechenden 
Verfahren. Auf die Einhaltung des Gewäs-
serrandstreifens von 10 m ab Böschungs-
oberkante im Außenbereich (§ 38 Wasser-
haushaltsgesetz i.V.m. § 29 Wasserge-
setz BW) ist in jedem Fall zu achten. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Alle öffentlichen 
und privaten Belange, so auch die des Gewässer-
schutzes werden im Rahmen des für die Errichtung 
von Windkraftanlagen notwendigen immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ge-
prüft. 

A.3.2 Grundwasser:  
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Keine Anregungen oder Bedenken. Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.3.3 Abwasser: 

Keine Bedenken oder Anregungen zum 
FNP. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.3.4 Wasserversorgung: 

Die öffentliche Wasserversorgung wird 
von der Maßnahme nicht betroffen. Inwie-
fern Eigenwasserversorgungsanlagen mit 
Ihren Quellen und Leitungen betroffen 
sind, kann von hier aus nicht beurteilt wer-
den. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. In der Regel ist 
für Windenergieanlagen keine Wasserversorgung 
notwendig. Details werden im Rahmen des für die 
Errichtung von Windkraftanlagen notwendigen im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
rens geprüft. 

A.3.5 Altlasten und Bodenschutz: 

Keine Bedenken oder Anregungen zum 
FNP. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.4 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 420 Naturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 16.02.2024) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.4.1 Aus Sicht des Natur- und Landschafts-
schutzes bestehen gegen die Aufhebung 
der Konzentrationszonen keine Beden-
ken. Wir gehen davon aus, dass wir in ei-
nem ggf. folgenden Genehmigungsverfah-
ren beteiligt werden, wenn dies Auswir-
kungen auf den Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald haben könnte. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Die Beteiligung des Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald bei den ihn betreffenden Genehmi-
gungsverfahren wird zugesagt. 

A.5 Regierungspräsidium Freiburg – Stabstelle Energiewende, Windenergie und Klima-
schutz 
(gemeinsames Schreiben vom 21.02.2024) 

Belange der Raumordnung  

A.5.1 Hierzu verweisen wir zunächst auf Ziffer I. 
unserer im Rahmen der Offenlage nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB übermittelten Stellung-
nahme vom 07.11.2023. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. (Zur früheren 
Stellungnahme siehe Ziffer A.6) 

 

A.5.2 Ergänzend teilen wir mit, dass die Be-
kanntmachungen in den einzelnen Ge-
meinden nunmehr den geltenden rechtli-
chen Anforderungen entsprechen. Auch 
die avifaunistische Untersuchung wird 
nun, wie gefordert, öffentlich ausgelegt. 

Sowohl aus formeller als auch materiell-
rechtlicher Sicht begegnet die Planung so-
mit keinen bauplanungsrechtlichen Be-
denken mehr. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Wir bitten jedoch um Prüfung der Legende 
der Anlage 1 des Umweltberichts auf Plau-
sibilität. Die Kartendarstellung und die Le-
gende sind unseres Erachtens nicht kon-
gruent, da die in der Legende angegebe-
nen Signaturen „Untersuchungsumgriff 
Faunauntersuchung (rd. 15.690 ha)" und 
„Potenzielle Konzentrationszonen mit 
Standorteignung gemäß Windatlas 2019 
(Fläche gesamt 2.310 ha)" in der Karte 
nicht verwendet werden. Gleichzeitig fehlt 
in der Legende eine Signatur für die in der 
Karte rot schraffierten Flächen. Es wird an-
geregt, die Karte insofern vor der Geneh-
migung noch redaktionell zu berichtigen. 
Eine nochmalige erneute Offenlage löst 
die Korrektur jedoch nicht aus. 

Die Kartendarstellung wurde geprüft und angepasst. 

 

Belange des Klimaschutzes  

A.5.3 Bezüglich des Belangs des Klimaschutzes 
verweisen wir vollumfänglich auf die wei-
terhin gültige Stellungnahme vom 
09.06.2023 (Ziffer V.). Zum offengelegten 
Planvorhaben sind insofern keine weiteren 
Anmerkungen vorzubringen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Auf die Be-
schlussvorschläge zur frühzeitigen Beteiligung Ziffer 
A.3.2 wird verwiesen. 

 

A.5.4 Weitere Stellungnahmen aus unserem 
Haus haben wir nicht erhalten. Bei Rück-
fragen stehen Ihnen die einzelnen Abtei-
lungen/Fachreferate/StEWK gerne zur 
Verfügung. 

Wir bitten um weitere Beteiligung im Ver-
fahren sowie um entsprechende Informati-
onen über den Fortgang des Verfahrens. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Mit dem Feststellungsbeschluss soll das FNP-Ände-
rungsverfahren abgeschlossen werden, so dass 
kein weiteres Beteiligungsverfahren vorgesehen ist. 
Die FNP-Änderung wird dem Regierungspräsidium 
zur Genehmigung vorgelegt.  

A.6 Regierungspräsidium Freiburg – Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klima-
schutz 
(Schreiben vom 07.11.2023) 

A.6.1 Belange der Raumordnung 

Hierzu verweisen wir zunächst auf Ziffer I. 
unserer im Rahmen der frühzeitigen Betei-
ligung der Träger öffentlicher Belange und 
der Behörden nach § 4 Abs.1 BauGB 
übermittelte Stellungnahme vom 
09.06.2023. 

Die Offenlage-Fassung der FNP-Ände-
rung beinhaltet entsprechend unserem 
Hinweis in der Stellungnahme vom 
09.06.2023 nunmehr auch einen Umwelt-
bericht, sodass die Voraussetzung der 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Auf die Be-
schlussvorschläge zur frühzeitigen Beteiligung Ziffer 
A.3.1 wird verwiesen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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Erarbeitung eines Umweltberichts gemäß 
§ 1 Abs. 8 BauGB in Verbindung mit § 2 
Abs. 4 BauGB erfüllt ist. 

A.6.1.1 Auch inhaltlich setzt sich der Umweltbe-
richt ausreichend mit den voraussichtli-
chen Umweltauswirkungen der Planung 
auseinander. Dies insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass mit der Aufhebung 
keine Windenergieanlagen-Standorte 
ausgewiesen werden, sondern der ge-
samte Außenbereich für die Errichtung pri-
vilegierter Windenergieanlagen planungs-
rechtlich wieder freigegeben und somit die 
ursprüngliche planungsrechtliche Situa-
tion wiederhergestellt wird. Anders als bei 
einer Planung mit Ausschlusswirkung 
muss daher nicht abschließend festge-
stellt werden, dass sich die Windenergie-
nutzung an bestimmten Standorten grund-
sätzlich tatsächlich oder rechtlich realisie-
ren lässt. Überschlägige Aussagen zu den 
Umwelteinwirkungen in Verbindung mit ei-
nem Verweis auf die erforderlichen Einzel-
fallprüfungen im nachgelagerten immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren sind insofern ausreichend. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Sowohl aus formeller als auch materiell-
rechtlicher Sicht begegnet die Planung 
nunmehr unseres Erachtens keinen bau-
planungsrechtlichen Bedenken mehr. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.6.2 Die Änderung des Flächennutzungsplans 
zur Aufhebung der beiden Konzentrations-
zonen wird aus raumordnerischen Ge-
sichtspunkten ausdrücklich begrüßt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Belange des Klimaschutzes  

A.6.3 Bezüglich des Belangs des Klimaschutzes 
verweisen wir vollumfänglich auf die wei-
terhin gültige Stellungnahme vom 
09.06.2023 (Ziffer V.). Zum offengelegten 
Planvorhaben sind insofern keine weiteren 
Anmerkungen vorzubringen 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Auf die Be-
schlussvorschläge zur frühzeitigen Beteiligung Ziffer 
A.3.2 wird verwiesen. 

 

A.6.4 Abschließende Hinweise  

A.6.4.1 Wir bitten um weitere Beteiligung im Ver-
fahren sowie um entsprechende Informati-
onen über den Fortgang des Verfahrens. 

Informationen über den weiteren Fortgang des Ver-
fahrens werden dem RP - Stabsstelle Energie-
wende, Windenergie und Klimaschutz 

A.7 Regierungspräsidium Freiburg – Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klima-
schutz 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

A.7.1 Belange der Raumordnung  
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Die VVG Waldkirch beabsichtigt, im Rah-
men der 8. Punktuellen Änderung des Flä-
chennutzungsplans die beiden Konzentra-
tionszonen für Windenergieanlagen aufzu-
heben. Mit der Aufhebung wird die derzei-
tige Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 S. 
3 Baugesetzbuch (BauGB) beseitigt. Dies 
führt dazu, dass die Außenbereichsprivile-
gierung von Windenergieanlagen nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im gesamten 
Plangebiet wiederhergestellt wird. Die bis-
herige bauplanungsrechtliche „Sperre" für 
Windenergie-Vorhaben außerhalb der bei-
den Konzentrationszonen wird hierdurch 
beseitigt. Vor diesem Hintergrund wird die 
Änderung des Flächennutzungsplans aus-
drücklich begrüßt. 

Gemäß § 1 Abs. 8 BauGB gelten die Vor-
schriften über die Aufstellung von Bauleit-
plänen auch für ihre Änderung, Ergänzung 
und Aufhebung. Erforderlich ist vorliegend 
daher auch gemäß § 2 Abs. 4 BauGB die 
Erarbeitung eines Umweltberichts, in dem 
die voraussichtlich erheblichen Umwelt-
auswirkungen ermittelt werden. Einen 
(ausnahmsweisen) vollständigen Verzicht 
auf die Umweltprüfung sieht das BauGB 
nicht vor. 

Besonders berücksichtigt werden kann 
dabei allerdings, dass mit der Aufhebung 
keine Windenergieanlagen-Standorte aus-
gewiesen werden, sondern der gesamte 
Außenbereich für die Errichtung privile-
gierter Windenergieanlagen planungs-
rechtlich wieder freigegeben wird. Nach 
der Aufhebung können somit auch Flä-
chen für die Errichtung von privilegierten 
Windenergieanlagen in Frage kommen, 
die bislang von der Ausschlusswirkung er-
fasst waren. Entgegenstehende rechtliche 
Hindernisse und öffentliche Belange wer-
den im Einzelfall im Genehmigungsverfah-
ren geprüft. Anders als bei einer Planung 
mit Ausschlusswirkung muss insofern 
nicht festgestellt werden, dass sich die 
Windenergienutzung an bestimmten 
Standorten tatsächlich oder rechtlich reali-
sieren lässt. 

Um die formalen Voraussetzungen des 
§ 2 Abs. 4 BauGB zu erfüllen, sollte entge-
gen den Ausführungen im Entwurf der Be-
gründung daher nicht gänzlich auf die Er-
stellung des Umweltberichts verzichtet 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anregung wird berücksichtigt. Ein Umweltbericht 
wurde für die Offenlage-Fassung der FNP-Änderung 
erstellt. 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Ein Umweltbericht 
wurde für die Offenlage-Fassung der FNP-Änderung 
erstellt. Bei der Erstellung des Umweltberichts wur-
den die umfangreichen, bisher erarbeiteten Unterla-
gen im Rahmen des sachlichen 
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und eine überschlägige Umweltprüfung 
durchgeführt werden. Hierbei sollten ins-
besondere zu den Flächen, auf denen 
künftig die Errichtung von Windenergiean-
lagen grundsätzlich in rechtlicher und tat-
sächlicher Hinsicht möglich erscheint, 
überschlägige Aussagen zu den Umwelt-
einwirkungen und den jeweiligen Beson-
derheiten (auch unter Berücksichtigung 
der Ziele und Grundsätze der Raumord-
nung und des LEP) getroffen werden. Da-
bei kann jedoch unseres Erachtens mit 
umfassenden Abschichtungen bzw. Ver-
weisen auf die Einzelfallprüfungen im 
nachgelagerten immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren gearbeitet 
werden. 

„Teilflächennutzungsplans Windkraft“ für die Ver-
waltungsgemeinschaft Waldkirch / Gutach i.Br. / Si-
monswald herangezogen. Im Umweltbericht werden 
insbesondere zu den Flächen, auf denen künftig die 
Errichtung von Windenergieanlagen grundsätzlich in 
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht möglich er-
scheinen, überschlägige Aussagen zu den Umwelt-
einwirkungen und den jeweiligen Besonderheiten 
getroffen. 

 

A.7.2 Belange des Klimaschutzes 

Unter Berücksichtigung der internationa-
len, europäischen und nationalen Klima-
schutzziele und -maßnahmen sollen die 
Treibhausgasemissionen in Baden-Würt-
temberg gemäß § 10 Abs. 1 Klimaschutz- 
und Klimawandelanpassungsgesetz Ba-
den-Württemberg (KlimaG BW) bis zum 
Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent ge-
genüber dem Stand von 1990 reduziert 
werden. Bis zum Jahr 2040 wird die Netto-
Treibhausgasneutralität angestrebt. Die 
Klimaschutzziele können nur erreicht wer-
den, wenn der Klimaschutz auf allen Ebe-
nen engagiert vorangetrieben und kon-
krete Maßnahmen umgesetzt werden. 
Das KlimaG BW richtet sich daher mit ei-
ner allgemeinen Verpflichtung zum Klima-
schutz an alle Bürgerinnen und Bürger so-
wie mit besonderen Regelungen an das 
Land, die öffentliche Hand und die Wirt-
schaft. 

Bei Abwägungsentscheidungen ist zu be-
achten, dass der Ausbau der erneuerba-
ren Energien - und damit auch der Ausbau 
der Windenergie - nach § 2 Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) im überragenden 
öffentlichen Interesse liegt und bis zum Er-
reichen der Treibhausgasneutralität als 
vorrangiger Belang in die Schutzgüterab-
wägung einzustellen ist. Vergleichbare 
Regelungen wurden sowohl auf europäi-
scher Ebene (Art. 3 der EU-Notfallverord-
nung (EU-VO 2022/2577) vom 
22.12.2022) als auch auf Landesebene 
(§ 22 KlimaG BW) getroffen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem die VG Waldkirch/Gutach i.Br./Simons-
wald viele Jahre lang und mit großem finanziellen 
und personellen Aufwand einen sachlichen teilflä-
chennutzungsplan Windkraft aufgestellt hat, der 
aber aus verschiedenen Gründen nicht abgeschlos-
sen werden konnte, sieht die Verwaltungsgemein-
schaft nun mit der im Rahmen der 8.FNP-Änderung 
vorliegenden Aufhebung der ausgewiesenen Son-
derbauflächen für Windenergieanlagen die einzige 
Möglichkeit einen schnellen Beitrag zur Errichtung 
von Windenergieanlagen im Bereich der Verwal-
tungsgemeinschaft und damit zum Klimaschutz zu 
leisten.  
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Um die Klimaschutzziele nach § 10 Kli-
maG BW zu erreichen, kommt es wesent-
lich darauf an, dass zum einen bis 2040 
noch ein erheblicher Anteil des Endener-
gieverbrauchs eingespart wird. Zum ande-
ren ist entscheidend, den Anteil der erneu-
erbaren Energien am Endenergiever-
brauch maßgeblich zu erhöhen. Bei der 
Stromerzeugung durch erneuerbare Ener-
gien bedarf es einer deutlichen Steige-
rung. Im Fokus steht dabei insbesondere 
der Ausbau der Windenergie, deren Anteil 
an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2040 
deutlich erhöht werden soll. 

Vor diesem Hintergrund wird die Aufhe-
bung der bisherigen Konzentrationszonen 
ausdrücklich aus Sicht des Klimaschutzes 
begrüßt, da hierdurch der gesamte Au-
ßenbereich im Plangebiet wieder für die 
Windenergie bauplanungsrechtlich freige-
geben wird. 

Zwar wird sich diese Situation vor dem 
Hintergrund des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes (WindBG) sowie der Ände-
rungen des BauGB ab Erreichen des regi-
onalen Teilflächenziels durch die Regio-
nalplanfortschreibung Wind des Regional-
verbands Südlicher Oberrhein (voraus-
sichtlich 2026) wieder ändern. Ab diesem 
Zeitpunkt werden Windenergie-Vorhaben 
nur noch innerhalb ausgewiesener Wind-
energiegebiete bauplanungsrechtlich pri-
vilegiert sein. Bis zu diesem Zeitpunkt 
kann die Aufhebung der derzeitigen Aus-
schlusswirkung aber einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, dass aktuell in Pla-
nung befindliche Windenergie-Projekte im 
Plangebiet (mindestens drei Projekte sind 
uns bekannt) zügig vorangetrieben und 
noch vor Erreichen des Teilflächenziels 
auf Grundlage der gesamthaften Außen-
bereichsprivilegierung genehmigt werden 
können. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Die genannte Be-
schleunigung und Realisierung von Windenergie-
Projekte im Bereich der VG Waldkirch / Gutach i.Br. 
/ Simonswald liegt ganz im Sinne der drei Gemein-
den der Verwaltungsgemeinschaft und ist der trei-
bende Grund für die vorliegende 8. FNP-Änderung 

 

A.8 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 8 Forstdirektion 
(gemeinsames Schreiben vom 21.02.2024) 

A.8.1 Hierzu wird vollumfänglich auf die weiter-
hin gültige Stellungnahme vom 
07.11.2023 (Ziffer II.) verwiesen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. (Zur früheren 
Stellungnahme siehe Ziffer A.9) 
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A.9 Regierungspräsidium Freiburg - Ref. Abt. 8 Forst 
(Schreiben vom 07.11.2023) 

A.9.1 Hierzu wird vollumfänglich auf Ziffer II.1. 
und Ziffer II.2. der Stellungnahme vom 
09.06.2023 verwiesen. 

Ergänzend zu Ziffer II.3. (Hinweis) trägt die 
höhere Forstbehörde zu den vorgelegten 
Planunterlagen wie folgt vor: 

Durch die Aufhebung der Änderungsberei-
che wird die Außenbereichsprivilegierung 
von Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB im gesamten Plangebiet des 
Flächennutzungsplanes wiederherge-
stellt. In diesem Zuge wäre dann die Pla-
nung von Windenergieanlagen möglich. 
Die im Teil 2 des Umweltberichts darge-
stellte Vorflächenauswahl und die an die-
ser Stelle vorgenommene Prüfung ent-
scheidungserheblicher Restriktionen bei 
der Standortwahl im Rahmen der Vorflä-
chenauswahl nehmen wir zur Kenntnis. 
Die Zulässigkeit ist in den Einzelfallprüfun-
gen im nachgelagerten immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren zu 
prüfen. Im Übrigen verweisen wir auf die 
derzeit laufenden Regionalplanverfahren. 

Unsere Stellungnahme bezieht sich daher 
nur auf das im Betreff genannte Vorhaben. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Auf die Be-
schlussvorschläge zur frühzeitigen Beteiligung Ziffer 
A.4.1 und A.4.2 wird verwiesen. 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Alle öffentlichen und privaten Belange, so auch die 
des Forstes werden im Rahmen des für die Errich-
tung von Windkraftanlagen notwendigen immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ge-
prüft. 

 

 

 
Von der derzeit laufenden Teilfortschreibung Wind-
energie des Regionalplans hat die Vereinbarte Ver-
waltungsgemeinschaft Waldkirch / Gutach i.Br. / Si-
monswald Kenntnis. 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 55 und 56 Naturschutz - Recht und Naturschutz 
und Landschaftspflege 
(gemeinsames Schreiben vom 21.02.2024) 

A.10.1 Von einer weiteren Äußerung wird mit 
Blick auf die weiterhin gültige Stellung-
nahme vom 09.06.2023 (Ziffer III.) abge-
sehen und im Übrigen hinsichtlich der na-
turschutzrechtlichen Belange auf die Un-
tere Naturschutzbehörde beim Landrats-
amt Emmendingen verwiesen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. (Zur früheren 
Stellungnahme siehe Ziffer A.11 

 

A.11 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 55 und 56 Naturschutz, Recht und Naturschutz und 
Landschaftspflege 
(gemeinsames Schreiben vom 09.06.2023) 

A.11.1 Die Stellungnahme der Unteren Natur-
schutzbehörde im Landratsamt Em-
mendingen zu diesem Verfahren liegt uns 
vor, dieser schließen wir uns an: Aus na-
turschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht 
bestehen keine grundsätzlichen Beden-
ken gegen die Aufhebung der beiden Kon-
zentrationszonen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Auf die Ausführun-
gen zur Stellungnahme des Landratsamtes Fachbe-
reich Naturschutz unter Ziffer A.1 wird verwiesen. 
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Vorsorglich möchten wir jedoch darauf 
hinweisen, dass damit sowohl bei weiteren 
Verfahren zu Flächenausweisungen als 
auch in den immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren für konkrete 
Windkraft-Projekte nicht ausgeschlossen 
ist, dass sich auf den jeweiligen Flächen 
natur- bzw. artenschutzrechtliche Frage-
stellungen ergeben können, die dann im 
jeweiligen Verfahren zu behandeln sind. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

A.12 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(gemeinsames Schreiben vom 21.02.2024) 

A.12.1 Unter Hinweis auf die weiterhin gültige 
Stellungnahme des Landesamts für Geo-
logie, Rohstoffe und Bergbau (Ziffer IV. 
der Stellungnahme vom 07.11.2023) sind 
von unserer Seite zum offengelegten 
Planvorhaben keine weiteren Anmerkun-
gen vorzubringen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. (Zur früheren 
Stellungnahme siehe Ziffer A.13) 

 

A.13 Regierungspräsidium Freiburg - Ref.91 Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 14.11.2023) 

A.13.1 Unter Hinweis auf die weiterhin gültige 
Stellungnahme des Landesamts für Geo-
logie, Rohstoffe und Bergbau (Ziffer IV. 
der Stellungnahme vom 09.06.2023) so-
wie die Nr. 

A6 der tabellarischen Abwägung der Stel-
lungnahmen aus der frühzeitigen Beteili-
gung (Stand 28.09.2023) sind von unserer 
Seite zum offengelegten Planvorhaben 
keine weiteren Anmerkungen vorzubrin-
gen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.13.2 Hinweis des Landeserdbebendienstes 
(LED): Belange der Erdbebenüberwa-
chung Baden-Württembergs sind durch 
die punktuelle Änderung des Flächennut-
zungsplans nicht berührt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.14 Regionalverband Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 06.02.2024) 

A.14.1 Die 8. Änderung des Flächennutzungs-
plans umfasst die Aufhebung der Konzent-
rationszonen für Windenergieanlagen 
„Platte" in Simonswald und „Schwarzen-
berg" in Gutach. 

Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 
keine Einwendungen. 

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass 
entsprechend der vom Landtag am 
09.11.2022 beschlossenen Änderung des 

 

 

 

 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Landesplanungsgesetzes die Regional-
plan-Fortschreibungen „Windenergie" bis 
spätestens 30.09.2025 als Satzungen 
festgestellt werden sollen. 

 

A.15 Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 23.02.2024) 

A.15.1 Im Anschreiben wird dargelegt, dass (u.a.) 
eine Wiederholung der Offenlage aus ver-
fahrensrechtlichen Gründen erforderlich 
sei und die Begründung und der Umwelt-
bericht nur redaktionell geändert, die Un-
terlagen zudem durch die avifaunistischen 
Kartierungen ergänzt worden seien. 

Unsere begrüßende Stellungnahme vom 
10.11.2023 gilt auch weiterhin. 

Die Unterlagen wurden etwas geändert, 
bzw. ergänzt, wofür wir uns bedanken. In-
tention unserer Anmerkungen war aus-
schließlich, dass der für die nachfolgen-
den Genehmigungsverfahren so wichtige 
Umweltbericht möglichst einfach nachvoll-
ziehbar bzw. leicht verständlich sein sollte 
und als „effiziente Basis" der maßgebli-
chen Beschleunigung der nachfolgenden 
Verfahren dienen kann. Die vorgenomme-
nen Abwägungen zu unseren Anmerkun-
gen aus der Offenlage sind u.E. jedoch 
nicht nachvollziehbar. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. (Zur früheren 
Stellungnahme siehe Ziffer A.16) 

Die von uns im Zusammenhang mit der ersten Stel-
lungnahme der IHK v. 10.11.2023 und unter Pkt. A. 
16.1 bis 16.4 formulierten Anmerkungen wurden 
nochmals bilaterial von mehreren Fachpersonen ge-
sichtet und geprüft mit dem Ergebnis, dass diese all-
seits als fachlich korrekt und aussagekräftig beurteilt 
werden. 

Aufgrund fehlender Spezifizierung zu den seitens 
der stellungnehmenden Stelle gemeinten nicht 
nachvollziehbaren Anmerkungen ist eine weitere 
fachliche Auseinandersetzung nicht möglich und  
wird nach nochmaliger intensiver fachlicher Validie-
rung auch nicht als erforderlich angesehen. 

A.16 IHK Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 10.11.2023) 

A.16.1 Planungsanlass und Ziel der 8. Änderung 
des Flächennutzungsplans der WG Wald-
kirch/ Gutach i.Br. / Simonswald ist wohl, 
einen Ausbau der Windenergie auf den 
Gemarkungen Waldkirch, Gutach i.Br. und 
Simonswald wieder zu ermöglichen und 
dies möglichst zeitnah. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.16.1.1 Hierzu soll mit der Herausnahme der bei-
den „Flächen für Windkraftnutzung“ (so 
genannte Konzentrationszonen) der recht-
liche Zustand geschaffen werden, der - 
nach Ablauf einer geltenden Übergangs-
frist für ältere FNP mit Konzentrationszo-
nen - ab dem 01.01.2028 ohnehin gelten 
würde, zumindest so lange bis das Land 
Baden-Württemberg das vorgegebene 
1,8% Flächenziel nicht erreicht hat. Die 
Änderung diene der Umsetzung der im Kli-
maschutz- und Klimawandelanpassungs-
gesetz des Landes festgelegten 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Der Sachverhalt 
wurde korrekt dargestellt.  
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Klimaschutzziele und der Reduktion von 
Treibhausgasemissionen. 

A.16.1.2 Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan 
der WG Waldkirch/ Gutach i.Br. / Simons-
wald aus dem Jahr 2001 sind als Konzent-
rationszonen für Windkraft die Fläche 
„Schwarzenberg“ (Gemarkung Gutach i. 
Br.; Größe: 4 Hektar) und die Fläche 
„Platte“ (Gemarkung Simonswald; Größe: 
5,5 Hektar) ausgewiesen Diese Auswei-
sung hat bislang zur Folge, dass außer-
halb der beiden Konzentrationszonen im 
gesamten Gebiet der WG die Errichtung 
von Windenergieanlagen bauplanungs-
rechtlich unzulässig ist (sog. Konzentrati-
ons- bzw. Ausschlusswirkung). Wie in der 
Begründung dargelegt, hat das Landrats-
amt Emmendingen als zuständige Geneh-
migungsbehörde in den vergangenen Jah-
ren deshalb Anträge auf Erteilung immis-
sionsschutzrechtlicher Bauvorbescheide 
für Windenergieanlagen abgelehnt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Der Sachverhalt 
wurde korrekt dargestellt.  

A.16.1.3 Bislang sind auf dem Gebiet der WG aus-
schließlich 3 alte Windkraftanlagen mit 
recht geringer Leistungsfähigkeit vorhan-
den. 

Die Herausnahme der beiden im Flächen-
nutzungsplan dargestellten Flächen für 
Windkraftanlagen hat zur Folge, dass im 
Außenbereich des Gebiets der WG Wald-
kirch/ Gutach i.Br. / Simonswald an geeig-
neten Standorten nun Windkraftanlagen, 
nach vorherigem immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren, „ab sofort“ 
errichtet werden können. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Der Sachverhalt 
wurde korrekt dargestellt. 

A.16.1.4 Aus Sicht der IHK Südlicher Oberrhein ist 
die verstärkte Nutzung sowie ein gleich-
zeitig deutlich schnellerer Ausbau der 
Windkraft angesichts des regionalen Ener-
giebedarfes zwingend geboten. Zur vorlie-
genden FNP-Änderung werden daher wie 
bisher keine Bedenken erhoben, die Ziel-
richtung wird begrüßt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.16.2 Zur Offenlage wurde eine Umweltprüfung 
durchgeführt, die im beigefügten Umwelt-
bericht von August 2023 dokumentiert ist. 
Hier sind für das Gebiet der VVG über-
schlägige Vorprüfungen zu den Umwelt-
einwirkungen der Flächen, „auf denen 
künftig die Errichtung von Windenergiean-
lagen grundsätzlich in rechtlicher und tat-
sächlicher Hinsicht möglich erscheint“ 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Hier wird auf 
eine Forderung aus der Stellungnahme des RP Frei-
burg vom 9. Juni 2023 Bezug genommen, ohne je-
doch die danach konkretisierende ergänzende Dar-
stellung zu berücksichtigen, die für ein vollumfas-
sendes Verständnis des Umweltberichts von Bedeu-
tung ist. Die Empfehlung der Stabsstelle Energie-
wende, Windenergie und Klimaschutz wird mit vor-
liegendem Fachbeitrag (Umweltbericht) nach 
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durchgeführt worden. Auch dies wird 
grundsätzlich begrüßt, könnten hiermit po-
tenzielle Investoren auf geeignetere 
Standorte hingelenkt werden und optima-
lerweise ggf. sogar die Genehmigungsver-
fahren beschleunigt werden. 

Möglichkeit konkretisiert. Die Berücksichtigung der 
Darstellungen bei der Standortwahl kann jedoch 
dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit einer Zuläs-
sigkeit im nachgelagerten Genehmigungsverfahren 
zu erhöhen. Es wird darauf hingewiesen, dass im 
vorliegenden Umweltfachbeitrag ausschließlich 
überschlägige Aussagen und nur für die in der Regel 
entscheidungserheblichen naturschutzfachlichen 
Restriktionen zu den getroffenen Umwelteinwirkun-
gen beschrieben und beurteilt werden. Darüber hin-
aus wird auf die Einzelfallprüfungen im nachgelager-
ten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren verwiesen. 

A.16.3 Allerdings sind die Ausführungen des 
(wichtigen!) Umweltberichtes wohl auch 
angesichts der komplexen Historie des 
Gesamt-Prozesses nicht durchgängig 
nachvollziehbar wie bspw. die Abschich-
tungen. Beispiele:  

Dies wird zur Kenntnis genommen. Die Kritik wird 
aber nicht geteilt. Das methodische Vorgehen bei 
der Auswahl und Darstellung bei der Flächenvoraus-
wahl ist in den Kap. 1.2 letzter Absatz und in den 
Kap. 1.3 und 1.4 ausführlich beschrieben. Erst nach 
aufmerksamem Studium und Verständnis dieser Ka-
pitel erschließt sich das Ergebnis der Flächenvor-
auswahl der 13 verbliebenen Konzentrationszonen 
und der dargestellten Restriktionen zur Berücksich-
tigung bei der Standortwahl und der nachfolgenden 
Einzelfallprüfung im Genehmigungsverfahren. Wei-
tere Stellungnahmen zu diesem Punkt gingen nicht 
ein, weshalb davon ausgegangen werden kann, 
dass das methodische Vorgehen für andere interes-
sierte z.B. die Naturschutzbehörden oder die Stabs-
stelle Energiewende nachvollziehbar war. 

A.16.3.1 In Ziffer 3.2.1 wird erneut (?) auf (den Aus-
schluss von) Naturschutzgebiete(n) einge-
gangen. Sind diese nicht bereits vorher 
schon ausgeschlossen worden (s. bspw. 
S. 7)? 

Auf Seite 7 sind keine Hinweise auf Naturschutzge-
biete oder Ausschlüsse in diesem Zusammenhang 
dargestellt. Wie oben bereits erläutert und in der Me-
thodik des UB dargestellt, sind die naturschutzfach-
lichen Restriktionen als Merkmale für eine nachfol-
gende Standortfindung dargestellt. D.h. nur eine der 
13 K-Zonen (3 Mooseck) ist zu einem sehr kleinen 
Flächenanteil mit einem Naturschutzgebiet überla-
gert. Ob die Anlage einer WEAnlage dem Schutz-
zweck des NSG entgegensteht, ist im Zuge des Ge-
nehmigungsverfahrens zu klären und falls dies der 
Fall ist, entsprechend zu berücksichtigen. D.h. NSG 
sind im UB erläutert als Restriktion zu betrachten. 

A.16.3.2 Hinsichtlich Ziffer 3.2.2 LSG bleibt die 
Frage, warum die neue Rechtslage (neuer 
§ 26 Abs. 3 BNatSchG) nicht berücksich-
tigt wird? 

Die naturschutzfachlichen Restriktionen werden 
dargestellt und es wird auch erläutert, dass diese zu 
diesem Zeitpunkt nicht bereits als Ausschluss ge-
wertet werden. Dies dargestellten Restriktionen, 
also auch die aktuelle Handhabung der LSG lt. Ge-
setzeslage ist dem nachgelagerten Genehmigungs-
verfahren zu prüfen und zu berücksichtigen. So ist 
dies im UB auch dargestellt. 

A.16.3.3 Für Anlage 1 bleibt die Frage nach einer 
vollständigen und nachvollziehbaren Le-
gende. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Der Einwand ist 
unspezifisch und kann nicht nachvollzogen werden.  
Bei aufmerksamem Studium der Karte und 
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Überprüfung der Legende ist festzustellen: Alle 
Symbole in der Karte sind in der Legende benannt. 
Die Darstellung ist nachvollziehbar und auch für ei-
nen fachkundigen Laien verständlich. Es kamen 
keine diesbezüglichen Nachfragen aus anderen 
Stellungnahmen. 

A.16.3.4 Warum besitzt der „Status aus 2013“ noch 
eine Relevanz (s. Ziffer 1.4)? Bereits mit 
dem neuen Windatlas 2019 dürfte er sich 
doch erübrigt haben? 

Beim Studium des UB sollte klar werden (siehe 
hierzu Abbildung 1 auf Seite 8), dass sich alle 13 vo-
rausgewählten K-Zonen mit den Bereichen des 
neuen Windatlas 2019 überlagern und nur noch 
diese weiter verfolgt werden. D.h. Flächen, die au-
ßerhalb der Potenzialflächen des Windatlas 2019 
liegen, werden nicht weiterverfolgt und wurden in 
der avifaunistischen Untersuchung 2021 (Hohlfeld) 
darum auch nicht untersucht. Darüber hinaus wird 
davon ausgegangen, dass die Ergebnisse umfas-
sender Untersuchungen aus den vorausgegange-
nen Jahren mit K-Zonen geminderter Konfliktintensi-
tät die Wahrscheinlichkeit einer Zulässigkeit im 
nachgelagerten Genehmigungsverfahren dann er-
höhen, wenn die summarisch entwickelte Konfliktin-
tensität in den vertieften Darstellungen vorausge-
gangener Umweltberichtdarstellung bereit als ge-
ring, mittel oder mittel-hoch beurteilt wurde. Dies 
wurde im aktuellen UB und auch in der Karte Anlage 
1 nachvollziehbar dargestellt. 

A.16.4 Zuletzt wird angeregt, in der Begründung 
auf S. 5, „Planungsanlass und Ziel“ die 
letzten beiden Absätze durch den vorlie-
genden Umweltbericht und dessen Ergeb-
nisse zu aktualisieren. Gleiches gilt für den 
2. Absatz auf S. 13, 2. Satz der Begrün-
dung. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Die entspre-
chenden Absätze der Begründung wurden über-
prüft. Dabei wurde kein Aktualisierungsbedarf fest-
gestellt.  

A.17 Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 25.01.2024) 

A.17.1 Für unsere Stellungnahme (Sparte 110-
kV-Netz und Sparten Strom (Mittel- und 
Niederspannung)) vom 12.05.2023 mit der 
Vorgangs-Nr.: 2023.0535 besteht weiter-
hin Gültigkeit und ist daher auch für das 
o.g. Flächennutzungsplanverfahren her-
anzuziehen. 

Daher haben wir zum o.g. Verfahren keine 
weiteren Anregungen oder Bedenken vor-
zubringen. 

Abschließend bitten wir, uns weiter am 
Verfahren zu beteiligen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. (Zur früheren 
Stellungnahme siehe Ziffer A.18) 

 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

 

Mit dem Feststellungsbeschluss soll das FNP-Ände-
rungsverfahren abgeschlossen werden, so dass 
kein weiteres Beteiligungsverfahren vorgesehen ist. 
Die betroffenen Stromversorgungsunternehmen 
werden aber weiterhin bei den für 
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Windenergieanlagen notwendigen bundesimmissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren be-
teiligt. 

A.18 Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 12.05.2023) 

A.18.1 Die uns zugegangenen Unterlagen haben 
wir auf unsere Belange hin geprüft und 
nehmen wie folgt Stellung: 

Im Geltungsbereich der Flächennutzungs-
planänderung bestehen Versorgungsanla-
gen der Netze BW GmbH. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

A.18.2 Stellungnahme der Netzentwicklung Pro-
jekte Genehmigungsmanagement Sparte 
110-kV-Netz (NETZTEPM) 

Seitens des Genehmigungsmanagements 
Netzentwicklung Projekte bestehen keine 
Bedenken gegen die Änderung des Flä-
chennutzungsplans. 

Für die überörtliche Stromversorgung be-
stehen keine Trassen für 110-kV-Leitun-
gen der Netze BW. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

A.18.3 Stellungnahme der Netzentwicklung West 
Netzplanung Sparten Strom [Mittel- und 
Niederspannung) (NETZ TENN) 

Zum FNP „VVG Waldkirch / Gutach i.Br. / 
Simonswald, 8. Punktuelle Änderung" ha-
ben wir grundsätzlich keine Bedenken vor-
zubringen. 

Sollten Sie zu Planungszwecken und Ak-
tualisierung Ihrer Planunterlagen eine 
Übersicht unserer Niederspannungs- und 
Mittelspannungsnetze benötigen, so er-
halten Sie diese bei unserer Leitungsaus-
kunft online über http://www.netze-
bw.de/leitungsauskunft oder über das E-
Mailpostfach Leitungsauskunft-
Nord@netze-bw.de verschiedenen Da-
teiformaten. 

Der weitere Ausbau der Leitungsnetze 
richtet sich nach den zukünftigen energie-
technischen Anforderungen. Bei der Bau-
flächenentwicklung wird je nach Bedarf 
das vorhandene Netz erweitert. Bitte be-
teiligen Sie uns dazu auf Ebene der Be-
bauungsplanung erneut. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Da es sich im vorlie-
genden Fall um die Herausnahme von Bauflächen 
handelt, ist nachfolgend nicht mit der Aufstellung 
von Bebauungsplänen zu rechnen. Eine weitere Be-
teiligung kann erst im Rahmen der jeweiligen für 
Windkraftanlagen durchzuführenden immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfol-
gen. 

 

http://www.netze-bw.de/leitung5ausk1jnft
http://www.netze-bw.de/leitung5ausk1jnft
mailto:Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de
mailto:Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de
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A.18.4 Wir bitten darum, unsere Stellungnahme 
im weiteren Verfahren zu berücksichtigen, 
nach Abschluss des Verfahrens das In-
krafttreten des Flächennutzungsplans mit-
zuteilen und uns eine endgültige Fassung 
des Flächennutzungsplans in digitaler 
Form an unsere E-Mail-Sammelpostfach-
adresse bauleitplanung@netze-bw.de zu-
zusenden. Hierzu geben Sie bitte jeweils 
die o.g. Vorgangs-Nr. an. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

Die Zusendung der Planunterlagen nach Abschluss 
des Verfahrens wird zugesichert. 

A.18.5 Des Weiteren bitten wir darum, sofern 
noch nicht geschehen, die bisher verwen-
dete Verteileradresse gegen unsere aktu-
elle Anschrift abzuändern: 

Netze BW GmbH 
Netzentwicklung Projekte - Genehmi-
gungsmanagement 
Externe Planungsverfahren NETZTEPM 
Schelmenwasenstraße 15 
70567 Stuttgart 

Gerne, und der Umwelt zuliebe, lassen Sie 
uns künftig Verfahrensunterlagen bei Be-
teiligungen in digitaler Form an unser 
Sammelpostfach-E-Mail-Adresse bauleit-
planung@netze-bw.de  zukommen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Adresse wird ge-
prüft und sofern noch nicht geschehen im TÖB-Ver-
teiler aktualisiert.  

A.18.6 Abschließend bitten wir, uns an nachgela-
gerten Bebauungsplanverfahren zu betei-
ligen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Da es sich im vorlie-
genden Fall um die Herausnahme von Bauflächen 
handelt, ist nachfolgend nicht mit der Aufstellung 
von Bebauungsplänen zu rechnen. Sollten in den 
beiden vorliegenden Änderungsbereichen Wind-
kraftanlagen neu errichtet bzw. repowert werden, so 
sind dafür jeweils immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren durchzuführen, bei denen die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
zu beteiligen sind.  

A.19 Vodafone West GmbH 
(Schreiben vom 19.02.2024) 

A.19.1 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-
Gesellschaft(en) gegen die von Ihnen ge-
plante Baumaßnahme keine Einwände 
geltend macht. Im Planbereich befinden 
sich keine Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Eine Neuverle-
gung von Telekommunikationsanlagen ist 
unsererseits derzeit nicht geplant. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.20 PLEdoc GmbH 
(Schreiben vom 25.01.2024) 

A.20.1 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

mailto:bauleitplanung@netze-bw.de
mailto:bauleitplanung@netze-bw.de
mailto:bauleitplanung@netze-bw.de
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nachstehend aufgeführten Eigentümer 
bzw. Betreiber von der geplanten Maß-
nahme nicht betroffen werden: 

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 

• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), 
Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

• Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

• Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Essen 

• Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH 
(TENP), Essen 

A.20.2 Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. Dort 
dargestellte Leitungsverläufe dienen nur 
zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweite-
rung des Projektbereichs bedarf immer ei-
ner erneuten Abstimmung mit uns. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.21 Autorisierte Stelle Digitalfunk Baden-Württemberg (ASBBW) 
(Schreiben vom 25.01.2024) 

A.21.1 Die Autorisierte Stelle Digitalfunk Baden-
Württemberg (ASDBW) ist u.a. mit der 
Prüfung des BOS-Richtfunknetzes und 
evtl. zu erwartenden Störungen desselben 
durch Bebauung mit Windenergieanlagen 
beauftragt. 

Der Abgleich der dem Internet entnomme-
nen Kartenausschnitte mit unseren Daten 
hat ergeben, dass BOS-Richtfunkverbin-
dungen durch, oder in zu geringem Ab-
stand am Planungsgebiet Siegelau-
Schwarzenberg vorbei verlaufen. Es ist 
ebenfalls ein Bild des Planungsgebiets Si-
monswald Platte beigefügt, das nicht be-
troffen ist. Bei den Richtfunkverbindungen 
handelt es sich um die in den Bildern dar-
gestellten roten und schwarzen Linien. Die 
Zuordnung der Kartenausschnitte aus 
dem Internet gestaltete sich auf Grund der 
wenigen daraus zu entnehmenden Infor-
mationen schwierig, so dass um Prüfung 
der Örtlichkeiten in den von uns übersand-
ten beiden Bilder nochmals gebeten wird. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Ein Abgleich 
bzw. weitere Gutachten sind jedoch nicht notwendig, 
da es sich im vorliegenden Fall um die Aufhebung 
von bisher für Windkraftanalgen vorgesehenen Kon-
zentrationszonen im Flächennutzungsplan handelt, 
die Ausschlusswirkung für den gesamten Bereich 
der Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch-Simons-
wald-Gutach entfalteten.  

Mit der Aufhebung dieser Konzentrationszonen wird 
es für die Fläche Schwarzenberg sehr unwahr-
scheinlich, dass dort noch Windenergieanlagen ent-
stehen. Im Bereich Platte sind die Windenergieanla-
gen bereits vorhanden.  

A.21.2 Mit der für den Richtfunk zuständigen Pla-
nungsfirma wurde ein Abstand von 200 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Eine gutachterli-
che Stellungnahme ist erst im Rahmen konkreter 
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Meter in alle Richtungen zwischen konkret 
geplanten WEA und BOS-Richtfunkver-
bindungen festgelegt, um eine Betroffen-
heit ausschließen zu können. Daher emp-
fehlen wir eine gutachterliche Betrachtung 
der Situation durch eine sicherheitsüber-
prüfte Fachfirma, sollten in den Bereichen 
WEA gebaut oder Bestandsanlagen ver-
ändert werden (Repowering). Insofern 
markiert der 200-Meter-Abstand kein Aus-
schlusskriterium sondern nur einen Ab-
stand, ab dem eine gutachterliche Prüfung 
empfehlenswert ist. 

Sofern sie Kontaktdaten zu einer solchen 
Fachfirma benötigen, sind wir Ihnen gerne 
behilflich. 

BImsch-Genehmigungsanträge für eine konkrete 
Windenergieanlage notwendig.  

A.21.3 Gerne können Sie uns auch im Vorfeld 
konkrete Koordinaten von WEA zusenden, 
um eine erste kostenlose Prüfung im Hin-
blick auf den 200-Meter-Abstand durch die 
ASDBW durchführen lassen zu können. 
Idealerweise senden Sie uns diese im For-
mat WGS 84, Dezimalgrad. Für über-
sandte Daten wird Ihnen Vertraulichkeit 
zugesichert. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.21.4 Ferner bitten wir die gesamte Anlage ver-
traulich zu behandeln. 

Die Vertraulichkeit wird zugesichert. Die Beigefüg-
ten Anlagen werden nicht öffentlich zugänglich ge-
macht. 

A.22 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(Schreiben vom 24.01.2024) 

A.22.1 Zu o.g. erneuten TÖB-Beteiligung erhalte 
ich die Stellungnahme der Bundeswehr 
(Unser Zeichen: V-0400-23-FNP) weiter-
hin aufrecht. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. (Zur früheren 
Stellungnahme siehe Ziffer A.23) 

 

A.22.2 Zusatzhinweis: 

Windenergieanlagen (WEA) in einer Jet-
Tiefflugstrecke der Bundeswehr sind ge-
nerell genehmigungsfähig. Es kann jedoch 
in den folgenden Genehmigungsverfahren 
aufgrund der Lage innerhalb des Interes-
sengebietes zu Bauhöhenbeschränkun-
gen, Verschiebungen oder Ablehnungen 
von WEA kommen. Genauer kann ich 
mich hierzu erst bei Mitteilung von Koordi-
naten, Bauarten und Bauhöhen der WEA 
äußern. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Eine nähere Be-
trachtung von Tiefflugstrecken ist erst im Rahmen 
konkreter BImsch-Genehmigungsanträge für eine 
konkrete Windenergieanlage notwendig. 

A.23 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(Schreiben vom 27.04.2023) 

A.23.1 Vorbehaltlich einer gleichbleibenden 
Sach- und Rechtslage werden 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt. 
Es bestehen daher zum angegebenen 
Vorhaben seitens der Bundeswehr als 
Träger öffentlicher Belange keine Ein-
wände. 

Sollten in den Flächen der 8. punktuellen 
Änderung des Flächennutzungsplanes er-
neut Planungen zu Windenergieanla-
gen/zum Repowering der bestehenden 
Windenergieanlagen (Änderungsbereich 
1) erfolgen ist das Bundesamt für Infra-
struktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr erneut zu beteiligen. 
Genauso wie im Änderungsbereich 2, der 
im Bereich einer militärischen Jettiefflug-
zone liegt. 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Sollten in den beiden 
vorliegenden Änderungsbereichen Windkraftanla-
gen neu errichtet bzw. repowert werden, so sind da-
für jeweils immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren durchzuführen, bei denen die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu 
beteiligen sind.  

 

 

A.24 NABU Kreis Emmendingen 
(Schreiben vom 22.02.2024) 

A.24.1 Im Namen des NABU Kreis Emmendingen 
und in Vollmacht des NABU Landesver-
bandes Baden-Württemberg geben wir 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Stellung-
nahme ab. Wir danken für die Möglichkeit 
der Stellungnahme im Rahmen des o.g. 
Bauleitplanverfahrens. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.24.2 Erfordernis und Begründung der Bau-
leitplanung: 

Die Änderung des Flächennutzungspla-
nes zur Anpassung an das Wind-an-Land-
Gesetz sehen wir als notwendig und folge-
richtig an. Die Notwendigkeit eines schnel-
len Windkraftausbaus erkennen wir an. 

 

 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.24.3 Umweltprüfung bei Änderung des Flä-
chennutzungsplan es (Teil 1 UB): 

Durch die Änderung der Vorrangflächen 
zur Darstellung vorhandener Nutzung se-
hen wir keine Konflikte mit dem Arten- und 
Umweltschutzrecht. 

 

 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.24.4 Umweltprüfung für Flächenvorauswahl 
(Teil 2 UB): 

Bei der Auswahlmethodik der Potentialflä-
chen sehen wir keine Kritikpunkte. Eine 
Flächenvorauswahl sehen wir als notwen-
dig an, da der Windkraftausbau beschleu-
nigt werden kann. Bei Überschneidung der 
Potentialflächen mit einem Schwerpunkt-
vorkommen für windenergiesensible Arten 
oder Auerwildgebieten sehen wir die Flä-
che nicht mehr als Potentialfläche an. 

 

 
Wird zur Kenntnis genommen mit dem Hinweis, 
dass insbesondere die windkraftsensiblen Arten 
(auch Auerwild) im Rahmen der Einzelfallprüfung im 
nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren entsprechend der fachlichen 
Standards zu prüfen und zu berücksichtigen sind. 
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A.24.5 Artenschutz bei Bau von neuen Wind-
kraftanlagen: 

Der vorliegende Bericht ersetzt beim Bau 
einer Windkraftanlage im Rahmen eines 
immissionsschutzrechtlichen Verfahrens 
keine Artenschutzprüfung. Artenschutz-
rechtliche Konflikte sind für den konkreten 
Standort im Zuge des Vorhabens geson-
dert zu prüfen. Darauf wird auch in der 
Umweltprüfung umfassend hingewiesen. 
Wir bitten um eine Beteiligung im Rahmen 
eines Genehmigungsverfahrens beim Bau 
von Windkraftanlagen. 

 

 
Wird zur Kenntnis genommen.  
Im Umweltbericht wird an mehreren Stellen darauf 
hingewiesen, dass auch dieser Teil der Untersu-
chungen Bestandteil der Einzelfallprüfung im nach-
gelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren ist. Auch in diesem Verfahren erfol-
gen Beteiligungen der Träger öffentlicher Belange. 

A.24.6 Ein weiterer Vortrag zur Planung bleibt 
vorbehalten. Wir bitten im weiteren Ver-
fahren beteiligt zu werden. 

Mit dem Feststellungsbeschluss soll das FNP-Ände-
rungsverfahren abgeschlossen werden, so dass 
kein weiteres Beteiligungsverfahren vorgesehen ist.  

 

 

 

B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖF-
FENTLICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Emmendingen – Naturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 26.02.2024) 

B.2 Landratsamt Emmendingen – Gewerbeaufsicht und Immissionsschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 26.02.2024) 

B.3 Landratsamt Emmendingen – Abfallrecht 
(gemeinsames Schreiben vom 26.02.2024) 

B.4 Landratsamt Emmendingen – Straßenbau 
(gemeinsames Schreiben vom 26.02.2024) 

B.5 Landratsamt Emmendingen – Flurneuordnung 
(gemeinsames Schreiben vom 26.02.2024) 

B.6 Landratsamt Emmendingen – Landwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 26.02.2024) 

B.7 Landratsamt Emmendingen – Forstliche Belange 
(gemeinsames Schreiben vom 26.02.2024) 

B.8 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 410 Baurecht und Denkmalschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 16.02.2024) 

B.9 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 430/440 Umweltrecht / Wasser, Boden, 
Altlasten 
(gemeinsames Schreiben vom 16.02.2024) 

B.10 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr 
(gemeinsames Schreiben vom 21.02.2024) 

B.11 badenovaNETZE GmbH 
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(Schreiben vom 08.02.2024) 

B.12 ED Netze GmbH 
(Schreiben vom 29.01.2024) 

B.13 Amprion GmbH 
(Schreiben vom 31.01.2024) 

B.14 Wasserversorgungsverband Mauracherberg 
(Schreiben vom 01.02.2024) 

B.15 Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht 
(Schreiben vom 13.02.2024) 

B.16 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
(Schreiben vom 24.01.2024) 

B.17 Stadt Furtwangen bzw. VVG Furtwangen-Gütenbach 
(Schreiben vom 25.01.2024) 

B.18 Gemeinde Schonach 
(Schreiben vom 29.01.2024) 

B.19 GVV Denzlingen, Vörstetten und Reute 
(Schreiben vom 14.02.2024) 

B.20 Gemeinde Denzlingen 
(Schreiben vom 14.02.2024) 

B.21 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 21 Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 

B.22 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 3 Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- und 
Lebensmittelwesen 

B.23 Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege 

B.24 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

B.25 DB Netz AG 

B.26 Deutsche Bahn AG – DB Immobilien 

B.27 Deutsche Telekom Technik GmbH 

B.28 terranets bw GmbH 

B.29 Deutsche Funkturm GmbH 

B.30 SWEG Schienenwege GmbH 

B.31 Polizeipräsidium Freiburg 

B.32 Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Südschwarzwald e. V. 

B.33 Deutscher Gleitschirm- und Drachenflugverband e.V. 

B.34 Regio-Verbund GmbH 

B.35 DRF Luftrettung 

B.36 Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. 

B.37 LNV-Arbeitskreis Emmendingen 

B.38 BUND Ortsgruppe Waldkirch 

B.39 Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel e.V. 

B.40 Schwarzwaldverein Kollnau-Gutach e.V. 
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B.41 Stadt Elzach 

B.42 Stadt Furtwangen 

B.43 Stadt Waldkirch – Dezernat I 

B.44 Stadt Waldkirch – Dezernat III | Abt. 3.1 | Baurechtsbehörde 

B.45 Stadt Waldkirch – Dezernat IV | Abt. 4.2 | Untere Verkehrsbehörde 

B.46 Stadt Waldkirch – Dezernat IV | Abt. 4.2 | Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 

B.47 Stadt Waldkirch – Dezernat IV | Abt. 4.4 | Tiefbau 

B.48 VVG Emmendingen, Freiamt, Malterdingen, Sexau, Teningen 

B.49 GVV Raumschaft Triberg, Schonach, Schönwald 

B.50 GVV St. Peter, Glottertal und St. Märgen 

B.51 Gemeinde Glottertal 

B.52 Gemeinde Gutach im Breisgau 

B.53 Gemeinde Simonswald 

B.54 Gemeinde St. Peter 

B.55 Gemeinde Gütenbach 

B.56 Gemeinde Biederbach 

B.57 Gemeinde St. Märgen 

B.58 Gemeinde Schönwald im Schwarzwald 

 

 

 

C PRIVATE STELLUNGNAHMEN AUS DER ÖFFENTLICHKEIT 

 

Private Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen. 
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